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ſein Wirken in der Shweiz (1832 -- 1856) 

Von 

Dr. Arnold Heinri< Sc<latter 

Steinach





Vorwort 

Im Gedächtnis der Zeit graben ſi<H die geräuſhvoll, aber kurz 

berrſ<enden BVolkshelden oft tiefer ein als die eigentlihen Staats= 

männer, die in ſtiller Arbeit jahrzehntelang die Laſt des Gemeinweſens 

tragen. So weiß heute wohl jedes Thurgauer Sc<hulkind etwas von 

dem politiſierenden Pfarrer Th. Bornhauſer, während der Staatsmann 

I. C. Kern, deſſen politiſches Lebenswerk unendlich viel bedeutender 

iſt, nur von einem verhältnisSmäßig engen Kreis Gebildeter gekannt 

wird. Damit hängt wohl au die eigenartige Tatſache zuſammen, daß 

bisher keine eingehende wiſſenſc<aftliche Würdigung des erfolgreichſten 

Thurgauer Politikers geſchrieben worden iſt. ODechslis Artikel in der 

Allgemeinen Deutſchen Biographie und der Nekrolog ſeines Ver- 

wandten H. Keſſelring geben nur die großen Umriſſe ſeines Wirkens, 

die allerdings das Weſentlice vollſtändig und richtig erfaßt haben. 

Auf die Anregung meines verehrten Lehrers, Prof. Gagliardi, 

übernahm id) die Bearbeitung des weitſchichtigen Stoffes. Die Unter- 

ſuchung erwies ſi< indes als ſo ſHwierig und zeitraubend, daß ic mich 

zur Beſchränkung auf die erſte Hälfte von Kerns Leben entſc<loß, die einen 

in ſicß geſ<loſſenen Abſ<hnitt ausmac<ht. J4 bemühte mich, das geſamte 

einſ<lägige Sh<hrifttum zu erfaſſen und der Erzählung eine knappe, 

ſachli<e Form zu geben. Es verſteht ſiH, daß eine objektive Würdigung 

und Eingliederung in die großen Zuſammenhänge den Verfaſſer zu 

kritiſMer Stellungnahme zwingt. Der einſichtige Leſer wird mir glauben, 

daß damit keineswegs der Wertſ<häßung Kerns, die ich in höchſtem 

Maß teile, Abbruch getan werden ſoll. 

I<h mödte nicht verſäumen, an dieſer Stelle die wichtigſten Förderer 

meiner Arbeit in Dankbarkeit zu nennen: meine Eltern, die mir die 

langdauernden Studien wirtſ<haftlich ermöglichten, meinen Lehrer 

Herrn Prof. E. Gagliardi, die thurgauiſchen Geſchichtskenner Rektor 

Dr. E. Leiſi, Dr. Th. Greyerz und Kantonsbibliothekar Dr E. Jsler, die 

mir mit Rat und Tat beiſtanden, ſowie Frau Dr Fehr-Merkle und Herrn 

Landsgerichtsrat a. D. K. Mittermaier, die mir in liebenswürdiger Weiſe 

Briefe Kerns zur Verfügung ſtellten.
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Herkunft nnd Bildungsgang 

Johann Conrad Kern wurde am 11. Juni 1808 in Berlingen als 

zweitälteſter Sohn unter insgeſamt ſieben Kindern geboren.* Seine 

Eltern waren Chriſtian Kern (1772--1826) und Verena Böhni (1781 

bis 1843), die beide aus alten Berlinger Familien ſtammten. Der Bater 

war Amtsrichter und ſaß von 1816 bis zu ſeinem Tode im thurgauiſchen 

Großen Rat. Neben Landwirtſ<aft trieb er no<& etwas Weinhandel. 

Als vermöglicher und tüchtiger Mann nahm er eine geahtete Stellung 

ein. Die Mutter ſcheint nac< Scilderungen und Bildern eine kluge und 

energiſche Frau geweſenzu ſein. Dieglü>kliche Jugend Kerns als Kind einer 

führenden Familie des Dorfes im ſtattlihen „Grünen Haus“ trug wohl 

zu jener Ausgeglichenheit des Charakters und jener Selbſtverſtändlich- 

keit, mit der er fich ſpäter an die Spitze des Staates ſtellte, weſentlich 

bei. Da er ſtudieren follte, gab ihm der Pfarrer von Berlingen Anfangs- 

unterricht in den alten Sprachen. Dann beſuchte er vom Sommer 1822 

an die Lateinſ<hule in Dießenhofen.* Sein dortiger Lehrer, Helfer 

Benker, vielleicht der fähigſte unter den damaligen höhern Lehrern 

des Thurgaus, wurde 1853 unter dem Einfluß Kerns als erſter Rektor 

an die neugegründete Kantonsſ<ule berufen, ein Beweis für die Wert- 

ſ<äßung, die er ſic< erworben hatte. Ende 1825 bezog Kern das Gym- 

naſium in Zürich. Dies war die übli<e Laufbahn eines thurgauiſchen 

Studenten und entſprac< der allgemeinen Blikrihtung na<g Zürich, 

wodur< die Bildungsſc<i<t immer neu an dieſe Stadt gebunden 

wurde. Hier erſtmals in fremde, größere Umgebung geſtellt, wußte er 

ſiM mit ſeinem Fleiß und ſeiner Aufgeſc<loſſenheit bald anzupaſſen. 

Hier entſprangen vor allem die freundſc<aftlihen Beziehungen zu 
Alexander Schweizer und Joh. Kaſpar Bluntſ<li, welhe 1825 mit 

ihm in den Zofingerverein eintraten.? 

1 H. Keſſelring: I. C. Kern, SA der Thg. Ztg. 1888. Ihm ſcheinen die zwei früh 

Verſtorbenen entgangen zu ſein. Vgl. Th. Greyerz: Briefe von Dr. Konrad Kern an ſeine 

Brüder aus den Jahren 1845 bis 1870, Thg. Beitr. 1929, S. 177. -- „Unvergeßlich bleibt 

mir vor allem, was ich dem wacern, auf Tätigkeit gerichteten Erziehungsweſen von Vater 

und Mutter zu verdanken habe,“ Kerns8 Antobiographie (Dechslis Notizen). 

? Die Angabe „von 1826---1327“ in Kern3 Politiſchen Erinnerungen, S. 1, beruht 

nach Keſſelring auf einem Verſehen. 

3 Protokoll des Zürcher Zofingervereins: 15. April 1825. Die Freundſchaft mit 

Bluntſchli iſt außer bei Keſſelring auch bezeugt in J. C. Mörikofers „Erlebniſſen“, Thg. 
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Im Herbſt 1826 begab er ſi< an die Unierſität Baſel. Nac dem 

Wunſ< ſeiner frommen Mutter, vielleiHht au< unter dem Eindru> 

des Todes ſeines Vaters, ſtudierte er zunä<ſt Theologie. Selbſt- 

beſinnung ſc<eint ihn aber darauf gebra<ht zu haben, daß er auf dem 

Gebiet der Rehts- und Staatswiſſenſ<aft mehr Erfolg und Freude 

finden dürfte. Kränklichkeit, die das Predigen in ungeheizten Kir<en 

nicht rätlich erſcheinen ließ, gab den äußern Anſtoß zum Umſatteln. 

Sein wichtigſter Lehrer in Baſel war Profeſſor W. Snell, einer der 

Theoretiker des Radikalismus in der Schweiz.? Wenn Kern in der erſten 

Begeiſterung die Lehren des eingewanderten Doktrinärs ziemlich all- 

gemein angenommen zu haben ſdeint, ſo hat er doh ſpäter in der 

Praxis Waſſer in ſeinen Wein geſchüttet. 

Auch in Baſel lag für ihn neben dem Studium ein Shwerpunkt 

ſeines Lebens im Kreis der Zofinger. Naturgemäß unterſchied ſich der 
dortige Vereinsgeiſt von dem zür<eriſchen einigermaßen. Das Vereins- 

leben beruhte hier mehr auf theoretiſchen Erörterungen und wiſſen- 

ſHaftlichen Diskuſſionen, während die freundſc<aftliche Geſelligkeit zu 

fkfurz fam. Cs beſtand deshalb eine gewiſſe Kluft zwiſc<en den Stadt- 
baſlern, die durd) ihre Familien genügend geſellſ<Maftlihen Anſ<luß 

hatten, und den ſogenannten „Fremden“, welche ſid von jenen als 

zurügeſeßt behandelt fühlten. Man darf es nun ſ<hon als Talentprobe 
werten, daß während Kerns Amtszeit als „Vorſteher“ die Parteiungen 

innerhalb des Vereins ganz zurütraten. Nac<h ſeinem Wegzug brachen 

die Zwiſtigkeiten allerdings von neuem aus.*? Shon früher hatte Kern 

gelegentlic) bei den ziemli< häufigen Statutenreviſionen weſentliche 

Vorſ<läge gemacht. Bei der Vorſtandserneuerung für das Winter- 

Beitr. 1885, S. 67. Bluntſchli nennt Kern in ſeinen „Denkwürdigkeiten“ nicht, wohl 

weil ſie ſpäter verſchiedene politiſche Wege gingen. In Oechslis Notizen findet ſich ein 

in herzlichem Ton gehaltener Brief Kern3 an ihn, in dem er über den Eindru> des „Züri- 

putſches“ im Thurgau berichtet und unter anderm dem Wunſch Ausdruck gibt, „daß es dir 

gelingen möge, jene Gelüſte eines reaktionären Familiengeiſtleins und eines dumpfen 

Pietiömus mit ſiegender Kraft niederzudrüc>ken“. --- Das Manuſkript eines Vortrags 

„Über den OſtracisSmus der Athenienſer“, den Kern 1826 im „Thurgauerverein“ den thur- 

gauiſchen Schülern am Gymnaſium Zürich hielt, befindet ſich in der Kantonsbibliothek 

in Frauenfeld. 

1 Keſſelring, S. 5, und Autobiographie. 

? Über ſein juriſtiſches Studium in Bajel geben die folgenden, in der Kantons8- 

bibliothef Frauenfeld aufbewahrten Kollegienhefte Anhalt8punkte : bei Dr Frei, Juridiſche 

Enzyklopädie, WS 1827/28; bei Prof. W. Snell, Naturrecht, WS 1826/27; Kriminalrecht 

WS 1827/28; de Actionibus, ohne Zeitangabe. „Zn Baſel ſprachen mich die philofophiſchen 

Kolleg3 von Gerlachy, ganz beſonders8 aber die geſchichtlichen von Kortüm und rechts- 

philoſophiſchen von Wilh. Snell an.“ Autobiographie. 

3 U. Beringer, Geſchichte des Zofingervereins, S. 342 ff. 
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ſemeſter 1827/28 wurde er zum erſten Beiſizer gewählt. Seine erſte 

größere Rede hielt er am 15. März 1828 über das Thema: „In wie fern 

Bildung und Erziehung des Volkes dem Staat angehören.“ 

Alle ſtimmen darin überein, führte er aus, daß ein Zwe> des Staates Auſrecht- 

erhaltung des Rechtszuſtandes gegen Eingriffe der Willkür ſei. Viele faſſen ſeine 

Beſtimmung no<h weiter, aks eines Inſtituts für die Erziehung zur Sittlichkeit. 

Der Bereid) des Staates iſt zwar Zwang, Sittlichkeit beruht aber auf Freiheit, 

was ſich) nicht vereinen läßt. Auch ginge die Individualfreiheit zugrunde, wenn die 

Sittli<keit mit Zwang eingeführt würde. Anderſeits wird aber auc< dann der 

Rechtszuſtand geſichert, wenn dafür geſorgt wird, daß jeder das Rect kenne, 

daß feine falſ<en Redtsvorſtellungen ſic< einſchleichen. Deshalb ſind Staats- 

ſ<Hulen und Lehrerſeminare nötig, beſonders in Freiſtaaten, wie die leßte Zeit 

genügend bewieſen hat. 

Sind dieſe Jdeen auc<h nicht neu, wohl von Snell übernommenr, ſo 

bezeichnet do<F; ihre Auswahl aus dem Gedankengut der Zeit die 

Intereſſen des jungen Mannes. Am 10. Mai 1828 wählte ihn der Verein 

zu ſeinem Präſes. Seine frei gehaltene Antrittsrede ermahnte zu 

gegenſeitiger Liebe und wiſſenſ<aſtlihem Streben und richtete ſjich 

gegen Teilnahmsloſigkeit und gegen den Hang, die vaterländiſchen 

Vereinszwe&e als myſtiſM übertriebene Beſtrebungen lächerli zu 

machen. Wegen ſeiner offenſichtlichen Rednergabe beauftragte man ihn 

auc<h mit der Feſtrede in Zofingen. Mit begeiſterten Worten rief er hier 

zum Dienſt am Vaterland auf, deſſen Freiheit und Würde nur durch 

die EintraMt und Einfachheit der Väter wieder hergeſtellt werden 

könne. Er mißbilligte den Kantonalgeiſt, deſſen Wurzeln in der Bundes- 

verfaſſung liegen und der eine ſtarke Außenpolitik verunmögliche.? 

Kerns5 Wirken im Zofingerverein wurde hier deshalb ſo eingehend 

berührt, weil dieſer ſiHerli<H ſeine Entwi>klung nach der weltanſc<hau- 

lihen wie praktiſchen Seite ſtark beeinflußt hat. Die Gelegenheit und 

der Zwang zur großangelegten, freien Rede, der ſchriftlihe Verkehr 

mit den andern Sektionen und beſonders die taktvolle Leitung des 
Vereins in ſ<wieriger Lage diente zur Ausbildung der parlamenta- 

riſchen Fähigkeiten, denen er ſpäter ſo viele Erfolge verdankte. Auh die 

Freundſc<aft oder wenigſtens Bekanntſ<aſt mit Verbindungsmitglie- 

dern dürften von nic<t zu unterſ[<äßender Bedeutung geweſen ſein, 

ging doF der größere Teil der Regenerationspolitiker aus dem Zo- 

fingerverein hervor.* Vor allem aber bildete ſich hier Kerns politiſches 

1 Protokoll des Baſler Zofingervereins und Oechslis Notizen. 
2 Keſſelring, S. 6; Beringer, S. 248 f. 

3 So auch ſeine engſten Mitarbeiter Gräflein und v, Streng.
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Glaubensbekenntnis heraus; denn hier richtete das junge Geſchleht 
das Jdeal einer ſ<weizeriſ<en Nation neu auf. Wenn au<h der Zo- 

fingerverein jedes Eingreifen in die Politik ablehnte, ſo betrachtete er 
ſich dafür als „vaterländiſme Schule“, das heißt in den meiſten Fällen 

huldigte er den Jdealen der liberalen Oppoſition. Gleihes Reht für 

alle, Preßfreiheit, beſſere Volksbildung, größere Zentraliſation waren 
die hauptſä<hlihen Forderungen. Eng damit verknüpft waren die 

Lieblingsgedanken von der Berbreitung der Kenntnis der Sc<hweizer- 

geſchichte und von einer ſ<weizeriſMen Nationaluniverſität. Kern be- 

wahrte zeitlebens eine ſtarke Verbundenheit mit dem Berein und 

befannte 1868 am fünfzigſten Zentralfeſt in Zofingen, daß die Jdeale 

ſeiner Jugendzeit die Leitſterne ſeines ſtaat5männiſc<hen Wirkens ſeien. 

Von Baſel begab er ſich im Herbſt 1828 na<H Berlin. Über den 
dortigen Studiengang ſind wir einigermaßen unterrihtet durFH einen 

Brief an den thurgauiſc<en Landammann Morell. Deſſen einziger 

Sohn Otto, ein enger Freund Kerns, war in einem Duell zu Heidelberg 

gefallen, was den Anlaß zu dieſer Korreſpondenz gab. 

Er ſchreibt, wie er in Dresden von dem Berſtorbenen mit der Hoffnung auf 

baldiges Wiederſehen Abſchied genommen habe. „Das trauliche Freundesverhältnis 

war durd) vereintes Zuſammenleben im letzten Winter zu brüderlicher Liebe 

erhoben. . .. Niederſchlagend iſt es, da icH nun in einem Zeitraum von wenigen 

Jahren meine beſten Freunde, auf deren künftiges Mitwirken für alles Gute und 

Edle jeder Vaterlandsfreund ſich freuen konnte, dur< den Tod entriſſen ſehe.“ 

-- In einem ſpätern Brief antwortete er auf die väterlichen Ratſ<läge und Er- 

kundigungen Morells: Er werde es nie bereuen, den trefflichen Savigny über 

Staatslehre, Staats- und Rehtsgeſchichte bei Homeier und Kriminalprozeß bei 

Stein gehört zu haben. Er ſei nun geſonnen, nach Heidelberg zu gehen. In den 

zweimonatigen Herbſtferien mache er eine Reiſe nac< der Inſel Rügen, nach 

Lübe&F, Hamburg, Amſterdam und in die ſchöne Rheingegend. Er gedenke no< 

zwei bis drei Semeſter in Deutſchland zu bleiben und dann nac<h Paris zu gehen, 

um größere Vertrautheit mit der franzöſiſMen Sprache zu erwerben, beſonders 

aber um den Gang der franzöſiſmen Gerichtspraxis genauer kennen zu lernen. 

Mit Freude werde er in die Heimat zurü&kehren, um früher oder ſpäter ſeine 

ganze Kraft dem Wohle des Vaterlandes zu widmen. 

1 In den „Politiſchen Erinnerungen“ hat Kern dieſen Aufenthalt nicht erwähnt. 

Autobiographie: „Von Baſel, wo ich das zweite Jahr die juriſtiſchen Kollegs von Snell 

befuchte, dem alle ſeine früheren Schüler da8 Zeugnis geiſtiger Anregung geben, das ich 

lebhaft unterſtüßen muß, kam ich im Oktober 1828 nach Berlin. Hier war mein Haupt- 

ſtudium dasjenige des römiſchen Rechts, Inſtitutionen und Pandekten unter Savigny; 

danach aber auch andere Kollegien: Geſchichte unter Gans8, Staatsrecht bei Brunner, 

Kriminalrecht bei Biener, Kirchenrecht bei Lapeyre.“
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In Heidelberg, wo er planmäßig im Herbſt 1829 eintraf, ſc<loß er 

ſich vor allem an Profeſſor J. A. Mittermaier an. Dieſer, „der deutſc<e 

Strafrechtslehrer“ ſeiner Zeit, vereinigte ſtets einen großen geſelligen 

Kreis von Studenten um ſich.! Bei ſeinem aufs Praktiſche gerichteten 

Sinn und ſeinen Beſtrebungen zur Milderung der Strafgeſeßgebung 

wird er auf die Entwiklung von Kerns Anſichten ſicher großen Einfluß 

gehabt haben. Kern blieb ſpäter mit ihm in ſtändigem Briefwechſel 

und erinnerte ſic< darin mit Wonne an Heidelberg und die „unver- 

geßli<en Lehrvorträge“. Unter Mittermaiers Vorſiß erhielt er am 6. 

September 1830 summa cum laude das Doktordiplom. 

Es5 folgte ein Aufenthalt in Paris, wo er ſich die Kenntnis des 

franzöſiſm<en Rehtslebens und der parlamentariſchen Kämpfe holte. 

Angaben über ſeine dortigen Eindrücke fehlen uns leider. Für ſeine 

Laufbahn iſt naturgemäß au<h dieſe Shulung und die Anſ<auung der 

politiſMen Verhältniſſe kurz naM der Julirevolution von größter 

Bedeutung geweſen. 

Erſte Wirkſamkeit und Eintritt in die Politik 

Nac<h ſeiner Rückkehr eröffnete Kern in ſeinem elterlichen Haus zu 

Berlingen ein Advokaturbureau. Er ſoll gleich von Anfang an ſehr 

guten Erfolg gehabt haben. Begreiflich, war es do< mit dem Juriſten- 

ſtand im Thurgau von jeher und aud) no<F lange weiterhin nicht zum 

beſten beſtellt. Akademiſ<e Bildung im Reht war an ſich ſ<hon ziem- 

lich felten, ſehr oft fehlte ihr, wenn ſie auc< vorhanden war, die Tiefe 

und Abgeſchloſſenheit. Kern wird in einem Brief Morells als der erſte 
Dr. iuris des Kantons begrüßt, was wohl ſtimmen wird. IJhm ging der 

Ruf ſeiner ausgedehnten Studien voraus; dann bewies er ſeine Fähig- 

keiten dur< die Gewiſſenhaftigkeit, mit der er jeden Fall bearbeitete, 

fowie die klare und na<Hdrücliche Weiſe, in welcher er ſeine Rechts5- 

auffaſſung vor den Gerichten vertrat. 

So gelang es ihm, in einem Kindsmordprozeß vor dem Obergericht das Urteil 

von der Todesſtrafe auf zwanzig Jahre Zuchthaus zu mildern. Er zeigte mit viel 

Umſicht, wie mangelhaft und den Forderungen der Wiſſenſc<aft, des Zeitgeiſtes 

und der Vernunft entgegen das helvetiſche Kriminalgeſetz ſei. „Durd den ganzen 

Vortrag leu<htete die heilige Flamme der Humanität und der reinen Liebe zum 

Reht“, ſchrieb ein begeiſterter Einſender im „Wäter“.? 

1 Allg. deutſche Biographie. 

? Nr. 61, 1832. 
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Do<h betrachtete wohl Kern ſelbſt, wie ſeine Umgebung, die An- 

waltstätigkeit nur als Vorſpiel. Shon früher hatte er ja davon ge- 

ſprochen und geſchrieben, daß ſein ſehnlichſter Wunſc< ſei, dem Vater- 

lande zu dienen, und der Kanton wartete förmlich auf ſeinen Eintritt 

in die Politik. 

In der Mitte des Jahres 1830 hatte Thomas Bornhauſer begonnen, 

eine Verbeſſerung der Verfaſſung zu fordern. Infolge ſeiner Bemü- 

hungen kam es ſc<ließlich zu Neuwahlen des Großen Rates nach einem 

veränderten, demokratiſcheren Wahlverfahren. Dieſe Behörde trat am 

18. Dezember zuſammen und beſchloß die Einſezung einer Verfaſſungs- 

kommiſſion, verſ<ob aber deren Wahl auf die Januarſitkung. 

In dieſem Zeitpunkt, als ſomit der Widerſtand gegen eine Änderung 

des Syſtems bereits gebro<en war, kehrte Kern zurü> und gab mit 

einem Aufſaß in der Neujahrsnummer 1831 der „Thurgauer Zeitung“ 
ſeine politiſMe Viſitenkarte ab:* 

Na<h einem Lob über die Freiheit der öfſentlichen Meinung im Thurgau 

empfahl er, indem er ſeine Anſiht mit vielen Zitaten belegte, die Volksherrſchaft 

in der Verfaſſung genauer zu umſc<reiben und dem Großen Rat das Reht zu 

eigenen Vorſchlägen ſowie das Begnadigungsreht in ausgedehnterem Maße zu- 

zugeſtehen. Er ſtellte die Frage, ob über Shwierigkeiten innerhalb der Verwaltung 

nicht eine beſondere Behörde urteilen ſolle. Das Rechtsweſen ſei verbeſſerungs- 

bedürſtig. Scließli<H ſtellte er die Trennung der Gewalten als vorbildlihen 

Grundſaß dar. 

Ein weiteres Eingreifen Kerns in die Politik während des Jahres 

1831 können wir nicht erfennen, do< wird er gewiß in Berlingen, 

das zu den fortſchrittlichſten Orten gehörte, eifrig mit diskutiert haben. 

Der April brac<hte die Annahme der neuen Verfaſſung dur< den 

Großen Rat und das Volk. Die Neuwahl der Behörden hatte einen 

verhältnismäßig kleinen Perſonenwechſel zur Folge. Anfangs 1832 trat 

eine Hälfte des Großen Rates, dur<Hs Los beſtimmt, zurü&. Bei 

ihrem Erſaß wurde Kern im Mai vom Kreis Berlingen gewählt, ob- 

ſ<on er das vorgeſc<hriebene Alter von fünfundzwanzig Jahren erſt 

knapp vor Beginn der Sitßungen erreichte. 

Schon in der erſten Sitzung (18. Juni) wurde er in die Kommiſſion 

zur Prüfung des Voranſc<lages des Staatshaushaltes berufſen, und 

am folgenden Tag hielt er ſeine Jungfernrede. Die Reviſion der Bundes- 

1 Wahrſcheinlich die Frucht eines Beſuches, den Keſſelring und Mörikofer ihm machten, 

um ihn für die „Thurgauer Zeitung“ zu gewinnen, Kern lehnte aber ihr Anſinnen einer 

führenden Mitarbeiterſchaft ab. Mörikofer, S. 71.
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akte, ſo ſagte er anläßlic) der Beratung der Tagſaßungsinſtruktion, 

ſei der wichtigſte Gegenſtand diejer Sikung. Es handle ſich darum, 

endlich dem ſ<HweizeriſMen Staatsreht eine andere und feſtere Grund- 

lage zu geben in Übereinſtimmung mit dem längſt gefühlten Bedürfnis 

der ſ<weizeriſchen Nation. Er forderte deshalb vielſeitige Prüfung der 

Verhältniſſe dur<h eine Kommiſſion. Es wurde dann auch ſeinem Ber- 

langen nachgegeben, und Kern erſtattete ſpäter (23. Juli) im Namen 

der mit dieſer Aufgabe betrauten Kommiſſion Bericht über den In- 

ſtruktionsentwurf. Als Friedensrichter Kern Vertretung der Stände 

nad) ihrer Volkszahl forderte, unterſtüßte er dieſe Anſicht, fand ſie 

aber für den Augenbli> unzwe>mäßig. Es iſt bezeichnend, daß Kerns 

erſtes Eingreifen in die Verhandlungen bei dieſer ihn am meiſten 

bewegenden Frage ſtattfand, aber auc<, daß er in ſeinen Forderungen 

ſehr vorſihtig war. No< in dieſer Seſſion wurde er für den zurück- 

tretenden Dr Scherb in den Erziehungsrat gewählt. Auch berichtete er 

für eine Siebnerkommiſſion über den Steuerdekretsvorſchlag. 

Die nächſten Jahre zeigen nun immer das gleiche Bild: alle bedeu- 

tenden Kommiſſionen, auc? damals ſchon die Angelpunkte parlamen- 

tariſchen Einfluſſes, hatten Kern in ihrer Mitte. So kam er in die wic- 

tige Fünferkommiſſion zur Reviſion der Geſete; dann war er ſozuſagen 

ſtändiges Mitglied der Inſtruktionskommiſſion und der Petitions- 

kommiſſion (ſeit 1833), und gewöhnlic< gehörte er au einer der ver- 

ſhiedenen PBrüfungskommiſſionen an. Weitere Stationen ſeiner Lauf- 

bahn im Großen Rat erreichte er als Vizepräſident (1832) und Präſi- 

dent (1833) des evangeliſm<en Großratsfollegiums, Kriegsrat (1833), 

zweiter (1833) und erſter Tagſaßungsgeſandter (1834), Vizepräſident 

des Großen Rates (1833), obwohl er einwendete, daß dann beide Präſi- 

denten während der Tagſaßzung abweſend ſeien, und ſh<ließlich 1834 

als Großratspräſident. Wenn ihm hier Ämter und Würden in reich- 

lihem Maße zufielen, ſo geſchah dies anſcheinend ni<t nur unter dem 

Eindru> ſeiner Perſönlichkeit; wurde er do<h in eine Kommiſſion ge- 

wählt, bevor er nod) eine Silbe geredet hatte. Der Große Rat brauchte 

einfa< Berufspolitifer von Format, welche die Laſt der Geſchäfte 

trugen; den gewöhnlichen Dorfſvertretern fehlte es dazu an Zeit und 

Bildung.* Sehr raſc<; wurde er einer der einflußreichſten Männer 

1 Vgl. das Urteil Freyenmuths über den Großen Rat von 1834: „Ein Corp38, das 

eine Menge Gegenſtände, doch ohne Zufammenhang und Umſicht behandelt, dem ein 

leitendes, durchgeführtes principium agens fehlt. Die Advokaten ſind e8, welche mit 

ihren ſhroffen Rechtsſätzen die Maſſe leiten und die Majorität zu erhalten wiſſen.“ Thg. 

Beitr. 1895, S. 57.
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des Großen Rates. So ſ[chreibt Mörikofer :* „Kerns Auftreten im Großen 

Rat, unterſtüßt von Gräflein und v. Streng, änderte ſogleich deſſen ganze 

Phyſiognomie.“ „Es war eine ſchöne Zeit, als der Große Rat haupt- 

ſächlich durc< Keſſelring und Kern aus der Periode der Phraſen heraus 

allmählic] zum Aufbau geordneter Shöpfungen geführt wurde.“ 

Der Große Rat machte ſicH mit Eifer hinter die Erneuerung und 

Neuſchöpfung der Geſeße. Wenn Kern ſich auc< für alle Geſchäfte 

intereſſierte, ſo lagen ihm do<h Arbeiten über Reht und Rehtſprechung 

am näcdſten. Er ſaß in den vorbereitenden Kommiſſionen für Ehe- 

geſeßzgebung, für ein Zivilgeſezbuch, für die Zuchthausfrage, für ein 

Dekret über Beiträge der Bürger und Anſaßen an die Ortsgemeinde- 

bedürfniſſe und für ein Zehntenloskaufgeſet. 
Einen guten Berater hatte er in ſeinem ehemaligen Lehrer Mitter- 

maier, mit dem er ſich) jeweils brieflich über die laufenden Arbeiten 

beſpra<4. So ſchrieb er am 5. Mai 1833 unter Hinweis auf das bei- 

gelegte Kantonsblatt, das größtenteils die na<M Einführung der neuen 

Verfaſſung nötig gewordenen Geſeße enthielt: „Mir iſt es ſehr reht, 

wenn die Muße Ihnen geſtattet, dieſe Prozeßordnung bald kritiſcm zu 

beleuhten.“ Er bittet um Mitteilung, in welchem Heft der „Zeitſchrift 

für Rechtsgeſhihte“ die Beſprechung erſ<einen werde, damit die Be- 

merkungen ſpäter Anwendung finden könnten. Zugleich erkundigte er 

ſi<H, welches neueſte Geſeßbuch oder welHher Entwurf bei Bearbeitung 

des Kriminalgeſezes zu empfehlen ſei. 

Noc< mehr wandte ſic< ſein Intereſſe der eidgenöſſiſchen Politik zu. 

Nachdem er im Frühjahr 1833 an der Tagſaßung den zweiten thurgau- 

iſHen Siß, hinter Eder, eingenommen hatte, ſtattete er bereits in der 

folgenden Seſſion dem Großen Rat den Geſandtſc<aftsbericht ab und 

wurde zum erſten Geſandten gewählt.? Seine Stellungnahme auf der 

Tagſatzung war dur< die Inſtruktion beſtimmt; auf deren Feſtſeßung 

hatte er aber als Mitglied der Inſtruktionskommiſſion ſtarken Einfluß. 

Gewöhnli hielt fi< der Thurgau als „Fortſchrittskanton“ auf Seite 

der zentraliſtiſ<en und liberalen Stände. In der Frage Üüber die Ab- 

1 a.a. O. S. 71 und 73. Eine ſchmeichelhafte Beſprechung widmete ihm auch der 

„Freimütige“": „Große Hoffnungen ſetzen wir auch auf Herrn Advokat Dr Kern, einen 

geiſtvollen, ſehr gebildeten, beſcheidenen, jungen Mann. Er votierte und relatierte fſehr 

klar, bündig und freiſinnig. Verläßt er die betretene Bahn nicht, ſo wird er gewiß einer 

unferer erſften und vorzüglichſten Staatsmänner.“ 

2 Zweiter wurde der Radikale Eder; er erklärte, er nehme nur aus Pflichtgefühl an, 

denn ſein Kollege werde feinen Rat wohl brauchen können. Die „Thurgauer Zeitung“ 

machte zu dieſer Wahl die Vemerkung, daß die Reviſionöhelden, denen es mehr um ſich 

ſelbſt als um die Sache zu tun ſei, nicht mehr alles gelten. Möglicherweiſe hat Eder auch 
aus Rache die folgenden Angriffe veranlaßt.
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ſezung der dem Sarnerbund angehörigen Offiziere, die in der Inſtruk- 

tion nicht vorgeſehen war, ſtimmte Kern nicht für eine Streichung 

dieſer Militärs von der eidgenöſſiſcen Offiziersliſte, da er dies aus 

juriſtiſ<;en Gründen nicht für zuläſſig hielt. Dagegen erhob ſich im 

Großen Rat Widerſpruch. Bornhauſer, der gewichtigſte ſeiner Gegner, 

bemerkte, es ſei eine unpolitiſ<e und unfluge Shwäche, den Troß 

dieſer Häuptlinge ungebeugt zu laſſen, und ließ ſeinen Vorwurf in dem 

Sdchlußfaß gipfeln: „Der Geſandte hat nicht gegen die Inſtruktion 

geſtimmt; aber das ſage ih, den Geiſt der Bevölkerung Thurgaus hat 

er nicht begriffen.“ Troßzdem wurde der vom ſtellvertretenden Präſi- 

denten beantragte Dank an die Geſandtſ<haft mit großem Mehr an- 

genommen, ein Beiſpiel dafür, daß Kerns Nealpolitik gegenüber 

Bornhauſers Draufgängertum im Großen Nat an Boden gewanmn. 

Au<h in der Preſſe kam der Fall zur Sprahe. Der „Wädter“, das 

Organ der Bornhauſerſ<en Richtung, hatte ſHon Kerns Wahl zum 

erſten Geſandten mißfällig beſprohen und ſ<loß ſiM nun der Kritik 

im Großen Rat an. Darauf ließ Kern in der „Thurgauer Zeitung“ eine 

Erwiderung erſ<einen: Da es ſich nicht um eine perſönli<e Angelegen- 

heit handle, ſondern um die Frage des öffentlihen Lebens, ob der 

Vertreter des Kantons pflihtgemäß gehandelt habe, finde er ſich ver- 

anlaßt, das wahre Sachverhältnis öffentli< darzuſtellen. Er habe es 

abgelehnt, ſeine Stimme abzugeben, bevor der Große Rat entſchieden 

habe. Dann habe er ſich entſ<hieden gegen die Drohung Berns5 aus- 

geſprohen, bei Nichtannahme ſeines Antrags ſeine Geſandten zurück- 

zuziehen. In der Flüchtlingsfrage habe er zum Antrag Berns, die 

Sace gemeineidgenöſſiſ<m zu regeln, Hand bieten wollen, unter der 

Bedingung des Beitritts von elf andern Ständen. Er habe ſich dabei 

keine Inkorrektheit oder Unklugheit zuſ<hulden kommen laſſen. 

Als die Tagherren am 1. Auguſt 1833 von neuen Wirren in SHwyz 

Kunde erhielten und ſofort Anordnungen zum Einſhreiten trafen, 

wurden Zſc<okke, Baumgartner und Kern vom Präſidenten erſucht, 

einen angemeſſenen Aufruf zu entwerfen. Kern ſaß auc< in der Kom- 

miſſion, welHhe die Maßnahmen in der Shwyzer Angelegenheit vor- 
zubereiten hatte. Für die gleihzeitigen Baſler Wirren wurde er als 

Kommiſſär ins Auge gefaßt, verbat ſiH aber eine Wahl. Obwohl 

ſiH in Sa<hen Bundesreviſion die meiſten Stände ablehnend verhielten, 

wurde do< auf Antrag Berns eine Kommiſſion eingeſezt, der auc<h 
Kern angehörte. Aus ihm, Zſ<Hokke und Bavier wurde ferner ein Aus- 

ſ<huß gebildet, um einen begründeten Beſ<lußantrag und einen Auf- 

ruf an das Schweizervolk in der Frage des Sarnerbundes fertigzu-
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ſtellen, die beide angenommen wurden. Man ſieht, au<z wenn man die 

verhältnismäßig kleine Zahl der Abgeordneten in Betracht zieht, wo 

einem jeden Geſchäfte zufielen, daß er ſich hier ebenfalls das Vertrauen 

der Verſammlung in kürzeſter Zeit zu erwerben vermodte. 

Ähnlich wurde Kern 1834 an der Tagſaßung wieder in verſchiedene 
Kommiſſionen gewählt.* Zu den Obliegenheiten des thurgauiſchen 

Geſandten gehörte die Befürwortung der vom Thurgau 1832 bean- 

tragten fonkordatsweiſen Feſtlegung des Grundſaßes, daß Verweiſungs- 

ſtrafen gegen eigene Kantonsbürger nicht mehr anzuwenden ſeien. 1834 

brachte Kern bei dieſem Anlaß eine beſonders dringliche Mahnung vor. 

Da die Heimatloſigkeit dur<h dieſe Verweiſungen immer neuen Zuwachs 

erhalte, bat er die Verſammlung, doH dur<g Annahme des Vorſ<<lags 

werktätig dazu mitzuwirken, daß die allgemeine Sicherheit und Wohl- 

fahrt befördert werde. Er hatte indeſſen hier wenig Erfolg; die Frage 

fiel 1835 aus Abſc<hied und Traktanden. 
Bald begann er ſich in den Dienſt der handels5politiſQ;en Bemühungen 

zu ſtellen. Am 9. Juni 1835 klagte er in ſeiner Rede zur Eröffnung der 
Großratsſeſſion, daß in der SHweiz no<h immer keine gemeinſamen 

Shritte zur Abwehr des Vorgehens der deutſ<en Zollunion zuſtande 
kämen. Er erreichte es dann, daß der Kleine Rat beauftragt wurde, vom 

Vorort über die Verhandlungen mit Baden, Württemberg und Bayern 

um Zollerleichterungen Auskunft zu erbitten. Auf der Tagſaßung kam dar- 
auf die Frage zur Sprache, und Kern wurde in die vorberatende Kom- 

miſſion gewählt. Die unglüklihe Berhandlungslage, bei der auf eid- 

genöſſiſMer Seite Uneinigkeit und Gleichgültigkeit, auf der deutſchen 

ein ſtarker Wille zur Abwehr zu finden war, gewährten der Sache von 

Anfang an keine guten Ausſichten. 1837 mußte Kern als Kommiſſions- 

berichterſtatter in der gleihen Angelegenheit wieder beantragen, die 

Berhandlungen fortzuſezen, bis man annehmbare Bedingungen 

befomme. Eine Verſtändigung konnte no< lange niht erzielt werden, 

und wir werden Kern no< öfters mit dieſer Frage beſhäftigt finden. 

Er erklärte dann: Wenn die Eidgenoſſenſ<Haft die Handelsintereſſen der 

Grenzkantone nicht ſhütßzen könne, dann müßten dieſe eben ſelbſt Maßs- 

regeln treffen. 1836 gab er bei der Aufſtellung des Fremdenkonkluſums 

ein Votum von bezeichnender Vorſicht zu Protokoll: Wenn der Thurgau 

1 Kommiſſion zur Reviſion des Tagſatzungsreglements, Kommiſſion zur Unterfuchung 
der Handel3verhältniſſe mit Baden, Bayern und Württemberg, Verwaltungsrat für die 

eidgenöſſiſchen Kriegsgelder. =- In einem Brief von dieſer Tagſatzung ſchrieb er ſeiner 

Mutter, daß die Handelsverhältniſſe auf ſein Drängen zur Sprache gekommen feien, daß 

er mit allen Abgeordneten auf freundſchaftlichem Fuße ſtehe, und daß die Zofingia ihm 

ein Ständchen gebracht habe, 

2
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das Aſylrecht au< für alle Zukunft gewahrt wiſſen wolle, ſo anerkenne 

es do<) anderſeits, daß ſjolHMen Flüchtlingen, wel<he das Aſyl zur Störung 
der Ruhe der Nachbarſtaaten mißbrauchten, der Aufenthalt nicht zu 

geſtatten ſei.* 

Außer den Inſtruktionsdebatten gaben au< die Eröffnungsreden 

im Großen Rat Kern Gelegenheit, ſeine Anſihten über eidgenöſſiſche 

Angelegenheiten zu äußern.? Immer wieder ſprach er dabei ſeine Hoff- 

nung auf ein Gelingen der Reviſion aus. Über die Frage der Bundes- 

reviſion und der Zolleinheit führte er einen regen Briefwechſel mit 

Baumgartner.* Auch auf kir<lihem Gebiet war er für Überwindung 
der überfommenen BVerhältniſſe. Er wirkte deshalb als Präſident der 

Kommiſſion für Diözeſanangelegenheiten im Sinne der Beteiligung 

an der Badener Konferenz und im evangeliſc<en Großratskollegium 

für Berbeſſerung der kir<hlichen Geſetzgebung. 

Ein weiteres Gebiet, auf dem Kern frendig mitarbeitete, war das 

Erziehungsweſen. 1833 entſtand ein neues Unterrichtsgeſeß, da einer 

der Hauptvorwürfe gegen das alte Syſtem ſeine Untätigkeit in dieſen 

Dingen getadelt hatte. Kerns Arbeit im Erziehungsrat während der 

erſten Jahre darf allerdings niht überſcH<äßt werden, da er 1833 an 

18 Sißungen von insgeſamt 25 fehlte. (1832 waren es 7 von 19, 1834 

8 von 28; nachher bewegen ſich ſeine Abſenzen meiſt in beſc<eidenem 

Rahmen.) Die Eröffnung des Lehrerſeminars im November 1833 iſt 

wohl no<h in erſter Linie dem damaligen Präſidenten Keſſelring zu 

danken. Dieſer, ein ideal veranlagter, früih von Krankheit ergriffener 

Menſ<<henfreund, ſc<eint in ſeinem Freunde Kern den Nachfolger 

herangebildet zu haben; verſchiedene Male unterrichtete er Kern, damit 

dieſer in ſeiner Abweſenheit die Leitung der Verhandlungen üÜber- 

nehmen konnte.* Sh<on vor deſſen Tod, 1835, wird Kern Präſident 

des Erziehungsrates. Als ſol<er hatte er eine Menge unintereſſanter 

Kleinarbeit zu erledigen, zum Beiſpiel über die laufenden Geſchäfte Be- 

richt zu erſtatten, ſäumige Hausväter vorzuladen und vor verſammeltem 

Erziehungsrat zu ermahnen. -- Hier kam er zum erſtenmal praktiſch mit 

der Univerſitätsfrage in Berührung. Ein Schreiben des zürc<heriſchen 

1 Abſchied 1836, S. 250. 
? 16, Dezember 1833, 15. Dezember 1834, 9. Juni 1835, 10. Oktober 1836, 19. De- 

zember 1836. 

3 Briefe Baumgartners im ſchriftlichen Nachlaß Kerns. Von denjenigen Kerns3 be- 

ſißen wir nur noch die Notizen Dedyslis nach den Konzepten. Die Originale wurden wahr- 

ſcheinlich, wie mir P. W, Hertrich) im Zgnatiuskolleg zu Valkenburg mitteilt, von Baum- 

gartner ſelbſt vernichtet. 

4 Protokoll des Erziehungsrate3.
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Erziehungsrates drükte zu Beginn des Jahres 1833 die Hoffnung aus, 

der Thurgau werde ſich mit Zürich zu einer gemeinſc<haftlichen Uni- 

verſität verbinden. Die Dreierkommiſſion, der Kern angehörte, kam 

aber zum Scluß, daß eine eidgenöſſiſm<e Hohſ<Hule vorzuziehen wäre. 

Im Jahr 1834 folgte eine weitere gleiche Einladung; danad hätte der 

Thurgau nicht ſehr bedeutende Geldbeträge zu leiſten gehabt, wofür 

Zürich eine katholiſche Fakultät eingerichtet und den Thurgauern den 

Mitbewerb an allen geiſtlichen, mediziniſc<en und juriſtiſMen Stellen 

gewährt hätte. Diesmal wandte ſfic der Erziehungsrat an die die 

Fakultäten repräſentierenden Behörden (beide KirHenräte, den Sa- 

nitätsrat und das Obergericht). Deren übereinſtimmende Anſicht lautete, 

daß der Plan weder vorteilhaft noF& dringend ſei; dagegen ſei 

eine beſſere Vorbildung der Studierenden wünſchenswert. Einzig der 

katholiſme Kir<enrat hielt die Kloſter|Hulen für genügend. =- Das 

brachte den Stein ins Rollen. Der Erziehungsrat richtete eine Botſ<aft 
an den Großen Rat; darin wurde auf die Notwendigkeit der Förderung 

höherer Geiſteskultur, auch in Rüſi<t auf Induſtrie und allgemeine 

Bildung, hingewieſen und die Anfrage geſtellt, ob der Zeitpunkt ge- 

eignet ſei, einen Kredit für eine Kantonsſ<ule auszumitteln.* Dieſe 

Gutachten legten Kern und Keſſelring dem Großen Nat am 11. März 

1836 vor und erreichten, daß dem Erziehungsrat der Auftrag erteilt 

wurde, einen Plan für eine Kantonsſ<ule auszuarbeiten. Kern, der 

katholiſMe Dekan Meile und der Aktuar Pupikofer, „Kerns re<te Hand 

im Erziehungsrat“, madcten ſi< mit Gründlichkeit daran. Sie ſtellten 

einen Entwurf zur Einrichtung einer Kantonsſ<hule auf und ſhäkten 
die jährlichen Ausgaben dafür auf 7000--8000 fl. Inzwiſc<en hatte 

aber die Reviſion des Jahres 1837 neue Ausſichten geſ<haffen. So 

hielt es der Erziehungs5rat für geraten, feinen Antrag bis zur Reviſion 

des Schulgeſeßes zu verſhieben. 

Eng verknüpft mit der Kantonsſ<ulangelegenheit iſt das Vorgehen 

gegen die Klöſter; war es do< klar, daß der arme Kanton, der kaum 

die Mittel aufbrachte, die Primarſc<hulen zu verbeſſern, eine ſolc<e höhere 

Lehranſtalt niemals allein auf den S<hultern der Steuerzahler aufs= 

bauen durfte. Vor allem die Hoffnung auf Benüßung der großen 

Kloſtervermögen für Sc<hulzwe>e trieb Kern wohl auf die Seite der 

Kloſtergegner, kaum aber ein grundſäßliher Haß, wie etwa behauptet 

1 1834 waren auch Verhandlungen mit St. Gallen über Anſchluß an deſſen Kanton8- 

ſchule geſcheitert. Vgl. G. Büeler: Geſchichte der Gründung der thurgauiſchen Kanton3- 

ſchule, ferner Dr Joh. Meyer3 handſchriftliche Notizen über Pupikofer.
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wurde. Bereits bei der Beratung des Steuergeſetes (Sommer 1832) 

hatte er bei der Frage, ob die Klöſter 2/, ?/, oder 1 ?/, wie gewöhnliche 

Bürger ſteuern ſollten, ſic für den Antrag des Kleinen Rates auf 1/, 5 

ausgeſprochen, da ſie nicht ſo ſtark den indirekten Steuern unterworfen 

ſeien. Es wurde aber 1 ?/, angenommen. Am 10. März 1836 fand die 

erſte große Ausſprache über die Kloſterfrage im Großen Rat ſtatt. 

Kern und Keſſelring ſtellten den Antrag, den Fonds des Kloſters 

Paradies für religiödſe Zwe>e und für die Gründung einer Kantons- 

ſ<Hule zu verwenden. Kern betonte in ſeiner Rede, daß die Klöſter 

Korporationen ſeien, die nur mit dem Staat und durd ihn beſtünden. 

Der Staat habe aber nicht nur das ius advocatiae, ſondern aud) das ius 

cavendi, die Pfliht zu ſorgen, daß ihm kein Schaden geſ<ehe. Borerſt 

ſollten aber die Fonds zugunſten der katholiſchen Konfeſſion verwendet 

werden. Nun erhob ſiH Bornhauſer zu ſeiner leidenſ<Haftlichen Anſprache, 

in der er die Aufhebung aller Klöſter forderte. Überraſchenderweiſe 

konnte weder die gegen den Antrag Bornhauſers verlangte Tages- 

ordnung, nod die artifelweiſe Beratung ein Mehr der Stimmen auf 

ſicHh vereinigen. In der allgemeinen Verwirrung, die entſtand, rettete 

Kern die Lage. Er erklärte es als unzuläſſig, auf die Sace einzutreten, 

nachdem ſich für die artikelweiſe Beratung keine Mehrheit ergeben habe. 

Der Antrag Bornhauſers, meinte er, müſſe zur Begutac<htung an die 

Kloſterkommiſſion gewieſen werden. Dies wurde angenommen.* Die 

Anträge der Kommiſſion auf vorläufige Einſtellung der Novizen- 

aufnahme und Vervollſtändigung der Inventare wurden ſtillſ[Mweigend 

genehmigt. Kern, Mörikofer und v. Streng übernahmen bei der Auf- 

1 So nach dem Großratsprotokoll; zwiſchen „Wächter“ und „Thurgauer Zeitung“ 

entſtand nachher eine Polemik über den tatſächlichen Verlauf. Vgl. auch Mörikofer, S. 72; 

I. Chriſtinger: Thomas Bornhauſer, S. 199, und Kern3 Autobiographie in DOechStlis 

Notizen, =- Sehr intereſſant iſt in dieſem Zuſammenhang ein Brief Baumgartners8, der 

ſpäter die „Kloſterräuber“heftig angriff, vom 13. März 1836; „Ehre Thurgaus Großem Rat 

und den Männern, die mit Klugheit und Erfolg ſeinen Verhandlungen auf und neben dem 

Präſidentenſtuhl vorſtehen ! Noch vor einem Jahr hielt ich es für beſſer, in der Kloſterfrage 

zu pauſieren. . .. Seitdem habe ich aber wahrgenommen, daß mit Schonung doch kein 

Friede gepflanzt wird." Es ſeien anſehnliche Mittel, die bei längerem Beſtand zum Teil 

verloren gehen würden. Staatliche Oberaufſicht habe doh immer etwas Gehäſſiges an 

ſich, ohne daß ſie den beabſichtigten Zwe> immer erreiche. „Deßhalb bin ich für gänzliche 
Aufhebung der Klöſter und Verwendung ihrer Fonds für Schul-, Kirchen- und Armen- 

zwetke. E3 iſt gut, wenn die Maßregel von Kanton zu Kanton zur Sprache kommt; deßhalb 

wollten wir fie ſeiner Zeit nicht zum Gegenſtand der Badener Artikel machen. Zürich ſollte 

mit Rheinan den Anfang machen, nnd e8 wäre gut, wenn Sie zu dieſem Zwet ſ<mell an 

Hirzel und Heß ſchreiben würden. Der nächſte Kanton wäre Thurgau im kommenden 

Juni, aber radikal, ganz durchgreifend. Später würden St. Gallen und Aargau folgen. 

Innig würde es mich freuen, bald zu vernehmen, daß wenigſten3 die Kommiſſion den 

Bornhauferſchen Antrag annimmt.“
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teilung der Arbeiten in der Kommiſſion die Inventur von Fiſchingen, 

Tänikon und Jttingen.? 
Wegen dieſes Aufſchubes kam die Kloſterfrage erſt in der nächſten 

Tagung zur Erledigung. Nah ſiebeneinhalb Stunden Erörterung wurde 

der Kommiſſionsantrag: Staat5sverwaltung des Vermögens und Ein- 

ſtellung des Noviziats, in Kraft geſeßt. Au< der Minderheit5santrag, 

daß ihr Grundbeſitß allmählich in Kapital umzuwandeln ſei, wurde von 

Kern unterſtüßt und vom Rat ebenfalls angenommen. Kern übernahm 

au<h die Erwiderung auf die anderthalbſtündige Rede Eders, wobei er 

ausgiebig (wie übrigens die meiſten Kloſtergegner) auf die Mißwirt= 

ſ<aft der Kloſterleute und das Re<ht des Staates zum Eingreiſen 

Hinwies. 

Unverzüglich erſhien die Angelegenheit auch in der Tagſaßung. 

Der Nuntius beſchwerte ſich in einer Note über die Verfügungen der 

Kantone Züric<, Aargau und Thurgau gegen ihre Klöſter. Darauf 

erflärten alle drei, daß der Artikel X11 keine Grundſäte über die Ver- 

waltung der geiſtlihen Güter enthalte. Am 9. September 1836 ſc<loß 

Kern als thurgauiſ<er Geſandter das Protokoll, nac<dem ſich keine 

Mehrheit für die Beſ<Hwerde ergeben hatte, mit Ablehnung der Note. 

In Kerns Privatleben traten während dieſer Zeit wichtige Er- 

eigniſſe ein. Im Jahr 1834, nachdem alſo ſeine Stellung in der kanto- 

nalen Politik feſtbegründet war, heiratete er Aline Freyenmuth, die 

Tochter des Staatskaſſiers und allgemein anerkannten Finanzfach- 

manns J. K. Freyenmuth.*" Damit erhielt er eine Verbindung zu den 

no<h immer wichtigen alten Regierungskreiſen und au< eine Grundlage 

für ſein ſpäteres Vermögen. „Er erlangte mit dieſer Gattin nicht nur 

eine unabhängige Stellung, ſondern ihre edle Feinheit und ihre ebenſo 

beſcheidene als ſeelenvolle Innigkeit verhalf ſeiner derberen Weiſe zur 

geſelligen Abglättung und führte ihn in die höhere Geſellſ<aft ein, 

ZUnähſt zum vertraulihen Verkehr mit den Geſandten der franzöſi- 

ſHen Shweiz und ihren Familien; namentlich aber brachte ſie die 

erforderlihen Eigenſ<aften mit, um in Paris ein gutes Haus zu führen.“* 

1 Keſſelring, S. 10; R. Henggeler, Profeßbuch der Benediktinerabteien Pfäfer3, 

Rheinau und Fiſchingen. 

? Die Vermählkung fand am 23. September in Sirnad) ſtatt. Vgl. Freyenmuth, 

Journal, S. 60, Die Hochzeit3reiſe ging nach Ztalien, über Bünden und den Langenſee 

nach Novara, Genua, Pavia, Mailand, Breſcia, Verona, Vicenza, Padua, Venedig, Trieſt 

und durc) das Tirol nach der Shweiz zurük (Brief an Mittermaier). 

8 Mörikofer, S. 72, und für das Folgende S. 76 f. Vgl. auch H. Wegekli-Fehr: 
Aus dem Leben einer Thurgauerin. Thg. Ztg. 1922, Nr. 278, 284, 290, 294. Die Ehe 
blieb übrigens8 finderlos.
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In Frauenfeld entſtand eine anregende Geſelligkeit in einem geſ<hloſ- 

ſenen Kreis von Gebildeten. Hier hatte Kern ſc<hon ziemlic< bald die 

Herrſ<aft ſeines „Triumvirates“ gegen die Kritik der Jüngeren zu 

verteibigen, „was er mit eben fo viel Takt und urbaner Gewandtheit 

als mit guten Gründen vollbrachte“. Die enge geiſtige Gemeinſ<aft, 

die Kern mit ſeiner Gemahlin hatte, zeigt ſi) in ſeinen Briefen an 

ſie, in denen er alle politiſMen Fragen mit ihr beſprach. 

Die Verfaſſungsreviſion von 1837 

Zu Beginn der Winterſeſſion des Jahres 1836 mußte Kern in der 

Eröffnungsrede auf eine Beſtimmung der Verfaſſung aufmerkſam 

madhen, wonad dieſe entweder anfangs 1837 oder dann erſt wieder 

nadh zwölf Jahren revidiert werden dürfe. Bei aller Anerkennung, 

ſagte er, die man dieſem Werke ſ<ulde, ſeien do< einzelne Teile des 

gegenwärtigen Staatsorganismus der Berbeſſerung bedürftig, beſon- 

ders im Gerichtsweſen. Beſſerung ſei aber nur durc< partielle Reviſion 

möglich. Dann legte er ſeinen Glauben an den Fortſ<ritt dar umd wies 

auf die Wichtigkeit der EntſhHeidung hin. Die Sache wurde einer Kom- 

miſſion zur Begutachtung übergeben. Am 7. Februar legte dieſe ihre 

Vorſc<hläge vor, und zwar brachte die Mehrheit, zu der natürlich auc< 

Kern gehörte, einen Aufruf, in dem der Große Rat dem Volke die 

Punkte nachwies, die einer Verbeſſerung bedürftig ſeien; die Minder- 

heit dagegen, nämlich Bornhauſer als einziges Kommiſſionsmitglied, 

beſtritt dem Großen Rat das Reht, von ſiH aus vorzugehen, da die 

Verfaſſung ſage, daß die Mehrheit des ſtimmfähigen Volkes die Re- 

viſion verlangen müſſe. Die Beſprechung der Frage, ob der Große 

Rat dem Volk die Reviſion empfehlen ſolle, ließ Bornhauſer und Eder, 

die ſich nun plößlich wieder fanden, ihre ganze Beredſamkeit gegen die 

Befürworter entfalten. Die vorgebrahten Übelſtände ſeien teils über- 

trieben, teils könnten ſie auf dem Weg der Geſeßgebung behoben wer- 

den. Se<hs Jahre ſeien nur ein Augenbli>k im Leben eines Volkes; es 

ſei verfrüht, ſHon ein Urteil abzugeben über die Berfaſſung, die ſic< no< 

gar niht ganz eingelebt habe. JIJhnen trat Kern ebenſo ausführlich 

entgegen. Er wandte ſic< vor allem gegen die Begründung, daß durc< 

die Geſeßgebung abgeholfen werden könne, und legte die Mängel im 

Geriht5sweſen dar: das Grundübel ſah er darin, daß das Feld zum 

1 Mörikofer, S. 76 f. Nach H. Hirzel: Rü>bli> in meine Vergangenheit, Thg. Beitr. 

1865, S. 161, fehlte dieſem Kreis „das Muntere und Trauliche der Unterhaltung“.
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Prozeſſieren allzuweit geöffnet worden ſei. Außerdem nannte er die 

Aufhebung der Adminiſtrativjuſtiz und die zu große Zahl der Richter, 

welche eine ſc<le<hte Beſezung der Gerichte mit ji< bringe. 

Sc<hließlich wurde der Aufruf zur Änderung zurückgewieſen. In 

ſeiner neuen Form, in der er nur auf die hohe Wichtigkeit des Aktes 

hinwies, ohne die Reviſion zu empfehlen oder von ihr abzuraten, 

wurde er genehmigt. Tief kränkte dieſe Niederlage Bornhauſer." Mit 

halber Überzeugung verſuchte er no< bis zur Volksabſtimmung die 

Sharte auszuweßen. An den wenigen und ſ<leHht beſuchten Volks- 

verſammlungen redete er gegen die Reviſionsfreunde. Allein nun 

handelte es ſi< ni<t mehr um Maſſendemonſtrationen wie 1830, wo 

er mit ſeinem Feuer und ſeinem träfen Wiß wirken konnte, ſondern 

um ſogenannte „Notabelnverſammlungen“, das heißt Beratungen der 

leitenden Gemeindebeamten, der einflußreichen Männer. Hier waren 

Kern, Gräflein, v. Streng und ihre Freunde mit ihrer juriſtiſcc<-ſach- 

lihen Redekunſt im Vorteil. 

Am 26. Februar ſprac ſic<h das Volk mit vier Fünfteln der in den 

Kreisverſammlungen anweſenden (zwei Drittel aller) Stimmfähigen 

für eine Reviſion aus.? 

Kerns Vorſiht hinderte ihn, dem der größte Gewinn von der 

Änderung zufallen ſollte, an jeder Art von Großſprecherei. In ſeiner 

nächſten Eröffnungsrede (29. März) ſagte er vielmehr maßvoll: Es ſei 

unrichtig zu ſ<ließen, weil viele für Reviſion geweſen ſeien, müſſe nun 
auch vieles revidiert werden; das anerkannt Gute ſolle man vielmehr 

feſthalten. In dieſer Sißung wurde er übrigens no< zum erſten Ver- 

hörrichter gewählt, wohl ein Beweis, daß ſeine nac<herige Machtſtellung 

keine abgekartete Sahe war, ſondern ſich erſt aus dem Gang der Dinge 

ergab. Erſt in dieſem Zeitpunkt gab er die Anwaltstätigkeit auf. Daß 

das Strafre<t ſ<on während der akademiſc<en Zeit ſein Lieb- 

lingsfach geweſen war, kam ihm jeßt zuſtatten.* 

Am 24. April trat der beſonders gewählte Verfaſſungsrat zuſammen 

und beſtellte den greiſen Regierungspräſidenten Anderwert zum Vor- 

ſikenden, Kern zum Vizepräſidenten, ſowie eine fünfzehnköpfige Vor- 

1 Chriſtinger, S. 204; Häberlin-Schaltegger, S. 224; Leutenegger, S. 18. 

? Kern hatte am Ausgang ziemlich gezweifelt (Brief an Mittermaier vom 20. Januar 

1837). Vgl. auc< Baumgartner: Die Schweiz in ihren Kämpfen und Umgeſtaltungen von 

1830 bis 1850, I1, S. 240 ff.; R. Trümpler: Die Kompetenzen des8 Großen Rates des 
Kantons Thurgau in den Jahren 1803--1849, Diſſ., S.62; 3. Wiesmann; Die Zivilrecht3- 

pflege des Thurgaus, Diſſ., S. 104 ff. 

3 Brief an Mittermaier vom 2. Juni 1837.
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beratungskommiſſion.! In dieſer ſjaßen Kern, Gräflein und v. Streng, 

von nähern Freunden Kerns eigentlic) nur Rauc< und Oberrichter 

Bachmann von Thundorf. Se<s Wocen ſpäter konnte die Kommiſſion 
dem Verfaſſungsrat ihren Entwurf unterbreiten, und nach fünf Tagen 

artikelweiſer Beratung wurde das ganze Werk dur< Namensaufruf 

(auf Antrag Kerns) genehmigt. Kerns Anteil können wir leider nicht 

ganz genau abſchäßen, da er im Verfaſſungsrat ſelbſt erklärte, er werde 

ſeine Anſicten und Wünſc<e erſt in der Kommiſſion eröffnen. Im 

allgemeinen ſeßte er ſimH für die Beibehaltung des Grundſaßes ein, daß 

Regierungsräte nicht in den Großen Rat gewählt werden dürften. 

Beſonders beteiligte er ſiH dann an der Diskuſſion über das Gericht5- 

weſen. Die Juſtizkommiſſion, die er ſehr empfahl, ſollte den bisherigen 

Mißbrau< der Kaſſationen ausmerzen und die untern Gerichte be- 

aufſichtigen, die dringend notwendige Reviſion der Geric<t5ordnung 

vornehmen und die Geſeßgebung fördern. Dieſes Inſtitut, übrigens 

erſt von der Kommiſſion, vielleiHt von Kern ſelbſt, vorgeſchlagen, 

wurde von den Fachleuten, wie Gräflein, Bahmann-Thundorf, Kreis, 

Verhörrihter Ammann, Labhart, gegen die alleinige Gegnerſchaft 

Anderwerts befürwortet. Dagegen erlitt Kern mit Gräflein und Bach- 

mann eine Niederlage mit dem Wunſ< na< Unter- (Bezirks-) geric<ten 

gegenüber den Kreisgerichten. Als der Antrag geſtellt wurde, für die 

Aufſtellung eines Kriminal-, Zivil- und Prozeßgeſeßbuches einen Ter- 

min von einem Jahr zu ſeßen, warnte Kern nac<drüclich vor Überſtür- 

zung. Zunähſt ſei am nötigſten eine Reviſion des Erbrec<hts und der 

Gerihtzordnung. Im übrigen könne ja der Große Rat die Juſtiz- 

kommiſſion mahnen, wenn ſie läſſig ſei. Ziemlich erbittert wurde auc< 

um das neue Reviſionsverfahren geſtritten. Als Kern ſah, daß gegen 

ſeinen Willen der Wunſc<;) an Boden gewann, eine Friſt von 6 Jahren 

zu ſeßen und dem Großen Rat das Recht der Initiative zu entziehen, 

ſezte er Rü>weiſung des Artikels an die Kommiſſion und Vertagung 

der vor dem Abſchluß ſtehenden Beratung dur<. Die neue Faſſung 

erlaubte nac) Berlauf von ſe<s Jahren jederzeit eine Reviſion, wenn 

ein Viertel der Kreisverſammlungen oder der Große Rat mit 51 Stim- 

men ſie verlangte ; ſie konnte nac; dem Wunſ< des Volkes dur< den 

Großen Rat oder einen Berfaſſungsrat vorgenommen werden. Die 

Preſſe bezeichnete ziemliH übereinſtimmend den JInhalt der neuen 

Verfaſſung als gelungen. Dem Volk wurden die Hauptänderungen 

in einem Aufruf bekannt gemaht und empfohlen; am 30. Juli wurde 

1 Verhandlungen de8 Verfaſſung3rate3 des Kt38. Thurgau, heraus8gegeben von 
B. Fröhlicher.
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die neue Verfaſſung in den Kreisabſtimmungen mit 11 437 Ja gegen 

2900 Nein angenommen. 

Die größten Änderungen traten im Rehtsweſen ein. Vorher war, 

wie Kern an Mittermaier ſc<hreibt,* ein großer und wichtiger Teil der 

Straſjuſtiz in den Händen der Vollziehenden Behörde, da der Re- 

gierungsrat zu entſcheiden hatte, ob ein Fall vor das Kriminalgericht 

oder das (korrektionelle) Bezirksgeric<t komme; nun ging dieſes Wei- 

ſungsre<t an die Juſtizkommiſſion über. Das Obergeri<ht wurde von 
elf auf neun Mitglieder mit feſtem Gehalt ſtatt Taggeldern herab- 

geſeßt; aus ſeiner Mitte wurde die dreiköpfige Juſtizkommiſſion, mit 

gleicher Beſoldung wie die Regierung, ernannt. Ihre Aufgaben waren 

die OberaufſiHt über das Rechtsweſen und die Ausarbeitung von 

Geſetesvorſ<lägen. Weiter wurden die Befugniſſe der Behörden 

genauer abgegrenzt und Adminiſtrativſtreitigkeiten in gewiſſen Fällen 

vor den Kleinen Rat gebrac<ht (ähnlih wie in Zürich und Luzern). 

Das Triumvirat (1837---1849) 

Die Reviſion war ihrem Jnhalt nac wenig bedeutend,*? aber ſie bot 

dur<4 die Shaffung der Juſtizkommiſſion die Grundlage des neuen 

Regiments. Die Juſtizkommiſſion wurde am 10. November 1837 vom 

Großen Rat beſtellt aus Kern, Gräflein* und v. Streng.* Dieſe drei 
Männer traten nun tatſählich an die Spiße des Kantons und bildeten 

eine Art heimlic<her Regierung. Bald entſtanden für ſie die Spißnamen 

1 Brief vom 15. Januar 1838, dazu ein ähnlicher an F. L. Keller, Zürich, vom 

20, Juni 1837 in Oechslis Notizen. 

2 J. Häberlin, S. 229; P. Fedderſen: Geſchichte der ſchweizeriſchen Regeneration, 

S. 253, 

3 Joh. Melchior Gräflein wurde am 26. Februar 1807 in Stec>born geboren, wo 

fein Großvater Bürgermeiſter geweſen war. Seinen Vater, der Amtsſchreiber war, verlor 

er mit neun Jahren. 1823 bezog er das Gymnaſium, dann das Pädagogium und ſchließlich 

die Univerſität in Baſel. Nach 4 Jahren Aufenthalt in Baſel ſtudierte er no in Heidelberg 

und Freiburg i. Br. die Recht8wiſſenſchaften und hielt ſich ein halbe8 Jahr in Lauſanne 

auf. 1830 vom Kleinen Rat zum Fürſprech patentiert, eröffnete er eine Anwalt3praxis und 

wurde Ratsſchreiber in Stec>kborn, Schulinſpektor und Kantonsrat. 1835 präſidierte er 

erftmals den Großen Rat und wurde zum Staatsſchreiber gewählt. Am 12. Juli 1849 

ereilte ihn beim Baden in der Thur ein Schlagfluß. Nach allgemeinem Urteil war er ein 

Höchſt talentvoller Juriſt und liebenswürdiger Charakter. 

4 Joh. Baptiſt v. Streng, liberaler Katholik und ebenfalls begabter Juriſt, aus alter 

im Thurgau angeſeſſener Freiherrnfamilie, wurde am 3. Januar 1808 in Lille geboren. 

Seine Ausbildung erhielt er in der Kloſterſchule Kreuzlingen, am Lyzeum in Konſtanz 

und auf den Univerſitäten Bern, Heidelberg und Freiburg i. Br. Er wurde 1835 zum 

Kantonsrat gewählt, 1836 zum Staat8anwalt. 1848 wurde ex Ständerat und 1854 an 

Stelle Kerns Nationalrat. Er ſtarb 1883.
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„Triumvirat“ und „heilige Dreieinigkeit“, wobei dann Kern „Gott 

Vater“ darſtellte. (Kern wurde au< zuweilen „der Louis Philippe des 

Thurgaus“ genannt.) Der Kleine Rat mußte ſic<h, teils weil er nicht in 

den Großen Rat wählbar und mit geringen Befugniſſen verſehen war, 

teils weil er aus Köpfen zweiter Ordnung beſtand, mit der Rolle der 

bloßen Exekutive begnügen. Die Trennung der Gewalten, die Kern 

nod bei ſeinem Eintritt in die Politik empfohlen hatte, und die im all- 

gemeinen ein unterſ<eidendes Merkmal der Regeneration gegenüber 

der Reſtauration bildet, wurde praktiſc; umgangen, wozu die Ämter- 

häufung den geſeßlichen Weg bot. In den Händen der drei, die auch 

in einem perſönlihen Freundſc<aftsverhältnis zueinander ſtanden 

und deren Führer unbeſtritten Kern war, liefen alle Fäden zuſammen. 

In der Juſtiz hatten ſie die Rolle einer Anklagekammer und Be= 

rufungs5inſtanz und waren dur< ihre Oberaufſiht und geſetgeberiſche 

Tätigkeit ſozuſagen allmäc<htig.? Au< das Präſidium des Obergerichts 

kam der Reihe nah zuweilen an ſie. Gerade dieſe Ausgangsſtellung -- 

ihre ſtaatliche Beſoldung leitete ſiH zum größten Teil aus dieſer An- 

ſtellung ab -- wäre geeignet geweſen, ein ſchiefes Licht auf ſie zu werfen; 

denn nichts iſt angreifbarer als die Verbindung eines richterliHen 

Amtes mit der übrigen politiſQ;en Macht. Daß ſich dieſes Syſtem troß- 

dem ſo lange halten konnte, war nur mögliHh dur< die völlig un- 

tadelige perſönliche Haltung der drei. Nie iſt ihnen der Vorwurf einer 
Rechtsbeugung zugunſten parteiliher oder gar eigener Intereſſen 

gemadcht worden. 

Den Großen Rat leiteten ſie zum größten Teil na<h ihrem Willen; 

abwechſlungsweiſe wurde einer von ihnen zum Vorſizenden gewählt. 
Dieſe Führerſ<aft im Großen Rat iſt ſo zu denken, daß das Triumvirat 

vom Vertrauen und der Sympathie der großen Mehrheit getragen 

wurde. Die genaue Verteilung von Jnitiative und Gefolgſc<aft in 

dieſer natürlich keineswegs modern organiſierten Partei kann unmög- 

liH herausgefunden werden, da ſie ſic) ausſ<ließlih im privaten Ge- 
ſpräh, in den Wirtſ<aften und im Vorraum des Großratsſaals ab= 

ſpielte.? Dies will nicht heißen, daß das thurgauiſc<e Parlament immer 

und geſhloſſen hinter ſeinen Führern ſtand oder immer die gleiche 

1 Die Zuſtizkommiſſion hielt nach den Manualen wöchentlid) 1--2 Sitzungen, worin 

ſie jeweil3s 7---15 Fälle behandelte; da8 Obergericht hatte ebenfall38 gewöhnlich 1--2 

Sißungen in der Woche. Auch die Kontrolle des Gefängnis8weſens kag der Juſtizkommiſſion 
ob. 

1 Die Zeitungen ſchweigen faſt ganz darüber; die zeitgenöſſiſchen Hiſtoriker ſind 
aber über das Vorhandenſein dieſer Erſcheinung einig. W. Rueß, S. 7; Häberlin, S. 229; 

Chriſtinger, S. 249; Baumgartner: Die Shweiz im Jahre 1842, S. 37.
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parteimäßige Aufſpaltung zeigte. Mehr als einmal drang Kern mit 

einem Anliegen nicht dur<. Sogar v. Streng, der den Paritätsanteil der 

Katholiken in der Juſtizkommiſſion darſtellte, trennte ſich von ihm 

zeitweiſe bei der Kloſter- und bei der Sonderbundsfrage." Die gelegent= 

liM auftretende Gegenpartei beſtand aus den Katholiken und einer 

tleinen Zahl eigenwilliger Juriſten. Alle wichtigen Kommiſſionen wur- 

den von den Triumvirn überwacht, indem der eine oder andere, mand= 

mal auc alle drei, an ihnen beteiligt waren. Mance von dieſen, wie 

die Inſtruktionskommiſſion oder die Petitionskommiſſion, wechſelten 

ihren Mitgliederbeſtand faſt gar ni<t mehr.? Au< in beiden Kir<en- 

räten waren ſie vertreten. 

Im Erziehungsweſen gab Kern, als Präſident des Erziehungsrates, 

durc<aus den Ton an. Die Ausführung und Nachprüfung der Erlaſſe 

uſw. übernahm Pupikofer, „das Faktotum des Erziehungsrates“, der 

dur< ſeine fleißige Arbeit den Stoff beherrſ<te.*? Die eidgenöſſiſche 

Politik nahmen beſonders Kern und Gräflein für ſi< in Beſchlag, indem 

ſie ſic< faſt immer die Vertretung an der Tagſaßung übergeben ließen. 

Au<h v. Streng wurde einige Male als zweiter Geſandter verwendet. 

Das von Kern und Gräflein errungene ſ<weizeriſc<e Anſehen befeſtigte 

dann wieder ihre Stellung im Kanton, insbeſondere ihren guten Ruf 

beim Volk. Denn die Berbindung der liberalen Führerſ<icht im Großen 

Rat mit den Maſſen des Landvolkes war nur loſe. Wohl dekten ſie ſich 

meiſt in ihren praktiſMen Zielen; geiſtig hatten ſie aber doH wenig 
gemeinſam.* Dadurch erklären ſi< auc< die Meinungsverſchiedenheiten 

in der Sculpolitik. 

Es wäre falſc<, dieſes Syſtem, das die Repräſentativdemokratie in 

eine Art väterliher Oligarhie umwandelte, „eine Ariſtokratie des 

Geiſtes“,* als eine einzigartige Shöpfung dieſer Männer anzuſehen. 

1 Wie weit die Meinungsverſchiedenheit gehen konnte, zeigt folgender Vorfall: 

1845 erhielt v. Streng einen Ruf als eidgenöſſiſcher Repräſentant, während Kern und 

Gräflein auf der Tagſazung weilten, v. Streng erklärte, nur dann annehmen zu können, 

wenn eine3 der andern Mitglieder der Juſtizkommiſſion in den Kanton zurükehre. 

Gräflein tat ihm aber dieſen Gefallen nicht, obwohl er 1841 v. Streng als zweiten Ge- 

fſandten zurückgebeten hatte, um eine Vergnügungzsreiſe nach Holland machen zu können. 

Der „Wäcdhter“ triumphierte dann, daß wieder ein Katholik ausgeſchaltet worden ſei. 

2 E3 wird im Folgenden darauf verzihtet, auch nur diejenigen, in denen Kern ſaß, 

vollſtändig anzuführen. 

38 J. Meyer: Notizen über Pupikofer, S. 75. 

4 Vgl. E. Fueter: Die Schweiz ſeit 1848, S. 28 f. Die Fabrikbevölkerung war im 

Thurgau noh ſehr dünn und hatte außerdem oft als zugewandert kein Stimmrecdht. 

Bei den Wahlen übten die Dorfmatadoren einen ziemlichen Einfluß aus. 

s Leutenegger: Regeneration Il. Auch Häberlin-Schaltegger ſpricht von einer nobeln, 

ozuſagen „ariſtokratiſchen“ Haltung im Privatleben, im Rat und auf der Tribüne, die
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Das „Kapazitätenregiment“ kommt vielmehr auc<h in andern Kantonen 

vor. Dieſe Regierungsform verlangte geradezu den liberalen Kurs, 

der die Mitte zwiſ<hen Konſervativismus und Radikalismus hielt; 

denn nur einer ſolHen Führung folgte die von Bornhauſer ſeinerzeit 

aufgerüttelte Bauernſame mit Bertrauen. Die verhältnismäßig 

niedrigen Koſten und die Vermeidung von einſ<hneidenden Änderungen 

im dörflichen Leben bewirkten, daß das Volk dieſe Ordnung leicht ertrug. 

Zudem waren die Triumvirn dur< ihre Herkunft -- alle drei ſtammten 

aus wohlhabenden, angeſehenen Familien =- und dur< ihre wiſſen= 

ſc<aftlicHe Bildung für den Liberalismus vorbeſtimmt. Ihr Wirken weiſt 

denn auc<h die kennzeichnenden Züge des Liberalismus auf: eine ratio- 

naliſtiſMe Grundhaltung wird gemildert dur< die Erkenntnis des 

Wertes und der Mact der Überlieferung, ſowie dur< Friedfertigkeit 

und Menſc<enfreundlichkeit. Das oberſte Ziel iſt, die herkömmlichen 

geſellſMaftlihen Einrictungen dur< vernunftgemäße Inſtitutionen 

zu erſeten.! 
Als daher 1843, nachdem die Verfaſſung ſe<s Jahre in Kraft 

geſtanden hatte, dem Volk wieder die Reviſionsfrage vorgelegt werden 

mußte, ließ zwar der „Wächter“ einen Plan für eine Totalreviſion 

erſcheinen, im übrigen blieb es aber ziemlich ſtill.? Das Ergebnis der 

Abſtimmung vom 12. November waren 5873 Stimmen für und 9565 

gegen eine Reviſion. Bei der nächſten Eröffnungsrede am 18. De=- 

zember 1843 gab Kern ſeiner Befriedigung Ausdru>: 

„Die Ablehnung der Reviſion im Kanton zeigt, daß die Gefahren und Nach- 

teile, wel<he mit all zu oft ſich folgenden Verfaſſungsänderungen verbunden ſind, 

erfannt wurden. Es liegt aber in der Richtung der Zeit, in Geſeßgebung und Staats- 

verwaltung tatkräftig vorwärts zu ſ<hreiten. Laſſen Sie uns deshalb der betretenen 

Bahn des Fortſchritts treu bleiben. Daneben mögen Sie aber nie die Wahrheit 

aus den Augen verlieren, daß beſonders da, wo alle Staatsgewalt vom Volke 

ausgeht, auch das Gute, das die Gegenwart als ſol<hes erfennt und fordert, nur 

ſehr wohltuend auf ven ganzen Charakter des öffentlichen Leben3 und zumal der Großrat3- 

verhandlungen einwirkte (S. 230). 

1 G. His: Geſchichte des neueren ſchweizeriſchen Staatsrechts I1, S. 151. 

2 „Wächter“, Nr. 62 und 66--70. Die jungen Juriſten, die dahinterſtanden, hatten 

ebenſo wenig Fühlung mit dem Volk wie die Liberalen. Die verhältnismäßig hohe Zahl 
der Annehmenden erklärt ſich wohl aus der Verſtimmung der Katholiken. In dem ſt. gal- 

liſchen Katholikenblatt „Der Wahrheitsfreund“ wurde Kern ſeit längerer Zeit angegriffen. 

Er wurde darin al3 der „erlauchte Lande3vater“ angeredet und ihm böswillige Abſicht in der 

Kloſterfrage vorgeworfen; an Stelle der Volksſouveränität ſei 1836 eine „kernloſe, gräf- 

liche“ Herrſchaft getreten. Vom Aufruf für die Reviſionsabſtimmung hieß es, ſie gemahne 

an einen Landesfürſten, der ſeine Landeskinder auffordert, den Thron feſt zu umſchließen, 

damit er nicht ſtürze.
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mit weiſer Abwägung vorhandener Kräfte und ſchonender Berücſichtigung ge- 

gebener Verhältniſſe ſich erzielen läßt, und daß größte Umſicht für Geſezgebung 

und Vollziehung in ſolHen Staaten zur doppelten Pfliht wird.“? 

Kern, obgleich der wichtigſte Mann im Großen Rat, trat dort, wohl 

aus politiſ<em Feingefühl, nicht ſtändig hervor. Bei Fragen von 

ziemlicher Wichtigkeit konnte er etwa ganz [Hweigen, anderſeits bei Klei- 
nigkeiten mit einer ausführlichen Äußerung aufwarten. Will man da- 

hinter eine Regel ſuchen, ſo iſt höchſtens zu finden, daß er die häufigen 

Streitigkeiten um den Ausbau des Straßennetßes mied; denn dabei 

konnte man ſich nur den Haß der Orte und Gegenden holen, die zurück= 

ſtehen mußten. In den Dutzenden von kleinen Anregungen, Anträgen 

zur Geſhäftsordnung, Redaktionsänderungen, mit denen er ſtets zur 

Hand war, zeigte ſich der gewandte Parlamentarier. In Angelegen=- 
heiten von großer Tragweite ließ er meiſt zuerſt die Meinungen auf- 

einanderplaßen, um erſt gegen Schluß der Ausſprache ſein entſc<eiden= 

des Wort anzubringen. Da es fic< dabei meiſt um vorbereitete Aus- 

führungen handelte, kam es häufig vor, daß ſeine Gedanken ſc<on 

vorher gebra<ht worden waren. Die Frage nac<h der Originalität ſeiner 

Voten iſt deshalb ſHwer zu beantworten. Im allgemeinen iſt es der 

ſaHliche Inhalt, die genauen Belege, der juriſtiſc<; geſc<ärfte Ausdrul>, 

die ihren Wert ausmachen. Die Gedanken und Bilder ſind der Aus- 

druFsweiſe der Zeit entnommen. Daneben war es wohl der Eifer für 

die Sache und das Gewicht ſeines Namens, die den Zuhörer gewannen. 

Über den perſönliHen Eindru>, den er machte, ſhreibt ein Beobachter 

der Tagſazung von 1837: „Wenn er auc<h die Kanzel weggeworfen, 

ein leidiger Predigerton iſt geblieben.“? 
Für Kerns Auffaſſung ſeines Amtes als eines Berufs, der ſi< in 

den Höhen der parlamentariſc<hen Auseinanderſeßungen und der juri- 

ſtiſQen Arbeit des Gerichtslebens abſpielte, iſt es bezeichnend, daß er 

nie an einem der Schüßen- oder Sängerfeſte, den Orten, wo ſich die 

Volksführer zujubeln ließen, als Redner auftrat.? Dagegen war er 

ein rühriges Mitglied der „Thurgauiſc<en Gemeinnütßzigen Geſellſchaft“, 

1 „Thurgauer Zeitung“, Nr. 151. 

2 „Rheintalerbote“. -- Der Freiburger „Chroniqueur“ ſpricht 1855 von einer Stentor- 

ſtimme, Gagliardi, S. 268, Die „Thurgauer Zeituug“ nennt ihn 1852 einen Redner par 

exrcellence. Scharfſinn und dialektiſches Talent, Schlagfertigkeit in der Widerlegung 

gegneriſcher Argumente, Gelehrſamkeit in der juriſtiſchen Wiſſenſchaft, nicht weniger aber 

Wortfülle ſeien ſeine Waffen. 

3 Erſtmal3 ſprach er 1855 auf dem eidgenöſſiſchen Schüßenfeſt in Solothurn zum 
Andenken an ſeinen Freund Munzinger. 1857 lehnte er es aber ausdrüclich ab, die thur- 

gauiſchen Schütßzen al3 Sprecher auf den Feſtplatz in Bern zu führen.
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welche die Elite der Geſellſ<aft umſc<loß und deshalb auc< als kon- 

ſervativ galt. Ihr Ziel war eine kulturelle Förderung des Kantons; 

viele Beſtrebungen, in deren Dienſt ſich Kern mit ſeiner ganzen Kraft 

ſtellte, nahmen hier ihren Ausgang; ſo verdankt man weitgehend den 

Bemühungen der GeſellſHaft die landwirtſ<aftlihe Armenſ<ule 

Bernrain, das Kantonsſpital, die Kantonsſ<hule, die Hypothekenbank. 

In der Gemeinnüßigen Geſellſc<haft amtete Kern 1837--1840 als 

Präſident und leitete als ſolher am 19.--21. Mai 1840 eine Verſamm=- 

lung des ſ<weizeriſ;en Geſamtvereins. Es war ein Glanzpunkt in 

ſeinem Leben, als ſi; damals unter ſeiner Führung Männer wie 

Zih<hokfe, Zellweger, Weſſenberg und Baumgartner in Frauenfeld 

verſammelten. In ſeiner Eröffnungsrede ſpra?; Kern von der Not= 

wendigkeit der Gemeinnüßigen Geſellſ<aft für das öffentlihe Leben, 

indem ſie gegenüber dem kantonalen Mißtrauen einen eidgenöſſiſchen 

Gemeinſinn wede, von der unendlichen Kraft, die im beharrlichen 

Willen liege, von der Belohnung, die in dem Bewußtſein liege, das 

Gute anzuſtreben, und dem Glauben, daß die Früchte eines ſolhen 

Wirkens nicht ausbleiben würden. Bei dieſem Anlaß hielt er au<c einen 

Vortrag über die Beſtrebungen auf dem Gebiete des Armenweſens 

und wurde zum Präſidenten der ſc<weizeriſ<en Hilfskommiſſion für 

die Waſſergeſchädigten gewählt. 

Der Prinzenhandel 

Hatte Kern ſich 1837 im Kanton eine Machtſtellung ſ<Haffen können, 

wie ſie für ſein Alter als ganz außerordentlich zu bezeichnen iſt, |o wehte 

das Glüd ihm im folgenden Jahre eine Rolle zu, die ſeinen Namen 

mit einem Schlag zu einem der bekannteſten der ganzen Eidgenoſſen= 

ſ<aft machte. 
Louis Napoleon Bonaparte war im Auguſt 1837 aus Amerika, 

wohin er ſiH? nac<h dem mißglüten Straßburger Putſc< hatte begeben 
müſſen, zu ſeiner ſterbenden Mutter nac Arenenberg zurücgekehrt. 

Bald zeigte es ſiH, daß er ſeine Abſichten auf den franzöſiſm<en Thron 

nicht aufgegeben hatte.* Der franzöſiſMe Botſc<hafter machte deshalb 
zu Beginn des Jahres 1838 den Vorortspräſidenten, Shultheiß Kopp 

1 Der Prozeß gegen den Leutnant Laity ergab, daß der Prinz dieſem bei der Ab- 

faſſung einer bonapartiſtiſch gefärbten Broſchüre über den Straßburger Putſch geholfen 

hatte. Der Prinz hatte das Bürgerrecht von Salenſtein und das thurgauiſche Kanton3- 

bürgerrecht geſchenkt erhalten. Vgl. das grundlegende Werk Z. Meyer3: Die frühern Be- 

fſizer von Arenenberg; A. v. Tillier: Geſchichte der Eidgenoſſenſchaft während der Zeit 

des ſogeheißenen Fortſchritt3 II, S. 19; Baumgartner I1, S. 286 ff.
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in Luzern, außeramtlich darauf aufmerkſam, daß ſeine Regierung 

Bedenken habe gegen einen weiteren Aufenthalt Louis Napoleons in 

der Schweiz. Kopp lehnte es ab, amtli<e Schritte zu tun, leitete aber 

den Wunſc<, der Prinz möge die Schweiz verlaſſen, |<riftlih an Kern 

weiter. Kern ſchrieb darauf zurü>, daß nach ſeinem Dafürhalten auf 

völferrehtlichem Weg keine Ausweiſung verlangt werden könne, da 

der Prinz thurgauiſ<er Bürger ſei.“ Kopp wandte ſi< dann mit dem 

Anliegen an den Präſidenten des Kleinen Rates und erhielt die näm= 

lihe Antwort. Nachdem dieſe vertraulihen Vorſtellungen nichts ge- 

fruchtet hatten, ließ die franzöſiſ<e Regierung beim Tagſaßungs- 

präſidenten eine Note überreichen mit dem Begehren, die Eidgenoſſen- 
ſ<aft möge für die Entfernung Louis Napoleons aus der Schweiz 

ſorgen. Die thurgauiſH<e Geſandtſchaft (Kern), der davon Kenntnis 

gegeben wurde, damit ſie gegebenenfalls das Geſuc< ohne Umweg 

erledige, weigerte ſi<, den Gegenſtand außerhalb der Tagſaßung zu 

beſprec<hen. Ohne Inſtruktionen konnte die Tagſaßung naturgemäß nur 

2 Erklärung Kerns im Großen NRat, „Wächter“, Nr. 69. Ein Briefentwurf Kern3 an 

Schultheiß Amrhyn in Luzern vom Jahr 1837 (Monat unleſerlich) zeigt, daß die Verhand- 

lungen ſchon früher begonnen haben:;: „Indem ich Ihnen für Ihre vertrauliche Mitteilung 

vom 17, laufenden Monats danke, will ich) nicht zögern, Ihnen mit Gegenwärtigem zu 

berichten, welche Anſicht in Beziehung auf den Aufenthalt des Prinzen man ſich bei uns 

macht. Ich zögerte nicht, von Ihrer Mitteilung privatim und ebenfalls ganz vertraulich 

den Vorſitzenden unſerer NRegierung, Herrn Landammann Anderwert und Herrn Präſi- 

dent Müller, Kenntnis zu geben. Beide teilen diejenige Anſicht, die ich Ihnen ſchon in 

Luzern mündlich als die meinige eröffnet habe. Da Prinz Louis Napoleon thurganiſcher 

Staatsbürger iſt, und da überdies die franzöſiſche Regierung, als ſie desfelben habhaft 

war, ihn frei ließ, ohne daß von ſeiner Seite irgendeine Verpflichtung eingegangen wurde, 

fo könnte ein Wegweiſungsbegehren gegenüber der Eidgenoſſenſchaft und dem Kt. Thurgau 

wohl kaum begründet werden. So wie ich die Geſinnung unſerer Regierung und des 

Großen Rates kenne, ſv habe ich die Überzeugung, daß die hier ausgeſprochene Anſicht =- 

wenn eine Forderung der Art geſtellt würde -- von beiven Behörden entſchieden feſt- 

gehalten würde. Ich habe die zuverſichtliche Hoffnung, daß, da es ſich nicht um einen frem- 

den Flüchtling, ſondern um einen Schweizerbürger handelt, fich wohl keine Mehrheit 

fände, welche ſich vor einer derartigen Zumutung beugen würde. So wie die hier berührten 

Anſichten bei uns allgemein geteilt werden, ſo kann ich Sie auf der andern Seite eben ſo 

beſtimmt verfichern, daß man von verſchiedenen Seiten her nicht unterlaſſen hat, den 

Prinzen auf ſeine Lage aufmerkſam zu machen, wie ſehr er ſich in Acht zu nehmen habe 

in irgend welche politiſche Umtriebe ſich fernerhin einzulaſſen. Ic< kann Ihnen die be- 

ſtimmte Zuſicherung erteilen, daß, als ich am Tage der Beerdigung ſeiner Mutter per- 

ſönlich ihn das erſte Mal wieder fah, ich ihm mit aller Freimütigkeit vorſtellte, wie ſehr er 

es fich ſelbſt und ſeinem Kanton, von dem er das Bürgerrecht erhalten habe, ſchuldig ſei, 

zu keinerlei begründeten Beſchwerden für die Zukunft Veranlaſſung zu geben. Nach 

denjenigen Erklärungen, die er ſowohl gegen mich als gegen andere gerichtet hat, darf man 

mit Zuverſicht annehmen, daß er, ſeine jezige Lage einſehend, ſich wohl hüten wird, ſich 

in ein zu begründeten Vorwürfen Stoff bietende3 Unternehmen einzulaſſen. . .. Vor 

kurzem iſt Graf Taſcher mit dem Leichnam der Hortenſe nach Paris abgereiſt, und es iſt 

zu ertvarten, vaß dasjenige, was auch er über die Geſinnung des Prinzen mitteilen wird, 

geeignet ſein werde, allfällige alte, weitgehende Beſorgniſſe zu beſeitigen. . .“
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eine vorläufige Beratung abhalten. Dabei waren die Stellungen 

großenteils ſ<on bezogen, hatte man do<h die Sache ſeit längerer Zeit 

kommen ſehen. Kerns Votum war natürlich von beſonderer Bedeutung. 

Er legte ſic< ſofort auf den Grundſatß feſt, Louis Napoleon ſei 

Thurgauer Bürger und könne deshalb nicht ausgewieſen werden. 

Weder nac<h thurgauiſe<em no< nach franzöſiſhem ReHt könne man 

Bürger zweier Staaten ſein. Alſo ſei er gar kein Franzoſe mehr. 

Übrigens, fügte er bei, würde ſic< der Prinz einer großen Undankbarkeit 

gegenüber der Shweiz ſHuldig machen, wenn er eigenſüchtiger Zwede 

wegen ſeinem neuen Vaterland Sc<hwierigkeiten bereiten würde. Aber 

auc< wenn er ni<t Schweizerbürger wäre, müßte zuerſt der Kanton 

Thurgau unterſuchen und entſ<heiden, ob er wirkli<) das Aſyl durch 

völkerre<htswidrige Handlungen verwirkt habe. Die franzöſiſme Re- 

gierung habe ihn nac<h dem Straßburger PutſH der Beurteilung durc< 

den Richter entzogen. Die Behauptung, Arenenberg ſei der Mittelpunkt 

neuer Umtriebe, könne nicht bewieſen werden. Laitys Broſ<üre ent=- 

halte nur eine Darſtellung der Ereigniſſe in Straßburg, welche ja nicht 

beſtraft worden ſeien. Wenn man heute wegen dieſer bonapartiſtiſchen 

Broſ<üre nahgebe, ſo könne Frankreic) morgen die Wegweiſung eines 

Scweizerbürgers verlangen, der eine republikaniſche S<rift verfaßt 

habe. Es ſei Zeit zu zeigen, daß die Eidgenoſſenſc<aft ſiH; nicht als 

Provinz Frankreichs, ſondern als ſelbſtändiger Staatenbund betrachtet 

wiſſen wolle. 

Auf ſeine Seite traten beſonders noF& Monnard (Waadt) und 

Rigaud (Genf). Zunächſt ſezte die Tagſaßzung den üblichen Ausſchuß 

ein und teilte der thurgauiſc<en Regierung die Note mit. Au< Kern, 

als Geſandter, wandte ſic< an dieſe und wünſchte eine Verſammlung 

des Großen Rates, um von ihm eine Jnſtruktion für die folgenden 

Verhandlungen zu erhalten. Kleiner Rat und Präſident des Großen 

Rates wollten zuerſt ni<t willfahren, und erſt als die Geſandten in 

einem zweiten Screiben auf ihrem Begehren beharrten, wurde der 

Große Rat auf den 22. Auguſt zu einer außerordentlichen Sißung 

einberufen. Kern ſtand mit Louis Napoleon in ſtetem Briefwechſel 

und hatte wenige Tage vor dieſer Großratsſißung eine Unterredung 

mit ihm. In dieſer Beſprehung wurde wahrſc<einlich der Text der 

1 Brief vom 7. Auguſt 1838: „Auf Ihren Brief ſowie zugekommene Mitteilung eile 
ich, Ihnen vor Abgang der Poſt Kenntnis zu geben von dem, was geſtern beſchloſſen wurde. 

. . - Sonntag, den 18. komme ich nach Berlingen, um noch über Verſchiedenes von Jhnen 

perſönlich Auskunft zu erhalten. . .. Bei der jehigen Sachlage muß ich Sie dringend 

bitten, Ihrerſeit3 keinerlei Publikationen an die Zeitungen zu ſchien. . . . E3 iſt beſſer, 

daß die Behörden nun diejenigen Erklärungen abgeben, die ſie ſelbſt zu geben ihrer Stel- 
lung ſchuldig find.“ Ähnlicher Brief vom 9. Auguſt.



1 
(3] 

Zuſchrift des Prinzen an den Großen Rat feſtgelegt. Darin wurde die 

geforderte Verzihterklärung auf das franzöſiſm<e Bürgerre<ht mit der 

Redhtskonſtruktion umgangen, Louis Napoleon ſei in Frankreich 

bürgerlid) tot und beſie deshalb einzig das thurgauiſche Bürgerrecht.“ 

Geſpannt erwartete die ganze Shweiz die Entſ<eidung des Großen 

Rats. Dufour, der militäriſche Lehrer des Prinzen und einer der 

Führer der welſchen Vaterlandsbegeiſterung, wandte ſich in einem 

Brief an Kern, worin er ihn ermutigte, treu an ſeiner Anſicht feſt- 

zuhalten. An der Sitzung erſtattete Kern Bericht und teilte auc) im 

Großen Rat mit, daß der franzöſiſche Botſchafter angewieſen worden 

ſei, ſeine Päſſe zu verlangen, wenn die Shweiz ni<t nahgebe. Er 

ſhloß ſeine Ausführungen mit den ſ<wungvollen Worten: „Es iſt 

dies eine Prüfungsſtunde des Großen Rates. Fais ce que tu dois, 

arrive que pourra!“? Einige Beſonnene (v. Streng, Gräflein, Merk, 

Verhörrichter Ammann) verſuchten, die Angelegenheit auf ein un- 

gefährliches Geleiſe zu ſchieben, nämlich als Polizeifrage zur Sache des 

Kleinen Rates zu machen. Dagegen eifſerte Kern: es ſei unbegreiflich, 

wie man eine eidgenöſſiſM<e und völkerre<htlihe Frage dem Kleinen 

Rat überlaſſen könne. Wenn ſich der Vorort an den Kleinen Rat 

gewandt habe, ſo ſei das in der Geſchäftsordnung begründet, nah der 

jener nur mit den Regierungen verkehre. Offenheit, Entſchiedenheit und 

Mut gegenüber ungere<hten Zumutungen des Auslands ſei ſchöner als 

Vorſicht und Klugheit. Er beantragte, der Große Rat ſolle die Haupt- 

grundſäße ſeiner Ausführungen als Geſandtſc<aftsweiſung annehmen. 

Tatſählich wurde dann Kerns Entwurf genehmigt.* 

1 Die Darſtellung B. van Muyvdens: Histoire de 1a Nation suisse, S. 324, iſt un- 

haltbar. Danach hätte Louis Napoleon zuerſt an den Regierungspräſidenten geſchrieben: 
„Mon droit de citoyen frangais est indestructible.“ Da dies aber in Widerſpruch zu Kern3 

Rede in Luzern ſtand, habe man den Prinzen dazu gebracht, den Brief zu ändern. Dieſer 

Brief, deſſen beide Faſſungen ſich in Oechslis Notizen finden, ſtammt aber vom 16. und 

20, September. 

2 Dieſer „Kernſpruch“, der Kehrreim eines von der Königin Hortenſe komponierten 

Liedes, wurde dann für die ganze radikale Schweizerpreſſe zum Feldgeſchrei. 

3 In einem Brief vom 28. Auguſt verteidigt er die Inſtruktion beim Prinzen: „Ich 

erſah aus Jhrem Schreiben vom 24, d. M., . .. daß Ihnen die Inſtruktion, wie ſie der 

Große Rat in Weinfelden gegeben hat, Beſorgniſſe eingeflößt, und daß Sie namentlich 

klagen, es fei dabei auf die exzeptionelle Stellung, in der Sie ſich ſowie ſämtliche Glieder 

der Napoleoniſchen Familie befinden, keine Rücjicht genommen worden. Ich finde miclh 

daher bewogen, Ihnen hiemit zu fagen, daß Sie unſere Inſtruktion nicht ganz richtig 

aufgefaßt zu haben ſcheinen, wobei der Anlaß wohl in der Berichterſtattung de8 „Wächters“ 

liegen dürfte. Sie werden nun aber an der ſeither bekannt gewordenen Redaktion des 

Beſchluſſes ſich überzeugt haben, daß nicht nur ſpeziell dem Code civil damit gerufen wird, 

ſondern der franzüſiſchen Geſehgebung überhaupt, womit auch das exzeptionelle Ver- 

hHältnis angevdeutet iſt, in welchem ſich die Napoleoniſchen Familienglieder befinden, da 

3
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Geſtüßt auf dieſe Zuſtimmung des Großen Rates konnte Kern an 

der Tagſaßung ſeine frühern Ausſagen wiederholen. Auf den von Neuen=- 

burg geäußerten Zweifel, ob das Ehrenbürgerre<t Louis Napoleons 

einem geſeßmäßig erworbenen Bürgerre<ht gleichkomme, entgegnete 

Kern, man habe der amtlihen Standeserklärung unbedingt zu glauben. 

Aber die Mehrheit des Ausſ<uſſes war von der Hieb- und Stichfeſtig- 

keit des prinzlichen Bürgerrehts nicht überzeugt und verlangte eine 

unumwundene Erklärung, daß Louis Napoleon auf die franzöſiſche 

Staatsangehörigkeit verzihte; dann möge man das Ausweiſungs- 

begehren höfli<, aber beſtimmt ablehnen. Die erſte Minderheit wollte 

den Prinzen als Shweizerbürger unbedingt gegen Frankreich ſ|hüßen; 

die zweite trug darauf an, ihn nicht als Bürger anzuerkennen, da der 

Verzicht nicht erfüllt ſei, und die franzöſiſche Botſchaft an die thurgau- 

iſc<hen Gerihte zu weiſen. Gleichen Tags löſte ſic) die Tagſatzung auf, 

ohne einen Beſc<luß gefaßt zu haben; man mußte vorerſt die Entſcheide 

der kantonalen Volksvertretungen abwarten." Kern ſchrieb in dieſer 

Zeit nach allen Seiten an ſeine Bekannten, um ſie von der Richtigkeit 

ſeiner Auffaſſung zu überzeugen.? Das Weitere iſt bekannt; das Volk 

ſtellte ſich großenteils hinter die Helden des Tages: Kern, Monnard, 

Rigaud, Neuhaus. Auf die bewaffneten Kundgebungen Frankreichs 

antwortete eine Welle der Volksbegeiſterung, beſonders in der Weſt- 

gegen ſie vas Geſetß immer noch in Kraft beſteht. . . . Daher habe ich auch geſtern ſpeziell 

auf dieſes Geſetz hingewieſen und erklärt, daß man von IJhnen keine formelle Verzicht- 
leiſtung auf Rechte habe verlangen können, welche Sie nicht beſiten. Daneben mußte ich 

aber im Sinne unſerer Verfaſſung und unſerer Inſtruktion dann in zweiter Linie ebenſo 

erflären, daß, wenn Sie die bürgerlichen Rechte goeſeßzlich wirklich beſeſſen hätten -- was 

nicht der Fall war =- Sie dieſelben durch Annahme unjerer Verfaſſung verloren hätten, 

indem man nicht zwei Bürgerrechte gleichzeitig beſitzen kann. Es verſteht ſich nun aber in 

aller Welt, daß durch Annahme eines neuen Bürgerrechts keine Rechte verwirkt werden 

fönnen, die man geſetzlich nicht hat. . ..“ In einem weiteren Brief riet er ihm, die Schen- 

fung des Bürgerrechts von Oberitraß ſtillſchweigend hingehen zu laſſen, da eine nachträg- 

liche Ablehnung, nachdem die zürcheriſche Regierung die Beſtätigung verweigert habe, 

fſich nur lächerlich machen würde. 

1 Die Darſtellung Kerns, Politiſche Erinnerungen, S. 9, daß die Tagſaßung ſich auf 

den 27. Auguſt vertagt habe, iſt ein Verſchen. 

? Brief an Baumgartner vom 9. September: „Das Schlotterfieber, das die Depeſche 

vom 14. Auguſt unter vielen Geſandtſchaften gebracht hat, ſcheint in der Schweiz fo ſehr 

um ſich greifen zu wollen, daß es jedem, der einer erklärten Schmach der Eidgenoſſenſchaft 

nicht gleichgültig und gefühllos entgegen ſehen kann, zur Schüuldigkeit wird, gegen gleich- 

geſinnte, verehrte Freunde ſfeine Anficht und Geſinnung auszuſprechen und den Kampf 

für Ehre und Recht, der nun erbärmlich in der Tagſazung unterbrochen worden iſt, weiter- 

zuführen. . .“ Briefe an Kern von Ludw. Snell, Bavier und Monnard in Oechsli8 No- 

tizen. Lekterer ſchrieb u. a.: „Le peuple m'est pas trop dispost ä faire la guerre pour 

Napoleon . . . Napoleon nous tirerait d'embarras en quittant 1a Suisse avant le 1'*octobre. 

Travaillez aupres de Ilui dans ce Sens.“
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ſhweiz. Sc<ließlich, als die Lage immer bedrohlicher wurde, faßte 

Louis Napoleon den Entſ<luß, abzureiſen. Kern war von dieſer Ent- 

wilung der Dinge nicht wenig enttäuſ<ht. Hatte er do<) gehofft, „daß die 

Sc<hweiz bei dieſem Anlaß frühere Sharten ausweßen werde“.* Nun 

war die Bewegung, an deren Spiße ex ſich geſtellt hatte, gegenſtandslos 

geworden; der volle Sieg ſeiner Sache, der ſc<hon ſo nahe geſchienen 

hatte, war ihm verfümmert worden. 

„Gedrücdten Sinnes, unzufrieden mit dem Prinzen und der ganzen 

Welt“ ſoll nac; Baumgartner? die thurgauiſc;e Geſandtſ<aft am 1. Ok- 

tober zur Eröffnung der Tagſaßung eingetroffen ſein. Eine ver- 

trauliche Vorbeſprehung zwiſchen den Geſandten der Ausweiſungs- 

gegner der weſtlihen und öſtlihen Kantone ergab, daß man ſic< über 

die Shwäden der Lage klar war; jedoH wollte man ſic) weder nach 

innen no<h nad) außen Blößen geben. So kam eine gemäßigte, doch 

beſtimmte Antwort der Tagſaßung auf die franzöſiſMe Note zuſtande. 

Der Ausgang der ganzen Angelegenheit gewährt einen freundlichen 

Anbli>. Kern, der in Luzern mit einem Vertrauensmann des Prinzen 

in Berührung ſtand, legte nun ſelbſt in faſt täglichen Briefen Louis 

Napoleon eine Beſchleunigung der Abreiſe nahe, da nur dieſe, na<dem 

ſie einmal angekündigt worden war, den Streitfall endgültig aus der 

Welt ſc<haffen konnte.* Nac< der Abreiſe war das alte, gute Verhältnis 

1 Brief vom 22. Oktober an Prof. Vögelin. Darin weiter: „Sie werden den gleichen 

Unwillen empfinden wie ich, al8 mir von einem Mitglied unſerer Regierung die erſte 

Nachricht davon zufam, Louis Napoleon, der kurz vorher entſchloſſen zu fein ſchien, den 

Entſcheid der Tagſaßung abzuwarten, habe plößlich dven Entſchluß gefaßt, die Schweiz 

zu verlaſſen. . . Im Thurgau wird dieſer Schritt allgemein mißbilligt. Allgemein heißt 

es: Warum nicht den Entſcheid der Tagſaßung abwarten, wo akles darauf hindeutet, daß 

verſelbe zu Ehren der Schweiz gegen Frankreich ausfallen würde ?“ 
? Baumgartner 11, S. 294. 

3 Brief vom 9, Oktober: „Sie werden bereits vernommen haben, namentlich durch 

Herrn Dufour, daß die Geſandtſchaften derjenigen Kantone, welche an der Grenze liegen, 

dringend wünſchen, daß Sie --- nachdem Sie einmal den Entſchluß zur freiwilligen Ent- 

fernung gefaßt haben -- Zhre Abreiſe ſo viel al38 möglich beſchleunigen möchten, indem 

ſie der Anſicht ſind, daß die Truppen ſo lange nicht zurüFfgezogen werden, bi3 Jhre 

Abreiſe wirklich bekannt geworden. . . So viel ich dieſen Morgen von Perfigny vernommen 

habe, ſollten Sie geſinnt fein, mit der Anzeige Ihrer Abreiſe eine Erklärung zu verbinden 

in Beziehung auf die lezten Maßnahmen Frankreichs. Ic< geſtehe Ihnen aufrichtig, daß 

ich unter den gegenwärtigen Verhältniſſen eine ſolche Erklärung von Jhrer Seite nicht 

für angemeſſen halten würde. Es iſt gewiß weit beſſer, wenn Sie für jett eine einfache 

Anzeige von Ihrer Abreiſe an die Regierung machen. Es bleibt Zhnen dann immer 

freigeſtellt, Ihren Unmut über dies Benehmen Frankreichs ſpäter an ven Tag zu legen, 

nachdem einmal die Sache als erledigt angeſehen werden kann. Jezt wäre es zu früh 

und würde überdem in der Schweiz nicht den EindruF> machen, den Sie erwarten. ..“ 

Brief vom 11. Oktober: „Die Tagſaßung hat mit 15 Stimmen, darunter Thurgau, den 

Vorort beauftragt, für das Signetum beforgt zu ſein. Sie werden natürlich keinen An- 

ſtand nehmen, den thurgauiſchen Paß ſofort zu unterzeichnen, und dann hat der Vorort
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zu Frankreich raſc wieder hergeſtellt. Von Dufour gelangte eine 

Dankadreſſe an den Großen Rat des Thurgaus und ein privates Dank- 

ſhreiben an Kern. Bei dieſer Gelegenheit dürfte ſiH< wohl das Ver- 

trauensverhältnis zwiſ<en Kern und dem ſpätern General gebildet 

haben. Aus dieſer Zeit ſtammt natürlih auc<h die Dankbarkeit und Zu- 

neigung des nachmaligen Kaiſers der Franzoſen, die Kerns Leben 

ſpäter die Richtung weiſen ſollte. Wie eng ihn die ſchon vorher beſtehende 

Bekanntf([)aft mit dem Prinzen verband, iſt ſjhwer zu ermeſſen.! 

für d[c Nma der fremden Mächte zu forgen. .. Dieſen Morgen war Perſigny bei mir. 

Er iſt ebenfalls ganz der Anſicht, daß Ihnen unſere Regierung den Paß ausſtellen müſſe 

und die fremden Mäüchte ihn viſieren.“ Brief vom 12. Oktober: „Soeben erhalte ich Jhren 

Brief vom 11, Oktober. . . Es iſt noch nicht bekannt, wie die Antwortnote von Frank- 

reich aufgenommen werden wird. Die Gerüchte lauten daher, daß die Truppenbewegungen 

fortdauern. . . Ic< werde Jhrem Wunſch gemäß dafür forgen, daß Ihnen Nachricht per 

Expreſſen von hier zugeht, fobald mir d[c Antwort des Miniſteriums bekannt wird."“ 

Brief vom 13. Oktober: „Es iſt bis zu dieſer Stunde von Botiſchafter Montebello immer 

noch keine Erklärung abgegeben worden. Auch iſt noch keine Anzeige eingetroffen, daß 

den franzöſiſchen Truppen Gegenbefehl gegeben worden ſei. Dagegen ſtimmen alle 

Berichte, die ich) bisher zu hören Gelegenheit hatte, darin überein, Frankreich werde 

ſich mit unſerer Note (wenn auclh) ungern) doch) zufrieden geben. Allein eben ſo allgemein 

wird verfichert, die franzöſiſchen Truppen werden keine Contreordres erhalten, bis Jhre 

Abreiſe wirklich bekannt ſein wird, und es wird von gleich würdiger Seite noch hinzu- 

gefügt, Montebollo habe Inſtruktion erhalten, ver Tagſakung keine Eröffnung zu machen, 

bis er wiſſe, daß Sie wirklich von Arenenberg abgereiſt ſeien. Unterdeſſen muß natürlich 

die Tagſaßzung hier untätig zuwarten, und unſere Truppen müſſen ſv lange der fran- 

zöſiſchen Grenze zumarſchieren, bis Bericht eingeht, die franzöſiſchen Truppen ziehen 

ſich von unſeren Grenzen zurück. =- Ic< erfehe aus Ihrem Brief vom 11., daß Sie ge- 

ſinnt ſind, für den Fall, daß die Verbitterung bei Frankreich durch Ihre freiwillige Ent- 

fernung nicht beſeitigt würde, auf IJhr thurgauiſches Bürgerrecht Verzicht zu leiſten als 

die Veranlaſſung zu ſo wichtigen Folgen, und für dieſen Fall bereits Ihre Vorbereitungen 

treffen. Wenn Sie nun in dieſem von Ihnen bezeichneten Sinn einen eventuellen Ver- 

zicht treffen wollten, ſo mache ich Sie einzig darauf aufmerkſam, daß Sie eine ſolche 

eventuelle Erflärung unter dem Siegel des Geheimniſſes einem Dritten Ihrer Vertrauten 

übergeben müßten, mit den Bedingungen der lettres de Bourgoine, mit dem beſtimmten 

Auftrag, daß er dieſelben nur dem Vorſizenden unſerer Regierung einzugeben habe, 

wenn der von Ihnen voreingefetzte Fall wirklich einträte. . . Meinen Unwillen über das 
Benehmen der franzöſiſchen Regierung kann ich nicht in Worten ausdrücken. =- Können 

Sie mir vielleicht eine Adreſſe nennen, wohin ich Ihnen poste restante am Montag oder 

Dienstag einen ferneren Bericht anonym ſenden kann. Es iſt mir leid, daß ich) mich von 

Ihnen nicht perſönlich verabſchieden kann. Empfangen Sie den Ausdruck meiner innigſten 

Teilnahme und meines tiefiten Bedauerns über die gegen Sie gerichteten Angriffe. . ." 

1 In den Politiſchen Erinnerungen, S. 20, ſagte er, daß niemals nähere freund- 

ſchaftliche Beziehungen zwiſchen ihm und Louis Napoleon beſtanden hätten. Dem gegen- 

über ſteht die Bemerkung J. Meyer3, S. 371: „Ja, ſelbſt ſein Freund Dr Kern, der 

nach der Ausſage von Leuten, die es wiſſen konnten, ſo häufig auf Arenenberg mit ihm 

verfehrte, leugnete nach Napoleon8s Tod in ſeinen Erinnerungen dieſen Verkehr und 

dieſe Freundſchaft oder ſtellt beide8 al8 bedeutungslos hin.“ Aus den allerdings nicht 

reichlich fließenden Quellen über Arenenberg geht nur hervor, daß Kern nach) dem Tode 

Hortenſe8 als Juriſt zur Teſtamentsvollſtrefung beigezogen wurde (F "c[mltegger* 

Am Hofe einer Exkönigin, Schriften des Vereins für Geſchichte des Bodenſee3 ]()14 S.164.) 

Nach) H. Wegoli-Fehr machte Louis Napoleon dem Ehepaar Kern jeweils einen Bc uch, 

wenn er in Frauenfeld abſtieg.
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Wahrſc<einlich überſchäßte Kern damals die Bedeutung des geſellſchaft- 
lihen BVerkehrs mit dem S<loßherrn von Arenenberg, dur< den er 

ſich geehrt und verpflic<tet fühlte, während er ſpäter für<tete, durd 
deſſen Bekanntgabe in ein ſchiefes Licht zu geraten. Sein Briefwecſel 

zeigt ihn jedenfalls in faſt bedenklihem Maße als Sachwalter der 

Intereſſen Louis Napoleons. Für ſeine heutige Beurteilung als Staats- 

mann wäre es gewiß beſſer, wenn er damals ohne jede perſön= 

liHe Bindung hätte an die Sac<He herantreten können. Immerhin 

iſt es dur<aus glaubhaft, daß er gleich gehandelt hätte, wenn er 
nie auf Arenenberg zu Beſuch geweilt hätte, und es muß anerkannt 

werden, daß er nicht blind zu Louis Napoleon hielt, ſondern ihn, als 

die Lage gefährlih wurde, zur Abreiſe drängte und ihm von der 

Rückehr in den Thurgau abriet.“ S<hließli darf au< das Einſtehen 

1 Brief vom 22. Februar 1839: „Sehr erfreut war ich, vor einiger Zeit Jhr verehrtes 

Schreiben vom 11. Januar zu erhalten und dadurch von Ihnen ſelbſt über Jhren Aufent- 

halt in England Nachricht zu bekommen. Daß Jhnen das Andenken an unſern ſchönen 

Kanton Thurgau und feine Bevölkerung, die fich in der Handlungsweiſe des Großen 

Jates gegenüber dem franzöſiſchen ExpulſionSbegehren an den Tag gelegt hat, lieb iſt, 

habe ich mit Freude Ihren werten Zeilen entnommen. Wenn Sie mir perfönlich noch 

ein beſcheidenes Andenken zu widmen gedenken, wie Sie dies in Jhrem Brief andeuten, 

jv bitte ich Sie ſehr, dies zu unterlaſſen. Wie ich Ihnen mündlich ſchon öfters mitteilte, 

jv habe ich in der Angelegenheit, welche fv fehr das allgemeine Intereſſe in Anſpruch 

nahm und nun zur Ehre der Eidgenoſſenſchaft ausfiel, nur dasSjenige getan, was ich) nach 

meiner Überzeugung für NRecht und Ehre unſeres Kantons al8 auch des Geſamtvater- 

landes zu tun ſchuldig war. Wenn ich für meine Handlungsweiſe von den einen gelobt, 

von andern aber auch getadelt worden bin, ſtand mir immer das Bewußtſein voran, 

unter ſchwierigen Umſtänden mit den beſten meiner Kräfte die mir überliegende Pflicht 

zu erfüllen. . . Sie wünſchen zu wiſſen, wie gegenwärtig die öffentliche Geſinnung in 

der Schweiz ſei, in Bezug auf Ihre Perſon und eine allfällige Rückkehr. Wie immer noch 

gewohnt, mit alter Freimütigkeit Jhnen meine Anſicht über die Verhältniſſe, wie ſie mir 

ſich darſtellen, mitzuteilen, muß ich Ihre Anfrage dahin beantworten: Man ſchäßt ſich 

glückſich, daß die Fehde einen ſo glülichen, für die Schweiz ehrenvollen Ausgang genom=- 

men hat. Allein man iſt ebenſo ſehr allyemein der Anſicht, daß es nicht im Intereſſe der 

Schiweiz liegen könne, daß ſich ähnliche Zerwürfniſſe ſov bald wieder erneuern. Sie würden 

aljo allerdings bei einer Rükkehr -- ſo fern nicht die diplomatiſchen Verhältniſſe ſich 

anders geſtalten, ſo daß keine neuen Schwierigkeiten dadurch zu befürchten wären -- 

die öffentliche Meinung gegen ſich haben, da namentlich die durch die Truppenbewegung 
verurfachten Koſten, wie ſich) vorausſehen ließ, einen Eindruck zurükgelaſſen haben, den 

die Oppoſition mit Vorteil zu benüßen wußte. Die Bürgerrechtsfrage würde noch mehr 

beſtritten werden als letztes Jahr, namentlich geſtüßt auf die in der Deputiertenkammer 
ſtattgefundenen Veränderungen. Zur Begründung eines Antrage3, eine Verzichtleiſtung3- 
erflärung nach Artikel 25 der Verfaſſung zu fordern, würde man uamentliclh in der 

Broſchüre von Jules Lombard --- wenn dieſelbe, was biöher nicht der Fall iſt, in der 

Schweiz bekannt werden follte ſo viel Material finden, daß derſelbe höchſt wahrichein- 

lich eine Mehrheit für fich erhalten würde. IJ< kann daher, ſo leid es mir tut, die Sache 

nicht anders ſehen, als wie Sie ſelbſt, daß nämlich einer Rükkehr und einem ferneren 

Aufenthalt in der Schweiz -- ſo lange die politiſche Konſtellation im status quo bleibt-- 

die größten Schwierigkeiten entgegenſtehen. Wer Jhnen da8 Sachverhältnis anders 

darſtellen würde, der würde nicht der Wahrheit getreu berichten . ..“ 
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für einen Freund als ſympathiſ<er Zug gebucht werden. Zu der Ver- 

teidigung des romantiſ<en Volksverführers lo>te ihn wohl auch die 

Volksgunſt der ganzen Schweiz, die er ſich an einer weithin ſictbaren 

Stelle gewinnen konnte. Hätte er, als es no< Zeit dazu war, eine 

unauffällige Entfernung Louis Napoleons verſuc<ht, und wäre etwas 

davon durchgeſikert, ſo hätte ſeine Volkstümlichkeit darunter ſicher 

gelitten. 

Der kritiſMe Punkt des ganzen Handels liegt darin, daß der Gegenſtand 

den Einſatz nic<t wert war. Den erklärten Thronanwärter als ſhlichten 

Thurgauer hinzuſtellen und ſeine allerdings gut getarnte Verſchwörer- 

tätigkeit als harmlos zu erklären, war Kraftentwi>lung am falſhen 

Ort, auf juriſtiſMer Spißſindigkeit beruhende Spiegelfehterei oder 

Verblendung.* Anderſeits ſtimmen die meiſten Geſchichtsſ<hreiber 

darin überein, daß es gut war, den ungehörigen Ton der franzöſiſchen 

Note zurückzuweiſen und der dahinterſtehenden Abſicht des franzöſiſchen 

Königtums, die Sh<hweiz moraliſcr< zu vergewaltigen, die Stirn zu 

bieten, jo daß das ſ<Hweizeriſc<e Volk bei dieſer Belaſtungsprobe ſeine 

Kraft und Einigkeit ſpüren konnte.? Der Mitwelt aber erſchien Kern 

als der Vorkämpfer, der dieſes Nationalgefühl gewe>t hatte. 

Das Jahr 1838 brachte au) eine neue Auflage der Shwyzer Wirren. 

Als es ſic) darum handelte, in Shwy3 unbeeinflußte Wahlen der 

Landesbehörden zu ermöglichen, wählte die Tagſaßzung zur Über- 
wadung der Landsgemeinde fünf Repräſentanten, unter ihnen Kern.? 

Als ſolcher unterwarf er mit ShHmid die Beſtände der Zeughäuſer in 

Küßna<Ht und Shwyz einer Prüfung (19. Juli) und nahm an der 

Landsgemeinde in Rothenthurm (22. Juli) und der Bezirksgemeinde in 

Wollerau (29. Juli) teil. 

1 Sonſt hätte er es nicht zugelaiſen, daß Louis Napoleon dem Verzicht auf das fran- 

zöſiſche Bürgerrecht aus dem Wege ging. Schon am 4. Auguſt 1838 ſchrieb ihm Anderwert: 

„Der Prinz hat bei der Annahme des hieſigen Bürgerrechts auf das franzöſiſche nicht 

Verzicht geleiſtet. Wir kvnnten es auch nicht fordern, weil ihm das Gemeinde- und 

Kantonsbürgerrecht ja nur geſchenkt wurde. Es wäre daher beſſer, daß der Bürgerbrief 

nicht vorgelegt werden kann, weil darin, ſo viel ich mich erinnere, die Rede von Ehren- 

bürgerrecht iſt. . . . Allerdings müßten wir nun unſern Kantonsbürger in Schuß nehmen, 

jo ichwierig es auch iſt. Er ſcheint es ſeit längerer Zeit darauf angelegt haben, einen 

Skandal zu provozieren. =- Man wünſcht dem Herrn größere Ruhe und Beſonnenheit, 

und würde er nicht obendrein von ſeiner Umgebung und ſelbſt der Nachbarſchaft in einem 

überſpannten Begriff von unſerer Machtvollkommenheit beſtärkt, könnten wir in ven diplo- 

matiſchen Unterhandlungen die Beglaubigung geben, daß wir ihm einen ferneren Aufent- 

halt nur unter der Bedingung geſtatten werden, ſo fern er ſich keine neuerlichen Schritte 

erlaubt.“ 

? Z. B. Dierauer, Gagliardi, C. J. Burkhardt: Charles Neuhaus, B. van Muyvden. 

3 Abſchied 1838, Baumgartner, S, 284.



39 

Nachdem der Prinzenhandel ein friedliches Ende genommen hatte, 

lehnte Kern 1839 eine Wahl zum Geſandten ab, „indem unſere eid- 

genöſſiſMen Geſhäfte dieſen Sommer do< auh gar wenig Intereſ- 
ſantes bieten und i<h ſo a<t Mal hintereinander der Tagſaßung bei- 

gewohnt habe“, wie er an Mittermaier ſ<hrieb.“ Er machte mit ſeiner 

Gattin eine Reiſe über Baſel, Kehl, Mannheim na<h den Rheinlanden 

bis Köln, fand dabei Erholung und ſc<ätzte ſich glülich, die Teilnahme 

an der Tagſaßzung ausgeſ<hlagen zu haben, da dieſe kaum je eine ſo 

tlägliche Stellung einzunehmen gehabt habe.? Er liebte es überhaupt, 

ſeine Ferien mit Reiſen zu verbringen. So fuhr er 1841 nach Mainz 

und Frankfurt;* 1842 beſuchte er einen wiſſenſ<haftlichen Kongreß in 

Straßburg*. Im folgenden Jahre ging er nac< Stuttgart und Heidel- 

berg; 1844 begleitete er ſeine Frau zur Kur na<h Tepliz und machte 

von dort aus eine Reiſe naH9 Wien, Peſt und Preßburg, wo er Ge- 

legenheit hatte, einigen intereſſanten Sizungen des ungariſchen Reichs5- 

tags beizuwohnen.* In Frauenfelkd brachte er nun ſeine Stellung als 

erſter Mann des Kantons ſinnfällig zur Erſc<einung, indem er 1839 

das ſtattlihe „Zür<herhaus“ als Wohnung bezog.* NaH dem Tode 

ſeines Schwiegervaters Freyenmuth 1843 gelangte dazu no<F das 
Haus „Guggenhürli“ und das Landgut „Römerſtraße“ in ſeimen Beſitß.? 

Geſetßzgebung 

Die Verteilung der geſetzgeberiſchen Arbeit in der Juſtizkommiſſion 

iſt kaum mehr aufzuhellen. Die Vorbereitung eines einzelnen Geſetßes 

wurde jeweils einem Mitglied übertragen. Die einzelnen Namen ſind 

aber nirgends feſtgehalten. Immerhin ſc<eint es, daß Kern die Vor- 

Brief vom 24. Juni 13839. 

Brief an Mittermaier vom 22. Oktober 1839. 

Brief an Mittermaier vom 20, Oktober 1841. 

Brief an Mittermaier vom 3. Oktober 1842. 

Brief an Mittermaier vom 12. Oktober 1844. 

Der ſparſame Freyenmuth ſchrieb darüber in fein „Journal“ (Kantonsbibliothetk 

Frauenfeld) am 11. Mai 1838: „Herr Kern hat mit der Frau Müller das von Herrn 

Dr Dumely erbsweiſe zugefallene Haus gegen das Zürcherhans umgetauſcht mit einer 

Aufgabe von 8500 Fr. Das alte Haus war mir allmählich lieb geworden, ſo daß ich eben 

nicht freudig beigeſtimmt und unjern Segen lieber behalten hätte. Das Zürcherhaus iſt 

freylich ſehr großartig gebaut --- aſlein ein fleineres Haus für einen Haushalt würde mir 

genügen.“ 

7 Greyerz, S. 208, Es ſcheint, daß Kern ſich nebenbei auch mit Güterhandel beſchäf- 

tigte. So verkaufte er 1843 die Ruine de8 Schloſſes Sandegg nebſt den dazu gehörenden 

Wirtſchaft8gebäulichkeiten und Liegenſchaften (IJ. Hngentobler: Schloß Eugensberg und 

ſein Erbauer, Thurgauer Jahrbuch 1937, S. 21), und aus ſeinem ſchriftlichen Nachlaß 

geht hervor, daß er Boden an der Stelle des heutigen Bahnhofs beſaß. 

2
0
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0
0
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arbeiten mehr ſeinen beiden Amtsgenoſſen überließ, während er 

hauptſählich die Berteidigung der Entwürfe im Großen Rat übernahm.* 

Bei den weitern geſeßgeberiſchen Arbeiten des Großen Rates zeigte 

es jich allerdings bald, daß die Erneuerung des Geiſtes großenteils nur 

auf dem Papier erfolgt war; denn von planmäßigem Anpacen der 

Aufgabe konnte nac< wie vor keine Rede ſein. Stets von den Forde- 

rungen des praktiſc<en Lebens gedrängt, erledigte man vielmehr von 

Fall zu Fall, was gerade am nötigſten ſchien.* So baſtelte man weiterhin 

an der Anpaſſung der alten Gemeindebürgerverhältniſſe herum, die 

natürliH mit dem Eindringen der Freizügigkeit und der Jnduſtrie 

immer unhaltbarer wurden. Ein Geſetz zur Erleichterung der Ein- 

bürgerung von Heimatloſen wurde no< Ende des Jahres 1837 (18. De- 

zember) beſprocßen. Kern nahm dabei den wirklichkeitsznahen Stand= 

punkt ein, daß es ſich nur um ein Milderungsmittel handeln dürfe, 

während der Große Rat ſonſt in ſeiner Mehrheit ein Allheilmittel zur 

Abhilfe des Übelſtandes erwartete. Kern führte aus, es ſei unbillig, daß 

Nichtgeduldete unentgeltli< eingebürgert würden, während die Ge- 

duldeten no< zahlen ſollten. Übrigens iſt dieſes ſc<ließlich ziemlich 

unverändert genehmigte Geſetz eines der letßten zivilrehtlicher Natur, 

die noM; vom Kleinen Rat vorbereitet wurden; denn von nun an 

wurden ſolHe Entwürfe bei der Juſtizkommiſſion in Auftrag gegeben. 

Ein Geſeß über Strafumwandlung, das bald folgte, lehnte ſic) an das 

zür<Heriſc<e Vorbild an.*? Jhm ſc<loß ſi< ein erneuertes Erbgeſeß an. 

Die nächſte große Arbeit war der Entwurf eines Strafgeſezbuches 

und einer Strafprozeßordnung. Damit wurde die Forderung, wel<He 

die Machthaber von Anfang an aufgeworfen hatten, erfüllt und das 

Verſprechen des Jahres 1837 eingelöſt. Kern bat Mittermaier erſtmals 

am 27. November 1838 um Unterlagen für dieſe Aufgabe. Er erhielt 

von ihm heſſiſ<e, badiſMmMe, württembergiſc<e und andere Entwürfe 

oder Geſeße. Beſonders der Entwurf Mittermaiers für Baden wurde 

von der Juſtizkommiſſion ſtark benützt, da es, wie ihm Kern ſchrieb, 

beſſer ſei, zu nehmen, was man finde, als ſich) einer falſmMen Sucht nach 

Neuem und Originellem hinzugeben. Er gab in dieſem Brief auch der 

Hoffnung Ausdruck, daß der thurgauiſMe Entwurf in mand<her Be- 

1 Häberlin-Schaltegger, S. 230, Nefrologe Gräfleins und v. Strengs in der „Thur- 

gauer Zeitung“; Mitteilung von Nationaklrat Dr v. Streng, der dies von ſeinem Vater 

und Kappeler vernahm. Literatur über die thurgauiſche Geſezgebung in dieſem Zeitraum 

veſteht außer Wiesmann keine. Ich verzichte des8halb als Nichtjuriſt auf eine Bewertung 

der gejeßgeberiſchen Leiſtungen. 
? Häberlin-Schaltegger, S. 233; Brief an Mittermaier vom 27. November 1838. 

3 Brief an Mittermaier; Rechenſchaftsbericht der Juſtizkommiſſion für 1838.
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ziehung den Vorzug vor dem zürc<eriſc<en und namentlic< dem luzer= 

niſchen verdiene." Man ſieht, er lag in einem gewiſſen Wettſtreit mit 

andern juriſtiſc<en Größen. Später (28. Februar 1840) dankte er 

Mittermaier für ſeine kritiſchen Bemerkungen über den allgemeinen 

Teil im „Arc<hiv für Zivilpraxis“, die er bei der Schlußberatung im 

Großen Rat gebrauhen werde. Der erſte Teil kam jedod erſt im Winter 

1840 zur Sprache, und mit dem zweiten wurde am 1. März 1841 fort- 

gefahren. Die wenigen Abänderungen, die nötig wurden, zielten 

darauf hin, das richterlihe Ermeſſen noFH etwas zu erweitern. Die 

Strafbeſtimmungen waren, im Einklang mit der damals geübten Praxis, 

gegenüber den luzerniſ<men außerordentlid) mild.? Nac<h kurzer Zeit 
faßte Kern in einem Brief an Mittermaier (9. April 1843), der ſich 

natürlich ſehr für die Auswirkung der von ihm übernommenen Artikel 

im Thurgau intereſſierte, ſeinen Eindru> dahin zuſammen: Man ſei 

befriedigt; dem früher allzu weiten Spielraum in der Beurteilung ſei 

ein Ziel geſetzt. Die Sprache ſei für die untern Behördeſtellen etwas 

zu theoretiſch; der Vorwurf der zu großen Milde werde aber nirgends 

gemacht. 

No<F während dieſer Beratungen ging eine Eingabe des Bezirks- 

gerichtes Ste>born ein (15. September 1840), mit der Bitte um Er- 

läuterung des Baterſc<aftsgeſeßes von 1831. Die Petitionskommiſſion 

(Triumvirat mit Zuzug von Eder und Kreis) beantragte Ablehnung, 

da ſie darin, wie Kern ausführte, ein verſte>tes Nekursbegehren an den 

Großen Rat ſah, nac<dem der Fall vom Obergericht erledigt worden 

war. Das Baterſchaftsgeſeß werde als erſte Abteilung des Zivilgeſeßes 

zur Beratung kommen, ſobald die Juſtizkommiſſion mit dem Straf- 

geſeßbuch zu Ende ſei. Eine Reviſion, der das jetzige Geſeß zugrunde 

läge, würde nichts ergeben, was der Kritik ſtandhalten könnte. Troß- 

dem verlangte Verhörrichter Ammann ſoſortige abgeſonderte Behand- 

lung dur<h die Juſtizfommiſſion, ein Beiſpiel dafür, daß die thurgau- 

iſ<e Volksvertretung doh nicht ſo lammfromm den Winken der ſo- 

genannten allmädhtigen Drei gehor<te. Die Folgezeit zeigte indeſſen, 

daß die Triumvirn wohl die Aufträge einſte&ten, dieſe aber auh in der 

Taſc<e zu behalten wußten, bis die Gelegenheit kam, um ſie auszu- 

führen. NacHdem nämlich Kern im Frühjahr 1841 wieder das Drängen 

nacH einem Bau- und Flurgeſeß zurü&gewieſen hatte, machte um die 

1 Brief an Mittermaier vom 22. Oktober 1839. Seine Freunde K. Pfyſfer in 

Luzern und Bluntſchli in Zürich gehören zu den ſfelbſtändigſten Geſekgebern der Zeit. 

2 Brief an Mittermaier vom 14, Februar 1841. Kern überſandte den Entwurf 
auch an Prof. Wilh. Snell in Bern; Rückäußerungen von ihm ſind indes nicht vorhanden.



42 

gleihe Zeit des nähſten Jahres (1. März 1842) die Prüfungskommiſ- 

ſion für die Rehenſ<haftsberichte und Behörden von 1840 einen neuen 

Vorſtoß. Sie beantragte: 1. Man ſolle die Juſtizkommiſſion einladen, 

ſich über eine Reviſion der Rechtstrieb- und Fallimentsordnung zu 

äußern, und 2. ſolle man ſie na<HdrüFlic auffordern, die Entwürſe 

über das Vaterſ<aft5s- ſowie das Bau- und Flurgeſetz beförderlichſt 

einzubringen. Die Juſtizkommiſſion fühlte ſiM dur< den zweiten Punkt 

und ſeine Begründung (ſie wolle gegen die Beſchlüſſe des Großen 

Rates ihre Anſicht dur<ſeßen) tief verlezt. Unter Berufung auf Solo- 

thurn und Luzern, welche au< mit tühtigen Juriſten in ihrer Geſeß- 

gebung nur langſam vorwärtskämen, verſprachen ihre Mitglieder das 

Zivilgeſeß auf den Sommer. Am 16. April 1842 gab Kern den Entwurf zur 

Zivilprozeßordnung dem stud. iur. Eduard Häberlin, dem Manne, der 

ihn ſpäter erſeßen ſollte, zur Kritik an Mittermaier mit. Zugleich fragte 

er na< Unterlagen für ein Flurgeſetß.* Mittermaier ſ<rieb dann ſeine 

Bemerkungen über das ganze Strafgeſezbuc< in den zweiten Band 

ſeiner Schrift über Strafgeſeßgebung, und Kern erklärte ſicH mit ihnen 

einverſtanden.? In der Sommertagung konnte mit der Beratung dieſer 

bürgerli<en Prozeßordnung begonnen werden (16. und 17. Juni 1842, 

Fortſezung am 14. Februar und 3. April 1843); auf den 1. Juni 1843 

wurde ſie in Kraft geſezt. Sie war eine Klarſtellung und Ergänzung 

der bereits beſtehenden Prozeßvorſhriften. Die ihr innewohnenden 

großzügigen und folgerichtigen Gedanfen über eine freie Beweis- 

würdigung und die Möglichkeit einer Urteilsreviſion wurden vom 

Großen Rat aus Vorurteil und Mißtrauen gegen die Richter und die 

Juſtizkommiſſion wieder geſtrihen, ſo daß das Werk in dieſem Punkt 

den Forderungen einer geſunden Rehtspflege nicht voll entſprah.?* 

Am 13. März 1844 lag das langerwartete Zivilgeſeß, nachdem es 

noH von einer Prüfungskommiſſion beguta<htet worden war, dem 

Großen Rate vor. Seinem Erſc<heinen leutete kein guter Stern. ShHhon 
vorher war in der „Thurgauer Zeitung“ eine Auſſaßſolge auſgetaucht, 

worin die Tätigkeit der Juſtizkfommiſſion ſ<arf unter die Lupe genom- 

men wurde.* Die begutachtende Kommiſſion teilte ſi< in eine Mehrheit, 

Brief an Mittermaier. 

Brief an Mittermaier vom 8. September 1843, 
Wiesmann, S. 147. 

1 „Thurgauer Zeitung“, Nr. 15, 16, 19, 20, 23, 24. Das erneuerte Erbrecht ſei auf 

der Grundlage de3s alten aufgebaut, zeichne ſich durch einige Formſchönheit, nicht aber 

durch grundſäßliche Entwielung aus. Das Strafgeſet ſei zu "/5 aus den neueſten Geſetßz- 

büchern und Entwürfen von Würtiemberg und Baden meiſtens wortwörtlich abgeſchrieben. 

Selbſtändige Grundzüge, die ſich namentlich aus dem Gegenſatz des Freiſtaats zum 

& 
b 
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die Eintreten beantragte, und eine Minderheit, die ſicß auf den ſc<on 

früher vorhandenen Standpunkt ſtellte, die Juſtizkommiſſion ſolle in 

jedem Teil des bürgerlicen Rechts diejenigen geſeßlichen Beſtimmungen 

bearbeiten und entwerfen, welche in der Entwiklung und dem Be= 

dürfnis des Volkes ihre Begründung finden, und es ſokle nachher eine 

Zuſammenſtellung und Verſhmelzung der vom Großen Rat geneh- 

migten Geſeße in einem Kodex angeordnet werden. Sofort erhob ſich 

Kern, um ſein Kind zu verteidigen: 

Die Verfaſſung verlange es, daß ein ganzes Geſeßbuc aufgeſtellt werde, und 

es ſei ſiherlich keine Übereilung, wenn man ſich nah dreizehn Jahren an die Er- 

füllung ihrer Forderung mache. Aud) der Große Rat habe dieſe Anſicht vor zwei 

Jahren anläßlich des Baterſ<aftsgeſeßes ſelbſt ausgeſprochen. Er frage ſich, ob 

neue und gewichtige Gründe aufgetaucht ſeien, die den Großen Rat beſtimmen 

könnten, ſeiner bisherigen Überzeugung untreu zu werden. Er wandte ſic) dann 

zuerſt gegen die, welche eine allmähliche Entwiklung des Zivilre<hts einer Kodi- 

fikation vorzogen. Die von dieſer Seite angeführte Schrift Savignys über den 

Beruf zur Geſetßgebung paſſe keineswegs für die thurgauiſchen Berhältniſſe ; 

denn von einer Fülle im Bolke verwurzelter, ausgebildeter Einzelrechte, die ver- 

drängt werden ſollen, könne keine Rede ſein. Cbenſo leite Savigny die Unnötigkeit 

einer Vereinheitlichung gerade von dem juriſtiſch gebildeten Richterſtande Deutſch- 

lands ab, welcher im Thurgau gar nicht vorhanden ſei. Stehe man aber auf dieſem 

Standpunkt, ſo ſei es inkonſequent, trogdem die Erlaſſung von allerlei Zivil- 

geſeßen vom Großen Rat zu verlangen. Die Juſtizkommiſſion ſei gerne bereit, 

in dringenden Fällen einzelne Geſeentwürfe außer der Reihe an die Hand zu 

nehmen; im allgemeinen aber wolle ſie nach einem Plan vorgehen. Dem Einwand 

der großen Shwierigkeit einer ſolHen Arbeit ſetzte er entgegen, daß man deswegen 

die Sache nicht von Geſ<hleht zu Geſhleht verſchieben könne. Darauf fragte er 

ſih, ob denn die Erfahrungen mit den ſeit 1837 erlaſſenen Geſetzen ſo abſc<hre>end 

ſeien, und zählte dieſe deshalb einzeln auf: Das auf dem Code Napol&on aufgebaute 

Erbrecht von 1808 ſei zu den Grundſäßen des alten Landerbrechts zurü&geführt 

worden. Während früher faſt jährlic) einige Erbſchaftsprozeſſe zu entſ<eiden 

geweſen ſeien, gehöre unter dem neuen Geſet ein ſolher Prozeß zu den größten 

Seltenheiten im Gerichtsleben. Auc) das neue Strafgeſetzbuch habe einen weſent- 

lihen Fortſhritt gebra<ht. „Daß übrigens die Arbeit Anerkennung verdiene, 

Königtum herausbilden ſollten, fänden fich außer im Kapitel über Hochverrat beinahe 

keine. Am beſten geraten ſei die bürgerliche Prozeßordnung, wie ſich denn überhaupt for- 

melle Geſeßze leichter ſchaffen ließen als materielle. Es feien keine Kräfte vorhanden, die 

der überaus ſchwierigen Arbeit des Zivilgeſeßbuches gewachſen feien. Ebenſo fehle ein im 

Volk lebendes, geſchichtlich angebahntes Necht und Vorarbeiten. Nun würden alſo fremde, 

felber nod) unvollkfommene Nechtsbeſtimmungen den einheimiſchen, erſt im Keimen 

begriffenen Rechts3verhältniſſen aufgedrüc>t. Zum Schluß hieß e8: „Wir glauben an keine 

lange Dauer der Juſtizkommiſſion ; halten wir auch das Inſtitut in ſeiner jehigen Form 

für ein organiſches Übel in unſerm Strafprozeß, ſo zielen wir doch nicht im mindeſten 

auf Anfeindung, da es notwendig iſt.“
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dafür könnte man ſich auf Autoritäten berufen, die in ſolhen Fragen das kompe- 

tenteſte Urteil haben, wie 3. B. Mittermaier in ſeiner kürzlich erſchienenen Scrift 

über die neuere Strafgeſeßgebung, wo das thurgauiſc<e Strafgeſeßbuch eine 

Beurteilung erhalte, wie kaum eines der andern ſc<hweizeriſc<en Kantone ſich 

einer ſo günſtigen zu erfreuen hat.“ Ebenſo werde jeder Fachkundige zugeben, 

daß durd) die neue Prozeßordnung eine Maſſe von Trölereien beſeitigt worden 

ſeien, und daß ſie für den Schuß des materiellen Rechts weit mehr Gewähr biete 

als das frühere Prozeßverfahren. Dann belegte er mit Beiſpielen, daß auc<h Werke 

berühmter Geſeßgeber bald verbeſſert werden mußten. Beſonders in ECherecht 

ſei es Bedürfnis, daß geſeßliche Beſtimmungen aufgeſtellt würden; es zu ordnen 

ſei Sache des Staates und nicht der Konfeſſion. Volk und Richter in Kantonen, 

die bereits ein Zivilgeſeß beſäßen, äußerten ſich ſehr zufrieden darüber. 

In der nun folgenden Auseinanderſezung wurde von der Gegen= 

ſeite etwa Folgendes vorgebraht: 

Das ſchlichte, natürliche Urteil der ungelehrten Richter werde unter dieſer 

Maſſe ſich widerſprechender Geſetze erſti>t. Die Mehrzahl der Richter werde das 

Geſetzbud) als organiſces Ganzes nicht ſofort begreifen (Kappeler). Es ſei weit 

beſſer, vorerſt dur< allgemein faßliche Einzelgeſeße auf den Verſtand und die 

Urteilskraft der Richter einzuwirken und höhere geſezlihe Shöpfungen erſt dann 

einzuführen, wenn ſie hiefür reif geworden ſeien (Labhart). -- Demgegenüber 

mußten natürlich die Befürworter (insbeſondere die beiden andern Mitglieder 

der Juſtizkommiſſion) die Kulturſtufe der thurgauiſchen Richter rühmend hervor- 

heben und die in der Preſſe und im Großen Rat an der Arbeit geübte Kritik 

widerlegen. Ihr Wert liege darin, daß ſie die Lüken in den Geſetzen ausfülle 

(v. Streng). Die Juſtizkommiſſion habe die vorhandenen kantonalen Rechtsguellen 

(Spezialgeſetze), Volksgebräuche, Ergebniſſe der bisherigen Gerichtspraxis, Fort- 

ſchritte der Wiſſenſc<haft und Zivilgeſezgebung und die Erfahrungen anderer 

Kantone mit gewiſſenhafter Sorgfalt benußt (Gräflein). Kern beruhigte au< no<h 

durd) den Hinweis, daß der erſte Teil nicht gleic) nac<h der Durhberatung in Kraft 

treten ſolle, und daß der erwartete zürcheriſche Zivilkfodex hö<ſt wahrſcheinlich 

bei der artifelweiſen Beratung benüßzt werden könne. 

Darauf wurde Eintreten mit allen gegen ſec<s Stimmen beſcloſſen. 

Der erſte friſc<fröhli<e Angriff auf die Juſtizfommiſſion, ein juri- 

ſtiſmMer Huſarenritt, wel<hen die meiſten ländlichen Kantonsräte ver- 

dußt über ſic) Hinwegbrauſen ließen, war alſo abgeſ<lagen. Die Er= 
örterung in der Preſſe ging aber weiter: 

In der „Thurgauer Zeitung“ (Nr. 45) wurde der Juſtizkommiſſion 

vorgeworfen, daß ſie den Entwurf des Perſonenrehts in ſecHhs Tagen 

durdHberaten habe. Dagegen brachte der „Wäcter“ eine mit K. unter- 
zeichnete Erwiderung, die erklärte: erſtens habe die Vorbereitung weit 

mehr Zeit gefordert; dann müſſe man berüdſichtigen, daß dieſe Beratung
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nur zwiſc<hen drei Perſonen ſtattgefunden habe, welche nicht weitläufig 

disfkutieren; daß eine Beratung in einer Großratskommiſſion folge, 

der die vorſ<lagende Behörde ebenfalls beiwohne, darauf im Großen 

Rat, endlid) zweifelsohne eine Rücweijung an die Juſtizkommiſſion 

fommen werde und dann erſt als fünfte Beratung die Schlußberatung 

erfolge. Die „Abgenötigte Triplik“ in der „Thurgauer Zeitung“ meinte 

dazu hämiſch: „Bezüglich der Unterſchrift bemitleiden wir den 

Staatsmann, der ſtatt Gründe ſeine Perſon in den Kampf einſeßzt. ... 

Wir vermuten, daß beim Zivilkodex abweichende Anſichten der zur 

Phalanx geſhloſſenen Klugheit der Behörden aufgeopfert wurden.“ 

Später folgten weitere Angriffe in einer Artikelreihe, „Strafprozeß- 

rechtliche Bemerkungen“ betitelt. Darin hieß es über die Juſtizkommiſ- 

ſion („Thurgauer Zeitung“, Nr. 65): „Nichts iſt gewöhnlicher, als daß 

in Ausübung des Weiſungsrec<hts Prozeduren vor Bezirksgericht, un- 

angeſehen welchen Betrags, wenn nur etwas fehlt, an das Verhörrichter- 

amt gewieſen werden. Dadur< wird dieſes überlaſtet. Auch iſt es eine 

Unbilligkeit, wegen der Bequemlichkeit manher Statthalter Leute um 

kleiner Dinge willen mit allen Mitteln des Strafprozeſſes zu verfolgen. 

Wenn man ſic<h nicht die Mühe gqibt, naM Rechtsqrundſäßen, auf klare 

Motive hin, Spezialunterſuchung zu erkennen; wenn nur ein dunkles 

Gefühl die Behörde leitet, oder ſie nur, um einer langen Unterſuchung 

einiges Anſehen zu geben, dies tut, ſo finden wir in unſerm Strafprozeß 

gegen willkürlihe Oberflächlichkeit keine Garantie. ... Als inte- 

grierender Teil des Obergerichtes greiſt ſie ihrem Richteramt durc< 

dieſe Weiſungs- und Spezialbeſchlüſſe vor und könnte ſo leicht in den 

Verdac<ht der Befangenheit kommen.“ Daran ſchloſſen ſiH „Bemer- 

kungen über den thurgauiſchen Entwurf eines bürgerlichen Geſeß- 

buches im VergleiH mit dem zürc<heriſchen“ („Thurgauer Zeitung“, 

Nr. 153--154). Das Ergebnis dieſer am Abſchnitt über die Che vorgge- 

nommenen eingehenden Prüfung lautete: „ 1. Hinſichtlic) der Form: 

Planierung des Ganzen ſ<HleHt, ſprahliHher Ausdru> (Redaktion) 

mißlungen; 2. hinſichtlih des Inhalts5: manchenorts ein unverſtänd- 

liHes Durdeinander.“ Daraus wurde die Folgerung gezogen: keine 

Flikerei, ſondern ein neuer Entwurf; Abwarten des zürc<heriſchen 

Geſetzes, da es dem Thurgau an geiſtigen Kräften, materiellen Mitteln 

und am Mut zu einem dur<Hgreifenden Entſ<luß fehle. Daran knüpfſte 

der Einſender die Hoffnung, daß das Vorgehen des Thurgaus vielleicht 

au< St. Gallen naHzöge und dann ein gemeinſames PrivatrehHt der 

OſtſHweiz an der Univerſität Zürich gelehrt würde. In Umkehrung 

der üblichen ſtiliſtiſQen Gewohnheiten erſchien auf dieſe Angriffe in der
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„ariſtokratiſchen“ „Thurgauer Zeitung“ eine ſehr ruhige und einläßliche 

Widerlegung im ſonſt polternden „Wäcter“, wahrſc<einlic) von Kern 

oder Gräflein. =- Geſchrieben wurden die uinnachſihtigen Auslaſſungen 

der „Thurgauer Zeitung“ von ihrem neuen Redaktor C. Widmer, 

einem reic<begabten Juriſten. Bald darauf ernannte ihn das Obergericht 

zum Obergerichtsſ<reiber, wohl um den Tiger mit einer Staatsſtelle 

einzufangen. In den Großen Rat gelangte er aber nie.“ 

Bei der Beratung der erſten fünfzig Artikel des Zivilgeſezbuches 

im Großen Rat gab ſich ſchon die Neigung kund, die Erledigung aller 

ſhHwierigen Streitfragen der Sondergeſeßgebung zuzuweiſen (Erwer- 

bung von Bürgerrechten, Behandlung der Separatiſten). Die zur 

Prüfung eingeſezte Kommiſſion beſ<loß dann nac< den Anregungen 
der „Thurgauer Zeitung“ Rüdweiſung an eine engere Kommiſſion, um 

einen zweiten Entwurf unter Berüeſichtigung des zür<eriſchen Kodex 

auszuarbeiten. Infolgedeſſen tauc<t das Geſeßzwerk erſt wieder im 

Frühjahr 1846 auf. 

Im Dezember 1844 wurde das Straſverfahren durd) die endgültige 

Einrichtung der Strafanſtalt Tobel und weitere Ausführungsbeſtim- 

mungen ergänzt. Der Große Rat verlangte nun wiederholt, beſonders 

aber 1845 auf eine Eingabe des Kriminalgerichts hin, eine Straf- 

prozeßordnung. Die Juſtizfommiſſion gab darauf zu, daß das Straf=- 

verfahren in manher Beziehung der BVerbeſſerung bedürſe, fügte aber 

bei, daß die gegenwärtigen Mißſtände mindeſtens ſo fehr auf den man- 

gelnden Takt und die Mißachtung der Vorſchriften durc< die Beamten 

zurü&zuführen ſeien. Es ſei ihr aucF unmöglich, gleichzeitig no< mehr 

Geſeze dur<hzuberaten.? Am 19. Juni 1846 übergab Kern ſchließlich 
den Entwurf einex Vormundſ<haft5ordnung dem Großen Rat, 

der ihn ſeinerſeits wieder an eine Prüfungskommiſſion weiterleitete. 

Dieſes Geſeß wurde dann no<h als letßtes Werk der Juſtizkommiſſion 
angenommen. 

Man ſieht, dem geſetßgeberiſchen guten Willen Kerns und der übrigen 

Juſtizkommiſſion ſtellten ſic< ſo viele Hinderniſſe und Hemmungen in 

den Weg, insbeſondere au< die Belaſtung mit andern Geſchäften, daß 

man es ſchließlich begreifen kann, wenn dieſes Werk Torſo blieb. Das 

Ziel einer neuen, einheitlihen Regelung aller Gebiete des Redts- 

lebens wurde nicht erreicht. Immer wieder finden wir in den Briefen 

an Mittermaier Klagen darüber, daß ihm andere Geſhäfte, insbeſondere 

die eidgenöſſiſ<e Politik, keine Zeit zu geſeßgeberiſcen Arbeiten laſſen, 

1 Häberlin-Schaltegger, S. 232. 
2 Rechenſchaftsbericht der Juſtizkommiſſion für 1845, S. 10.
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und daß ebenſo der Große Rat in dieſer Hinſicht nicht vorwärts komme. 

Auch in ſeiner Autobiographie bedauerte er dieſe Hinderniſſe. Als 

Beiſpiele von Gelegenheitsdekreten, die ſich öfters dazwiſchen drängten, 

ſeien no<h genannt: das Geſetz über das ſogenannte Abſchlagsreht bei 

Liegenſc<haſtskäufen (21.--23. Dezember 1842) und das Geſeß über 

einige die Übertragung von Pfandbriefen betreffende Punkte (17. Fe- 

bruar 1843). 

Nicht klein iſt auc< die Zahl der vom Kleinen Rat ausgearbeiteten 

Geſeßesentwürfe, zu deren Begutac<tung Kern in den Prüfungs- 

fommiſſionen ſaß, und bei deren Behandlung im Großen Rat er ein 

gewichtiges Wort mitredete. So das Matrimonialgeſetß (27. Februar 

1840), das Dekret über Bürgerrehtserwerbung, das Pfarrwahlgeſet 

(15. Juni 1841), ſfowie das Dekret über Ausreutung zehntbarer Reben 

und Ablöſung des Weinzehntens (16. Dezember 1845). Bei der Hauſier- 

ordnung, die eine verhältnismäßig lange Zeit zur Beratung braucte 

(deim jeder fühlte ſich befähigt, mitzureden, und breiteſte Volksteile 

nahmen Anteil daran), ließ fi< Kern verſ<hiedentlih vernehmen. 

Zuerſt griff er mit andern den Entwurf an: es laſſe ſiHh im Hinbli>k auf 

die Verfaſſung und aus polizeilichen Gründen eine ſolhe Beſ<hränkung 

des Hauſierhandels, die beinahe einem BVerbot gleihkomme, nicht 

rechtfertigen. Später, bei der artikelweiſen Beratung, ſagte er: die 

Würde des Großen Rates erheiſche, daß er ſich nicht in einen ſogenannten 

circulus vitiosus bringen laſſe durd) ein Geſeß, das an der Ausführung 

ſ<eitern müſſe. Im Gegenſatz zu vielen ſich auf Volk und Handels- 

ſtand berufenden Kantons5räten ſtand er hier ganz auf dem Standpunkt 

des Freihandels (4. April 1843). 

Erziehungsweſen 

Die verſprochene Reviſion des Shulgeſeßes wurde am 17. De- 

zember 1839 begonnen, nachdem der Entwurf in drei Sitßzungen (16. 

bis 18. April 1839) von den Erziehungsräten Kern, Meile, Albre<t und 

Pupikofer fertiggeſtellt worden war.') Zugleic<ß ſandten ſie ihren Ent= 

wurf für die Kantonsſchule ein, nebſt einer Botſchaft, daß darauf beſſer 

erſt eingetreten werde, wenn die dringenden Bedürſniſſe der niedern 

Sculſtufen befriedigt ſeien. Dafür wurde ein jährlicher Kredit zur 

Unterſtüßung von Studierenden empfohlen. Der Große Rat ſchloß 

ſich natürlic) gerne dieſer Anſi<ht an. Schon bei der Eintretensdebatte 

mußte Kern die Reviſion, die erhöhte Aufwendungen vorſah, gegen 

1 Protofolle des Erziehungsrates; G. Büeler.
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den Vorwurf der Überflüſſigkeit in Shuß nehmen, indem er ausführte : 
Es handle ſic) nicht nur um die Beſoldung der Lehrer, ſfondern auch 

um die Schulaufſicht und die Beiträge an Schulbauten. Dieſe BWer- 

teidigung ging in der Beratung der Einzelheiten weiter. Den Antrag 

(Ernſt), keine Unterſtüzungsbeiträge für die Gründung von Mädchen- 

ſ<hulen zu leiſten, da ſolHe doH nur größern Orten zugute kämen, 

entkräftete er mit dem Hinweis, daß gerade dieſe ſc<on meiſt ſolc<he hätten. 

Das Mindeſtmaß des jährlichen Unterrichtes von 34 Wochen mußte 

erkämpft werden, ebenſo die Befreiung der Lehrer vom Militärdienſt, 

perſönliHen Anſaſſengeldern und Gemeindewerken; auc< die Zulage 

von Pflanzland oder 10 fl. Entſ<ädigung und anderes mehr rang er 

ſchrittweiſe der zugeknöpften Volksvertretung ab.* 

Die Kantonsſ<ulangelegenheit blieb nad wie vor eine Geldfrage. 

Als den Klöſtern 1843 ein jährlicher Beitrag von 6000 fl. zur „Be- 

förderung des Unterrichtsweſens und Unterſtüßung wohltätiger An- 

ſtalten“ auferlegt wurde, trat die Gründung einer kantonalen Mittel- 

ſ<ule wieder in den Bereich der Möglichkeit. Über die Verwendung 

dieſer Gelder entſtand ein kleines Geplänkel. Staatsanwalt Ludwig, 

ein eingefleiſmter Kantonsſ<ulgegner, verlangte, daß es heißen ſolle 

„Beförderung des Schulweſens“ und nicht des „höheren“, wie die 

Kommiſſion vorgeſ<lagen hatte. Andere (Ernſt und Häberlin) wollten 

das Armenweſen und das Kantonsſpital berücſichtigt wiſſen. Kern und 

ſein Anhang erhoben zuerſt heftig Einſprac<he; dann aber ſchien ihnen der 

Rüczug auf einen Mittelweg do<h den Umſtänden eher angepaßt zu 

ſein. Mit der Zweckbeſtimmung „Beförderung des Unterrichtsweſens 

und Unterſtüßung wohltätiger Anſtalten“ wurde die Austragung der 

Meinungsverſc<iedenheit wieder verſchoben. 

In dieſer Lage konnte der Erziehungsrat ni<t wohl anders, als 
au< den Ausbau der Sekundarſ<hulen zu empfehlen. Am 8. Oktober 

1844 arbeitete er einen Reorganiſationzentwurf für das Sekundarſchul- 

geſeß aus. Der Kleine Rat aber, der ebenfalls zur Einreichung von 

Vorſ<lägen eingeladen worden war (wohl weil man dem Erziehungs5rat 

nicht ganz traute), nahm den alten Gedanken der gleichmäßig über 

den Kanton verteilten Bezirksſ<hulen wieder auf. Am 17. Dezember 

1845 ſtanden ſich dieſe beiden Pläne vor den Schranken des Großen 

Rates gegenüber. Kern hatte tags zuvor in ſeiner eindringlichen, 

ſc<önen Eröffnungsrede die Verſammlung auf die Löſung vorbereitet. 

Er nannte darin das öffentli<e höhere Unterricht5sweſen die Aufgabe 

1 Daß dieſe die Volksſtimmung wiedergaben, zeigt eine Volk8verſammliung vom 

2. Februar 1840 in Münchwilen, die in einer Petition vom Großen Rat die Zurüknahme 

jo ziemlich aller Verbeſſerungen verlangte.
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der Zeit und ſprad) die Hoffnung aus, daß man über den Hader der 

politiſ<en und konfeſſionellen Parteiungen hinweg do< da einig 

gehen und die Erziehung derjenigen, die zukünftig in Kirhe und Staat 

die wichtigſten Stellen inne hätten, nicht dem Zufall überlaſſen werde.* 

Nun beantragte die begqutachtende Kommiſſion, der das Triumvirat, 

die zwei Kantons5ſ<ulfreunde Kreis und Häberlin und die beiden 

Gegner Keſſelring und Bauer angehörten, folgendes: Unter der Vor- 

ausſeßung, daß die Sekundarſ<hulen fortbeſtünden, jei das Bezirks= 

ſhulgeſeß fallen zu laſſen und dafür die Frage der Gründung einer 

Kantons5ſ<ule für erheblic< zu erklären. Die ſ|<werwiegendſten Gegen- 

gründe brachte Regierungsrat Stähele vor, der glaubte, daß das Inſtitut 

viel teurer zu ſtehen komme, als man jeßt bere<hne. Dieſe Anſicht 

widerlegte Kern in einer längeren Rede, in der er nac<hwies, daß man 

ohne Steuererhöhung auskommen werde. Dann verbreitete er ſid 

über das Bedürfnis nach dieſer höhern Lehranſtalt, die von allen 

Fachbehörden des Kantons als unentbehrlich hingeſtellt werde. Gräflein 

und Pupikofer traten ihm mit eingehenden Ausführungen zur Seite. 

Da Stähele mit ſeiner Gegnerſc<haft in der Minderheit blieb, wurde 

ſc<ließlich folgende Einladung an den Kleinen Rat beſchloſſen: Er ſolle 

Bericht und Antrag ſtellen über Errichtung einer Kantonslehranſtalt. 

Dazu ſei das Befinden des Erziehungsrates über die Frage einzuholen, 

ob und wie das Konviktſyſtem im Kloſter Kreuzlingen anzuwenden ſei, 

wie die Sekundarſchulen ihrer Beſtimmung nähergebra<mt werden 

könnten, und wie ſic) deren Verhältnis zu der Zentralanſtalt ſtellen 

würde. Jm Sommer 1846 beſchäftigte ſic< der Erziehungsrat mit 

dieſen Fragen. Sein neuer Entwurf war in bezug auf die wiſſenſchaft- 

lihe Ausdehnung nur eine leicht veränderte Neuauflage desjenigen 

von 1839; er wollte ein Progymnaſium, verbunden mit Realklaſſen. 

Die Reviſion der Sekundarſhulen empfahl er erſt vorzunehmen, wenn 

einmal dur< die Entſ<eidung der Kantonsſ<hulfrage ein feſter Punkt für 
die Einrichtung des höhern Shulunterrichtes gewonnen ſei. Auch ſeßte 

ſi der Erziehungsrat für die Wahl Frauenfelds als Standort der 

fünftigen Schule ein und ſchrieb ein ablehnendes Gutachten über die 

Anerbietungen Weinfeldens -- ein wichtiger Schritt bei der damals 

herrſ<enden Lokaleiferſucht. Kern verfaßte auc den gedruten Kom- 

miſſionsbericht an den Großen Rat. Dieſer zeigt eine gründliche Dar- 

ſtellung der beſtehenden Verhältniſſe und ſetzt ſich mit der Frage nach Be- 

dürfnis, Umfang, finanzieller Tragbarkeit und dem beſten Standort 

der Unſtalt auseinander. 

1 „Wächter“, Nr. 125, fowie Büeler, S. 61 f.
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Obwobhl alle angeſehenen Perſönlichkeiten dem Plan wohlwollend 

gegenüberſtanden," breitete ſich eine flüſternde Gegnerſc<aft aus. Das 

Unglüd wollte es, daß gerade in dieſem Winter eine Welle von BVer- 

dienſtloſigkeit und Lebensmittelmangel die Bolksſtimmung den dema- 

gogiſMen Rufen gegen eine ſolH<e Verwendung von Staatsgeldern 

no< zugänglicher machte. Zwei Petitionen wünſchten vom Großen Rat, 

daß er das Projekt aufſ<hiebe oder die Lehrerbeſoldungen erhöhe, was 

aufs gleiche herauskam. 

Auf dieſen Petitionen fußend ſtellte dann der Radikale Reifer, als 

der Große Rat am 2. März 1847 die Kantonsſ<ulfrage vornahm, den 

Antrag: die Gründung ſolle erſt ſtattfinden, wenn der Ertrag des 

Kantonsſ<Hulfonds den Unterhalt ohne Zuſ<üſſe aus dem kantonalen 

Hilfs- und Armenfonds ermögliche. Im Laufe der Auseinanderſezung 

rüdte er dann nod) mit der eigentlihen Forderung heraus: die beſtehen- 

den Sculen ſollten nachhaltiger unterſtüßt werden. Demgegenüber 

lautete der von Kern formulierte Kommiſſionsantrag auf Eröffnung 

der Anſtalt im Jahre 1850. Die Finanzierung ſollte durc< jährliche 

Zuwendung von 4000 fl. aus den Kloſterbeiträgen und eben den 

verhängnisvollen 2200 fl. aus dem Hilfs- und Armenfonds geſ<hehen. 

Dieſe Summen ſollten bis 1850 zum Kantonsſ<ulfonds geſ<lagen 

werden. An Reifer ſ<loſſen ſich einige ganz Radikale und ein paar 

verbitterte Katholiken an, während auf der Gegenſeite beſonders 

Vertreter der gebildeten Schichten ſtanden. Kerns Worte wandten ſic) 

ſowohl an Ehrgefühl und Bildungsfreundlichkeit, wie andrerſeits an 
politiſce Klugheit der Stimmfähigen, da bei einer Verſ<iebung wieder 

Uneinigkeit wegen Verwendung der Kloſterbeiträge ausbrehHen könnte. 

An dem Kommiſſionsvorſ<Hlag, der mit großer Mehrheit zur Annahme 

gelangte, mußte einzig die Abänderung vorgenommen werden, daß 

die Eröffnung erſt auf 1851 feſtgeſezt wurde. Kerns Freude, daß es 

„troß des Widerſtandes eines Teils der ultraradikalen Partei“ gelang, 

für die Gründung eine entſchiedene Mehrheit zu gewinnen, kommt in 

einem Brief an Mittermaier zum Ausdru> (7. April 1847). 

Die andern Ereigniſſe im Erziehungsweſen ſtehen naturgemäß 

hinter dieſer Hauptfrage an Bedeutung zurü. 

Der von Wehrli ausgehende Plan einer landwirtſ<Haftlichen Schule 

fand Kerns warme Unterſtüßung.? Schon 1838 hatte er in der Gemein- 

1 Vgl. über Bornhaufers Unterſtüzung und ſfeinen diesbezüglichen Briefwechſel mit 

Kern: Chriſtinger, S. 246, und Büeler, S. 109. 

2 Kern: Einige Betrachtungen über Errichtung einer landwirtſchaftlichen Schule, 

Vortrag vom 7. Mai 1838. Val. auch Büeler; J. Rebſjamen: Das Lehrerſeminar zu Kreuz- 

lingen; A. Thalmanu: Das thurgauiſche Sekundarſchulweſen ſeit Gründung des Kantons,
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nüßigen Geſellſ<aft einen Vortrag gehalten, in dem er auf die Aufgaben 

und Sc<hwierigkeiten einer Armenſc<hule und einer landwirtſchaftlichen 

Scule eingegangen war. Nac< dem Plan der Kommiſſion, in deren 

Namen Kern ſ[ſprach, ſollten dieſe zwei Anſtalten unter der Leitung des 

Seminardirektors Wehrli an das Seminar angegliedert werden. In 

der erſten ſollten Waiſen und gefährdete Kinder erzogen, in der zweiten 

follte zukünftigen Landwirten gegen Entgelt theoretiſcher und prak- 

tiſHer Unterricht erteilt werden; denn die üblihen Formen der Land- 

bebauung könnten nod) ziemlid verbeſſert werden. Die Geſellſ<haft 

beſ<loß daraufhin die Leiſtung eines Beitrags für dieſen Zwe> und 

die Druklegung der Arbeit Kerns. Im Frühjahr 1839 ließ ſich der Große 

Rat dafür gewinnen, einen Verſuch nac dieſen Vorſhlägen zu machen. 

Kern, Meile und Pupikofer arbeiteten dazu den Vollziehungsantrag 

aus ſamt einem Gutachten über ErriHtung eines neuen Wohnhauſes 

auf dem Seminargelände. Aud) die Berhandlungen wegen der Bereit- 

ſtellung des nötigen Pachtlandes aus dem Krenzlinger Stiftsgute führte 

Kern. Ein Reglement wurde geſc<haffen (4. Mai 1844), aber no<h 

zweimal geändert (1844 und 1850). Auf einer Reiſe nac) Stuttgart 

beſihtigte Kern ähnlic<e Anſtalten in Eßlingen und Hohenheim und 

verpflictete in Hohenheim einen Arbeitsführer für die Kreuzlinger 

Scule. 

Daneben bewältigte der Erziehungsrat einen Haufen Kleinkram : 

zum Beiſpiel erließ er ein Reglement für Mäd<Henarbeitsſ<ulen und 

revidierte das Seminarreglement. Dem Erziehungsrat ſtand die Ent- 

ſheidung zu in Streitigkeiten über Shulhausbauten und in Finanz- 

fragen, ferner über Trennung oder Vereinigung von Sculfreiſen, 

Errichtung neuer Schulen uſw. Angeſtrebt wurde die Vereinheitlichung 

des Schulbetriebs; man kam dabei aber nur langſam vorwärts, da ſich 

die Gemeinden nicht zuviel dreinreden ließen und die Geldknappheit 

ſich hemmend auswirkte.* Wie vorſichtig im allgemeinen vorgegangen 

wurde, zeigt die Tatſac<he, daß man die endgültige Organiſation der 

landwirtſ<Haftlihen Schule bis 1848 hinausſc<ob und ſic< no<h 1846 

keineswegs dazu entſchließen konnte, das Seminar als dauernde Ein- 

richtung zu erklären. Der Erziehungsrat wollte ſic) damit die Hände 

SA der „Thurgauer Zeitung“ 1927; J. Rupikofer: I. Wehrli, E. Weinmann: Das Se- 

minar Kreuzlingen 1833--1933. Die Anſtalt kränkelte von Anfang an, daher die hänfige 

Beſchäftigung des Erziehungsrates mit ihr. Im „Wahrheitsfreund“ wurde der Vorwurf 

erhoben, ſie jei nur gegründet worden, um dem unfähigen Tochtermann Wehrlis eine 

Anſtellung zu verſchaffen. 

1 Häberlin-Schaltegger, S. 279. Es fällt übrigens auf, daß in vem gewöhnlichen 

Budget von 6000 fl. vie Beſoldung des Erziehungsrates, 1800 fl., den größten Einzelpoſten 

darſtellt.
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frei behalten, um die Kantonsſ<hule je nac den Umſtänden durd) eine 
Verbindung mit dem Seminar eher dur<bringen zu können. 

Für Kern war dieſer Dienſt an der Shule, getreu den in der Jugend 

aufgeſtellten ideellen Forderungen, eine Herzensangelegenheit. In ſeinen 

Reden kommt dies mehrfaHß zum Ausdru>k. Von den verſchiedenen 

Stellen in den Briefen an Mittermaier, die dies bezeugen, führe ich 

hier nur die an, in der er 1835 na<h Übernahme des Präſidiums des 

Erziehungsrates ſagt: ſeine Geſchäſte würden zwar vermehrt, er fühle 

ſich aber entſ<hädigt durFH die innere Freude, auf einem ſo ſchönen 

Gebiet, für eine ſo heilige Sache na<h Kräften mitzuwirken. 

Die Kloſterfrage 

Ein Hauptgeſhäft, das unzählige Stunden in den Sitßzungen des 

Großen Rates verſchlang, bildete die Kloſterangelegenheit. Die thur- 

gauiſ<Hen Katholiken opferten dieſe uralten, frommen Stiftungen ihrer 

Konfeſſion nicht kampflos dem unerſättlichen Geldbedürfnis des Staates. 

Anderſeits redeten die liberalen Kämpen in einer ſo volkstümlichen 

Sache gerne ein wenig zu den Fenſtern des Großratsfaales hinaus. 

In der langen Zeit des ShHwebezuſtandes, bis die Bundesreviſion eine 

geſezmäßige Kloſteraufhebung ermöglichte, kam der Haß zwiſc<en den 

Parteien über dieſer Frage immer wieder zum Ausbruch.? 

Als erſtes Opfer fiel das Stift Paradies, deſſen zwei lete JInſaſſinnen 

in den Ruheſtand verſeßt wurden; es war ſc<on 1804 zum Ausſterben 

verurteilt worden. Darauf beſ<hlagnahmte die badiſ<e Regierung die 

in ihrem Lande gelegenen Güter des Stifts. Der Kleine Rat unternahm 

dagegen Shritte beim badiſchen Miniſterium und bemühte ſich, eine 

Konferenz zwiſc<en Züri<h, Aargau und Thurgau zuſtande zu bringen 

zweds Beratung von Gegenmaßregeln. Kern erklärte im Großen Rate 

(5. März 1838) dies Berfahren für nicht befriedigend. Er verlangte, 

daß vorläufig auf dem Wege des Gegenrehts au< das im Thurgau 

gelegene Eigentum der badiſ<en Regierung mit Beſchlag belegt und 

zur Beratung dieſes Schritts eine Kommiſſion beſtimmt werde. Sein 

Antrag wurde aber abgelehnt und weiteres dem Regierungsrat Üüber- 

laſſen. Zu dieſem Entſ<luß wirkten wohl beſonders die Bedenken 

Bachmanns (Thundorf) mit, der glaubte, daß die badiſc<e Regierung 

infolge der Öffentlichkeit der Ratsverhandlungen den thurgauiſchen 

1 &, Kuhn: Thurgovia Sacra; F. Schoch: Die Aufhebung der thurgauiſchen Klöſter 

in der 1. Hälfte des 19, Jahrhunderts, in „Thurgauiſche Beiträge“ 1933. Erklärende 
Briefe Kerns über die Kloſterfrage, insbeſondere das Novizengeſeth, in Oechslis Notizen 

an Munzinger, Gonzenbach und Baumgartner.
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Maßregeln zuvorfommen würde. -- Bei der Verteilung des Bermögens 

hatte Kern überall mitzuſprechen: Er ſaß in der Kommiſſion, welche 

die Ausſtattung einer Pfarrpfründe aus dem Stiftsgut zu beſorgen 

hatte. In der ſiebenſtündigen Auseinanderſezung über die Pfarr- 

verhältniſſe von Paradies, die ſic) ſogar auf die Frage ausdehnte, ob 

überhaupt eine Pfründe ausgeſezt werden ſolle, ſtand er auf Seite 

der Kommiſſionsmehrheit, die 15 000 fl. geben wollte, gegenüber der 

Minderheit mit 25 000 fl. Kern erklärte, indem er ſic) auf eine Papſt- 

bulle berief, dem Staat als Rehtsnachfolger des Kloſters könne nur 

die Abtretung des Kirc<enſaßes zugemutet werden. Natürlich wurde 

der Mehrheitsantrag angenommen. Später (22. Juni 1840) erſtattete 

Kern Bericht für die Kommiſſion, wel<Hhe die Verwendung des Para- 

dieſer Fonds vorberaten hatte. Gemäß dieſen Vorſ<lägen wurden von 

nun an jeder Primarſ<hule aus dem Zinsertrag jährlich 30 fl. ausbezahlt. 

Dies hatte, wie Kern ausführte, den Vorteil, daß die Bildung von 

Klaſſenſ<hulen angereqt und Verwaltungskoſten erſpart wurden. Damit 

fiel das Gutahten, das Kern mit Meile und Pupikofer vom Er- 

ziehungsrat aus geſtellt hatte, dahin; nac<h dieſem hätte der Fonds ſo 

verteilt werden ſollen (aucz nur für Primarſhulzwede): ein Drittel 

naH der Bevölkerung, einer naH den Schulen, und einer wäre als 

Reſervefonds zurübehalten worden. 

Auc<h auf der Tagſaßung mußte dieſe dem notleidenden Shulweſen 

eröffnete Geldquelle verteidigt werden. Die Shußorte Uri, Shwyz3 

und Unterwalden legten 1837 Verwahrung gegen den Berkauf des 

Kloſters ein. Kern entgegnete unter anderm: nicht die Einſprache 

erhebenden Stände hätten das Kloſter Paradies geſtiftet, ſondern die 

Grafen von Kyburg. Dann widerlegte er Punkt für Punkt das von den 

genannten Ständen erlaſſene Kreisſ<hreiben mit altbewährten Gründen. 

Moraliſ<he Unterſtüßung liehen ihm vor allem St. Gallen und Aargau. 
Die Abſtimmung verlief ergebnislos. Gleihermaßen ging es 1838; 

1839 aber fiel die Angelegenheit aus Abſchied und Traktanden. 

Die gemaßregelten Klöſter wandten ſich ebenfalls an die Tag- 

ſaßung. Kern rehtfertigte 1838 erſtmals das thurgauiſ<e Verfahren 

gegen ihre Eingaben vor den eidgenöſſiſchen Standesvertretern. Wieder 

brachte er die Hauptgründe vor, daß die Berwaltung geiſtlichen Eigentums 

dur<) den Artifel XII nicht verboten jei, und daß der wirtſ<aftlihe 
Zuſtand der Klöſter dieſe zur Notwendigkeit gemacht habe. Au< hier 

konnten ſic< die Stände nicht einigen: der Antrag auf Tagesordnung 

(Thurgau) erreihte 8 Stimmen, derjenige auf Rüdgabe der Ver- 

waltung (Uri) 7.
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Nun verſuhten die Klöſter ihr Glü> wieder beim Großen Rat. 

Sie baten um Erlaubnis der Selbſtverwaltung wie der Novizenatuf- 

nahme und boten dafür verſchiedene Dienſte für das Volksganze an. 

Ihre Petition wurde am 19. Dezember 1839 an die erweiterte Kloſter- 

rehnungskommiſſion gewieſen, zu der auch Kern gehörte. Die Anträge 
der Mehrheit gingen ſelbſtverſtändlic< dahin, alles beim alten zu laſſen. 

Kern rehtfertigte ſie vor der Minderheit, die Eingehen auf die Vorſhläge 

empfahl. Den Klöſtern in dem Augenbli> entgegenzukommen, in dem 

der Große Rat die amtlic<e Anzeige erhalten habe, daß die Wahrſchein- 

lichkeit einer Verheimlihung oder Verſ<leppung von Schuldtiteln dur<h 

einige Kloſtervorſteher beſtelhze -- das hieße ein ſolHhes Berfahren billigen. 

Es ſei aber auc Pflicht jedes Kantonsrats, dem etwas von Unehrlich- 

keit der Berwalter zu Ohren komme, dies anzuzeigen. Der Staat müſſe 

bei der gegenwärtigen Verwaltungsform bleiben, da Geldre<hnungen 

weit einfacher ſeien, als ſolH;e mit Naturalien. Den großen Eigen- 

verbrauch der Klöſter könne er nicht begreifen, weil gerade die ärmſten, 

Feldbach und Kalchrain, ihr Vermögen vergrößern konnten. Trotz dem 

Pochen Eders5 auf Reht und Billigkeit ſtimmte der Große Rat Kern zu 
(26. Februar 1840). 

Darauf folgte eine „Ehrerbietige Vorſtellung der thurgauiſchen 

Stifte und Klöſter“. Die Mehrheit der Petitionskommiſſion beantragte, 

darauf gar nicht einzugehen (25. Juni 1840). Kern hielt es für ſinnlos, 

ſHon wieder auf dieſe Frage einzutreten, da ſie genügend behandelt 
worden ſei. Das Anerbieten der Klöſter ſei nur bedingt gemac<ht worden, 

ſo daß es bei der Belaſſung der Staatsverwaltung von ſelbſt wegfalle. 

Man könne ſich alſo nicht beklagen, daß die Dienſte der Klöſter abgelehnt 

worden ſeien. Immerhin fand nun auc< v. Streng den Zeitpunkt für 

ein Novizengeſez, na< vier Jahren behelfsweiſen Schaltens, für 

gefommen. Denn es ſei klüger, nac<zugeben, bevor eine eidgenöſſiſche 
Aufforderung dazu eintreffe. Nach ſc<harfer Erörterung wurde über die 

Petition zur Tagesordnung geſchritten. 

Wiederum riefen die Klöſter die Tagſazung an und beklagten ſich, 

daß ihnen die Novizenaufnahme nicht geſtattet werde, obwohl ſie ſic< 

für die Allgemeinheit nüßlic) machen wollten. Kern hielt dem entgegen, 

es liege ni<ht im Sinne des Großen Rates5, das Noviziat für immer zu 

ſ<ließen. Auf die mit den Anerbietungen der Klöſter geſtellte Bedingung, 

die Verwaltung freizugeben, könne der Staat nicht eingehen. Auch 

dürfe man dazu wenig Vertrauen haben; vor einigen Jahren habe das 

Kloſter Münſterlingen den Vorſ<lag der Einric<tung einer Kranken- 

anſtalt als Gegenleiſtung für die Erlaubnis zur Eröffnung des Noviziats
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abgewieſen. Die Anträge auf Berpflihtung des Thurgaus zur Rügabe 

der BVerwaltung und des Noviziats (Unterwalden) und dringende Ein- 

ladung dazu (Freiburg) wurden wieder abgelehnt. 

Aucd die folgenden Jahre ſahen die Vorſtellungen der thurgauiſchen 

Klöſter als ſtändiges Geſhäft der Tagſaßung. 1841 drückte Kern 

beſonders Jfeine Berwunderung darüber aus, daß Klagen üÜber die 

Kloſterverwalter vor die Tagſazung gebrac<ht würden und nicht vor die 

thurgauiſche Regierung. Er hoffe, man trete auf ſolHe unter Umgehung 

der Kantonsbehörden eingereichten Beſ<werden ni<t ein. Dann zeiqgte 

er an: bezüglich des Noviziats ſeien bereits die Maßregeln getroffen, 

die den Beſchwerden, ſoweit billig, abhelfen würden.? Schon im 

thurganiſc<en Kloſtergeſetz von 1806 ſei den Klöſtern der Fortbeſtand 

nur zugeſihert worden, wenn ſie ſih für Kirhen-, Shul- oder Armen- 

zwede gemeinnüßig machten, was bis jetßzt nicht geſ<hehen ſei. Übrigens 

müſſe er feſtſtellen, daß beim Artikel XJ (freier Verkehr) die Tagſaßung 

au< immer für den Grundſaß „laisSez faire, laisSez passSer" ſei. Nach 

der Umfrage wandte er ſic) beſonders gegen St. Gallen (Baumgartner, 

der ſeinen Geſinnungswedſel vollzogen hatte), welHes noFH vor drei 

Jahren die gleichen Grundſäße kräftig verfolgt habe und jet nur ſeinem 

Ärger über die thurgauiſ<e Konkurrenz in Poſt- und Hafenſachen 

Luft mache. 

Die weiteren Verhandlungen über die jedes Frühjahr mit der 

Pünktlichkeit einer Uhr einlaufenden KloſterbeſHwerden ſollen hier 

niht mehr dargeſtellt werden, da ſie nur noF; Abwandlungen des 

gleihen Themas brachten. Sie wirkten als feſtſikender Stachel, durch den, 

insbeſondere bei den Inſtruktionsberatungen im Großen Rat, der 

Gedanke an die konfeſſionellen Zwiſtigkeiten wach gehalten wurde. 

1847 wurde von der erreichten Zwölfermehrheit die Frage aus Abſchied 

und Traktanden fallen gelaſſen. 

1 Tatſächlich wurden die Klagen über die Verwaltung vom Großen wie vom Kleinen 

Rat immer al8 unbegründet abgewieſen; ebenſo war auch die 1842 wiederholte Behaup- 

tung, das Noviziat ſei grundſäßlich geöffnet, aus der Luft gegriffen. Vgl. damit die heftigen 

Angriffe F. Hurters in den „Hiſtoriſch-politiſchen Blättern für das katholiſche Deutſchland“ 

1841, S. 239: „Die thurgauiſchen Klöſter hatten ihren erklärten Gegner an der Tagſazung 

in vdem Kantonsgeſandten, einem gewiſſen Dr Kern, in deſſen ſchnöver Nichtachtung 

natürlicher und poſitiver Geſetze ſchwerlich jemand einen Schüler Savignys erkennen 

würde.“ Es wird ihm vorgeworfen, daß der von ihm erwähnte Rücſchlag der Kartauſe 

Zttingen gar nicht beſtehe und derjenige des Kloſters Katharinental durch den ihm jeit 

1804 aufgebürdeten Wirtſchaftöbetrieb des Stift8 Paradies erklärt werven müſſe. Dabei 

die Bemerkung: „. .., daß eben derſelbige Kern ſeiner Zeit ſich nicht entblödet habe, in 

Schenken ſein Bedauern auszuſprechen, daß im Kanton Thurgau nicht eine größere Zahl 

von Anhängern des verrühmten Dr Strauß ſich finde."“ Ähnliches in deſſen Autobiographie : 

„Geburt und Wiedergeburt.“
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Bei der nächſten Wahl der kantonalen Prüfungskommiſſion kam 

das ganze Triumvirat in dieſen Ausſ<uß. Der folgende Bericht dieſer 

Kommiſſion verlangte dann (5. März 1841) als Verbeſſerungen der 

Verwaltung Rechnungen mit Bilanz und Verkauf der abgelegenen 

Güter. Kern nannte bei dieſer Gelegenheit das gegenwärtige Syſtem 

eine Syſtemloſigkeit und erteilte verſchiedene Rügen. Das teilweiſe 

ſehr anſtößige Borgehen der Kloſterverwalter änderte ſic aber auch 

weiterhin kaum. Nac< einem weitern Jahr (8. März 1842) ſtellte die 

Kommiſſion den Antrag, der Kleine Rat möge unterſuchen, welchen 

Klöſtern und unter welchen Bedingungen die Novizenaufnahme zu 

geſtatten ſei. Dem ſtanden in der Erörterung ſofort zwei Gegenanträge 

gegenüber: der eine auf unbedingte Wiedereröffnung des Noviziats 

(Wiesli), der andere auf Prüfung, ob es überhaupt wieder zu geſtatten 

ſei (Labhardt). Gegen dieſe beiden wandte ſich Kern: Der Große Rat 

habe damals von einer zeitlic) beſchränkten Maßnahme geſprochen. 

Indem er Rechenſ<haft über ſein Vorgehen auf der Tagſaßung ablegte, 

madte er darauf aufmerkſam, daß au< wegen der eidgenöſſiſc<hen 

Stellung des Kantons Annahme des Kommiſſionsantrags geboten ſei. 

Es werde damit nod nicht geſagt, daß man allen Klöſtern das Noviziat 

geſtatten müſſe. Nachdem außer ſeinen ſtändigen Gefolgsmännern 

(Gräflein, v. Streng, Kreis, Rauc<) au<) nod) Verhörrihter Ammann 

ſiM dafür eingeſeßt hatte, wurde der Antrag genehmigt. Die Erfolg- 

loſigkeit zweier anſ<ließender Vorſtöße der Katholiken zeigte, daß das 

Entgegenkommen des Großen Rates ſic auf das taktiſQ) Notwendigſte 

beſ<ränkte. Ammann verlangte nämlich, es ſei das Dekret bis zur 

Winterſizung einzubringen, und Oberrichter BVogler, die Selbſt- 

verwaltung der Klöſter unter Staatsaufſi<t ſolle wieder geſtattet 

werden. 

Nac<Hdem Ammann no< zweimal Einſpru<h erhoben hatte, erſchien 

das ſogenannte Novizengeſeß am 16. Februar 1843 auf der Tages- 

ordnung. Behandelt konnte es jedo<&) no< ni<t werden, da die Katho=- 

lifen Rükweiſung an den Kleinen Rat oder eine Kommiſſion ver- 

langten, die ein Gutachten des katholiſ<en Kir<Henrates einzuholen 

hätte. In der darüber entſtehenden Ausſprache verwahrte ſiH Kern 

gegen den (übrigens ni<t ganz abwegigen) Vorwurf, daß die Refor- 
mierten im Großen Rat nur dur< ihre Maſſe Eindru>X machten. Im 

übrigen fordere au<M? das Reglement die Überweiſung von wichtigen 

Fragen an eine Kommiſſion. Er war gegen eine Vorberatung dur< den 

katholiſMen Kir<Henrat und belegte ſeine AnſiHt mit der Verfaſſung, 

der organiſH<en Geſetgebung, ihrer geſc<hichtlihen Entwiälung und der
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bisherigen Übung. Wieder ſaß das ganze Triumvirat in dieſer Kont- 

miſſion. Am 5. September kam das Geſeß ſchließlich zur artikelweiſen 

Beratung. Von nun an mußte beim Eintritt in ein Kloſter eine Ein- 

faufsjumme bezahlt werden. Um deren Höhe entbrannte natürlich bei 

dem Borwiegen der materiellen Geſic<tspunkte ein Streit. Den Vorzug 

erhielt dann aber doH der geringere Anſaß, 800---1200 fl., für den ſich 

Kern und ſeine Anhänger einſeßten, gegenüber 1000--1500 fl. nac 

Ludwig und Labhardt. Ebenſo zeigte ſi< Kern großzügig, indem er 
als Prüfungsbehörde für das Examen, das dem Cintritt eines Kan- 

didaten vorauszugehen hatte, eine beſondere Kommiſſion ſtatt des 

Erziehungsrates empfahl; die Mehrheit folgte ihm. Für dieſes Ents- 

gegenkfommen ließ ſich der Staat, wie ſc<on erzählt, einen jährlichen 

Beitrag von 6000 fl. von allen Klöſtern zuſammen ausric<ten. Damit 

war die Angelegenheit geregelt; aber der konfeſſionelle Zwieſpalt 
blieb, und die liberalen Machthaber mußten inskünftig damit re<nen, 

daß die Katholiken ſich bei Gelegenheit rächen würden. 

Der Sonderbundskrieg und ſeine Vorgeſchichte 

Naturgemäß war die Stellungnahme des Thurgaus zur Kloſter- 

frage auf der Tagſazung dur< die eigene Kloſterpolitik feſtgelegt. Ja, 

gerade deswegen erſ<eint wohl der Kanton in der vorderſten Linie 

der freiſinnigen Stände.* 

Als im Frühjahr 1841 wegen der aargauiſchen Kloſteraufhebung 

eine außerordentliche Tagſaßung einberuſen wurde, kämpfte Kern im 

Großen Rat heftig gegen Eder, Verhörrichter Ammann und Stähele, 

welde eine Inſtruktion auf Wiederherſtellung geben wollten. Nac dem 

Antrag der Inſtruktionskommiſſion ſollte nur dahin gewirkt werden, 

daß der Kanton Aargau ſeinen allgemeinen Aufhebungsbeſchluß in 
verſöhnliHem Sinne abändere; im Übrigen aber ſollten nur die Reht= 

fertigungsgründe angehört, aber zu keinem Einſchreiten der Tagſatzung 

Hand geboten werden. Die Umgehung des Artikels XI1 des Bundes- 

vertrags von 1815 rechtfertigte Kern damit, daß die aufſtändiſchen 

Klöſter die verbürgte Ordnung untergraben hätten. Gefahr drohe auch 

durc< ihren wirtſcc<aftlihen Zuſtand. Die thurgauiſc<e Politik gegen 

Einmiſchung des Nuntius müſſe gradlinig fortgeführt werden. Mit 
65 von 90 Simmen wurde der Kommiſſionsantrag angenommen. 

1 Vgl. Baumgartner, Die Schweiz im Zahre 1842, S. 38: „Thurgau iſt nicht radikal. 

Aber es traten und treten hier und da Umſtände ein, in welchen es vem Kanton ſehr ge- 

legen kam ovder fommt, für eine Stüße des ſogenannten ,Fortſchritts' zu gelten und Freunde 

in Reihen zu finden, die man gelegentlich wieder über die Achſel hin anſieht.“
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An der Tagſazung wiederholte er dann dieſe ſeine Auslegung des 

Artikels X1I1, daß nämlich einer Bertragsbeſtimmung nie ein Sinn zu- 

geſchrieben werden dürfe, der im Widerſpruch ſtehe mit der Grund- 

bedeutung des Vertrages (eben der verbürgten Ordnung).' Daher 

glaube der Thurgau, die Aufhebung der Klöſter laſſe ſich rechtfertigen, 

ſobald das HoheitsreHt und die innere Sicherheit des Aargaus gefährdet 

ſei. Es könne ſiM9 deshalb auc< ni<ht um ſtrafre<htliche Beurteilung 

ſ<Huldiger Einzelperſonen handeln, ſondern die Korporationen als 

ſolMHe müßten aufgehoben werden. Kern ſtand neben Neuhaus als 

einer der eifrigſten Verteidiger des Aargaus da. Er ſtinmnte ſogar mit 

Aargau und Solothurn gegen die Aufſtellung einer Kommiſſion. Am 

Sh<hluß wünſhte er dann aber do<h, nachdem er die thurgauiſchen 

Freundſc<aftsgefühle für den Aargau erklärt hatte, daß dieſer ſelbſt 

Maßregeln treffen möchte, um den innern Frieden wieder herzuſtellen.? 

Im Großen Rat wurde der Geſandtſ<haftsbericht mit Befriedigung 

entgegengenommen und ſofort über die weitere Stellungnahme 

beraten. Wieder brachte die unter Kerns Einfluß ſtehende Kommiſſion 

einen nahgiebigeren Antrag als der Kleine Rat. Nämlich: es ſei nun 

vor allem Sache des Großen Rates des Aargaus, eine endgültige 

Shlußnahme zu faſſen; bei Wiederherſtellung der ungerehHt auf- 

gehobenen Klöſter ſei die Sache als erledigt zu betrac<hten. Weitere 

Forderungen ſowie jedes Eintreten der Tagſaßung auf die aargauiſchen 
Verfaſſungsverhältniſſe ſeien abzulehnen. Die Katholiken verlangten 

empört Wiederherſtellung aller Klöſter. Ammann widerlegte die Denk= 

ſ<hrift des Aargaus als falſH. Andrerſeits mac<hte Labhardt den Vor- 

ſc<lag, es dem Aargau anheimzuſtellen, ob und wiefern eine Änderung 

ſeines Beſhluſſes am Plaße ſei. So konnte Kern ſich gegen beide 

Außenſeiter wenden und den Mittelantrag dur<bringen. Auh v. Streng, 

der das lete Mal bei der Oppoſition geſtanden hatte, unterſtüßte 

ihn nun. 

An der Tagſaßung erklärte alſo Kern (8. Juli 1841), der Thurgau 
trete au<*; nachträglilh dem Beſhluß vom 2. April nicht bei. Seine 

perſönlihe Mäßigung und Rechtsverbundenheit zeigte ſich aber darin, 

daß er beifügte: Da eine reglementariſme Mehrheit vorhanden ſei, 

fordere die Bundesautorität, daß der Aargau erkläre, ob er Zuge- 

ſtändniſſe mac<Hen könne, und der Aargau hätte deshalb au< beſſer 

1 Sie war ſchon von Neuhaus in der Eröffnungsrede gebracht und auc) vorher in 

der Breſſe geäußert worden. 

2 Kern wirkte auch privat in dieſem Sinn, indem er in einem Brief vom 2. Mai 1841 

an den aargauiſchen Regierungsrat Dr Wieland Wiederherſtellung ver Frauenklöſter 

empfahl (Oechslis Notizen).
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getan, von ſid) aus in der Zwiſchenzeit das Nötige vorzunehmen. Er [<loß 

ſich folglic auch nicht dem Antrag des Aargaus an, daß der Beſchluß 

vom 2. April keine weitern Folgen haben ſolle, ſondern demjenigen 

Genfs auf Erneuerung der dringlichen Einladung zur Nachgiebigkeit. 

Er ſpra9) mit Barmann (Wallis) und Blumer (Glarus) für ſofortiges 
Eintreten auf die Forderung, daß die neue aargauiſHe Verfaſſung 
garantiert werde, um die Petition auf konfeſſionelle Trennung zu um= 

gehen. Die Garantie wurde dann au<h4 mit 13?/. Stimmen ausgeſprochen. 

Die nächſte thurgauiſ<e Inſtruktion verlangte Streichung der 

aargauiſ<en Kloſterfrage aus der Geſcäftsliſte oder unter Ums- 

ſtänden noFH Herſtellung von Hermetſ<wil. Auf die Klagen der 

Katholiken antwortete Kern nur no<h, er verzichte auf eine weitere 

Auseinanderſezung, da die Rechte des Staates früher genügend dar- 

gelegt worden ſeien. Kein Mannskloſter ſolle wieder auferſtehen; denn 

es ſei ſeine Überzeugung, daß ſonſt nie und nimmer der Friede in der 

Eidgenoſſenſ<aft hergeſtellt werde (15. Juni 1842). Demgemäß ver- 

kündete er auf der Tagſaßung mit neuem Auftrieb den Wunſ< des 

Thurgaus, die Angelegenheit erledigt zu ſehen, und meinte, die Stände 

ſollten ſelbſt auf ihr Re<t verzichten können, um des Friedens willen. 

Er hielt au< die Tagſaßung nicht für geeignet, die Shuld einzelner 

Klöſter zu prüfen, und zog es vor, den feierlichen, wiederholten Ver- 

ſiherungen des Aargaus zu trauen. Wieder ſtimmte er mit den radikal- 

ſten Kantonen (Aargau, Teſſin, Bern, Baſelland) gegen Einſetzung 

einer Kommiſſion. Als dieſe (von den übrigen Ständen gewählte) 

Kommiſſion erklärte, die Veräußerung von Kloſterbeſiß ſei dem Tag= 

ſaßungsbeſ<luß zuwider, beſtritt er dies, indem er darauf hinwies, 

daß Zürich und Luzern im Gebiete des Thurgaus -- ohne Klöſter auf= 

zubheben -- viele Güter von zür<heriſ<en und luzerniſcHen Klöſtern 

verkfauft hätten, wobei die Tagſazung ſich in ihre innere Berwaltung 

nicht eingemiſ<t habe. Bereinzelte Güter zu verkaufen, ſei eine bloße 
Ausübung der Staatsverwaltung. Auch würde es im Aargau einen für 

die verſöhnlihe Stimmung ungünſtigen EindruX machen, wenn die 

Tagſatzung mit ſol<her Eile derlei Beſchlüſſe faſſe. Folgenden Jahres 

trennte ſi< ſogar die großrätliche Inſtruktionskommiſſion in eine 

Minderbeit, die Wiederherſtellung Muris verlangte, und in eine Mehr- 

heit, die höhſtens noF& Hermetſhwil zugeben wollte. Kern ſtellte ſich 

auf Seite der leßtgenannten, deren Antrag au<h dur<Hdrang. Die Wahl 

zum Tagſatzungsgeſandten lehnte er aber diesmal ab; wahrſcheinlich 

wegen der Todesfälle in ſeiner Familie (ſeine Mutter und ſein Shwie- 

gervater waren im Frühjahr im gleihen Monat geſtorben, was ihn
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tief erſhütterte).* Gräflein erſeßte Kern als Geſandten, und die Frage 

wurde auf dieſer Tagſaßung erledigt. 

Die übrigen Vorkommniſſe von einiger Bedeutung während des 

beſhriebenen Zeitabſhnitts jind raſ<) aufgezählt. In der mühſam 

weitergeſ<leppten Frage der Bundesreviſion beſtand eine Gruppierung 

der Stände, die ſie überhaupt unterſtüßten, in ſolche, die nur dur<h die 

Tagſatzung, in ſolche, die nur durc; einen Verfaſſungsrat revidieren 

wollten und ſchließlic< in ſolche, die dazu auf jedem Wege bereit waren. 

Zu dieſen gehörte au€ der Thurgau, und Kern ſprach ſich 1840 und 

1841 in dieſem Sinne aus. Wohl aus taktiſMen Gründen ſtimmte er 

in einer „offizivbſen“ Konferenz, bei der die Voten als rein perſönliche 

Anſichten gelten ſollten, nur für Teilreviſion. Von der beauftragten 

Kommiſſion wurde 1841 ein ziemliß vorſihtiger Reviſionsvorſchlag 

eingebra<ht. Kern erklärte, daß man dieſen ſo zahm gehalten habe, um 

dem Wunſ< der Tagſaßung na<zukommen und mehr Ausſicht auf 

deſſen Annahme zu haben. Dann gab er der Hoffnung Ausdrud>, daß 

wenigſtens dieſe Vorſhläge, na<dem die Notwendigkeit der Reviſion 

ſHon ſe<s Jahre grundſätlich anerkannt ſei, einläßlic behandelt 

würden. Andernfalls könne leicht die Folge eintreten, daß auch die- 

jenigen, wel<he eine Verbeſſerung auf ruhigem Wege wollten, aus 

Überdruß unter dem Anſtoß großer Ereigniſſe gewaltſame Veränderun- 

gen geſc<ehen ließen oder gar Hand dazu böten. -- UAllein es blieb 

wieder einmal bei bloßen Worten. 

Kerns handelspolitiſMe Bemühungen fanden eine beſcheidene 

Fortſezung. Als Zürich 1841 einen Vorſtoß zur „allgemeinen Unter= 

ſuchung der ſhweizeriſ<en Induſtrie, namentlic< im Verhältnis zu den 

Zollſyſtemen der Nachbarſtaaten“ macdte, unterſtüßte Kern, obwohl 

ohne nähere Inſtruktionen, dies lebhaft. Er wies auf das große Beiſpiel 

Deutſ<hlands hin und fragte, ob ni<ht die Kantone die innern Zölle 

zugunſten eines nationalen Zollſyſtems aufgeben könnten. Politiſch 

würde es wohltätig wirken, einmal ſol<he Fragen ernſt zu erwägen, 

ſtatt ſich ſtändigem Hader über politiſMe und konfeſſionelle Dinge 

hinzugeben. In einer Kommiſſion, welche die Bezugsordnung der 

eidgenöſſiſMen Grenzgebühren neu geſtaltete, arbeitete er mit.? 

In den Jahren 1843 und 1844, in denen Kern die Vertretung des 

Thurgaus auf der Tagſatzung Gräflein, der gewöhnlich als zweiter 

Geſandter amtete, überließ, verſchärften ſich die Spannungen durd) 

1 Brief an Mittermaier vom 8. September 1843. 

? Er ſetzte dabei eine nachträgliche Verringerung des Zoll3 auf Packtuchgarn vou 2 

auf 1 Baßzen durc<h; im thurgauiſchen Zuchthaus wurde nämlich Pa&tuch gewoben.
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den Zuſammenſtoß der Walliſer, die Jeſuitenberufung und den erſten 

FreiſHharenzug immer mehr. Zu den genannten Ereigniſſen bezog Kern 

immer einen freiſinnigen Standpunkt und beeinflußte die Inſtruktions- 

beratungen entſprechend. 

Als im Frühjahr 1845 auf einer außerordentlihen Tagſaßzung die 

Jeſuitenfrage endgültig geregelt werden ſollte, ſtellte der Große Rat 

ſeine Inſtruktion in ununterbroc<hener Sitzung von elf Stunden Dauer 

auf.? Kern als Berichterſtatter der Kommiſſionsmehrheit wollte die 

Geſandtſc<aft dafür wirken laſſen, daß die Einführung der Jeſuiten nac< 

Luzern von Bundes wegen unterſagt werde, und v. Streng begründete 

den Minderheitsantrag auf freundeidgenöſſiſc<e Einladung zur Ents- 

fernung dieſes Ordens. Die Auseinanderſezung drehte ſi< neben der 

direkten Anfeindung und BVerteidigung der Geſellſc<aft Jeſu um die Frage, 

wie weit es der Tagſaßung zuſtehe, in die kantonale Hoheit einzugreifen. 

Natürlih ging es im Thurgau bei der Löſung dieſer Schlüſſelfrage 

ähnlic< zu wie in der übrigen Shweiz: Man glaubte die Befehlsgewalt 

der Tagſakung bejahen zu dürfen, wenn ſich der Einſpruch gegen den 

Widerſacher richtete, und man verneinte ſie, wenn man, wie bei der 

Kloſterfrage, ſelbſt dadur< bedroht wurde. Kern hatte gleich in die 

Berichterſtattung einen erſ<höpfenden ſtaatsrehtlihen Vortrag für die 

Zuſtändigkeit der Bundesgewalt eingewoben. Verhörrichter Ammann, 

v. Streng, Eder, Stähele, Ramſperger und Kappeler verteidigten 

teils den Rehtsſtandpunkt der Katholiken, teils die Aufrehterhaltung 

des Friedens, der das Nachgeben in einem ſo untergeordneten Punkt 

wie die Jeſuitenfrage ſiherlich aufwiege. Die freiſinnigen (reformierten) 

Forderungen wurden von einer größeren Zahl liberaler Redner (unter 

ihnen waren Gräflein, Labhardt, Bac<hmann-Thundorf), dem Ra- 

difalen Brugger und andern in allen Tonarten verfo<hten. Kerns 

große Rede kam erſt ziemlich am Sc<luß; ihre Gedanken waren deshalb 
bereits größtenteils gehört worden. Er führte aus: Der Kampf mit 

geiſtigen Waffen ſei unmöglich, da die Erziehung und Preſſe der be- 
treffenden Landesgegenden in den Händen der Jeſuiten liege; die 

Tagſatung habe nicht nur gegen die Freiſcharen aufzutreten, ſondern 

auch die Urſache dieſer Bewegung zu beſeitigen. Dieſer Schritt ſei keine 

EinmiſHung in die Konfeſſion, da Katholizismus und Jeſuitismus zu 
unterſc<eiden ſeien. Seine Ausführungen waren aber von ſo hinreißen- 

der Beredſamkeit, „daß man zugeſtehen muß, Kern hätte die Frage 

allein entſchieden, wenn ſie nicht ſchon vorher entſc<hieden geweſen 

1 18. Februar 1845. Eine Petition von 10 699 thurgauiſchen Bürgern verlangte 

Ausweiſung der Jeſuiten aus der ganzen Schweiz.
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wäre.“" Der Mehrheitszantrag wurde mit 68 gegen 19 Stimmen an-= 

genommen; über die Bundeswidrigkeit der FreiſHarenzüge und das 

Vorgehen gegen ſie war man von jeher im Thurgau einig. 

Auf der Tagſaßung bewegte ſi) die Erörterung ungefähr in den 

gleichen Geleiſen. Kerns Bericht behandelte vorzugsweiſe die bundes- 

ſtaatzre<Htlihe Bedeutung der Frage. 

Wieder ſprach er davon, daß bei der Auslegung des Artikels V111 

nur die Mehrheit der Stände maßgebend jei. SHon 1815 habe die 

Anſicht vorgeherrſc<ht, daß in Streitfällen die Rechtsanſicht einzelner 

Stände einem Beſc<luß der oberſten Bundesbehörde untergeordnet 

werden müſſe. Dies finde ſeine Beſtätigung in den bisherigen Anwen- 

dungen, insbeſondere dem Flüchtlingskonkluſum von 1836. Es habe ſich 

dort auc< um die innere, ni<t wie behauptet werde, um die äußere 

Sicherheit des Bundes gehandelt. Jetzt gehe es auc um die Behauptung 

des innern Friedens für die Zukunft. Gewaltſames Vorgehen ſei nötig, 

da geiſtige Waffen gegen die Jeſuiten ni<t wirfſam würden. Als 

Prunkſtü> zitierte er darauf einen Bericht der luzerniſc<en Regierung 

aus dem Jahre 1842, der beſagte, die Anſtellung der Jeſuiten als 

Erzieher verſtoße gegen die (luzerniſc<e) Berfaſſung, da dieſe dem Volk 

eine Erziehung im Sinne der Demokratie garantiere. „In gewöhnlichen 

Zeiten mag es hingehen, die Auslegung eines Bundesartikels ſortzu- 

ſchleppen; jetzt iſt aber für die Selbſterhaltung des Bundes ein Entſ<luß 

unbedingt nötig.“ 

Auf die Einwendungen Luzerns ſ<lug ex in der Replik no<h ſchärfere 

Töne an. In der dann eingeſetzten Kommiſſion für die Jeſuitenange- 

legenheit, an der die Sonderbundsſtände keinen Anteil nahmen -- ſie 

beſtand aus Mouſſon, Munzinger, Kern, Neuhaus, Näff, Frei (Baſel) 

und Druey --, begann ſich ſchon die [ſpätere Verfaſſungsreviſionskommiſ- 

ſion und damit, allerdings no< unbeſtimmter, der erſte Bundesrat 

abzuzeichnen. NachträgliH wurde ihr auch die Freiſ<haren- und Am- 

neſtiefrage zugewieſen, wodurd< ihre Bedeutung no< wuchs. In drei 

Sitzungen ſuchten dieſe Männer unter ſiH ins Reine zu kommen. Zur 

Einſtimmigkeit gelangten ſie aber nur in der Frage der Amneſtie; dieſe 

ſei den Ständen Teſſin, Aargau, Wallis und Luzern dringend zu emPp- 

fehlen. In der Jeſuitenfrage aber trennten ſi< die Meinungen. So 

mußte ein Entwurf geſchaffen werden, der na< Anſicht der Mehrheit 

(Neuhaus, Munzinger, Kern, Druey) zu wenig, nac< derjenigen der 

Minderheit zu viel enthielt. Dieſer Entwurf ſ<lug eine freundeidgenöſ- 

1 Thurgauer Zeitung, Nr. 222.
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ſiſche und dringende Einladung an Luzern vor, wel<he durc<h drei eid- 

genöſſiſMe Repräſentanten dem dortigen Großen Rat, der ſih noch 

während der außerordentlichen Tagſatzung zu verſammeln hätte, über- 

bracht werden ſollte. Die Freiſcharen ſeien zu verbieten und die Kan- 

tone zur Erlaſſung von Strafmaßnahmen gegen ſie einzuladen. Kern 

erſtattete der Tagſaßung den Bericht. In ſeinem Standesvotum wies Kern 

Sieqwart-YMüllers Shmähung der Anträge als eines radikalen Mad)- 

werkes erzürnt zurü& und erklärte ihre Berehtigung und Bedeutung. 

Ein Stimmenmehr konnten aber nur das Freiſ<arenverbot und die zu 

einer „Empfehlung“ gemilderte Amneſtievorlage erreichen. Kern gab 

die thurgauiſc<e Stimme für dieſe erſt zuletzt bei der Protokollbereini- 

gung ab, als keine Ausſicht mehr beſtand, damit eine Annahme der 

andern Vorſ<läge einzutauſc<hen. Bei ihrer Heimfahrt wurden die 

Geſandten an der thurgauiſ<en Grenze mit einem Triumphbogen und 

Freudenſhüſſen empfangen. 

Sc<hon nad kurzer Zeit mußte aber die Tagſatßung infolge des 

zweiten Freiſcharenzuges wieder einberufen werden. In der erſten 

Umfrage bedauerte Kern, daß das Unglü> nun geſc<ehen ſei, naMdem 

man ſeine Warnungen an der letzten Tagſatzung in den Wind geſc<hlagen 

habe. In der Kommiſſion, die allgemeine Anträge, wie der Landfrieden 

wieder herzuſtellen ſei, vorzubringen hatte, ſaß als einziges Mitglied 

der ehemaligen Kommiſſion für Jeſuitenangelegenheiten no< Kern.* 

Dieſer, wieder einſtimmig gewählte Berichterſtatter, teilte der Wer- 

ſammlung am 10. April die Anträge der Kommiſſion mit. Sie gaben den 

eidgenöſſiſ<en Kommiſſären genauere Anweiſungen und verlangten 

Entfernung aller politiſMen Flüchtlinge aus der Nähe der luzerniſchen 

Grenzen. Dies wurde mit zwanzig Stimmen ſofort angenommen. 

In der Frage der Amneſtie für die Teilnehmer am zweiten Freiſcharen- 

319* ſ<lug die Mehrheit als möglichſt milde Form die „dringlihe Ein- 

ladung“ vor, die Minderheit die „freundeidgenöſſiſ(<e Empfehlung“. 

Kern beſuc<hte am Abend vor der Verſammlung privat diejenigen 

Geſandtſ<Haften, wel<e nac<h ihren Inſtruktionen einen Antrag auf 

1 Die übrigen waren: Furrer, Weber (Bern), Schmid (Uri), Calame (Neuenburg), 

Müller (St.Gallen) und Blumer (Glarus). Dieſe Kommiſſion und ihr Berichterſtatter 

wurden von der „Eidgenöſſüchen Zeitung" ziemlich heftig angegriffen, von der „Neuen 

Zürcher Zeitung“ aber verteidigt und für ihre Verdienſte um eine möglichſt ſchmerzloſe 

Behebung des Streitfalls gelobt. Man beachte auch ven Rüfchlag der Stimmung, indem 

zwei Vertreter konſervativer Stände aufgenommen wurden. 

Üübereilte Hinrichtungen ausdrückte, wollte dieſe zuerſt dagegen Schritte tun; auf Antrag 

Kerns holte ſie fich dann aber bei der luzerniſchen Geſandtſchaft Auskunft. Dieſe war ſjv 

beruhigend, daß man davon abſah.
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zwangsweiſe zu fordernde Amneſtie ſtellen konnten, und bat ſie, darauf 

zu verzichten. Als der erſte Antrag zu Fall kam, trat er mit der vermit= 

telnden Redaktion: „dringende Empfehlung“ auf und gewann wieder 

dur< private Werbung bis zur nächſten Situng die fehlenden Stimmen 

zur Annahme. In der zerſplitterten und gereizten Stimmung konnte 

nur dur< vorſichtiges Manövrieren ein Beſchluß erzielt werden; ein 

ſolHher war aber nötig, ſollte das Anſehen der Tagſaßung nicht noc< 

mehr ſinken. In dieſem Sinne trieb Kern die Kommiſſionsverhand- 

lungen vorwärts.! 

Na< dieſen großen Auseinanderſeßzungen zeigte ſich in der ordent- 

liHen Tagſaßung von neuem das Bild der feſtgefahrenen Verhältniſſe. 

Aus ihrer Mitte ſc<rieb Kern am 15. Auguſt 1845 ſeine kurz zuſammen- 

gefaßte Anſicht an Mittermaier: 

„Es iſt ein Nationalunglü>, daß Luzern qua Vorort für die fatalen 

aargauiſc<en Kloſterhändel damit glaubt Rache zu nehmen, daß es die 

Jeſuiten beruft. Die Erbitterung in den paritätiſMen Ständen iſt 

infolgedeſſen geſtiegen. Auc< in meinem Kanton war die Stimmung 

in dem Grade gereizt, daß, wenn der Große Nat in anderm Sinn 

inſtruiert hätte, eine gewaltſamme Umgeſtaltung kaum zu vermeiden 

geweſen wäre. Hätte Genf an der außerordentlihen Tagſazung dem 

Antrag zur Abordnung von Repräſentanten an den Großen Rat von 

Luzern beigeſtimmt, wäre der unglüdſelige Freiſc<arenzug unter- 

blieben. Dies iſt meine Überzeugung.“ 
TatſächlicH hatten zu Beginn des Jahres 1845 eine Anzahl frei- 

ſinniger Heißſporne in Weinfelden darüber beraten, ob man im Thurgau 

gegen die Jeſuiten au< Volksverſammlungen einberufen, unter Um- 

ſtänden einen bewaffneten Volksbund gründen wolle. Sie begnügten 

ſiH dann aber mit jener Petition an den Großen Rat (ſ. S. 61) und die 

Tagſatzung und ſetßzten zu dieſem Zwe> ein Komitee mit den bekann- 

teſten Radikalen (Pfarrer Bion von Sc<hönholzerswilen, die Bezirks- 

ſ<Hreiber Bauer und Sulzberger und Regierungsrat Labhardt) ein. 

Troßzdem ſ<Hwoll eine auf den 1. Mai einberufene Vorſtandsſißung des 

„Antijeſuitenvereins“, wie er ſich nannte, zu einer Volksverſammlung 

an.? Dieſe beſc<loß dann die Umwandlung in einen ſogenannten frei- 

1 Vgl. damit Baumgartner I1, S. 250: „Dem thurgauiſchen Geſandten Kern war es 
beſchieden, hiebei der eifrigſte Gegner Luzern8 und der gewandteſte Verfechter aller 

Intereſſen derjenigen zu ſein, welche ſich an der bunde8gemäßen Ordnung im Vaterland 

jo ſchwer vergangen hatten.“ 

2 Vgl. Kerns Briefe an Näff in den St. Galliſchen Analekten XV, S. 13 und 15: 

„Auf Jhr wertes Schreiben vom 29. April fand ich) mich bewogen, zu einer Verſammlung 

des Komitees . . . zu fahren. Zu meinem Erſtaunen fand ich dort ſtatt bloß das Komitee ...
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ſinnigen Volksverein, deſſen Zwede die Unterſtüßung der freiſinnigen 

Preſſe, die öffentlihe Beſprehung ins ſtaatliche Leben eingreifender 

Fragen uſw. ſein ſollten. Dann verkündete Kern, zum Sprechen auf- 

gefordert, daß er vom eidgenöſſiſMen Repräſentanten in Luzern, Land- 

ammann Näff, ein Sc<hreiben erhalten habe, in dem er vom thurgau- 

iſ<en Hilfskomitee (dem genannten Vorſtand) eine Summe von 800 

bis 1000 Fr. zur Auslöſung von gefangenen Freiſhärlern erbitte. Er 

habe mit dem Komitee Rüſpra<he genommen, und dieſes ſei zur Ab- 

ſendung von 1000 Fr. bereit. Er habe au< no<F etwas Erfreuliches von 

der Tagſatzung zu melden. Die Geſandten der liberalen Kantone ſeien 

nämlich am letzten Tage ihres Aufenthaltes zuſammengetreten, um 

ein fortan engeres Zuſammenarbeiten zu beſprechen. Demnah könne 

man hoffen, daß in Zukunft die Grundſäße der regenerierten Kantone 

mit mehr Kraft geltend gema<Ht würden. Darauf wurde ein Ho< auf 

ihn ausgebracht und beſhloſſen, eine Dankadreſſe an die letzte Geſandt- 
ſ<aft zu fenden. Es blieb aber bei dieſem einen Mal, daß er dur< 

ummittelbare Fühlungnahme mit dem Bolfk für die fortſ<hrittlihe Sache 

warb, und aud) hier iſt es wohl nur dadurd zu erklären, daß er von 

den Tatſahen überraſ<ht wurde. Sonſt mied er die Maſſen. Wenn 

irgend möglich, wollte er die Schwierigkeiten lieber im Geſpräch der 

Politiker beſeitigen. 

Im Jahre 1846 mußte er „wieder volle zehn Wochen für die un= 

fruhtbaren eidgenöſſiſchen Kämpfe verwenden“". Do< ſchien es ihm, 

„daß dieſes Jahr weniger Spannung unter den Deputierten der ver- 

ſhiedenen politiſmen Farben herrſ<he“.? Ergebnis wurde ſozuſagen 

keines erreic<ht. Dieſe mangelnde Entſc<lußfähigkeit kam dem Thurgau 

nicht nur in der Kloſterfrage, ſondern auch bei der Freiſ<arenangelegen= 

eine Verſammlung vor circa 3000 Menſchen. Das Zntereiſe an allem, was ſich auf die 

lezten Ereigniſſe bezieht, iſt bei uns noch ſo rege, daß eine Anzahl von 100 Einladungen 

gegen Willen und Erwarten des Komitees3 ſelbſt eine ſo zahlreiche Verfammlung ver- 

anlaßte. Das Komitee erklärte ſich ſofort mit meinem Antrag einverſtanden. . . . In Eile 

in einer Sizung des Obergericht8 geſchrieben.“ =- In einem zweiten Brief erkundigte 

er ſich nach der Verwendung des überwieſenen Betrage8. Dana) betrug der Geſamt- 

beitrag Thurgau3s für die Befreiung der gefangenen Freiſchärler 6000 fl. =- Nach der 

„Thurgauer Zeitung“ (Nr. 52) beſtand die Gefahr, daß die Verhältniſſe im Kanton zur 

Sprache kommen könnten, weshalb die einflußreichſten Mitglieder des Großen Rate3 und 

der NRegierung ſich einfanden, um zu verhindern. daß die aufgepeitſchten Maſſen gegen 

die Machthaber gehebt würden. Anfangs8 Juni wurden dann Gerüchte über eine rück- 

ſchrittliche Umſturzverſchwörung, in deren Zuſammenhang auch Kerns Name genannt 

wurde, herumgeboten, vielleicht ein Gegenſ<hlag de3 „Wächters“. Vgl. Häberlin-Sdalt- 

egger, S. 267. Beides ſind wohl Phantaſiegeburten der aufgeregten Zeit geweſen. 

1 Brief an Mittermaier vom 6. Oktober 1846. 
2 Brief an Mittermaier vom 2. Auguſt 1846. 

vE
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heit zu ſtatten. Der Thurgau gehörte nämlic< zu den ſe<s Kantonen, 

die kein beſonderes Geſeß gegen die Freiſharenunternehmungen er- 

laſſen hatten. Kern begründete das gegen die heftigen Vorwürfe 

Luzerns damit, daß durc<h die thurgauiſc<e Geſeßgebung unter dem 

Titel Landfriedensbruch für alle Fälle geſorgt ſei. Das Hauptgeſc<häft 

dieſer Tagung bildete aber die nun nicht länger mehr abzuleugnende 

Tatſa<He des Sonderbunds. Kern hielt über dieſes Thema eine ſeiner 

Meiſterreden.? 

Seine Beweisführung baut ſich auf drei Fragen auf: 1. Iſt das 
Bündnis der ſieben katholiſmen Kantone mit dem beſtehenden Bundes- 

vertrag vereinbar? 2. Sind die von Luzern darüber gegebenen Auf- 

ſ<Hlüſſe und Erklärungen derart, daß es als bundesre<htlich zuläſſig 

erſ[<eint? 3. Welches iſt die Stellung der Tagſaßzung, wenn beide 

Fragen verneinend beantwortet werden müſſen? Zur Berneinung der 

erſten Frage führte er wieder ſeine Auffaſſungen über die Bundes5- 

ſouveränität an. Gegen die Verpflichtungen des zuerſt geſ<hloſſenen 

Vertrages dürfen keine neuen geſhloſſen werden. Bündniſſe, die dur ihr 

bloßes Vorhandenſein der Autorität des Bundes gefährli< werden, 

im einzelnen übergehend, erklärte er unter anderem, gerade die Charak= 

teriſierung als konfeſſionelles Bündnis könne die Befür<tungen nicht 

mindern. Das vorgegebene Zuſammenfallen der Grundlagen des 

Bündniſſes mit dem Hauptzwe> des Bundes könne die Abtrennung 

nicht rehtfertigen. Das Siebnerkonkordat von 1832 laſſe ſic) mit dem 

Sonderbund ni<ht vergleihen. Deshalb könne das Separatbündnis 

unmöglich geduldet werden. Seine Überzeugung aber ſei, Bund und 

Recht beſite in der Eidgenoſſenſ<aft nod ſo viel innere Kraft, daß 

ſolHe Anträge nicht auf die Länge in Minderheit bleiben könnten. 

Auch gegen die Jeſuiten brachte er neue Gründe vor: Man könne 

ſiM auf den Standpunkt der Strafrehtspflege ſtellen, daß Wegweiſung 

nur angehe, wo Tatſachen gegen ein Individuum vorliegen. Allein 

1836 habe man au< niht erſt ein Verbrechen abgewartet, ſondern es 

habe genügt, daß jemand Mitglied einer Verbindung war, die man in 

ihren Abſichten für gefährlich hielt. Die Jeſuiten ſchürten Haß und 

Fanatismus gegen die Proteſtanten; der konfeſſionelle Friede ſei aber 

ein Bundeszwe>. Als Beiſpiel jeſuitiſſ<er Friedensgefährdung er- 

wähnte er die Religionskämpfe vor 1712. 

1 Eidgenöſſiſche Abſchiede, S. 197--210. Nach der „Eidgenöſſiſchen Zeitung“ ſprach 

er am gründlichſten von allen radikalen Rednern. Vgl. Baumgartner I1], S. 413, der 

ihn unter den vier beſten nennt.
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Blieb es in den entſ<heidenden Fragen beim redneriſ<en Leerlauf, 

ſo hatte Kern doH au< die Genugtuung, für die Eidgenoſſenſc<aft 
wertvolle Leiſtungen vollbringen zu können. So erſtattete er für eine 

Kommiſſion über den Voranſ<lag der Zentralmilitärbedürfniſſe Be- 

ric<ht. Am 1. Auguſt wurde er zum eidgenöſſiſHen Juſtizbeamten mit 

Oberſtenrang ernannt und leitete in dieſem Jahre noc< zweimal das 

eidgenöſſiſ<e Kaſſationsgericht als Präſident. Er war Obmann in einem 

Schiedsgeriht für Heimatloſenangelegenheiten und Sdiedsrichter in 

einer Streitſache zwiſc<en Solothurn und Bern.“ 

Als der franzöſiſMme Botſc<hafter, Graf Bois-le-Comte, im Frühjahr 

1847 die einzelnen Kantone bereiſte, um die einflußreichſten Männer 

für ſeine Anſichten zu gewinnen, beſuhte er in Frauenfeld nur Kern 

und den Präſidenten des Kleinen Rates, Müller. Bringt der Bericht, 

den Bois-le-Comte an Guizot ſandte, au< keine neuen Geſichtspunkte, 

ſo iſt er doM als Äußerung eines ausländiſc<en Beobachters über 

Stellung und Anſichten Kerns ganz intereſſant. Er lautet wie folgt: 

„Der Wunſc<h, die perſönliche Bekanntſc<aft Herrn Kerns zu machen, 

war der hauptſählic<ſte Zwe> meiner Reiſe nac<h Frauenfeld. Die 

Unmöglickeit, infolge ſeiner Gegnerſc<haft in der Angelegenheit des 

Prinzen Louis Napoleon die gewünſchte Erklärung von der Tagſaßung 

zu erlangen, ließ mi< danach ſtreben, die Verſicherung zu erhalten, daß 

wir ihm nicht neuerdings als Gegner begegnen würden. JH hatte mit 

ihm zwei Unterredungen von je zwei Stunden. Längere Zeit hielten 

wir uns bei der Frage der thurgauiſ<en Klöſter auf. ,Zweiſellos“, 

erflärte mir Herr Kern, „hätten wir ohne den Bundespakt nicht alle, 

aber do<h einen Teil unſerer Klöſter aufgehoben; denn 10 Klöſter auf 

17 000 Katholiken iſt mehr, als ſelbſt Spanien hat. Die Klöſter beſaßen 

einen großen Teil unſerer Ländereien und ließen ſie in einem Zuſtand, 

der faſt der Unfruhtbarkeit gleihfommt. Sprichwörtli< ſagte man, 

um den letzten Grad der Faulheit auszudrüd&en: „Faul wie ein Kloſter- 

knecht.“ Nun wird der dur eine ſtraffere Verwaltung herausgewirt= 

ſhaftete Überſchuß für die Erziehung der Kinder beider Konfeſſionen 

verwendet. Seit der Einführung der Eintrittsbedingungen vor drei 

Jahren ſind ſieben Novizen in die Klöſter eingetreten, was wohl zeigt, 

daß ihr Fortbeſtehen nict unmöglich gemacht iſt." Er vergaß nur zu 

ſagen, daß alle fieben Frauen waren, für wel<he die Bedingungen nicht 

ſo ſtreng ſind. Im übrigen zeigte er eine richtige Auffaſſung. Er erklärte 

1 12, Oktober 1846 biſchöflich-baſelſche Schuldforverungsangelegenheit; ſie 3og ſich 

bis 1847 hin.
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mir die Parität der Stellenbeſezung im Thurgau, als Beweis dafür, 

daß man die Katholiken entgegenkommend behandle, und fuhr fort: 

„Davon ſind aber ausgenommen die Jeſuiten, deren Gefährlichkeit für 

den Kanton keineswegs eingebildet iſt; ſeit ſie in Luzern ſind, ſendet der 

Klerus die jungen Leute, die ſich dem Prieſtertum weihen wollen, zum 

Studium dorthin. Sie kehren dann dur<hdrungen von ihren Jdeen 

zurüd und wirken mit einer Heftigkeit, welcHe die Zwietracht in unſerm 

Volke wieder erwec>en wird.“ Auf meine Einwendungen über Luzern 

antwortete er: „Unter uns geſagt, halte ih die Befür<tungen, daß 

Luzern uns angreifen wolle, für lächerlich ; aber ih laſſe aud) ihre Auf- 

richtigkeit gelten: wir haben alle anerkannt, daß es unmöglih iſt, mit 

einer ſolHen Unordnung, wie ſie die Freiſc<qaren im Gefolge haben, zu 

beſtehen, und haben ſie dur<&4 Geſeße verunmögli<t. Aber nun fordert 

uns Luzern heraus, indem es ſeine Leute bewaffnet.' Auf meine An- 

regung, dieſe Fragen auf der Tagſazung niht mehr aufzuwerfen, 

verſiherte er mir, daß man ſie mit mehr Mäßigung behandeln werde. 

„Wir folgen Zürich, und ſeit Furrer die Mehrheit in ſeinem Großen Rat 

errei<ht hat, hat auc< im unſrigen die Mäßigung die Überhand ge- 

wonnen. Wir wagen aber nicht zu hoffen, daß die weſtlihen Kantone 

es glei< macen; ſie ſind wirklic< in einer beängſtigenden Lage. Im 
übrigen ſind wir alle dur< die demokratiſ<e Woge zu weit getragen 

worden. Die Schweiz iſt Frankreich in den verſchiedenen Phaſen ſeiner 
Revolution gefolgt. Aber wir beſißen das Gegengewicht des Königtums 

und eines ſtehenden Heeres nicht, und, wenn ich es ſagen darf, für<hte 

iMH heute im Grunde die extremen Radikalen mehr als die Ultramon- 

tanen.' Er zeigte ſi< beunruhigt dur< die religiöſe Bewegung, die ſich 

in Bern gegen Profeſſor Zeller erhoben hat. Er gab mir verſchiedene 

Auskünfte über den Kanton und kam dann auf einen Vorſchlag zu 

ſpre<Hen, den er vor wenigen Tagen im Großen Rat gemacht hat, 
zur gleiHen Zeit, als ihn Hottinger in Zürich machte, nämlich das 

Handelskonkordat zwiſ<en Bern, Aargau, Solothurn und Baſelland 

zu einer Art Zollverein auszubauen, in dem man verſuchen würde, 

möglichſt viele Kantone zuſammenzufaſſen. I< bekämpfte natürlich 

dieſe Jdeen, die unſerm Handel ſc<hädli< werden könnten.“* 

Natürlih muß man bei der Beurteilung dieſer Unterredung in 
Betracht ziehen, daß die Höflichkeit Kern ein wenig den Anſichten 

des Botſc<afters entgegenkommen hieß. Seine Abneigung gegen die 

Radikalen und gegen pietiſtiſQQe Bewegungen bleibt aber do<h be- 

1 Archives du Ministere des Affaires etrange&res, Paris; gefürzt.
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ſtehen.* Den erwähnten BVorſc<lag über die Zollverhältniſſe hatte er 

am 6. März im Anſc<hluß an eine Petition um Erhöhung des Bierzolls, 

die er ablehnte, eingebracht. Er hatte ſich dabei in einer Rede allgemein 

über die ungünſtigen Handelz5verhältniſſe der Shweiz geäußert und 

einen Zollverein zwiſc<en mehreren Kantonen als eine gewiſſe Garantie 

für die Begünſtigung der thurgauiſ<en Weinausfuhr genannt, für die 

man von den Bundesbehörden doch nichts zu erwarten hätte. Der Kleine 

Rat konnte melden, daß er einen diesbezüglichen Briefwecſel bereits 

begonnen habe, und Kerns Anrequng war „zur Erdauerung“ an den 

Kleinen Rat gewieſen worden. Dies iſt der lete Berſuc) Kerns, die 

wirtſ<Haftlichen Forderungen im Rahmen der alten Ordnung zu be- 

friedigen. Die Ausführung des Vorhabens wäre aber wahrſcheinlich 
an der Uneinigkeit der Tagſaßzung geſcheitert, die zu jeder Änderung 
der kantonalen Zollſyſteme ihre Zuſtimmung geben mußte. 

Von der Tagſazung erwartete man eine Erledigung des Kon- 

flikts im Jahre 1847. Deshalb gab der Große Rat eine Jnſtruktion, 

in der er allen Maßregeln beiſtimmte, wel<he für die Vollziehung 

der Beſchlüſſe erforderlih würden (15. Juni 1847). Für die Minder- 

heit, welHe die Sonderbundsfrage aus Abſchied und Traktanden 

fallen laſſen wollte, ſprachen Ramſperger, Eder und Wiesli. Jhren 

Vorwürfen und Klagen hielt Kern entgegen, daß das Unrecht 

beim Sonderbund liege, daß die ſich ni<t fügende Minderheit und 

nicht die Mehrheit den Krieg heraufbeſ<wöre. Neben Gräflein und 

den übli<hen liberalen und radikalen Rednern unterſtüßte ihn diesmal 

au<h v. Streng. 

An der Tagſazung erſchien Kern als einer der bedeutendſten 

Redner der freiſinnigen Stände. Er zeichnete ſich durd) ſeine ſc<harfe 

Logik aus, die ihm von der Gegenſeite natürlich als Sophiſtik aus- 

gelegt wurde.? Von neuem widerlegte er die zur Verteidigung des 

Sonderbunds hauptſächlich von Luzern vorgebrachten Anſ<auungen. 

1 Gegen die „Ultraradikalen“ hatte er kurz zuvor das Kantonsſchulprojekt durch- 

gefämpft; über ſeine Einſtellung zum „Züriputſch“ vgl. Mörikofer, S. 67, und die Bemer- 

kung Hutters. 

2 Tillier I1, S. 369; A. Henne: Der Sonderbund, S. 41; ZJ. Dierauer: Geſchichte 

ver ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft V, S. 764. Die Bemerkung von A. Heusler: „Von 

Kern weiß ich, daß er ſehr froh iſt, wenn St.Gallen zurüctritt und die Mehrheit dadurch 

ein Loch kriegt“ (E. Hi8: Briefwechſel von H. v. Wyß und A. Heusler, S. 83) ſcheint mir 

nur al3 Wunſchphantaſie verſtändlich. 

Ungefähr jede Woche gab Kern ſeiner in Bad Langenſchwalbach weilenden Frau 

Nachricht über die Vorgänge an der Tagſaßung, wobei er jeweil3 nicht vergaß, 
auf den Erfolg ſeiner Voten hinzuweiſen. Dabei auch Klagen über den mit der Tagſatzung 
verbundenen Zeitverluſt: „Wären nicht die Fragen ſo ernſt und wichtig, und hätte ich



70 

Die Anfänge des Sonderbunds lägen weit vor den Freiſ<Harenzügen; 

die Bemäntelung der ſeparatiſtiſMen Bewegung als „Wahrung von 

Souveränitätsrehten“ gehe ni<ht an, da die Kantone dur< ihre Zu- 

gehörigkeit zum Bund ni<ht mehr vollſtändig ſouverän ſeien. Die 

Minderheitstheorie entkräftete er wieder mit dem Hinweis auf die 

Verhandlungen von 1814. Die militäriſMen Rüſtungen ſeien nicht 

mehr zu verheimlihen, ſeitdem dur< den Ausgang der Wahlen in 

St. Gallen offenbar geworden ſei, daß ſich eine Mehrheit für die Auf- 

löſung bilden werde. Einen Sonderbund aber, der offenſichtli rüſte, 

um den Beſchlüſſen der bundesgemäßen Mehrheit Widerſtand entgegen- 
zuſeßen, dürfe die oberſte Bundesbehörde nicht fortbeſtehen laſſen. 

Gegen den ſ<wyzeriſMen Geſandten gewendet, erklärte er: die Tag- 
ſaßung werfe dem Sonderbund nicht den Handſ<uh hin, aber ſie nehme 
den ihr hingeworfenen auf und erfülle nur eine Pflicht gegen aufrühre- 

riſH<e Bundesglieder, indem ſie einem Beſhluß Geltung verſchaffe. 

Am 20. Juli 1847 wurde die Auflöſung des Sonderbunds beſchloſſen 

und am 31. jene Siebnerkommiſſion eingeſetzt, welc<he über die gegen 

ihn zu unternehmenden Scritte beraten ſollte. Sie beſtand, wie die 

Jeſuitenkommiſſion von 1845, nur aus Angehörigen der Mehrheit: 

Odhſenbein, Furrer, Munzinger, Näff, Kern, Luvini und Druey. Auc<h 

ſo waren no immer bedächtigere und treibende Elemente vorhanden, 

die ſi) ni<t immer leicht vereinigen ließen. Kern war unter den ge- 

mäßigten Oſtſ<hweizern als deren jüngſter au<e der radikalſte. Er 

äußert ſiH übrigens nirgends über die Vorgänge in der Kommiſſion. 

Ihr Antrag, die ſieben Stände ernſtlich zu mahnen, alles, was den 

Frieden ſtören könnte, insbeſondere die kriegeriſMen Rüſtungen zu 

unterlaſſen, wurde von der Tagſazung nac<h dreitägigem Kampfe 
genehmigt. 

Die vom 9. September bis 18. Oktober eingeſ<haltete Pauſe gab 

den Großen Räten Gelegenheit, ihre endgültigen Inſtruktionen ab- 

zufaſſen. Kern bekämpfte am 6. Oktober im thurgauiſ<en Großen Rat 

den katholiſMen Antragſteller Ramſperger, der Vermittlung auf Grund- 

lage der Wiederherſtellung der aargauiſ<en Klöſter und Fallenlaſſen 

der Jeſuiten wollte. IJhm hielt er entgegen, daß ſolhes nicht im Inter- 

eſſe der Eidgenoſſenſ<aft liege. Dem alten Kämpfer Eder, der Ab- 

nicht die Überzeugung, mit meiner Erfahrung in den interkantonalen Fragen doch mehr 

nüßen und wirfen zu können, als andere an meiner Stelle, ſo müßte man nur wünſchen, 

die Sache los zu fein. Aber da kommt mir immer der Gedanke: Gerade in gefährlichen 

Krankheiten hat ein Arzt von Erfahrung ſich nicht zurükzuziehen, fondern jedem Ruf 

aus Pflicht zu folgen.“ (Dechslis Notizen.)
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ſtimmung über die Frage in den Kreisverſammlungen verlangte, ant= 

wortete er, daß dies niht verfaſſungsmäßig ſei, obwohl ſie nach 
ſeiner Anſi<t nicht zu für<hten wäre. Der Große Rat qab mit 

79 von 97 Stimmen ſeine Zuſtimmung zu einer bewaffneten Auflöſung 

des Sonderbundes. 

GleiM nach dem Wiederzuſammentritt wies die Tagſatzung der 

Siebnerkommiſſion, die nun zum parlamentariſa)en Generalſtab wurde, 

neue Aufträge zu; ſie ſollte einen Aufruf an die Sonderbundskantone 

verfaſſen und den an die ſieben Stände zu ſendenden Repräſentanten 

Inſtruktionen geben. Die Konferenz der zwölf liberalen Kantone, die 

hinter der Bühne die Fäden in der Hand hielt, übertrug dann die erſte 

Arbeit Kern, welcher darauf die ganze Nacht verwandte." Der ziemlich 

umfangreiche Aufruf ſollte, wie Kern als Berichterſtatter nac) deſſen 

Vortrag erläuternd beifügte, vor allem die moraliſc<he Stellung der 

Ständemehrheit bei der Mit- und Nachwelt ſtärken, da er, Kern, ſich 

keineswegs verhehle, daß die Bemühungen fruchtlos bleiben würden. 

Eine Erörterung der urſprüngli<en Streitſragen (Jeſuiten und aar- 

gauiſc<e Kloſteraufhebung) wurde darin vermieden; die Kantone wurden 

aufgefordert, das Sonderbündnis aufzugeben. Dafür war no<mals 

die Garantie der Kantonalſouveränität, der Konfeſſion uſw. ausge- 

ſprohen. Es waren möglichſt verſöhnliche Ausdrücke gewählt worden, 

und Kern hatte alles vermieden, was das Gefühl der Angeredeten 

verleßen konnte. Der Wortlaut wurde von allen Konferenzgliedern an 

der Tagſatung genehmigt und ſollte nun dur< die Repräſentanten in 

den Sonderbundskantonen bekfannt gemacht werden. 

Kern und der berniſche Geſandte Pequigqnot wurden zu dieſem Zwe> 

na< Shwyz3 abgeordnet. Ihre Schritte waren aber zur Erſolgloſigkeit 

verurteilt, da die Stände ſ<hon zum voraus Ablehnung des Begehrens 

vereinbart hatten. So fanden denn ihre Vorſtellungen beim Vize- 

landammann Düggelin, von dem ſie empfangen wurden, kein Gehör.? 

Gleid) bei ihrer Rüdkehr ſpielten ſic dann jene bedeutenden Szenen 

ab, in die eingegriffen zu haben ein großes Berdienſt Kerns iſt.? Sc<hon 

vor der Abreiſe hatte man ſic) in der „Zwölferkonferenz“ darüber 

1 Politiſche Erinnerungen, S. 29. Brief an ſeine Frau vom 20. Oktober 1847: 

„- Als ich mich in der Nacht daran machte, die Proklamation auszubauen, da ſagte ich 

mit leiſer Stimme zu mir felbſt: Gott gebe zu dieſer ſchweren, aber wichtigſten Arbeit, die 

er in meine Hände legt, ſein Gedeihen und ſeinen Segen. Und als ich fertig war, dankte ich 

Gott, daß er mir Gelingen gegeben habe. Die Geſchichte wird dieſes Aktenſtüc> als ein 

wichtiges Zeugnis aufbewahren.“ (Oechslis Notizen.) 

2 Politiſche Erinnerungen, S. 32; Greyerz, S. 186 (Nr. 4); Oechslis Notizen. 

8 Politiſche Erinnerungen, S. 40 ff., vgl. auch Z. J. Blumer, Jahrbuch des Hiſto- 

riſchen Vereins Glarus, S. 25, und H. Spreng: U. Ochſenbein, S. 150,
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geeinigt, Dufour zum Oberkommandanten des eidgenöſſiſ[Men Heeres 

zu berufen. Am 24. Oktober ſollte Dufour vor der Tagſaßung den Eid 

als General ablegen, naHcdem man ihm unmittelbar vorher eine 

Weiſung vorgeleſen hatte, in der es unter anderem hieß, daß er ſich 

beſtreben ſolle, den Truppen Führer zu geben, welche deren Zutrauen 

genöſſen, und wenn er dazu kantonale Offiziere brauche, die Kantone 

um ihre Meinung zu befragen habe. Dufour erklärte darauf, daß er den 

Eid nicht leiſten könne, und legte feine Gründe in einem Brief an den 

Präſidenten Ochſenbein dar. Sofort lud Ochſenbein die Zwölferkonfe- 

renz auf den Abend zu einer Verſammlung ein. Gleich na< ſeiner 

Ankunft ging nun Kern in die ſ<on begonnene Sißung. Hier ſchien 

die Frage bereits im Sinne einer Entlaſſung Dufours entſc<hieden. 

Troßdem ergriff Kern das Wort und legte dar, daß dieſe Maßnahme 

Mißtrauen im Militär und andere Nacteile zur Folge haben müßte. 

Er verlangte deshalb, daß Sc<ritte bei Dufour getan werden ſollten, 

um ihn zu veranlaſſen, ſeinen Entſ<luß zurükzunehmen. Munzinger, 

der ebenfalls gerade von ſeiner Geſandtſ<aftsreiſe naM Unterwalden 

zurücfam, unterſtüßte ihn warm und ſ<lug vor, daß Kern zu dieſem 

Geſchäfte abgeordnet werde. Kern wollte dies aber nur unter der Be- 

dingung übernehmen, daß man ihm Näff beigebe. Dieſer ſträubte ſich 

jedoMH, und Kern mußte folgenden Tags einen erſten Beſuch allein 

madhen. Am 26. begleitete ihn dann aber Näff, und Kern machte 

Dufour den Vorſc<lag, ſic) mit der perſönlichen Erklärung von Mun- 

zinger und Näff zu begnügen, daß die Tagſaßung ihm das Reht auf 

Ernennung der höheren Offiziere laſſen werde. Erſt am nächſten Tag, 

als Kern erneut ſeinen Patriotismus anrief, entſ<loß ſich Dufour auf 

dieſer Grundlage zum Nac<hgeben. Um allfälligen weiteren Zuſammen- 

ſtößen vorzubeugen, wurde nun Kern zum „Verbindungsmann“ 

zwiſc<en dem General und den „Zwölfen“ ernannt. Als ſolcher unter- 

rihtete er Dufour von allem, was für dieſen von Intereſſe ſein konnte. 

-- Wäre Duſour und mit ihm ein großer Teil der beſten General- 

ſtäbler zurücgetreten und dur< den Radikalen Ochſenbein oder dur<h 
Rilliet erſeßt worden, dann wäre der Sonderbundskrieg wohl nicht ſo 

„objektiv“ geführt worden. 

Zum letzten EinigungsverſuH, der von Baſelſtadt veranſtalteten 

Vermittlungskonferenz, wurden von den „Zwölfen“ die vier Gemäßigten 

der Siebnerfommiſſion: Kern, Furrer, Munzinger und Näff, abge- 

ordnet.* Verſ<iedene Vorſhläge (Bur>hardt und Merian, Munzinger), 

el Politiſche Erinnerungen, S. 34; Tillier II[,S. 11, Baumgartner 11l, S, 552, 

Innerhalb dieſer Gruppe bildeten wieder Kern und Munzinger den linfen Flügel. Vgl. 

L. Fehr: Bunde3rat J. Munzinger, Mſkr.



73 

den Papſt zur Entſ<eidung des Streites anzurufen, wurden von Kern 

und Furrer als Einmiſ<hung einer fremden und parteiiſMen Mact 

abgelehnt. Wie erwartet, verſagte au<h dieſer lezte Verſuch. Kern 

betont denn auch immer wieder in ſeinen Briefen, daß mit dem beſten 

Willen kein Ausgleich zuſtande zu bringen ſei. 

Nac< dem Abzug der ſonderbündiſ<en Geſandten von der Tag- 

jazung gingen faſt alle Beſ<hlußanträge dur< den Mund des Bericht- 

erſtatter5 der Siebnerkommiſſion. So begründete Kern den Antrag, 

Neuenburg für alle Folgen verantwortli) zu machen, wenn es noch 

länger zögere, ſein Bundeskontingent zu ſtellen. Am 4. November 

entwidelte er mit gewohnter Klarheit den Antrag auf bewaffnete 

Exekution. Er erinnerte darin an die neueſten Vorfälle ; die ſ<mähliche 

Abweiſung der eidgenöſſiſmMen Repräſentanten, das Verbot des Auf- 

rufs, deſſen VBerbreitung zu einem Verbrechen geſtempelt wurde, den 

Austritt der Sonderbundsgeſandten aus der Bundesverſammlung, das 

Manifeſt, worin die Bevölkerung der Mehrheitskantone unverhohlen 

zum Aufſtand gegen die Tagſaßung aufgefordert wurde, endlic< die 

unaufhörlihen Rüſtungen und den Beginn eines förmlic<hen Kriegs- 

zuſtands im Kanton Luzern. Wie bei dem Aufruf, bemerkt man auch 
hier vor allem das Bemühen, die Shuld dem Gegner zuzuſc<hieben. 
Die Abfaſſung des dazugehörigen Aufrufs überließ Kern Druey, da 

er als Verfaſſer der Verſöhnungsproklamation ni<t auc< no< den 

Kriegsaufruf entwerfen wollte. 

Während nun der Feldzug ſeinen Lauf nahm, ſchrieb Kern jene 

beſorgten, aber auc<h von der Überzeugung der guten Sache durc- 

drungenen Briefe an ſeine GeſhHwiſter. Dazu kamen no< Briefe an 

Mittermaier und Mitteilungen für deſſen neugegründete „Deutſche 

Zeitung“. Überhaupt muß er in dieſer Zeit mit einer Flut von Briefen 
überſO<wemmt worden ſein,* lag es dod) ziemlich klar, daß er auf die 

1 Greyerz, S. 190, Nr. 106. 
2 J. B. Bavier (Chur, 19, Oktober) bedauert, daß ſie in ihren Anſichten ſo aus- 

einander gefommen ſeien und kann unmöglich begreifen, wie man leichthin einen ſo 

unnötigen und ungerechten Krieg beſchließen könne. =- A. L. Kym (nachmals Profeſſor 

der Philofſophie in Zürich, Berlingen, 20. November) ſchickt Kern als eifrigem Gönner der 

Wiſſenſchaft ſeine neueſte Schrift und verherrlicht Kern8 welthiſtoriſCe Bedeutung, da 

zuerſt durch ihn das Schweizervolk dem liberalen Prinzip Fleiſch und Blut gegeben habe. 
-- 3. K. Zellweger (Trogen, 22. November) verbreitet ſich über das Ergebnis ſeiner ge- 

fchichtlichen Stuvdien, daß nämlich jede38 Jahrhundert der Schweiz einen Bürgerkrieg 

gebracht habe und über die gegenwärtigen Fragen. = Die Zeilen des thurgauiſchen 

Oberſten Egloff: „Dringen Sie darauf, daß gegen Freiburg raſcl) eingeſchritten wird, wir 

ſind hier zu ſchwach" (Entfelvden, 15. November), zeigen, daß man ihm auckl) Einfluß auf 

die militäriſchen Vorgänge zutraute. --- Dazu viele Briefe Kerns an ſeine Frau in Oechslis 

Notizert.
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weitere Entwilung der Dinge Einfluß haben werde; ſo unterbreitete 

ihm jedermann ſeine Anſichten, um ihnen mehr Ausſic<ht auf Berück- 

ſichtigung zu geben. 

Na< dem Sieg wurde Kern mit Bollier von Züri) und Bürki von 

Solothurn als eidgenöſſiſ<er Vertreter nac Luzern abgeordnet.* Hier 

hatte ſi< bereits eine vorläufige Regierung gebildet. Die Repräſen- 

tanten anerfannten dieſe und beauftragten ſie mit der Nachforſc<ung 

nad) der in Luzern aufbewahrten eidgenöſſiſchen Kriegskaſſe und dem 

eidgenöſſiſMen Sanitätsmaterial. Geſtüßt auf ihre Vollma<ten ent= 

ließen ſie eine größere Zahl Truppen und erſtatteten dem Vorort über 

die wichtigern Vorkommniſſe Bericht. Die vorläufige Regierung ließen 

ſie aber frei handeln, da ſie ganz und gar freiſinnig vorging.? Ebenſo 

fielen die Wahlen für den neuen Großen Rat ganz nacß Wunſd) aus.* 

Gewiſſermaßen zur Sühne wurden die Repräſentanten eingeladen, an 

der Eröffnungsſikung teilzunehmen. Kern hielt dort eine Rede, in der 

er von Verſöhnung und neuem BVertrauen des verführten Volkes zur 

Tagſatzung ſprach.* 

Am 20. Dezember eröffnete Kern den thurgauiſ<en Großen Rat 

mit der Erinnerung, daß ſeine Warnungen, die er an der Tagſaßung den 

Abgeordneten des Sonderbunds zugerufen habe, verahtet worden ſeien.* 

1 26. November, Politiiche Erinnerungen, S. 37, Tillier, S. 133. Der darin von 

Kern angegebene Latour ſchlug tatſächlich die Ernennung aus und wurde durch Bürki 
erſeßzt, Kern hatte ſich ſchon früher an Hr R. Steiger gewendet und von dieſem (Winter- 

thur, 19, November) ein Projekt über das, was zunächſt in Luzern ſtattfinden ſollte, erhalten. 

(„Ein unbekannter Brief J. R. Steigers", Zeitglo>en Nr. 12, 1938). Mit der Luzerner Miſ- 

ſion hing auch die Unterredung mit dem engliſchen Geſandten Stratford Canning zuſammen. 

Brief Kerns8 an ſeine Frau vom 9, Januar 1848; „Letzten Sonntag war icl) bei Stratford 

Canning und unterhielt mich über eine Stunde mit ihm. Er empfiehlt Mäßigung und 

Schonung, aber immer mit dem Beiſaß, daß England ſfich in unſere inneren Angelegen- 

heiten nicht einmiſche. Er iſt ein äußerſt feiner und gewandter Diplomat. Er bat mich 

um Mitteilung von einzelnen Punkten, die ſich auf Luzern beziehen.“ (Oechslis Notizen.) 

? Ph. A. Segeſſer: 45 Jahre im luzerniſchen Staatsdienſt, S. 63, harakteriſiert die 

Haltung der Repräſentanten als eine ſehr zweideutige. Es fei anzunehmen, daß die vor- 

läufige Regierung nichts ohne ihre Zuſtimmung getan habe. „Dadurch, daß ſie die Fiktion 

der kantonalen Selbſtändigkeit aufrecht erhielten und ſich offiziell nicht einmiſchten, luden 

ſie das Odium der Gewaltmaßregeln auf die proviſoriſche Regierung.“ Vgl. auch E. His: 

Briefwechſel von Ph. A. Segeſſer und A. Heusler-Ryhiner, S. 96 und 99. 

3 Kern verwahrte jich nachher an der Tagſatzung gegen die Behauptung der drei 

Mächte in ihren Noten, daß die Wahlen in den beſekzten Kantonen nicht frei geweſen ſeien. 

Im Kanton Liutzern ſei ven Befehl8habern die beſtimmte Weiſung zugegangen, dafür zu 

jorgen, daß die Truppen ſich auf keine Weiſe in die Wahlverhandlungen miſchten. 

4 16. Dezember, abgedruckt bei Tillier I11, S. 136 ff. und eidgenöſſiſche Abſchiede 

1847, I1. Beilage H, VII. Baumgartner 111, S. 65, nennt jie „eine neue Auflage jener 

ſchönredneriſchen Sophiſtik, welche einem wohlberechneten Gewaltſyſtem die Färbung 

tugendſamſter Legitimität und Humanität aufzudrücken weiß.“ 

3 v. Streng hatte ihm verſöhnlich nach Luzern geſchrieben (Frauenfeld, 16. Dezember) 

„ Du kannſt eine ſchöne Eröffnungsrede halten, nachdem Deine Anſicht mit ſo glänzendem
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Nun ſolle man ſich des ſchönen Sieges freuen, ohne ihn jedo< über- 

mütig zu mißbrauchen oder ſic) dem Wahne hinzugeben, als wäre die 

Aufgabe, die ihrer Zeit geſtellt ſei, gelöſt. Es müſſe vielmehr darauf 

hingearbeitet werden, daß der Sieg der Eidgenoſſenſchaft die Früchte 

bringe, die das ſ<weizeriſMe Volk mit Recht von ihm erwartet, nämlich 

die Verbeſſerung der Bundeseinrichtungen. Im übrigen wurde auf 

dieſer Tagung, außer der Inſtruktion und einer Interpellation von 

Kerns Bruder (Joh. Martin) über den Zollzuſammenſ<luß, die zu 

einer allgemeinen Kundgebung für handelswirtſhaſtliche BVerbeſſe- 

rungen ausgedehnt wurde, nichts von Bedeutung beſprochen. 

Na< einem weitern Aufenthalt in Luzern nahm Kern ſeine Ent- 

laſſung als eidgenöſſiſMer Repräſentant, da ihm die Anweſenheit von 

drei Mitgliedern nac; dem Zuſammentritt der verfaſſungsmäßigen 

Behörden nicht mehr nötig erſhien, und kehrte am 10. Januar an die 

Tagſatzung zurüc. Hier behielt die Siebnerkommiſſion, die allerdings 

bald durF& Aufnahme zweier Vertreter der überwundenen Stände 

(Ringer von Luzern und Jaud) von Uri, am 14. Januar) erweitert 

wurde, ihre alte Stellung als Klär- und Sammelbed>en der wichtigſten 

Angelegenheiten bei. So hatte ſie über die von den Sonderbunds5- 

fantonen gebotenen finanziellen Sicherheiten zu urteilen und den 

Beſhluß über die Kriegsentſ<mädigung vorzubereiten. Sie regelte auc<h 

die allmählichen Truppenentlaſſungen in den beſeßten Gebieten, und 

Kern ſtellte jeweils auf der Tagſatzung die entſprehenden Anträge. 

Eine der bedeutungsvollſten Fragen, die ihr vorgelegt wurden, 

war die einer gerichtlichen Verfolgung der am Sonderbund ſ<uldigen 

Perſonen.? Der von der Neunerkommiſſion vorgeſ<hlagene Beſchluß 

ſtüßte ſic beſonders auf den Bericht der Repräſentanten in Luzern. 

Dieſe hatten dem Vorort eine bei einem Vorunterſuhungsverfahren 

aufgefundene Abſchrift eines Briefwechſels des ſonderbündiſchen 

Kriegsrates mit dem öſterreichiſMen Geſandten mitgeteilt.? Am 

14. Februar lud dann die Tagſazung nac<h dieſem Vorſchlag den Stand 
Luzern ein, eine gerichtliche Unterſuchung gegen diejenigen Perſonen 

Erfolg gefrönt wurdve."“ Und neben andern Bedenken: „Wenn nur nicht ſchwächende Sucht 

nach Popularität uns die Zukunft wieder verderbt.“ 

1 Darüber ſchreibt K. Pfyffer (Zürich, 17. Januar 1848) an Kern: Ihn dünke das 

Zwecdmäßigſte ein eivgenöſſiſches Gericht zur Beurteilung des ſonderbündiſchen Kriegs- 

rate3. Wenn man aber etwa3s tun wolle -- was allerdings gut wäre --, ſo müßte es bald 

geſchehen. 

? Gidgenöſſiſcher Abſchied 1847, I1 H VIIL Der ZJInhalt war allerdings harmlos 

(Anerkfennung des Kaiſers, daß die ſieben Stände nicht für die Erſchütterung des eid- 

genöſſiſchen Staatsgebäudes und ſeine Folgen verantwortlich ſeien), bewies aber doch 

die Verbindung mit Öfterreich.
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einzuleiten, welhe des Landesverrats verdähtig ſeien. Sonſt aber 

wurde den ehemaligen Sonderbundskantonen empfohlen, eine mög-= 

li<ſt umfaſſende Begnadigung zu gewähren. 

Kern referierte au<h (14. Januar) über die vom Nuntius überreichte 

Note und beantragt, ſie unerwidert zu laſſen, was auc<h geſ<ah. Die 

gleihlautenden Noten von Öſterrei<h, Frankreih und Preußen, in 

denen dieſe Mächte unter anderem verlangten, daß die Bundesakte nur 

dur<4 einſtimmigen Beſhluß geändert werden dürften, wurden der 

Neunerkommiſſion zur Behandlung übergeben. Dieſe ließ ſiM einige 

Wodhen Zeit, ihre Antwort zu beraten. Am 15. Februar legte ſie ihren 

Entwurf vor. Er lehnte jede Einmiſ<mung ab, da die Neutralitätsgarantie 

den Mäcten noch kein Aufſichtsre<ht gebe. Neben dem Berichterſtatter 

Furrer ſeßzte au< Kern die ſtaatsrehtlien Verhältniſſe umſtändlich 

auseinander:! 

Was eine ſolHe Note begründen könnte, eine Berlezung oder 

Gefährdung der völkerre<tlich unter den Staaten allgemein anerkann- 

ten Grundſäßte, liege nicht vor. Im Gegenteil ſei die offene Auflehnung 

einer Minderheit gegen die geſeßzli<e oberſte Autorität vom Ausland 

genährt und unterſtüßt worden. Nun wolle man ein außergewöhnliches 

Abhängigkeitsverhältnis aus den Berträgen von 1815 herleiten. Die 

Frage könne aber nicht lauten, ob die Eidgenoſſenſ<aft dur< die Ver- 

träge von 1815 eine unabhängige Stellung erworben habe, ſondern 

nur, ob ſie durc< jene Berträge auf die geſ<michtlic errungene Unab- 
hängigkeit in dieſer oder jener Beziehung verzichtet habe. Die Verneinung 

begründete er mit verſchiedenen Aktenſtüken und Verhandlungen aus 

den Jahren 1813 und 1814. Ebenſo widerlegte er die Behauptung, 

„daß keine Beränderung in den Bundezakten gültig angenommen 

werden könne, es ſei denn unter einſtimmiger Genehmigung aller 

Staaten, welc<he den Bund bilden“, mit einer Sammlung von Belegen 

aus der Zeit der Shaffung des Bundesvertrags. Mit Entrüſtung wies 

Kern die in der franzöſiſm;Men Kammer gemachte Darſtellung von der 

S<weiz als einem Land umſtürzleriſMmer Wühler zurü>. Die Shweiz 

werde ſi<) nad) wie vor jeder Einmiſchung in die Angelegenheiten 

anderer Staaten enthalten. 

Neben der parlamentariſchen Tätigkeit präſidierte er no< das eid- 

genöſſiſmMe Kaſſationsgericht, das indes nicht viel Arbeit hatte. 

1 „Wächter“, Nr. 25 und 26, und gedruFt als Broſchüre: Votum des Herrn Präſivent 

Dr Kern betreffend der Kollektivnote Öſterreichs, Frankreichs und Preußen38. Auf dieſen 

Vortrag tat er ſich ziemlich viel zu gut, wie der Brief bei Greyerz, S. 197 (Nr. 11), zeigt.



Die Umgeſtaltung der Bundesverfaſſung 

Sofort im Anſhluß an die Tagſaßung begannen die Arbeiten der 

„Bundesreviſionskommiſſion“. Dieſe Kommiſſion war ſchon vor Be- 

ginn des Sonderbundskrieges eingeſeßt worden und wurde nun, nach- 

dem ſie bis zum Sieg nichts unternommen hatte, von allen Kantonen 

mit Ausnahme von Neuenburg und Appernzell J.-Rh. beſchi>t. In ihr 

gaben natürlich die liberalen und radikalen Führer, die Siebnerkommiſ- 

ſion, zu der no< der Luzerner Steiger und der Genfer Rilliet-Conſtant 

ſtießen, den Ton an. Die Kommiſſion ernannte zunähſt am 17. Februar 

Kern und Druey zu Redaktoren und teilte ſiq) dann, ohne die Redak- 

toren, in vier Sektionen, welcHe einzelne Gebiete, über die man ſich 

nicht einigen konnte, verhandlungsreif machen ſollten.? Auf Grund des 

erſten Shemas, das 1832 zu den Beratungen benußt worden war, 

entwarfen die Redaktoren eine Überſiht des Beratungsſtoffes. 

Kern erſc<heint nicht als einer der tätigſten und fruchtbarſten Köpfe 

der Kommiſſion. Seine Bedeutung liegt vielmehr in der Vermittlung 

und in den vielen verhandlungstehniſ<hen und redaktionellen Anregun- 

gen, mit denen er das Räderwerk der Beratungen im Gang erhielt. 

Als erſter [prach er gegen einen Verſuch, den Kloſterartikel beizubehalten, 

wobei ſic) ihm alle Mitglieder bis auf drei anſchloſſen. Auch beim 

Unterrichtsweſen ging er mit dem Wunſc<, etwas zu unternehmen, 

voran. Sehr beſcheiden meinte er hier, man ſolle wenigſtens dahin 
wirken, daß ein Konkordat über eine ſ<weizeriſme Hohſchule entſtehe, 
und dafür einen Beitrag aus der Bundeskaſſe verſprechen.*? Dieſer 

Antrag wurde dann mit dem Zuſatßz Näffs, daß die Unterſtüßung nur 

eintreten ſolle, wenn das eidgenöſſiſMe Konkordat wirklich zuſtande 
fomme, angenommen. Dagegen warnte Kern vor Konkordaten bei 

Poſt und Zoll, und wirkte hier für möglichſt weitgehende Zentraliſation. 

Gerade in den nicht enden wollenden Erörterungen über die Zollfrage 
griff er nur wenig und vermittelnd in den Kampf der Induſtrie- und 

Handelskantone ein. Ähnlich iſt ſeine Stellung in der andern Haupts- 
frage: dem Vertretungsverhältnis. Nachdem eine heftige Ausſprache 
Über die verſhiedenen Vorſchläge aus der Kommiſſionsmitte entbrannt 

war, erklärte er: der Thurgau ſei in dieſer Frage ziemlich unbeteiligt, 
da ſeine Bevölkerung etwa den fünfundzwanzigſten Teil des Shweizer- 

volfes ausmade; er werde ſo oder ſo annehmen. Die kleinen Kantone 

1 Privatprotokoll J. Furrer3 (BA.) ; dasjenige Kern3 in ODechsli8s Notizen iſt weniger 
ausführlich. 

2 Vgl. auch Oechsli: Feſtſchrift des eidgenöſſiſchen Polytechnikum3, S. 38 ff.
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ſollten aber doFH den Verhältniſſen Rehnung tragen; die Volksftimmung 

könnte ſonſt lei<t ſo werden, wie zu Zeiten der franzöſiſMen Revolu- 

tion, wo au< eine Partei zu feſt am Alten hing, und das Ergebnis eine 

ſ<Hweizeriſ<me Einheit5republik war. Ohne Beſchränkung der Kantone 

ſei eine Reviſion geradezu eine Unmöglichkeit. Schließlich wurde die 

Frage an die vierte Sektion mit Beiziehung der zwei Redaktoren 

gewieſen. Nach einer Woche konnte Kern ihren Entwurf der Kommiſſion 

vorlegen: Doppelte Vertretung dur<h Nation und Kantone, gemeinſame 

Beratung, GenehmigungsreHt der Kantone bei einzelnen Geſchäften. 

Die Mehrheit ſtimmte dann aber do< für geſonderte Kammern. Kern 

(wie übrigens auc<h Furrer) ſprah fic wiederholt dagegen aus*). 

Bei der Einrichtung des Bundesgerichts äußerte er ſeine Zweifel 

gegen die von Druey verlangte Jury (Beiziehung von Geſchworenen) 

und die damit zuſammenhängende große Mitgliederzahl; Drueys 

Vorſ<läge wurden aber docH angenommen. =- Am 3. April begann 

endlic< die Beratung der von Kern und Druey fertiggeſtellten Redak- 

tion, und am 8. April beendete die Kommiſſion nachH ſieben Wochen 

Arbeit ihre Sitzungen. 

Der Entwurf und der Bericht darüber konnten aber der nächſten 

Tagſaßung (13.--22. April) noF nicht vorgelegt werden. Kern und 

Druey entſ<uldigten ſich damit, daß eine Verleſung des umfangreichen 

Sriftſtüfs doFH Fkeinen Wert hätte, da es ein eigentliches 

Selbſtſtudium erfordere. Der Genfer Fazy benußte dieſen Formfehler, 

um eine Beſhwerde anzubringen.* Das Berfahren der Kommiſſion 

wurde aber do< als durF& die Umſtände gere<htfertigt anerkannt. 

Im Mittelpunkt dieſer Tagung ſtand das Bündni5sgeſuch Sardiniens. 

Kern wurde in die zur Beratung eingeſetzte Siebnerkommiſſion ge- 

wählt (Oc<hſenbein, Rüttimann von Zürich, Munzinger, Druey, Kern, 

Näff und Meyer von Luzern). In ſeiner vorſichtigen Art ſtimmte er 

zuerſt (nebſt ſieben Ständen) für Einholung von Weiſungen, wobei er 

aber Geneigtheit zur Neutralität dur<bliken ließ. Nachdem dieſer 

Ausweg in der Abſtimmung ausgeſchieden war, ſ<loß er ſich dem 

Vorſ<lag einer ablehnenden Antwort an. 

1 Kern ſcheint über dieſe Frage verſchiedentlich korreſpondiert zu haben. Ein Brief 

C. Blumers (Glarus, 21. März) ſpricht ſich gegen den Antrag der erſten Sektion aus und 

fähe lieber ein Föderativſyſtem mit einiger Berüdſichtigung der größern Kantone. Gräflein 

antwortet ihm (2. April), daß in offener Geſellſchaft wenig über den Bunde3entwurf 

geftprochen werde. Das Zweifammerſyſtem ſei nicht beſonders beliebt. Er lehnt aber auch 

die Wahtk des ganzen Rates durch) alle Schweizer ab. 

? Wohl aus Verſtimmung gegen Kern, der ſeine Jdee der Beſezung von Chablais 

und Faucigny abgelehnt hatte.
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Der 88 Drucſeiten ſtarke Bericht wurde erſt am 26. April abge=- 

ſ<loſſen. Da er jedoh, nac< Kerns eigenem Zeugnis", hauptſächlich 

aus der Feder Drueys ſtammte, ſoll hier nicht näher aufihn eingegangen 

werden. Kern hat in den „PolitiſMen Erinnerungen“ ein kleines Ka- 

pitel über die Ausarbeitung der Bundesverfaſſung geſchrieben. Er 

gibt darin indeſſen keine Aufſchlüſſe über ſeine Stellungnahme. Bei 

der Aufzählung der Vorteile, welc<he die Verfaſſung gebracht habe, 

nennt er bezeichnenderweiſe beſonders die Eiſenbahnen, das Poly- 

te<hnifkum und das Bundesgericht. Es war ihm eine große Befriediqung, 

daß dur die Bundesverfaſſung, deren endgültige Redaktion haupt- 

ſächlic er beſorgt hatte, „die Eidgenoſſenſc<aft eine Zufluchtsſtätte der 

individuellen Freiheit, eine Beſchüßerin der Shwachßen und ein 

Element des Vertrauens in allen Klaſſen der Bevölkerung geworden 

iſt.“ 

Die meiſten Geſchichtsſ<hreiber nennen bei der Beſprechung der 

Bundesreviſion Kerns Namen, ohne etwas Genaueres über ſeine 

Beteiligqung auszuſagen. IH kann dem nichts beifügen. Die Bundes- 

verfaſſung von 1848 -- auf dem Entwurf Roſſis und Baumgartners 

von 1832 fußend -- iſt ein Gemeinſc<aftswerk, bei dem die Notwendig- 

keit der Verſtändigung auf einer mittlern Linie gebieteriſch mitſprac. 

In dieſem Sinne iſt Kern allerdings als vermittelnder, beſonnener 

Liberaler ihr würdiger, ſymbolhafter Sc<hriftführer.? 

Wie gewohnt, verdankte der zur Beratung des Entwurſs der 

Bundes5verfaſſung einberufene thurgauiſme Große Rat das Vorgehen 

ſeiner Geſandtſ<aft und den Bericht, den Kern über die Reviſions- 

kommiſſion madhte (10. Mai). Der Entwurf wurde im allgemeinen qut 

aufgenommen. Nur bei der Vertretungsfrage trennte ſic< die Mehrheit 

vom Entwurf; nach zweiſtündiger Erörterung wurde auf Antragg der 

Inſtruktionskommiſſion dem Einkammerſyſtem der Vorzug gegeben. 

1 Politiſche Erinnerungen, S. 78. Immerhin hat Kern doch einen bedeutenden Einfluß 

auf die Geſtaltung des Berichts gehabt, wenn auch nur als Zenſor, wie folgende Stellen 

aus einem Brief Drueys an ihn (28. April 1848) beweiſen: „Vous verrez que j'ai fait 

droit a vos observations, c'est a dire que j'ai reS5ume en peu de mots mes consi- 
derations en faveur du projet. . . . Maintenant vous devez &tre Satisfait. Pour me 

consoler un peu des Sacrifices que j'ai faits de ma psychologie et de ma philosophie 
aux impitoyables ciSeaux de votre censure, je conserverai mon arbre, Ses fruits, Ses 

racines et le Sens qu'ils y puisent.“ (Dechslis Notizen.) 

2 Val. Kaiſer und Strikler: Geſchichte und Texte ver Bundesverfaſſung G S. 112 ff. 

Wenn G. Chaudet: Histoire du parti radical Suisse S. 109, ſchreibt: „Ces deux magis- 

trats (Kern und Druety)) sont les veritables createurs de 1a Constitution de 1848“, ſvift das 

übertrieben. B. F. Curti machte Kern wie auch Näff, Furrer und Munzinger den Vorwurſ, 

daß ſie den Kampf für das Beſſere aus falſcher Rüſicht geſcheut hätten. W. Näf: B. F. 

Curti, S. 147.
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Kern ſtand hier in einer Front mit Kappeler, v. Streng, Stähele und 

Labhardt. Er eröffnete, daß er ſic in erſter Linie immer für das Ein«- 

kammerſyſtem ausgeſproHen und nur bedingt für das Syſtem des 

Entwurfs geſtimmt habe. Dieſes ſei das verwickeltere und ermangle der 

Analogie in den Kantonsverfaſſungen. Namentlich ſei es unhaltbar, 

wenn man die Ständekammer an Weiſungen binden wolle. Die 

Inſtruktionskommiſſion hatte dies nämli<? verlangt; es wurde dann 

aber auf die BeſHwörungen Kerns und des Regierungsrats Keller 

abgelehnt. 

Die Tagſatßung beſtätigte Kern und Druey als Redaktoren (15. Mai). 

Dann eröffnete Kern als Sprecher der Kommiſſion die Beratungen 

über die Bundesverfaſſung mit dem Hinweis auf die Sorgenkinder 

jeder Reviſionsarbeit: die Zollfrage und das Vertretungsverhältnis. 

Mutig begann die Verſammlung gleid mit der leztgenannten Frage. 

Im Auftrage ſeines Kantons ſpra<9 Kern nun erſt re<ht gegen das 
Zweikammerſyſtem : 

Man berufe ſic< auf das Beiſpiel der Bereinigten Staaten, bedenke 

aber nicht, daß hier das Bundesſyſtem auf dem Syſtem der einzelnen 

Staaten beruhe, wo man auc< zwei Kammern habe. In der Shweiz 

ſei dieſes verwickelte Syſtem den Kantonen völlig fremd und wurzle 

daher nirgends in den Anſihten des Volkes. Der Thurgau ſei für eine 

einzige Kammer. Deshalb wolle er aber das Kantonsprinzip nicht 

aufgeben, ſondern, glei< dem Wallis, National- und Kantonsvertreter 

in derſelben Kammer vereinigen. Ja der Thurgau ſei überdies geneigt, 

den Kantonen in gewiſſen wichtigen Fällen das Beto einzuräumen. 

Andrerſeits warnte er die kleinen Stände, ſich dem Wahne hinzugeben, 

als ob, wenn der vorliegende Entwurf verworfen würde, es dann beim 

alten bliebe, während ringsum alles ſiH politiſc; neu geſtalte. 

Dieſer Vorſc<lag vereinigte jedo< bloß fünf Stimmen auf ſich.! 

Darauf ſtimmte Kern, wie es die Inſtruktion geſtattete, dem Antrag 

auf zwei Kammern bei, welc<her ſo ſeHzehn Stimmen machte.*? 

Das zweite Gefahrengebiet, nämlich die materiellen Fragen bei 

Militär, Zoll und Poſt, wurde zuerſt ausgelotet, indem man ſie einem 

Ausſ<uß von neun Gliedern, darunter Kern, zum Studium übergab.* 

1 Wallis, Zug, Graubünden, Glarus und Thurgau. Man ſieht, ver thnrgauiſche 

Wunſch iſt konſervativer al8 die aus Häberlin-Schaltegger (S. 275) übernommene Angabe 

Dierauers, S. 826: Zweikammerſyſtem mit freier Entſcheidung der Kantone in „wichtigen 

Fällen“., - 
2 Wenn er alſo, wie Keſſelring S. 21 ſchreibt, durd) eine Schrift Troxlers für das 

Zweikammerſyſtem gewonnen wurde, ſjo mnß da3s nachträglich geſ<ehen ſein. 

8 Ochſenbein, Zehnder, Steiger, Munzinger, Kern, Druey, Näff nnd Böſchenſtein 
(20. Mai).
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Am 13. April legte Kern der Tagſazung die Vorſchläge dieſer Kom- 
miſſion vor und verteidigte ſie gegen das „Bernerſyſtem“, welches 

alles vereinheitlichen wollte. Eine Reihe von Abänderungsvorſchlägen 

verbeſſerten den Entwurf. Die zentraliſierten Spezialwaffen waren 
genauer ausgeſhieden, die Einrichtung eines eidgenöſſiſQen Poly- 
tehnifums, einer Univerſität und von Seminarien einer ſpätern 

Entſc<Heidung überlaſſen, die Erhebung der Zölle für jeden Fall auf die 

ſ<weizeriſc;e Grenze beſhränkt und das Mindeſtmaß der Entſ<ädi- 

gungen von drei auf vier Baßen erhöht, die Poſten gegen eine Ent- 

ſHädigung in der Höhe von drei Vierteln der bisherigen Einnahmen 

der Kantone zentraliſiert. Dem Antrag Kerns ſc<loſſen ſi< Druey und 

Näff mit einem ausgeglihenen Budget an, welhes die Tragbarkeit 

des Syſtems zeigte. In langen Ausſprachen, bei denen Kern ſie wieder- 

um verteidigte, wurden dieſe Kommiſſionsanträge ziemlic< unver- 

ändert angenommen. Kern und Druey verdankte man ſ<<ließlich auc<h 

die Übergangsbeſtimmungen, welche das juriſtiſCqe Problem der Kon- 

ſtituierung des neuen Staates löſten. 

Am 24. Juni übergaben die Redaktoren der BVerſammlung den auf 

Grund der Verhandlungen umgearbeiteten Entwurf, und am 27. 

konnte Kern die zweite Durc<hberatung mit einer würdevollen An- 

ſprache ſchließen. 

Er hob darin no<hmals die Lichtſeiten des Planes, „eines Werkes 

friedlicher Transaktionen und gegenſeitiger Konzeſſionen“, hervor. Be- 
ſonders freute es ihn, daß das Werk unabhängig von ausländiſchen 

Einflüſſen zuſtande gekommen war. Er zweifelte, daß auf irgendeine 

ſonſtige Weiſe etwas Beſſeres zuſtande gebra<t würde. Wohl aber 
könnten bei einem Berfaſſungsrat (der Gedanke war wiederholt auf- 

getau<ht), der das Einheitsſyſtem zur Grundlage nehmen würde, die 

Kantonszintereſſen ganz verſ<mHwinden und gewaltſame Unterdrü>Xung 

einer Minderheit dur< eine Mehrheit ſtattfinden. Unumgänglich not- 

wendig aber ſei es, bei der jetzigen politiſMen Weltlage ſo geſc<hwind 

wie möglich aus dieſem Zwiſchenzuſtand herauszukommen. 

Will man aus den unzähligen Voten Kerns in dieſen wichtigen 

Beratungen den gemeinſamen Nenner herausſuchen, ſo findet man: 

Im allgemeinen nimmt er den Entwurf gegen Abänderungsanträge 

in Shuß, mit Reht von der Auffaſſung ausgehend, daß die Wahr- 

ſ<Heinlichkeit einer Annahme bereits in der Kommiſſion ausprobiert 

- 
1 F. Fleiner: Die Gründung des ſchweizeriſchen Bundesſtaates, S. 19.
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worden war; er will ſic) auf das praktiſM Durc<führbare beſchränken ;* 

er ſpricht gegen zu unbeſtimmte Faſſung der Paragraphen und will 

Strittiges lieber der ſpäteren Geſeßgebung überlaſſen. Die auf dem Boden 
ſtehende, nüchterne Art des Oſtſ<mweizers und die Erfahrung des alten 

Praktikers ließen ihn alſo auc< hier jene wahrhaft ſtaatsmänniſche 

Haltung einnehmen, die das Erreichbare nicht einem wirklichkeitsfernen 

Traumbild opfert. 

Erwähnenswert unter den andern Geſchäften der Tagung iſt no<h 

ſeine Stellungnahme bei der Interpellation über die Shweizertruppen 

in Neapel. Er vermittelte zwiſc<2n zwei Extremen, den Welſchen und 

der Innerſ<weiz. Er anerkannte, daß eine einſeitige Aufhebung der 

Kapitulationen nac< den Grundſäßen des Rechts unſtatthaft ſei. Des- 

halb ſ<lug er vor, eine Unterſu<ung zu veranſtalten, ob ſich die Truppen 

tatſäclic Ausſhreitungen hätten zuſ<mulden kommen laſſen; auc ſollte 

ſicH der Vorort mit denjenigen Kantonen, welc<e Militärkapitulationen 

mit Neapel abgeſchloſſen hatten, ins Einverſtändnis ſeen, um wo 

möglic< dur< Unterhandlungen deren Aufhebung zu erzielen. Dieſer 

Antrag wurde mit 16 ?/, Stimmen angenommen. „Das waren die 

ſeidenen Handſ<ubhe, die der Geſandte von Thurgau den rauhen 

Händen von Genf und Waadt anlegte".? 

Nac<h kurzer Pauſe trat die Tagſaßung am 3. Juli wieder zuſammen. 

Ein Teil der früheren Häupter, Furrer, Druey, Näff und Frei-Heroſe, 

erſchienen nicht. „Beharrlic) aber war Kern geblieben, um wie immer 

die hohe Verſammlung gefahrlos durd die Klippen hindur< zu rudern, 

denen ſie häufig zu nahe kam, oder einem etwas ſ<adhaften Beſchluß 

den nötigen Firnis von Anſtand, Klugheit und Legalität zu geben.“* 

Die laufenden Geſchäfte kleineren Umfangs, die beſorgt werden mußten, 

ſind der Aufzählung niht wert. Bereits liefen Geſuche der ehemaligen 

Sonderbundskantone um Erlaß der ihnen überbundenen Kriegskoſten 

ein. Der Thurgau ſtellte ſich dabei in die Reihe derer, die unna<giebig 

Erfüllung der Verpflihtungen verlangten. Bauerntum und Radikalis- 

mus fanden ſich hier, wie immer in Geldfragen, in ihrer Engherzigkeit 

und Sparſamkeit. Die deutſ<en Klagen über Mißbrau< des Aſylrehts 

dur< die geflüchteten Aufſtändiſchen wurden einer Kommiſſion über- 

geben, in der au< Kern ſaß,* ebenſo das Vorgehen zur Einbürgerung von 

1 So hielt er zum Beijpiel den „philanthropiſchen Zdeen“ Aargaus entgegen, daß 
man im Thurgau über das Verhalten der Juden ganz andere Erfahrungen gemacht habe. 

? Baumgartner IV, S. 241. 
3 Baumgartner IV, S, 270. 

41 Funk, Zehnder, Hungerbühler, Kern, Munzinger. Sie waren ſchon am 27. Juni 

beſtellt worden und wurden am 18. Juli wiedergewählt.
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Heimatloſen, welHe ein Konkordat von Ständen beabſichtigte. Schlieſß- 

liM ſaß er aud) in der Prüfungskommiſſion der Bundeszentralkaſſe.* 

Am 27. Juli wurde der ſ<weizeriſMe Geſchäftsträger in Wien nicht 

mehr beſtätigt und mit 15 von 21 Stimmen durd) Kern erſetzt. Freiherr 

von Effinger, ein konſervativer Ariſtokrat, konnte der liberalen Mehrheit 

ni<t als vollgültiger Bertreter der neuen Sc<hweiz erſ<einen. Eine 

Überſchreitung ſeiner Befugniſſe, die in der Preſſe viel Staub auf= 
wirbelte, gab die Handhabe, um dieſen Geſandten zu entfernen. Kern ſhob 

fräftig mit und meinte dann: Die Wiederbeſezung der Stelle könne 

jedenfalls nur eine vorläufige ſein, in dem Sinne, daß es den neuen 

Bundesbehörden anheimgeſtellt bleibe, endgültig das Geeignete zu 

verfügen und den zu wählenden Geſchäftsträger auc< für allfällige 

Verhandlungen mit den dentſ<en Zentralbehörden in Frankfurt, zunm 

Beiſpiel wegen Regelung der Zollverhältniſſe, in Anſpruch zu nehmen. 

(Bern hatte VWerlegung des Geſandtſ<aftspoſtens nac< Frankfurt 

verlangt.) Nady der Wahl dankte er für das erwieſene Vertrauen, erbat 

ſich aber eine kurze Bedenkzeit, da dieſer Geſchäftskreis ihm ganz neu ſei 

und er aud) auf ſeine amtlichen und Privatverhältniſſe Rü>ſicht nehmen 

müſſe. Shon am folgenden Tage zeigte er dann dur< ein Schreiben 

die Annahme des Poſtens an, da er an keine Amts5dauer gebunden ſei.? 

Wenn es ſi<? darum gehandelt hätte, ſofort eine Berpflictung für 

längere Zeit einzugehen, ſo hätte er ſiH kaum dazu entſc<loſſen. Er teile 

aber mit der Tagſazung die Überzeugung, daß gerade unter den 

jezigen Umſtänden die Stelle nicht lange unbeſeßt bleiben dürfe; ſo 

halte er es für ſeine Pfliht, nach vorausgehender Verſtändigung mit 

den Behörden ſeines Heimatkantons dem Rufe der oberſten Bundes- 

behörde Folge zu leiſten. 

Dem Großen Rat reichte er ebenfalls ein ſchriftlic)es Geſuc< um 

Urlaub für einige Monate ein, während deren er auf das Gehalt ſeiner 

kantonalen Stellen verzihten werde. Seinem Wunſ< wurde, nac<hdem 

er ihn no<g mündlid erläutert hatte, am 8. Auguſt entſprochen.* 

1 Kern, Buſſard und Steiger. 

2 Abſchied 1848, T S. 106; Greyerz, Nr. 13. 
3 Der „Volksmann“ hatte am 4. Auguſt erfahren, daß Kern für mehr als ein Jahr 

nach Wien gehen wolle, ohne ſeine thurgauiſchen Ämter aufzugeben, und beigefügt: 

„Das iſt zu viel! Unſexe Beamtungen ſind keine Ruhepfründen.“ Der „Wächter“ ant- 

wortete am 7. Auguſt, alſo am Tag vor der Genehmigung: „Man findet ſich bemüßigt, 

an die Wahl Herrn Dr. Kerns verſchiedene Mutmaßungen zu knüpfen. . . . und gelegentlich 

wird dabei dem Manne, den die Eidgenoſſenſchaft hoch hält und den man früher nicht 

genug beweihräuchern konnte, in ſehr unedler Weiſe der Fußtritt gegeben. Kern iſt der 

Mann, der recht wohl ohne gute Räte weiß, was er zu tun hat. . .. Er wird keine Hinter- 

türe fuchen, um von Wien aus wieder in den Kanton zu gelangen.“
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Der neuen Bundesverfaſſung wurde am 7. Auguſt im Großen Rat 

des Thurgaus ein triumphaler Empfang bereitet. Kern beleuchtete ſie 

in der Eröffnungsrede des Großen Rates na< der praktiſMen und 

wirtſ<aftlihen Seite. Die Erörterung beſ<ränkte ſich auf eine unter- 

ſtüßende Anſprac<e Kerns und eine gegneriſche des eigenwilligen 

Katholiken Wiesli. Darauf wurde ſie mit allen gegen eine Stimme 

angenommen. Bei der letzten Mittagstafel der Kantonsräte wurde 

noH ein ſ<Hallendes Lebeho<h auf Kern ausgebrac<ht. Dann reiſte er, am 

ſelben Tage, an dem er in der Urverſammlung von Berlingen ſeine 

Stimme für die Annahme der Bundesverfaſſung abgegeben hatte 

(20. Auguſt), mit ſeiner Gattin nach Wien. 

Die Geſandtſchaft in Wien 1848 

Die Reiſe nah ſeinem neuen Wirkungsort machte er über Augsburg, 

Müncen und Salzburg.* In Wien ſtieg er zunähſt mit ſeiner Frau 

und ſeiner jüngſten Shweſter Liſette, die ihn begleiten durfte, im 

Hotel „Stadt Frankfurt“ ab. Später, na) einem Zwiſ<henaufenthalt 

im Kurort Baden bei Wien, bezogen ſie eine hübſH<e Wohnung am 

Bauernmarkt, wo ſie ſi; einen Diener und ein Kammermädchen 

bhielten. Am 1. September, dem Tage na der Ankunft, ließ Kern ſic 

von Effinger die Geſchäfte übergeben, und am 6. empfing ihn der 

Miniſterpräſident Freiherr J. v. Weſſenberg zur Antrittsaudienz.? 
Kern kannte dieſen bereits aus den Verſammlungen der „Gemeinnüßigen 

Geſellſchaft“ und war von deſſen Bruder, dem liberalen Bistums- 
verweſer von Konſtanz, an ihn empfohlen worden. 

Weſſenberg äußerte ſich ſehr lobend über die neue Bundesverfaſſung, 
welche er für geeignet halte, das Glü& der Shweiz zu fördern, was 

wohl etwas mehr als nur diplomatiſche Höflichkeit war. Kern benutßte 

die Gelegenheit, um eine Beſ<werde über die beſc<hlagnahmten Waffen 
der ſ<weizeriſm<en Kaufleute in Mailand anzubringen. 

Überhaupt wurde nun der lombardiſche Aufſtand zum Angelpunkt 
aller diplomatiſchen Verhandlungen. So bemühte ſich Kern angelegent- 

lic< um die wegen dieſes Aufſtandes hinausgeſchobene Beſtätigung der 

Poſtverträge. Weſſenberg, Finanzminiſter Kraus, Hofrat Nell von 
Nellenburg, die er zu dieſem Zwe> verſchiedentlich aufſuchte, konnten 

ihn nur auf ſpäter vertröſten. =- Dur< Dekret vom 15. September 

1 Tagebuch von Kern3s Schweſter Liſette, das aber nur eine Beſchreibung des Privat- 

leben3 enthält. Vgl. auch Kerns Briefe Nr. 14 und 15 bei Greyerz. 

? Geſandtichaftsberichte aus Wien im B.A. und Politiſche Erinnerungen, 7. Kapitel.
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1848 wies der öſterreichiſ <e Feldmarſchall Radetßky alle Teſſiner aus 
den lombardiſch-venezianiſMen Provinzen aus und verfügte den Ab- 

brud aller Poſt- und Handelsbeziehungen mit dem Teſſin als Vergel- 

tungsmaßnahme gegen deſſen Unterſtüßung der Revolution.* In zwei 

Audienzen vom 27. und 28. September erſuchte Kern den Miniſter- 

präſidenten, die Maßnahmen Radeßkys rüdgängig zu machen, und 

legte im Namen des Vororts ſ<arfe Verwahrung ein. Weſſenberg 

erflärte ihm jeweils ſeine perſönlihe Freundſc<haft für die S<hweiz, 
mußte jedo<h zuerſt ſehen, ob er den aufgebrachten Radetzky bändigen 

könne.? Der Abbau der Vergeltungsmaßnahmen wurde deshalb nur 

ſehr allmähli< vorgenommen. 

Inzwiſ<en verdichtete ſich die umſtürzleriſmMe Bewegung auc< in 
Wien. Kern verfolgte ſie mit Teilnahme, aber ſtrenger Objektivität, und 

ſandte tägli< genaue Berichte an den Vorort. Als Liberaler ſtimmte er 
nur ſehr bedingt mit den aufſtändiſchen Arbeitermaſſen überein, und 

faßte einen tiefen Abſcheu gegen Umſtürze, beſonders auc< wegen der 
Ermordung des Kriegsminiſters Latour, deren Zeuge er ward. Obwohl 

die Wahrſcheinlichkeit einer Belagerung näher rüte, hielt er es für 

ſeine Pflicht, zu bleiben und anweſende Shweizer mit Rat und Hilfe 
zu unterſtüßen. Daneben beſuchte er ſtets die Verhandlungen des 

Reichstags, denen er in der Diplomatenloge zuhörte. Bei einer Kon- 

ferenz der Vertreter der fremden Mächte beim engliſc<en Botſchafter 

Lord Ponſonby ſc<loß er ſich denen an, die mit der Abreiſe warten 

wollten, bis der Beſ<eid des Kaiſers an die Reichstagsabordnung 

vorliege (13. Oktober). Als aber das Miniſterium des Auswärtigen 

allen Geſandten riet, die Stadt zu verlaſſen, da ſie die völkerrehtlich 

zugeſi<erten Garantien nicht mehr bieten könne, reiſte auc er am 

23. Oktober ab. Eine lezte Verwahrung wegen Fortdauer der Grenz- 

ſperre im Kanton Teſſin konnte er ni<t mehr anbringen, da keine 

Regierung, folgli< auc<h kein Miniſterium des Äußern mehr vorhanden 

war. = Sc<hon am 11. Oktober hatte er den Vorort erinnert, daß er den 

Poſten nur für einſtweilen übernommen habe. Nun ſei ihm Nachricht 
zugefommen, daß er in ſeinem Kanton zum Nationalrat gewählt 

worden ſei. Er empfahl deshalb als ſeinen vorläufigen Nachfolger 

C. Steiger aus Baſel, eineri wiſſenſc<haftlic< gebildeten und gewandten 

1 Dierauer-Schneider I. Halbband, S. 228, wo weitere Literatur angegeben iſt. 

2 Vgl. Kern3 Brief vom 3. Oktober bei Greyerz, Nr. 14: „Mein energiſche3s Auftreten 
in der Teſſiner Sache war von gutem Erfolg. . .. Ob nun Radetky Meiſter iſt oder die 

Miniſter, wird fich zeigen.“
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Kaufmann, Teilhaber des Hauſes Näff von St. Gallen“, und ſtellte ihn 

in der Zwiſ<Henzeit als Sekretär ein, um ihn mit den Geſchäften bekannt 

zu machen. Sobald das Beglaubigungsſ<reiben für Steiger eingetroffen 

war, verließ er Wien, übrigens als letzter der Geſandten. Die Heimreiſe 

ging über Linz und Müncen, wo er ſic< no< kürzere Zeit aufhielt.* 

Am 2. November traf er in Frauenfeld ein, um ſc<hon zwei Tage ſpäter 

zur Eröffnung der Bundesverſammlung nad) Bern weiterzufahren. 
E5 iſt ſelbſtverſtändli<, daß dieſe raſche Rü>kehr nicht als Mißerfolg 

ſeiner Miſſion ausgelegt werden darf. Er hatte ja bei Antritt der Stelle 
ſcH<on erklärt, daß er ſie nur als Zwiſchenlöſung betrachte. Immerhin 

wäre es möglic<h, daß er im ſtillen do ins Auge gefaßt hatte, ſich in 

Wien häusli<h niederzulaſſen, wenn ihm der Poſten behagte. Nun wurde 

ſeine Tätigkeit durc< die politiſMen Zuſtände zur Erfolgloſigkeit ver- 

urteilt. Dazu kam eine geſundheitlihe Unpäßlichkeit, die von den Über- 

anſtrengungen der Neviſionsarbeit her datierte, und die nad) der 

Bundesverſammlung zu einem Zuſammenbruch der Kräfte führte.? 

Einen erneuten Ruf auf die Wiener Geſandtſchaft lehnte er na< dieſen 

Erfahrungen deshalb im Februar ab. 

Nationalrat 1848-- 1851 

Am 6. November 1848 ſchritt Kern im feierliHen Zug der eidge- 

nöſſiſMen Räte zur Eröffnungsſizung. -- Kurz vor der Wahl war in 

der thurgauiſ<en Preſſe darauf aufmerkſam gemac<ht worden, daß 

? Bruder des Regierungsrat8s W. Näff. Kern hatte dieſen vor ſeiner Abreije nach 

Wien angefragt, ob er keinen Auftrag für ſeinen Bruder habe, den er gerne kennen lernen 

würde. „So ſchön die Jahres8zeit gerade in der jehzigen Zeit iſt, jo wird mir doch die Tren- 

nung von meiner freundlichen heimatlichen Umgebung nicht ganz leicht. . . . Geſundheit- 

lich geht es mir bedeutend beſſer als zur Zeit unſerer Reviſion3nöte, aber doch fühle ich 

wohl, daß einige Erholung mir wirkliches Bedürfnis iſt, um wieder auf den Punkt zu 

gelangen, auf dem meine Geſundheit früher war,“ Brief vom 13, Auguſt 1848 in der 

Vadiana St. Gallen. 
? Das Datum des Briefes Nr. 16, Greyerz, ſollte wohl 29, Oktober heißen. 

8 Brief an Mittermaier vom 28, Februar 1849: „Sie wiſſen, in welch unglückſeligen 

Zeitraum mein Aufenthalt in Wien gefallen ift. Alles geſellſchaftliche Leben war geſtört 

durch die ſich ſtet8 erneuernden politiſchen Kämpfe. . . . Dazu kam, daß ich ſeit meinen 

angeſtrengten Arbeiten, die mir die Stellung als Redaktor der neuen Bundesverfaſſung 

auferlegt hatte, eine ſehr angegriffene, öfters geſtörte Geſundheit hatte und auch in Wien 

meiſt unwohl war. . . . Leider war ich ſeit Neujahr ſv krank, daß ich auf jede Korreſpondenz 

verzichten mußte. Noch jet darf ich nicht au8gehen, und amtliche Geſchäfte werden mir 

erſt in 2 a 3 Wochen erlaubt ſein. Ein ſchleichendes Fieber hatte meine Kräfte bedeutend 

reduziert.“ Kern war immerhin eine38 der zäheſten unter den liberalen Häuptern. Schon 

am 27. Januar 1848 hatte Näff an Hungerbühler geſchrieben: „Alles iſt krank, nur Kern 

und ich find noch auf dem Strumpf."“ ( Vadiana St. Gallen.) Und in der Julitagung hatten 

ſich alle bis auf ihn und Ochſenbein, der aber nur zweiter Geſandter war, erſetzen laſſen.
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Kern eine Ernennung in den Nationalrat annehmen werde,“ und am 

5. Oktober war er im erſten Wahlgang des Kreiſes Gottlieben-Ste>born 

endgültig gewählt worden. =- Daß ſein Name no< inmner unter den 
erſten genannt wurde, zeigte ſic) |<hon in der zweiten Sißung des 

Nationalrates, als er bei der Wahl des Vizepräſidenten mit dem 

jungen Alfred Eſc<er und dem Waadtländer Eytel vorgeſ<Hlagen 

wurde; Cſcher lief ihm freilich den Rang ab. Auc wurde er in die 

Kommiſſion zur Prüfung der beanſtandeten Nationalratswahlen be- 

rufen. 

Es war klar, daß der ſiegreic<e Liberalismus die endlic<h zure<ht= 

geſtellten eidgenöſſiſMen Regierungsſeſſel ſeinen Führern anbieten 

würde. So trat au<c an Kern die Frage heran, ob er eine allfällige 

Wahl in den Bundesrat annehmen ſolle. Aus dem heimatlichen Wir- 

kungskreis auszutreten, wäre ihm aber nicht leiHht geworden.* Bei 

den Wahlen machte er in allen Wahlgängen eine ſchöne Anzahl Stimmen. 

Obglei< er im Wahlgang na< der Ernemnnung Munzingers (Franſcini 

30, Frey-Heroſe 30, Kern 24 und Näff 21) einen deutlichen Vorſprung 

vor Näff hatte, gab er die Erklärung ab, daß er ſicH nie zur Annahme 

eines Sißes entſ<hließen könnte. Übrigens habe er bisher mit beſonderer 

Vorliebe im Gerichtsweſen gearbeitet, ein Wink, der dann von der 

Verſammlung beherzigt wurde. Durd<h ſeinen VBerzicht konnte die 

Zuſammenſeßung des5 Bundesrates5 beſſer ins Gleichgewicht gebracht 

1 Im „Wächter“ am 28. September: „Es ſollte auf denjenigen Mann Bevdacht 

genommen werden, der fich durch reiches Wiſſen, ſowie durch vielfältige Erfahrung im 

eibgenöſſiſchen Staatsleben gleich vorteilhaft auszeichnet, und bei der Bearbeitung des 

Bundesentwurfs in ganz beſonderem Maß tätig war.“ (Ohne Namen.) „Thurgauer Zei- 

tung“ am 3. Oktober: „Oft hört man die Meinung, es werde Herr Kern vom Großen Nat 

für den Ständerat gewählt; allein die ſchönſte und einflußreichſte Wirkjamkeit wird in 

Zukunft die Nationalverſammlung bieten.“ 

2 Schon am 15. Juli 1848 ſchrieb er an ſeine Frau: „Wahrhaft lächerlich iſt es, wie 

die Leute bei uns mich ſchon in einer Bundesregierung plazieren wollen, ehe wir nur eine 

Bundesverfaſſung haben.“ Und nach dver Wahl am 22. November 1848: „Es iſt wahr, 

ich) war in den erſten Tagen nach vem wichtigen Entſcheid immer noch in bewegter Gemüts- 

verfaſſung. . .- JIc< bekam in den Räten oft zu hören, ich hätte doch nicht ablehnen 

ſfollen und dergleichen. ... Die Bundesratsſtellen werden nicht nur ſfehr ſchwierige, 

ſondern auch ſehr unſichere Beamtungen ſein. Gerade deshalb ſchätze ich ven Wert, unab- 

hängig zu fein, täglich höher ein.“ Brief an Mittermaier vom 28. Februar 1848: „Eine 

Stellung im Bunde3rat anzunehmen, wozu mich viele ermunterten, dazu konnte ich mirl) 

jo wenig entſchließen als zum Bleiben in Wien. Rückficht auf Familie und Heimatkanton 

feſſeln mich zu ſehr an die alte, liebgewordene Heimat.“ Vgl. auch Greyerz, Nr. 16. =- Am 

9. November waren im „Bären“ die Radikalen zuſammengekommen und hatten eine 

Vorſchlagliſte mit Kern aufgeſtellt. Der Bundesrat wurde auch nach dieſer beſtellt, aus- 

genommen Kern, an deſſen Stelle Näff trat. K. Weber: Die Schweizer Preſſe im Jahre 

1848, S. 209 und 211.
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werden, weil nun ein größerer und paritätiſcher Kanton der Oſtſchweiz 

eine Vertretung erhielt und ſi eine Zahl von drei Katholiken ergab.! 

Bei der anſ<ließenden Beſtellung des Bundesgerichts wählte die 

Bundesverſammlung Kern zum Präſidenten desſelben. Seine Kol- 

legen wurden meiſt führende Staatsmänner aus andern Kantonen, 

die mit Bundesſtellen zweiten Ranges abgefunden werden mußten; mit 

mancen von ihnen, wie K. Pfyffer, Rüttimann, I. J. Blumer? war 

er ſ<on von früher her befreundet. Da das Bundesgericht nicht ſtändig 

tagte, ließen ſi< kantonale Beamtungen mit einem Siß in ihm ſehr 

wohl vereinen; auc<h die Zugehörigkeit zum Nationalrat war dadur< 

nicht ausgeſhloſſen.? So war dieſe Löſung für Kern wohl die be= 

friedigendſte. =- In der Frage des Bundesſitßes ſtimmte er geſchloſſen 

mit allen thurgauiſchen Abgeordneten für Zürich, welc<hes als wichtigſte 

Stadt der Oſtſhweiz ihnen aus verſchiedenen Urſac<hen geeignet er- 

ſ<einen mußte. 

Neben der Einrichtung des neuen Staatsapparates kam wieder 

eine Verwiklung mit dem Ausland zur Sprache: lombardiſche Flücht- 

linge im Teſſin hatten verſchiedene Ausfälle von Schweizergebiet aus 

gemacht und dadur< der Shweiz erneute Beſchwerden Öſterreichs 

zugezogen. Kern kam in die unterſuchende Kommiſſion* und recht- 

fertigte am 22. November mit völkferrehtlichen Gründen den Antrag 

auf ſtrengere Maßnahmen gegen die Flüchtlinge. 

Im übrigen galt es nun, das friſch geſchaffene Werk der Bundes- 

verfaſſung auszubauen. Mutig machte ſich der Nationalrat gleiH? an 

die dringende Aufrichtung des eidgenöſſiſMen Zollweſens. Kern, 

pünktlih zur Frühjahrstagung eingerüdt, beteiligte ſih von Anfang 

an ſtark an der Ausſprache über das Zollgeſeß. Dabei gab er, wie ſpäter 
nodh) oft, als maßgebender Mann Erläuterungen über den rehtlichen 

Sinn der Bundesverfaſſung ab. Im Tarif wollte er die Robſtoffe 

möglichſt wenig belaſten. =- Daneben zeigte die Berichterſtattung für 
die Poſtregalkommiſſion und ſeine Zugehörigkeit zur Prüfungskom- 
miſſion für den bundesrätlichen Rechenſ<aftsbericht, daß er au< ſonſt 

1 (55 waren nun vertreten: die beiven „Großmächte"“ Zürich und Bern (Furrer und 

Ocſenbein), die franzöſiſche und italieniſche Schweiz (Druey und Franſcini), je ein öſtlicher 

und weſtlicher Kanton (Näff und Munzinger) und der radikale „Kulturkanton“ Aargau 

durch den energiſchen Kaufmann Frey-Heroſe. -- Kern hatte übrigens aus Einſicht in die 

große Arbeit die Erhöhung der BundeSratsſize von 5 auf 7 unterſtüßt. 

? Siehe I. Heer: J. J. Blumer, ſein Leben und Wirken, S. 15. 

3 Über die Organiſation de8 Bunde3gericht8 vgl. E. Fueter: Die Schweiz ſeit 1848, 
S. 48 ff. In den erſten 3 Jahren hatte e3 6 Streitfälle und 7 Kaſſationsfäkle zu beurteiten. 

4 13. November. Eſcher, Pioda, Pfyffer, Michek (Graubünden), Kern.
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ſein Teil an der parlamentariſchen Arbeit trug. Naturgemäß ſchieden 

ſich jetzt, da es keine „allgemeine Umfrage“ und keine JInſtruktionen 

mehr gab, die Ratsmitglieder viel mehr in Koryphäen und Mauer- 

blümdcen. Unnötig zu ſagen, daß Kern zu den erſteren gezählt wurde. 

Die aus der Tagſatßzungszeit übernommene Frage der Kapitulationen 

erhielt neue Bedeutung dur< die Gerüchte, daß die Shweizer Sold- 

truppen Neapels, zum Einſhreiten in Rom verwendet werden ſollten. 

Na<h leidenſ<aftlihen Auseinanderſezungen blieb es aber doFH beim 

alten Auftrag an den Bundesrat, „beförderlichſt die geeigneten Unter- 

handlungen für deren Auflöſung einzuleiten“. Kern hatte in der Aus- 

ſprache dringend vor einem übereilten Beſ<luß gewarnt, der doH den 

Zwed verfehlen müßte und höhſtens geeignet ſei, vor Europa Pomp 

zu machen.* 

Au<h die Anſtände mit Deutſchland liefen weiter. Wegen des 

„Büſingerhandels“ wurden ſogar am 1. Auguſt die eidgenöſſiſQen Räte 
außerordentlic) einberufen. Kern wurde in die aus den angeſehenſten 

Köpfen zuſammengeſeßte Kommiſſion gewählt,? welche die etwas 

vorſ<nelle Haltung des Bundesrates zu begutahten hatte. Angeſichts 

des geſpannt zuſ<auenden Auslandes taten ſich die in ihren Anſichten 

ſehr geteilten Mitglieder patriotiſMen Zwang an und billigten einmütig 

das Vorgehen des Bundesrates. Der von Kern verfaßte Bericht be- 

rührte die Frage mit Abſi<ht nur leicht und trat in eine tiefere Be- 

urteilung der Beſchlüſſe über die Ausweiſung der Flüchtlingsführer 

und das Aufgebot von 24 000 Mann nicht ein. Wie der Beri<t, wurde 

auF der von ihm vorgebra<hte Kommiſſionsantrag über die Ver- 

pflegung der Flüchtlinge in der Schweiz faſt einſtimmig ange- 

nommen (6. und 7. Auguſt). Die Flüchtlingsprobleme waren damit 

natürlich no lange nicht gelöſt. So wurde Kern am 15. Dezember 

wieder in eine von ihm angeregte Kommiſſion für Flüchtlingsange- 

legenheiten gewählt. 

An der Beratung des Militärgeſeßes (17. November u. a.) nahm er 

tätigen Anteil. Unter andern ſpra<h er dafür, daß der Bund ſi< am 

Unterhalt der Feſtungswerke beteilige. Großen Einfluß hatte er dann 

auf die Neuregelung der Heimatloſenverhältniſſe (20. Dezember). Vor 

allem erreichte er, daß an Stelle der früheren Konkordatskommiſſion 

der Bundesrat und anſtatt des Sc<iedsgeriHs das Bundesgericht 

eingeſezt wurde. -- Als weſentlihes Ereignis muß ſc<ließlic] noh 

1 Vgl. Greyerz, Nr. 17. 

2 Eſc<er, Kern, Stämpfli, Eytel, Weder, Trog, Kopp. Val. A. Leutenegger: Der 
Büſingerhandel, „Thurgauiſche Beiträge"“ 1926.
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die Motion für Einführung von Eiſenbahnen gebucht werden, zu deren 

elf Unterſchriften neben den Namen Eſc<ers und Dufours auc< der- 

jenige Kerns gehörte." Er unterſtüßte die Motion kräftig, betonte dann 

aber: Er ſehe die Sache ganz nüchtern an, nur nicht ſo kalt, daß er 

warten wolle, bis die Eiſenbahnen zu ihnen kämen. Denn Verluſt der 

Zeit ſei oft auc& Verluſt der Sa<he. Der darauf eingeſekten Kommiſſion 

gehörte er natürlih auc<h an. 

Der moderne Parlamentarismus hatte gegenüber der alten Ge- 

ſandtenkonferenz der Tagſaßung nic<ht nur Vorteile gebrac<ht. Mit dem 

Degen und ſchwarzen Gewand war teilweiſe auc die formelle Höflich- 

keit und perſönlihe Verpflihtung abgelegt worden. Das zeigte ſich 

kraß, als der Nationalrat im Frühjahr 1850 während anderthalb Tagen 

nicht eröffnet werden konnte, da zu wenig Mitglieder anweſend waren.* 

Kern brachte deshalb gleich nach der Eröffnung eine Motion ein, welche 

Beſtimmungen verlangte, dur< die ein regelmäßiger Beſuch der Sit- 

zungen errei<ht werden ſollte. Sie wurde anſtandslos genehmigt. Die 

damit beauftragte Reglementskommiſſion teilte ſi<; die Mehrheit 

(Tillier und Caſtoldi) war wegen der Würde der Verſammlung gegen 

Strafbeſtimmungen, die Minderheit (Bavier) dafür, da ſonſt keine Ab- 

hilfe für den Übelſtand zu erwarten ſei. In der Ausſprac<he unterſtüßte 
Kern Bavier, indem er ſic< nicht nur auf die zwei verlorenen Tage und 

ähnliche Vorkommniſſe in der vergangenen Tagung berief, ſondern 

au<4 auf die Ungebührlichkeit hinwies, daß mand<he Mitglieder nur 

beim Namensaufruf anweſend ſeien, und dann wieder verſ<wänden. 

Die Mehrheitsauffaſſung ſc<wang in der Abſtimmung oben auf, ſo 

daß es bei einer bloßen Gebärde blieb. 

Nicht viel glüklicer war das Schiſal einer Motion für Vereinheit- 

lihung der Strafrechtspflege, an der Kern Teil hatte. (30. April.) In 

der Begründung ging er von der eben garantierten Thurgauer Verfaſ- 

ſung aus, deren Nachahmung er allen Kantonen empfahl.? Die kleineren 

Kantone könnten nur auf dieſem Wege zu den Fortſchritten der neueren 

Re htspflege gelangen. Die Durchführung verlange einen mächtigen 

Organismus; da man ſich aber bereits in verſchiedenen Kantonen mit 

1 11. Dezember. Vgl. Gagliardi: A. Eſcher, S. 147. 

? 4, und 5. April. Über die dvamaligen parlamentariſchen Unſitten vgl. Kerns Brief 

bei Greyerz, Nr. 17: „Sonſt iſt allerdings eine ſehr häufig vorkommende Erſcheinung, daß 

Mitglieder ves Nationalrates für eine, zwei bis drei Wochen nach Hauſe gehen, da man 

fortfahren kann, wenn nur die Hälfte anweſend iſt.“ 

3 8 67 der Thurgauer Verfaſſung von 1849 E iſt . . . zunächſt auf Centraliſation der 

Criminalrecht8pflege mit Einführung von Schwurgerichten, ſei es durc den Bund ovder 

auf dem Wege eine38 Concordats mit andern Kantonen, hinzuwirken.
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der Umgeſtaltung der Juſtiz beſchäftige, ſei Gewißheit erwünſc<ht, ob 

ſie damit fortfahren können oder nicht. Nach heftiger Erörterung wurde 

die Frage an den Bundesrat gewieſen. 

Als letzter Punkt der wirtſ<aftlichen Vereinheitlihung kam das 

Münzweſen zur Sprache (23.=-26. April). Hier redete und ſtimmte 

Kern wie alle Oſtſchweizer für den ſogenannten ſüddeutſc<hen Münzfuß, 

der indes gegen den franzöſiſc<en unterlag. 

Endlic< wurde au<h die Freiburger Kontributionsangelegenheit! 

behandelt. Die radikale Minderheitsregierung in Freiburg hatte 1848 

die von der Tagſatung verlangte Kriegsentſcädigung von 1 600 000 Fr. 

einfa<h auf 79 Perſonen übertragen, denen ſie die Schuld an der früheren 

Haltung des Kantons zuſc<rieb. Die Betroffenen wandten ſic<h an den 

Bundesrat und hielten die Berufung auch aufreht, als die Kontribution 

in eine (nicht garantierte) Zwangsanleihe abgeändert worden war. Cin 

dreitägiger Redekampf tobte nun im Nationalrat darum, ob der Bund 

die re<htli< (und moraliſc<) bedenkliche Haltung der Freiburger Re- 

gierung ſtüßen ſolle, oder ob dieſe zu verpflichten ſei, den Beteiligten 

den Recht5sweg zu öffnen. Kern ſpitzte ſeine Gründe beſonders gegen 

Druey und Stämpfli zu, die rü>ſichtsloſeſten Kämpfer gegen Ariſto- 

fratie und Jeſuiten. Er wollte keine Aufhebung der Dekrete, ſondern 

nur eine Einladung an die Regierung von Freiburg, dieſe abzuändern. 

Als aber die Stimmung immer deutlicher zugunſten der Aufhebung 

ausſ<lug, ſtellte er den Mittelantrag: Rü&weiſung an den Bundesrat 

zu einer, wenn immer möglich, gütlichen Erledigung, ohne Präjudiz 

für ſpätere Entſ<eidungen. Auch dagegen eiferten die welſc<en Radi- 

kalen noFH, da man die Tragweite des Antrags nicht abſehen könne. 

Bei der letten Abſtimmung teilte ſich der Rat in je 44 Stimmen für 

Kerns Vorſ<lag und 44 für die Kommiſſionsmehrheit, welHhe Über- 
gang zur Tagesordnung beantragt hatte. A. Eſc<er gab als Präſident 

den Ausſ<lag für Kern. Der Vermittlungsverſug) wurde nach alt- 

eidgenöſſiſQem Herkommen dur<) Abſendung von zwei Kommiſſären 

unternommen. Dazu wurden der Antragſteller ſelbſt und der Teſſiner 

Pioda ernanmnt. Am 12. Mai (alſo während der Tagung) reiſten ſie ab 

und ſetzten ſich in Freiburg ſofort mit den beiden Parteien, Regierung 

und Zahlungspflichtigen, in Verbindung.*? Auf ihren Wunſ< erhielten 

1 Fern widmet ihr in ſeinen „Politiſchen Erinnerungen“ ein Kapitel, S. 60 ff. Be- 

richte im BA, Akten im Staats8archiv Frauenfeld, Baumgartner IV, S. 565 ff., Dierauer- 

Schneider, S. 339. 

2 P, (Fſſeiva in ſeinem Buch: Freiburg, die Schweiz und der Sonderbund, S. 270 f., 

glaubt ſagen zu können: „Die Kommiſſäre wurden ſofort nach ihrer Ankunft von der 

Regierungskamarilla belagert und bewacht.“
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die Kommiſſäre von beiden Seiten Pläne zur Einigung zugeſtellt. Der 

Vorſ<lag der von den Zahlungspflichtigen beauftragten Kommiſſion 
wih aber ſo ſtark von den zwei Entwürfen der Regierung ab, daß Kern 

und Pioda erklärten, ſie müßten ihre Miſſion für beendet anſehen, 

wenn die Beteiligten nict mehr Entgegenkommen an den Tag legten. 

Dieſes Ultimatum verfehlte ſeine Wirkung ni<ht; die Kommiſſion bot 

Verdoppelung der urſprünglic< vorgeſehenen Summe von 800 000 Fr. 

an; dagegen wünſc<te ſie Aufhebung der ausgeſproc<ßenen Verbannungen 

und der Entziehung von bürgerlichen Rehten. Auf dieſer Grundlage 

arbeiteten die Kommiſſäre einen Plan aus, den die Regierung und die 

Beſteuerten am 21. Mai genehmigten. Dieſer (gedru>t bei Kern) ſah 

im Weſentlichen einen Nachlaß von 100 000 Fr. vor. Das übrige war 

in beſtimmten Raten zu zahlen. Der Staat Freiburg vergütete dafür 

einen ſehr geringfügigen Zins und begann mit der Rüdzahlung nach 

15 Jahren. Als De>ung (Fauſtpfand) wurden die Staatswaldungen 

eingeſeßt. Die Ausgewieſenen durften bis auf zwei zurückkehren. Der 

Zinsverluſt der Betroffenen betrug 697 000 Fr. Allein nun entſtanden 

Schwierigkeiten im Freiburger Großen Rat. Die einzelnen Punkte 

wurden vielfa< entſtellt, beſonders au< die Hypothek auf die Staats- 

waldungen angegriffen, und ſhließli< Verſchiebung der Angelegenheit 

beſhloſſen. Die beiden Kommiſſäre begaben ſich deshalb in die nächſte | 

Sißzung des Großen Rates und warben für ihr Werk, Sie legten dar, 

daß man bei einer Anleihe auc< Sicherheiten bieten müſſe, und gaben 

der Auffaſſung Ausdru>, daß ein anderer Abſhluß kaum möglich ſein 

dürfte. Nachdem ſie au< nod) privat für den Vertrag gewirkt hatten, 

bot der Große Rat am 28. Mai mit 51:17 Stimmen Hand zu dieſer 

Übereinkunft. Großer Rat und Nationalrat verdankten nacH Abſchluß 

der Vermittlungsaktion den Kommiſſären ihre Arbeit beſtens. 

„Kern hatte mit ſeinem Vergleich eines erreicht: eine große Zahl 

einflußreic<her Gegner der Regierung zum Schweigen gebraht, dadur< 

ihr freien Atem verſchafft.“* Anderſeits hat er aber au<, indem er das 

fleinere Übel ergriff und eine klare Entſcheidung zwiſchen Rec<ht und 
Unreht umging, das Los der Verfolgten gemildert. Bekanntlich wird 

politiſce Juſtiz immer ein Sonderfall ſein. 

Als Vizepräſident dankte Kern am S<luß der Tagung für die 

Arbeit des Präſidenten A. Eſcher.* Zu Anfang der nächſten wurde er 

1 Baumgartner IV, S. 575. Inoffiziell wirkten die Geſandten auch gegen zu ſcharfes 

Vorgehen der Freiburger Regierung wegen newuer Widerſtandsakte (konfidentielles 

Screiben Kerns an den Bundesrat vom 25. Mai im BA.). 
2 9, Mai, vgl. Gagliardi: A. Eſcher, S. 160,
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jelbſt auf den Präſidentenſtuhl gehoben, jo jenem immer auf dem Fuß 

folgend. Immerhin kann dieſe Wahl zum dritten Nationalratspräſi- 

denten der Eidgenoſſenſ<haft als eine Art Rangbezeichnung gedeutet 
werden. Dieſe Stellung brachte es aber mit ſich, daß er auf die Geſchäfte 

keinen Einfluß mehr nehmen konnte, ſondern ſich auf eine unparteiiſche 

Leitung des Rates beſ<hränken mußte. Sein Takt und ſeine parlamen- 

tariſc<e Gewandtheit konnten jJich hier natürlich glänzend bewähren.“ 

Wurde ſo während den Verhandlungen die Perſönlichkeit des Präſi- 

denten ſtark in den Hintergrund gedrängt, jo boten ſi< ihm do< auc< 

Gelegenheiten zu glänzen, nämlich die Eröffnungs- und Sh<lußreden. 

Die erſte, naturgemäß unvorbereitete, beſc<ränkte ſi< neben dem 

Dank für die erwieſene Ehre weſentlic) auf die Mahnung, ſtets die 

hehre Aufgabe der Volksvertretung vor Augen zu behalten.* 

In der zweiten (4. November) empfahl er bei der gegenwärtigen 

politiſmen Lage frohen Mut und eine einige, feſte Haltung. Dann wies 

er auf die Wichtigkeit der Geſhäfte hin: Die Einbürgerung der Heimat- 

loſen ſei eine Forderung der Menſ<lihkeit. Die Eiſenbahnfrage halte 

er no<h nicht für reif, da ſorgfältige Vorarbeiten nötig ſeien. Daran 

ſhloß er die Mahnung an, in allem, was mit dem Finanzweſen des 

Bundes zuſammenhange, äußerſt vorſichtig zu Werke zu gehen. „Über 
den materiellen Fragen ſollen und wollen wir aber die politiſchen 

Prinzipien nicht vergeſſen, die dur< den neuen Bund zum Gemeingut 
aller Eidgenoſſen geworden ſind. Möge ſic< aber niemand dem Wahne 
hingeben, als ob jener einer fortſhreitenden Entwiklung feindſelige 

Geiſt für immer überwunden ſei. Es hat ſich in letzter Zeit wieder mehr 

als eine Erſc<heinung kundgegeben, die beweiſt, daß ein gewiſſer Geiſt 

der Unduldſamikeit nur zu ſHlummern ſ<hien, um, wo man Zeit und 

Umſtände für günſtig hält, deſto kühner wieder hervorzutreten. Dies ſoll 

aber das Vertrauen in die Zukunft der Eidgenoſſenſc<haft nicht er- 

ſhüttern. Sie wird die Kraft haben, Anfehtungen mit Feſtigkeit 

entgegenzutreten.“"?* 

1 So zeigte er 3. B. die Petition einer Anzahl Frauen aus Lauſanne für gemiſchte 
Ehen an; ihre Namen wurden aber verſchiviegen, „um ſie nicht der Kurioſität des Publi- 

fums anheimzugeben“. Auch ſoll ſeine Erklärung, er ſehe in ven gefallenen Äußerungen 

keine perſönliche Beleidigungen, ein drohende8 Duell zwiſchen Oberſt Labhart und Ver- 

hörrichter Dub3 verhindert haben (13. Juli). Bei einer Erörterung der Kapitulationen 

(5. Dezember) mußte er wiederholt bitten, Perſönlichkeiten nicht zu berühren. Ein Schrei- 

ben des vertriebenen Biſchofs Marilley wurde zwar verleſen, dann aber entgegen ſeiner 
Anſicht auf Antrag Stämpflis einfach ad acta gelegt. 

? „Neue Zürcher Zeitung“, Nr. 183. 

38 „Neue Zürcher Zeitung“, Nr. 310, „Thurgauer Zeitung“, Nr. 266--267.



94 

Am 21. Dezember konnte Kern die reichbefrahteten Beratungen 

des Jahres 1850 ſ<ließen. Er verglic< dabei das Glüc> des Friedens in 

der Shweiz mit dem zerriſſenen Ausland und dankte für das Wohl- 

wollen, das ſeiner Geſhäftsführung zu Teil geworden ſei. „JIm Ber- 

trauen auf Ihre Nachſi<t habe ih die Leitung der Verhandlungen 

übernommen, dieſes BVertrauen hat mir die Aufgabe weſentlic<h er- 

leihtert. Am aufrichtigen Beſtreben, mit aller Unparteilichkeit zu Werke 

zu gehen, hat es nie gefehlt, und dieſem Beſtreben mögen Sie es zu- 

ſhreiben, daß iM mic<g an Jhren Debatten nie perſönliH beteiligt 

habe.“* 

Müſſen dieſe Anſprahen auc gegenüber den redneriſchen Leiſtungen 

ſeines Vorgängers einigermaßen abfallen, ſo ſind ſie doc als Ausdruck 

von Kerns Nehtlichkeit und ſ<lihtem Menſ<entum nicht ohne Wert. 

Die thurgauiſ<he Verfaſſungsreviſion von 1849 

Kurz na<h ſeiner Rü>kehr aus Wien ſtand Kern, in den beſten 

Jahren ſeines Lebens, auf dem Höhepunkt der Mac<t. Seine Stellung 

im Thurgau war ungebrochen, und in der Bundesverſammlung über- 

ragte ihn nur no<h Alfred Eſc<er an Einfluß.* Allein ſ<on hatten Mißgunſt 

und Überlaſtung mit Ämtern ſeinem Anſehen Eintrag getan. Im Thur- 
gau war ein neues Geſhle<ht von Juriſten herangewacſen, die unge- 

duldig na<h den Staatsſtellen drängten.? Das Übermaß an Aufgaben 

1 „Thurgauer Zeitung, Nr. 307, 

2 Dechsli: Feſtichrift, S. 196. Zu einer kleinen Apotheoſe geſtaltete ſich das zu Ehren 

von Kerns NRückfehr am 13. November in der „Krone“ zu Frauenfeld abgehaltene 

Bankett. Gegen hundert Perfonen, Männer vder verſchiedenſten Nichtungen, nahmen 

daran teil und brachten Trinfjſprüche auf Kern, die Toleranz uſw. aus; der Männerchor 

Frauenfeld ſang, und es war ein Transparent zu ſehen mit dem Motto: „Dem Verdienſte 

ſeine Krone.“ Zwei Engel hielten einen Lorbeerkranz über dem Namen dbr I. C. Kern. 

Männex eine Totenbahre mit der Inſchrift: 1815. Hier trug auch Mörikofer das bei 

Keſſelring, S. 23, und Häberlin-Schaltegger, S. 276, abgedruckte Gedicht vor: „Em 

Dokter Kern." =- 1847 und 1848 war die hoinnkehrende Geſandtſchaft regelmäßig mit 

Ständchen, Reden und einem Fackelzug begrüßt worden. Bei einer Verſammlung des 

oberthurgauiſchen freiſinnigen Volks8vereins in Amriswil war ein ähnlich gutgemeintes 

Transparent gezeigt worden mit den Worten: „Thurgaus patriotiſchen Dank ſeinen 

Standesboten Kern und Gräflein für die biederen Männerworte an der Tagſazung des 

Jahres 1847.“ Val. auch Greyerz, Nr. 2. 1848 ſchrieb Kern auf Wunſch Mörikofers ſeine 

kurze Autobiographie ( Dechslis Rotizen.) 

3 Schon 1842 hatte Kern an Mittermaier geſchrieben, daß allmählich eine größere 

Zahtl Juriſten auftauche; nur wenige hätten aber die erforderliche Zeit auf eine gehörige 

Ansbildung verwendet, die meiſten ſteuerten zu ſchnell dem Broterwerb zu. --- Über die 

Reviſion und ihre Urfachen vgl. Häberlin-Schaltegger T, S. 326--338 und I, S. 1, Keſſel- 

ring, S. 24, Rueß, S. 30 f., Chriſtinger, S. 249, Baumgartner 1V, S. 413, Trümpler 

95 f. Wiesmann 148 f.
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brahte es mit ſi<, daß mandhes im Kanton vernachläſſigt wurde. 

Beſonders hatte das ſpannende Geſc<ehen in der Eidgenoſſenſchaft 

die kantonalen Fragen bei Kern in den Hintergrund treten laſſen. Das 

Gefühl der eigenen Unentbehrlic<keit wiegte das Trinmvirat in eine 

zu große Selbſtſicherheit. Vor allem aber erwies ſich der liberale Ge- 

danfe als unrichtig, welcher es für genügend hielt, das Volk nad) frei- 

ſinnigen Grundſäßen zu regieren, ohne viel nad) deſſen Meinung zu 

fragen oder dieſe Meinung zu beeinfluſſen. 

Die Notwendigkeit, einige Beſtimmungen der kantonalen Ver- 

faſſung der neuen Bundesverfaſſung anzugleichen, gab den äußern 

Anſtoß zur Reviſion. In den lezten Monaten des Jahres 1848 begann 

die thurgauiſ<e Preſſe, au< durd) den näherrüFenden Sehsjahres- 

termin veranlaßt, ſich mit der Frage einer Reviſion zu beſchäftigen. 

Hier kamen nun die wirklichen und vermeintlihen Sünden des Regi- 

ments zum Vorſhein: Überfluß an Behörden und die Laſt der Sporteln 

und indirekten Steuern, von denen ſie ſich nährten; Stillſtand im 

geſamten Staatsleben; Verfaſſung, Geſe3z und amtliche Verpflich- 

tungen würden aus Trägheit mißachtet. Der Große Rat habe ſich eine 

Fertigkeit im Ablehnen von Geſuc<hen angeeignet, die dem Volk nicht 

mehr gefalle. Geiſtige Auffriſchung und Perſonaländerungen täten not. 

Natürlic< wurde auc< die Juſtizkommiſſion nicht geſ<ont: Sie beherrſche 

das ganze politiſMe Leben, und bei der häufigen Abweſenheit dieſer 

leitenden Häupter ſto>ten die Geſchäfte. Die Juſtizkommiſſion bringe 

auch in den oberſten Kriminalgerichtshof ihre vorgefaßte Meinung mit. 

„Die größte Sünde dieſes Inſtituts iſt, daß es dem Staat Intelligenzen 

entzieht, die ihm an anderer Stelle mehr leiſten könnten; denn es 

gehört eine eigentliche Liebhaberei oder ſeltene Aufopferung dazu, 

von zwei gleid) lukrativen Stellen die mit Arbeit und Verantwortung 

verbundene vorzuziehen. Aus dieſem Grunde ſollen ſi< die Herren 

Juſtizräte weit wohler gefühlt haben als die Regierungsräte.“" Die 

Stichhaltigkeit dieſer Angriffe auf die Juſtizkommiſſion wird man im 
allgemeinen anerkennen müſſen, wenn ſie auch in der Hißze des Gefechts 

zu ſc<harf formuliert wurden. 

Der Große Rat wollte ſich die Zügel nicht entgleiten laſſen und 

1 „Thurgauer Zeitung“ 1848, Nr. 304. Die Angriffe richteten ſich im allgemeinen 

nicht gerade gegen die Juſtizkommiſſion, ſondern gegen das ganze Syſtem, an deſſen 

Spiße natürlich die Juſtizkommiſſion ſtand. Die Befeindung derjelben und des „Advo- 

katenregiments“ wurde wohl mit Recht als Mißtrauen der Ungebildeten gegen jede höhere 

Intelligenz und Bildung und als eine inſtinkkmäßige Erbſchaft aus der Zeit der Land- 

vogtei ausgelegt.
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Kleinen Rats. Bei der erſten Beſprechung der Frage, am 8. März, 

beteiligte ſi< Kern gar nicht, wurde aber dod) in die zum Studium des 

weitern Vorgehens eingeſezte Kommiſſion gewählt.“ Am 12. April 
1849 wurde der Gang der Reviſion feſtgelegt. Aus eingegangenen 

Petitionen und dem Kommiſſionsbefund wurde ein Programm zu- 

ſammengeſtellt, wel&es dem Volk empfohlen wurde. Dieſes kam den 

Volkswünſc<en auf halbem Weg entgegen. Zum Beiſpiel wurde die 

verlangte Aufhebung des Erziehungs-, des Kriegs- und des Sanitäts- 

rats zu einer größern Unterordnung unter den in ſeinen Rechten ge- 

ſtärkten Regierungsrat abgeſHwäht und mande Befugniſſe auf Koſten 

der Bezirke an die Gemeinden übertragen. Kern beſchränkte ſich 

darauf, den Kommiſſionzantrag als genügend zur Annahme zu emp- 

fehlen und ihn gegen weitere Forderungen, wie no<) größere Berück- 

ſihtigung der Gemeinden, Veto und Re<ht zur Abberufung der Geiſt- 

lihen, in Shußz zu nehmen. An eine Verteidigung ſeiner Stellung, die 

mit der Juſtizkommiſſion fallen mußte, hat er nie geda<ht. Er war durc<h 

die eidgenöſſiſMen Geſhäſte zu ſehr in Anſprue) genommen und ſah 

das Nußloſe eines Widerſtandes gegen dieſe Welle von Volksforderungen 

ein. Er zweifelte ſogar daran, ob er in den Verfaſſungsrat gewählt 

werde, und ſc<wankte, ob er eine Wahl überhaupt annehmen ſolle. 

Die innere Berechtigung der Umwälzung hat er aber, wie die meiſten 

Staatsmänner, deren Regiment geſtürzt wird, kaum erkannt.? 

Mit überwiegendem Mehr ſpra< ſi< das Volk am 6. Mai für 

Reviſion, und zwar durd einen Verfaſſungsrat, aus. Die Pauſe bis 

zur Wahl dieſes Verfaſſungsrates wurde von den Bewegungsmännern 

benußt, um das Bolk für ſeine Jdeen zu gewinnen, beſonders dur< den 

„Wächter“ und die Verſammlungen des freiſinnigen Volksvereins.? 

Hier erſt wurde nun die Juſtizkommiſſion zum Sündenbo> geſtempelt. 

Das Ergebnis der Verfaſſungsratswahlen (6. Juni) zeigte, daß das im 

Volk umkaufende Shlagwort: „Nur keine Juriſten und Beamten mehr !“ 

merklic< wirkte, obwohl „Wäcter“ und „Thurgauer Zeitung“ gegent 
eine engherzige Anwendung Front gemacht hatten. Von den 100 Ber- 

1 Gräflein, v. Streng, Kern, Kreis vom Regime, Kappeler, Ramſperger und Ranch 

von der fonſervativ-katholiſchen Oppoſition und nur Reifer und Bauer von den demo»- 

fratiſchen Neuerern. Intereſſanterweiſe wurde vom Gericht8weſen gar nicht geſprochen, 

was der Präſident, v. Streng, als einen Beweis für deſſen Unanfechtbarkeit auslegen zu 

dürfen glaubte. Über das Gerichtsweſen hatte die Juſtizfkommiſſion vem Kleinen Rat 

ein Gutachten eingereicht. 
2 Vgl. Rueß, S. 32: „Das Triumvirat wurde geſtürzt, vder vielmehr e8 gab ſich vor 

einer entſcheidenden Schlacht ſelbſt auf.“ Vgl. die Briefe bei Greyerz, S. 204 ff. 

3 Kern ſaß zwar, als einziger Vertreter de8 Triumvirats, im Vorſtand dieſes Vereins, 

kümmerte fich aber wenig um ihn.
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faſſungsräten hatten nur 31 im Großen Rat geſeſſen. Kern ſelbſt wurde 

in ſeinem Kreis nur als zweiter gewählt. Von ſeinen Mitarbeitern 

fielen dur<: v. Streng, Ramſperger, Kreis, Rauch, Ludwig, Pupi- 

kofer. „BVerheerend hatte der radikale Sturm unter der ſeitherigen 

Matadorſ<aft des Großen Rates gehauſt.“* Beim Zuſammentritt des 

Verfaſſungsrats wurde bezeichnenderweiſe der alte BVolksheld Born- 

hauſer zum Präſidenten beſtellt, Kern zum Vizepräſidenten.? Man 

einigte ſiH unter Billigung Kerns darauf, daß eine fünfgliedrige 

Kommiſſion die Volkswünſc<e ſammeln und auf dieſer Grundlage einen 

Entwurf ausarbeiten ſolle. Ein gewiſſer Rüdſchlag zeigte ſi< nun bei 

der Wahl dieſer Kommiſſion; ſie ſezte ſi< nämlic< größernteils aus 

Leuten zuſammen, die ſc<on früher im politiſm;en Leben aufgetreten 

waren,* unter ihnen au< Kern und Gräflein. Eine ganz neue Geſtalt 

war nur Dr Thomas Scerr, der ehemalige Reformator des zür<eriſchen 

Sculweſens.* Darauf vertagte ſich der Rat. 

Bald gingen die Volkswünſc<e zahlreich und mannigfaltig ein. Meiſt 

verlangten ſie weit mehr, als was der Große Rat empfohlen hatte. 

(Veto, beſchränkte Amtsdauer der Pfarrer und Lehrer, Aufhebung der 

Juſtizkommiſſion und der Kreisgerichte, Shaffung einer Hypothekar- 

und Leihbank, überhaupt materielle Erleicterungen.) Mit der Rubri- 

zierung wurde die Geſhäftsführung, Bornhauſer, Kern und Labhardt, 

beauftragt. Dann begann die Kommiſſion mit der Aufſtellung des 

Entwurfs. 

Das vielbegehrte Veto wurde aufgenommen, ſowie die Möglichkeit 

der Teilreviſion. Eine Neuwahl des Großen Rates ſollte alle drei Jahre 

ſtattfinden (Kern hatte vier gewünſ<t). Die Gleichſtellung der Bürger 

und Anſaſſen in Kirhen- und Schulſa<hen wollte Kern in die Geſeß- 

gebung verweiſen, ein Ausweg, der allgemein beliebte. Das Gleiche 

war der Fall beim umſtrittenen Notariatsweſen.* Hier wollte Kern 

Bezirksnotariate den Kreisnotariaten vorziehen, weil er daran zweifelte, 

daß 32 tüchtige Männer für dieſes Geſ<häft zu finden wären. Seine Bor- 

1 „Thurgauer Zeitung“, Nr. 135. 

? Baunmmgartner IV, S. 415: „Kern mußte ſich mit einem bloßen Acceſſit al3 Vize- 

präſivent begnügen, war Übrigen3 ſicher, auf den Verfaſſung3rat überwiegenden Einfluß 

zu üben“. 
8 Bornhauſer, Regierungsrat Keller, Sulzberger, Meerhardt, Bauer, Böhi, Reifer, 

Labharvt uſiw. 

4 Vgl. A. Leutenegger: Th. Scherr im Thurgau. „Thurgauiſche Beiträge“ 1919, 

5 Die Bezirkskanzleien, die bis dahin dieſes Amt ausübten, hatten durch Sportel- 

reiterei, privaten Aufwand der Bezirksſchreiber und verhältnismäßig häufige Verfehlungen 

das Mißtrauen des Volkes auf ſich gezogen. 

7
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Vermittlern. Dagegen ſchien ihm der angenommene Antrag Labhardts, 

vier Doppelbezirke mit je einem Bezirksgeric<t und einem Statthalter 

zu ſc<affen, zu weitgehend. Scließlich ſezte man für das vom Volk be= 

ſonders argwöhniſc< angeſehene Gerichtsweſen eine Subkommiſſion ein,* 

namentli<, um die Koſten einer allfälligen Einführung der Geſchwo- 

renengerichte zu prüfen. Dem Geſu<h, der Große Rat ſolle zum Schuße 

des Handwerkfs eine Handwerks- und Gewerbeordnung erlaſſen, 

ſtanden ni<t nur Kern, ſondern au< Radikale wie Bauer und Bion 

ablehnend gegenüber. Schließlic einigte man ſih auf den Grundſaß 

der Gewerbefreiheit unter Vorbehalt geſezlicher Beſtimmungen, wel<e 

das allgemeine Wohl und die Hebung der Induſtrie erforderten. Das 

Begehren auf S<haffung einer Hypothekenbank für die Landwirtſchaft 

und einer Kreditanſtalt für die Handwerker wollte man mit Emp= 

fehlung an den Großen Rat weitergehen laſſen. Kern unterſtüßte 

dieſes vorſihtige Borgehen und führte gegen eine Aufnahme ſol<her 

Anſtalten in die Verfaſſung das Beiſpiel Berns an, welches ein Normal- 

defizit von 50 000 Fr. zu tragen habe. In die Redaktionskommiſſion, 

welche ſ<ließliz die Ergebniſſe zuſammenfaßte, wurde ſelbſtverſtänd- 

lic) au< Kern beruſen. 

Na< verſhiedenen Verzögerungen (Büſinger Handel) erſchien der 

Entwurf am 19. Auguſt im Dru>k, und am 25. September eröffnete 

Bornhauſer wieder den BVerfaſſungsrat. Das erſte, was ſich in dieſem 

ereignete, war, daß der Radikale Brugger von Berlingen Rückweiſung 

beantragte, da der Entwurf den Wünſch<hen des Volkes nicht entſpreche. 

Pfarrer Bion und zwei weniger wichtige Radikale unterſtüzten ihn 

mit ähnliHen Vorwürfen: Die Regierungsgewalt ſei zu ſehr gekräftigt, 

man habe zu wenig auf Einfac<hheit und Koſtenerſparnis geſehen. Die 

artikelweiſe Beratung, für die ſich außer Kern und den Liberalen auc< 

Scerr einſeßzte, wurde aber mit überwiegendem Mehr begonnen. Bei 

der Behandlung des Veto erklärten ſich Kern und Kappeler, obwohl 

grundſäßli dagegen, für Annahme, da man ſonſt die Verwerfung 

der ganzen Verfaſſung befür<ten müſſe, verbaten ſich aber eine Aus- 

dehnung auf Dekrete und Verordnungen. Bald kamen jedo<h die Volks- 

männer Bion, Wiesli, Titus Tobler uſw. auf die Frage zurü> und 

erreichten eine Erleihterung, indem die zur Einberufung einer Veto=- 

gemeinde nötige Zahl von Stimmbürgern verringert (?/, der Ein= 

wohner) und die Friſt verlängert (40 Tage) wurde. Überhaupt folgte 

nun, meiſtens von Bion geſtellt, ein demokratiſc<er Antrag auf den 

1 18, Zuli, Kern, Labhardt, Keller, Scherr und Rauch.
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andern: Erleihterung und gere<ßte Verteilung der Militärlaſten, 

Abſchaffung aller den Landmann beläſtigenden indirekten Abgaben, 

beſondere Unterſtüßung des niederen Sh<hulweſens, Abberufungsrecht 

gegenüber Geiſtlihen und Lehrern. Kern warnte jeweils vor zu 

weitgehenden Experimenten, welc<e die finanziellen Grundlagen des 

Staates ſtören könnten. Meiſt gelang es ihm, entweder den Entwurf 

zur Annahme zu bringen, oder do< ſ<üßende Beſtimmungen ein- 

zubauen. Bei den Auseinanderſeßungen über das Gerichtsweſen 

rehtfertigte er zunä<Hſt einmal die Juſtizkommiſſion; die Beſtrebungen 

von 1837 ſeien größtenteils erreicht worden. Gegen die ſofortige und 

alleinige Einführung der Geſcchworenengerichte! führte er vor allem 

wirtſc<haftliche Gründe an. Dann wies er Labhardt,? der einen eigenen 

Vorſc<lag eingebracht hatte, die Fehler und Nachteile ſeines Entwurfs 

nach. Er jelbſt wünſ<hte eine Übergangsperiode mit Öffentlichkeit und 

Mündlichkeit der Gerichtsverhandlungen und den Verſuch, Geſchwo- 

renengerichte auf eidgenöſſiſMer Grundlage oder mindeſtens in einem 

Konkordat zu organiſieren.* Einzig Kappeler lieh ihm ſeine Hilfe und 

nahm bei dieſer Gelegenheit ſogar die Juſtizkommiſſion in Sc<huß. 
Bornhauſer, Scherr, Wiesli und andere wünſc<ten ſofortige Aufſtellung 

von Geſhworenengerichten für ſHwere Kriminalfälle, was denn auch 
mit 51 zu 41 Stimmen angenommen wurde. Hinſichtlich der übrigen 

Inſtanzen wurde der Entwurf beibehalten, alſo die Juſtizkommiſſion 

abgeſchafft. 
Die Vollziehungs- und Verwaltungsbehörden wurden meiſt zu 

Kerns Zufriedenheit eingerichtet. Nur den Erziehungsrat verkleinerte 

1 Der Thurgau wünſchte unbedingt eine volkstümlichere Geſtaltung der Rechts- 

pflege. Man mißtraute den nach Paragraphen richtenden „Advokaten“ und ſchrieb ihnen 

Willkürurteile zu. Dies kommt in dem von Bornhauſer bei dieſer Gelegenheit geſpro- 

<enen Wort zum Ausdruck: Vor den ſtändigen Blutrichtern habe er einen folchen Reſpekt, 

daß er unwillkürlich nach ſeinem Kopf greife, wenn er vor dem Staatsgefängnis vorüber- 

gehe. „Neue Zürcher Zeitung“, Nr. 284. -- Hier rächte ſich wohl auch Kerns ſtillfhweigende 

Duldung des Verhörrichters Aammann mit feinem Prügelfyſtem. Vgl. Wie8smann, S.150ff. 

2 Dieſer rächte ſich dafür, indem er erklärte, daß die Bezahlung, die die Juſtizkomiſ- 

ſion bis jet erhalten habe, in keinem Verhältnis zu ihren Arbeiten ſtehe. 

3 Vgl. damit ſeine Äußerung im Nationalrat. Daß eidgenöſſiſche Geſchwornengerichte 

das Beſte wären, darüber war ſich) der Rat einig. Nur ſollte er mit feinem Peſſimi8mus 

Hinſichtlich einer baldigen Ausführung recht behalten. In einem Brief vom 5. Oktober 1849 

hatte ſich Kern von Mittermaier neues Material erbeten:! „Alles, was ſich auf Strafprozeß 

und namentlich Öffentlichkeit, Mündlichkeit und Schwurgericht bezieht, hat für mich 

immer mehr Intereſſe, je mehr dieſe Fragen auch in der Schweiz Gegenſtand der Er- 

örterung der Behörden werden. . .. J< beſorgte Rückſchritte im Gerichtsweſen, wie es 

anfänglich den Anſc<ein hatte. =- Nun aber haben wir wenigen Juriſten, die im Ver- 
faſſungsrat ſiken, möglichſt zuſammengehalten, und mit der Jurty) iſt durch die dazu er- 

forderlichen Aſſiſenrichter, welche zugleich Oberrichter ſein werden, ein wiſſenſchaftliches 

Element für die oberſte Behörde auch in der Ziviliuſtiz geſichert.“
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man auf fünf Mitglieder, obwohl Kern die Erſparnis gering fand und 

die Parität beibehalten wollte. Beim Kapitel über die Gemeinden und 

ihre Behörden bra<te Labhardt wieder einen eigenen Antrag (auf 

Kreisgemeinderäte) ein, und es braute einen ſiebenſtündigen Kampf, 

bis Eintreten auf den Entwurf beſhloſſen wurde. Kern erwiderte dabei 

auf die Angriffe gegen die bisherigen Zuſtände, daß Mißſtände auch auf 

andere Weiſe abgeſtellt werden könnten. Es ſei gewagt, langjährige 

Einrichtungen plößliH< aufzuheben. Der Entwurf wurde dann mit 

tleinen Änderungen angenommen. Shließlih wurden noFH die kon- 

feſſionellen Angelegenheiten geregelt. Eine fragwürdige Neuordnung 

der KirhHenräte naM einem Vorſchlag Labhardts verhinderte Kern 

dur< jeinen Widerſtand, indem er ſic<; auf das Herkommen als den 

ſiherſten Boden in religiöſen Dingen berief. Die Verfaſſung geſtattete 

nun ſowohl Teil- als Totalreviſionen. In ſeinem S<hlußwort am 

6. November gab Kern zu, daß die Totalreviſion allerdings erſ<wert, die 

Reviſion im allgemeinen aber erleichtert worden ſei. Dies ſei ein Glü> 

für den Kanton, inſofern man ſeine Entwiklung ſihern wolle. Die 

Feſtſezung einer feſten Friſt für Reviſionen ſei gefährli<h, weil ſie nicht 

Sicherheit gewähre, ſondern revolutionären Zuſtänden rufe und auch 

der Bundesverfaſſung zuwiderlaufe. 

Die zweite Beratung brahte bei den meiſtumkämpften Punkten 

Wiedererwägungsanträge, ohne aber etwas ändern zu können. Au<h 

Kern unterlag mit verſc<hiedenen Anregungen. Am 9. November nahm 

der Verfaſſungsrat ſein Werk mit 75:10 Stimmen an. Unter den Ab- 

lehnenden befanden ſi< Kappeler und Labhardt, welcHe die Regelung 

des Notariatsweſens für gänzlic< verfehlt hielten. Kern erklärte, daß 

er die Berfaſſung ebenfalls verwerfen würde, wenn er ſich nicht ange- 

ſimts der Möglichkeit einer Teilreviſion beruhigen könnte. Das Volk, 

an das ein von der Kommiſſion verfaßter Aufruf gerichtet worden 

war, folgte am 2. Dezember mit 10 670 für und 4879 Stimmen gegen 

die Berfaſſung. 

Unter den 225 Beamtenſtellen, wel<he die Reviſion aufgehoben 

batte (50 neue waren dafür errichtet worden), befanden ſich au<h die 

drei Siße der Juſtizkommiſſion.* „Sie hatte zu lang und zu ausſ<ließlich 
den Rahm von der MilH abgeſ<Höpft, alle Ehrenſtellen in Anſpruch 

1 8s wurde aber eine ähnliche Inſtitution beibehalten, nämlich eine Kommiſſion, be- 

ſtehend aus einem Regierungsrat und zwei Oberrichtern, welche das Weiſungsrecht in 

Strafſachen ausübten. Al38 Übergangsmaßnahme wurde die Befugnis der Juſtizkommiſſion 

geteilt: die genannte Kommiſſion übernahm die Straffachen und zwei Oberrichter und der 

Sekretär de3 Obergericht8 die Zivilangelegenheiten.
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genommen. Häufig abweſend, kamen ihre Mitglieder dann en paſſant 

wieder in den Kanton, um zu ſagen, was geſc<ehen und nicht geſ<mehen 

ſolle.“ Was die einzelnen Perſonen betraf, wurde auf das Inſtitut 

übertragen. An die Perſonen ſelbſt wagte man ſich aber nicht heran. 

Sogar der ſtürmiſc<he „Bolksmann“ fand: „Der Generalſtab von 1837, 

Kern und Gräflein, wird vom Volk no<h geliebt.“ Aber gerade in dieſen 

Tagen wurde das Triumvirat von einem Mädctigern zerriſſen: am 

12. Juli ereilte Gräflein, na<9 einem Sclagfluß, der Tod. 

Das Ergebnis der ganzen Umwälzung läßt ſi<? ſo zuſammen- 

faſſen: Die Neuerer mußten ſich damit begnügen, das Shwergewicht 
der Entſ<Heidungen etwas mehr ins Volk hinunter verlegt zu haben, 

ohne die alten Beruſspolitiker entthronen zu können. Dank der Abwehr 

der älteren Staatsmänner war die wirtſ<aftliche Begehrlichkeit 

größernteils erfolglos geblieben. Aber die Demokraten, dur< ihre 

Teilerfolge ermutigt, gedac<ten den Kampf weiterzuführen. Feſte 

Parteien ſind im übrigen au< hier no< nicht zu bemerken. Faſt bei 

jeder wichtigen Frage änderte ſich die Gruppierung der Annehmenden 

und Berwerfenden.* 

Im neugewählten Großen Rat des Jahres 1850 erhielten die 

Demokraten die erhoffte Mehrheit keineswegs; vielmehr blieb ein 

Sto> von alterfahrenen Perſönlichkeiten, die den Ton angaben.? 

Zeichen dieſer Stabilität war die Wahl Kerns zum Präſidenten und 

die v. Strengs zum Vizepräſidenten des Großen Rates. Die Wahl 

der nun ſiebenköpfigen Regierung beſtätigte dies: Die alten Regierungs- 

räte wurden bis auf einen, der willkürlich der Volkslaune geopfert 

wurde, beibehalten und dur<; Kern und v. Streng ergänzt.? Kern 

wurde zugleih Präſident des Regierungsrates, was er erſt na< 24 

Stunden Bedenkzeit und mit dem Vorbehalt, daß er ſeine eidgenöſſiſche 

Stellung als Nationalrat und Bundesrichter beibehalten könne, an- 

nahm. Auch ſo war die Übernahme von ſtändigen Stellen mit viel 

untergeordneter bureauliſtiſm;er Verwaltungsarbeit für die über- 

lebenden Triumvirn, die einſt den Kleinen Rat als ihren Handlanger 

betrachtet hatten, no< ein Opfer.' Sie ſollten mun eben der Regierung 

1 Der „Volk8mann“, Nr. 41, unterſchied eine konſervativ-repräſentative Richtung, 

zu der er Kern zählte, dann Demokraten und ein Zentrum. Die „Thurgauer Zeitung“, 

Nr. 286, ſprach von einer abwehrenden Partei, die mit der neuen Verſaſſung nur einen 

Waffenſtillſtand abgeſchloſſen habe. 

? Der Große Rat ſezkte ſich) zuſammen aus 57 alten Kantonsräten, 5 Regierungsräten, 

22 Verfaſſungsräten und 12 Neulingen. 
3 Kern an zweiter Stelle mit 81 Stimmen und v. Streng an dritter mit 76. 

4 Brief an Mittermaier vom 10. Februar 1850: „In Folge unſerer Verfaſſungsrevi- 

ſion mußte eine ganz neue Regierung gewählt werden, und mir blieb nichts anderes übrig,



102 

dur<h den Klang ihrer Namen und ihre parlamentariſMe Gewandtheit 

das gebührende Anſehen verſ<affen. Die Eiferſucht der Regierung 

auf ihre neue, einflußreiche Stellung trat gleich darauf erſtmals bei einer 

teinen Sae zutage. Der radikale Pfarrer Albrecht meinte, Regierungs- 

räte ſeien in die Kommiſſion zur Prüfung eines Geſetßesvorſ<lags der 
Regierung (für die Einführung der Berfaſſung) nicht wählbar. Darauf 

antwortete Kern, daß weitere Beſ<hränkungen von Rehten der Re- 

gierung ni<t in Frage kämen, und belegte dies mit den Beiſpielen 

St. Gallens und Zürichs. Das zu erlaſſende Reglement würde die 

Frage entſ<heiden. Für diesmal bitte er, keinen Regierungsrat zu 

wählen, dafür, wie immer, eine Abordnung der Regierung beizuziehen.* 

In der nächſten Zeit hatte der Große Rat genügend zu tun mit 

Shaffung von Ausführungsgeſeßen für die neue Verfaſſung. Meiſt 

wurden die Entwürfe vom Regierungsrat anfgeſtellt, und da dieſer 

ſie nun auc<h vor dem Großen Rat zu verteidigen vermodte, konnten 

ſie meiſt unverändert dur<gebracht werden. Bei der Ausarbeitung des 

Betogeſeges erzwangen es die Demokraten, daß die Einladung zu den 

Vetogemeinden unter Bußandrohung erfolgen ſollte. NatürliH wurde 

dadur< die Möglichkeit, nicht volkstümliHhe Geſetze infolge der weit- 

verbreiteten Stimmträgheit troßdem durhzubringen, beſhnitten. Kern 

wies na<h, daß ein ſolHer Beſchluß der Verfaſſung widerſpreche, daß 

Begriff und Weſen des Vetos [ſo in eine Art Referendum umgebogen 
würden. Er und ſeine Anhänger blieben aber unberüdſichtigt, und ſein 

Wiedererwägungsantrag wurde mit 50:47 Stimmen abgelehnt.?, Bei 

der Neuorganiſation des Erziehungsrates unterlag die Regierung mit 

ihrem Antrag, daß ſie dem Großen Rat einen Doppelvorſ<lag für 

ſeine Wahl unterbreiten ſolle. Die Staatskanzlei wollte die Regierung 
mit ſieben Perſonen beſeßen. Der ſparſame Labhardt rehnete dem 

Großen Rat aber vor, daß das gegen früher eine Mehrauslage von 

1000 fl. madhe, obwohl weniger Geſchäfte zu erledigen ſeien. Sein 

Vorſc<lag glaubte mit ſechs Perſonen auszukommen. Kern wies Fehl- 
bere<Fnungen und Unrictigkeiten na<h, erklärte dann aber: Er habe 

nicht die geringſte Hoffnung, die Mehrheit von ihrem Entſ<luß ab- 

als dem ſo übereinſtimmend von Volk und Großen Rat gegen micl) aus8gedrückten Wunſch 

zu entſprechen. . . . Es8 koſtete mich einen ſchweren Kampf, aus dem Gericht3leben heraus8- 

zutreten; aber die Stimmung des Großen Rates war ſo entſchieden, daß alle perſönlichen 

Rüdſichten ſich unterovrdnen mußten.“ 

1 An dieſer Tagung gehörte Kern noch der Wahlprüfungskommiſſion und der Kom- 

müiſſion zur Entwerfung eines Großratsreglementes an. 

? Wegen dieſer Beſtimmung erging dann die erſte Vetobewegung gegen das Veto 

ſelbſt, allerdings ohne durchzudringen.
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zubringen, möchte aber dennod) die Folgen bezeichnen, die unfehlbar 

eintreten würden, nämlic< anußerordentliche Aushilfen oder ein ſchlep- 

pender Geſhäftsgang. Tatſächlic) wurde Labhardts Antrag angenom- 

men. Auch ſonſt mußte die Regierung, wie es nicht anders mögli< war, 

nod) mande kleinere Shlappe einſteFfen. Immerhin hielt ſie ihr Anſehen 

aufrecht, jolange ihr Kern angehörte.? 

Im übrigen verzichtete Kern nun mehr als früher auf Teilnahme 

an der Diskuſſion, ſo bei der Rechtstriebordnung, dem Geſetßz über 

Handänderungs- und Stempelgebühr und bei der Vormundſc<hafts- 

ordnung. Anläßlich der Organiſation des Notariats- und Fertigungs- 

weſens griff er zugunſten eines praktiſMen Anleitungskurſes für die 

Notare und gegen ein Examen ein. Überhaupt ging es jetzt bei ſeiner 

Einſpracße meiſt um praktiſme und nicht um grundſäßlihe Fragen. 

Seine Hauptanteilnahme vermocdte ſich von den Angelegenheiten des 

größeren Vaterlandes, dem er von je zugeſtrebt hatte, nicht mehr zu dem 

oft kleinlichen Gezänk im Kanton zurüzuwenden. So verſteht es ſich, daß 

er bei der Einführung der Shwurgerichte nicht mehr ſtark beteiligt war.* 

Erſtens gehörte die Frage in das Departement v. Strengs, und zweitens 

widerſprachen dieſe demokratiſmQen Formen des Gerichtsweſens do<h 

im großen und ganzen ſeinen Anſhauungen. Immerhin ſaß er in der 

den Geſeßzesentwurf prüfenden Kommiſſion. Labhardts Verein- 

fac<hungsjucht bekfämpfte er beim Anwaltsgeſeß dur< den Borſchlag, die 

Berbeiſtändung in Zivil« und Kriminalfällen freizugeben. Der Entſc<eid 

wurde dann auf Antrag des Regierungsrats bis zur Behandlung der 

Prozeßordnung verſ<oben. 
Zwiſchenhinein (5. Juli 1851) erſc<hien eine faſt als Jronie des S<hi>- 

ſals anmutende Motion. Nachdem die führenden Männer der Re- 

generation, insbeſondere au<? Kern, ihre Hauptaufgabe in einer 

modernen Geſeßgebung geſehen hatten, verlangte der kommende 

Diktator, Eduard Häberlin, eine Bereinigung der na<h vielen Seiten 

hin mangelhaften Geſezgebung. Kern und v. Streng antworteten, 

daß der Regierungsrat gegen eine Beratung des no< immer aus- 

ſtehenden Perſonenre<hts nichts einwende und bereits Maßnahmen 

getroffen habe, um die Geſeßgebung in no<h ausgedehnterem Maß zu 

fördern als die Motion es beabſichtige. Sie hofften au<, daß man 

1 Vgl. Häberlin-Schaltegger IT, S. 349 ff. Kern war 1851 Vizepräſident und für 1852 

wurde er wieder zum Präſidenten des Regierungsrates gewählt. 

? Während der Beratungen des Großen Rates war er in Genf; er hätte ſiclh) aber wohl 

freimachen können, wenn er unbedingt gewollt hätte (Protokokl des Regierungsrats, 

16. Januar 1850). Er war auch unter den 3 Regierungsräten, die in die GeſezesSreviſion3- 

kommiſfion abgeordnet wurden.



104 

hiebei wieder die Arbeiten der alten Juſtizkommiſſion mehr ſ<äten 

werde. Das Verſprechen blieb indes liegen, bis 1854, lange nach Kerns 

Austritt aus der Regierung, das „Verzeichnis der nod) in Kraft be- 

ſtehenden Geſeze und Verordnungen“ herauskam, „da ſelbſt Beamte 

nic<ht mehr aus dem Chaos klug wurden“. 

Dann überwucerten im Großen Rat die Shulkämpfe, wenigſtens 

für Kern, alles andere. 

Im Regierungsrat ließ er ſich bei der Departementsverteilung das 

Äußere, verbunden mit der Oberaufſiht über das Erziehungsweſen, 

zuweiſen. Nachträglich wurde aber do no< ein eigentlic<es Erziehungs- 

departement geſ<haffen, das Kern übernahm. In deſſen Bereich gehörte 
alles, was auf das Schulweſen im allgemeinen Bezug hatte, insbeſon- 

dere die Einric<tung der Primar- und Sekundarſchulen, des Seminars, 

der landwirtſ<aftlichen S<hule und der Kantonsſ<ule na<h einer vom 

Erziehungsrat getroffenen Ausſc<h<eidung. 

Im Erziehungsrat verblieb Kern als Präſident mit Meierhans und 

ſeinem Vertrauensmann Pupikofer. Er erhielt Pfarrer Albrecht und 

Labhardt beigeſellt.“ Von 1850 an konnte er dort wieder regelmäßig 

mitarbeiten.? Zunähſt wurde, wohl um die Volksmeinung für die 

Errichtung der Kantonsſ<ule günſtig zu ſtimmen, die landwirtſ<aftliche 

Scule ausgebaut. Ein Dekret wurde vom Erziehungsrat vorbereitet 

und im Großen Rat hauptſächlich gegen Wiesli, der Viehleihkaſſen 

notwendiger fand, und Labhardt, der abwarten wollte, bis das ganze 

Sc<ulweſen reorganiſiert werde, dur<Hgebracht. Beſonders der Staats5= 

beitrag von 500 fl. für die landwirtſc<aftlihe Shule mußte natürlich 

verteidigt werden. Inzwiſc<en waren nämlich dur< die Kloſteraufhebung 

die langerſehnten Mittel flüſſig geworden. Kern ſelbſt war an der Be- 

ſc<lußfaſſung des Großen Rates nicht beteiligt geweſen, da er ſich zu 

dieſer Zeit (27. Juni 1848) in Bern befand. Jedoh hatte er no<F in 

der prüfenden Kommiſſion für die Aufhebung geſtimmt. 

Eine Motion Rauc<s auf Verabreichung eines Staatsbeitrages 

an die „Lehrer-Alter5-, Witwen- und Waiſenkaſſe“ zeigte, daß das 

Beſtreben, die Primarlehrer beſſer zu ſtellen, ni<t erloſHen war. Kern 

beruhigte den Rat damit, daß der Erziehungsrat bereits Schritte 

gemaht habe, um die Frage der Hebung des Elementarſ<Hulweſens 

näher zu prüfen. Die Motion wurde dann auf ſeinen Antrag hin an 

1 Zuerſt war Scherr gewählt worden; er hatte aber abgelehnt. Labhardt machte bei 

dieſem Anlaß die Bemerkung, Kern werve wohl das erſte Mitglied werden, und die übrigen 

feien dann nichts weiter al8 Monde, die ven Planeten auf ſeiner Wanderung begleiteten. 

2 1848 hatte er in allen (8) und 1849 in 9 von 11 Sitßungen gefehlt.
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den Regierungsrat überwieſen. Im Frühjahr 1851 begann die Reviſion 

des Schulgeſetßes. Kern verfaßte als Departementsvorſteher den Ents- 

wurf, den der Erziehungsrat ziemlic) unverändert genehmigte. Scherr, 

der in den vorberatenden Ausſ<uß des Großen Rates berufen wurde, 

arbeitete den Kernſc<hen Entwurf aber in ſtarkem Maße um.* Seine 

Vorſ<läge drangen in den erſt ein Jahr ſpäter ſtattfindenden Großrats- 

verhandlungen größtenteils dur<. Kern erlitt ſo zwei Schlappen auf 

dem ihm beſonders lieben Gebiet des Erziehungsweſens: die eine gegen 

den pädagogiſ<en Fahmann, die andere im Kantonsſ<hulſtreit, der in 

dieſem Zuſammenhang nun wieder entbrannte. 

Sc<on am 8. Dezember 1851 hatte im Großen Rat ein Borgefecht 

ſtattgefunden. Eine kleine Gruppe verlangte, daß ein S<hulgeſeß ohne 

Plan für die Kantonsſ<ule vorgelegt werde. Staatsanwalt Ludwig 

erflärte : erſt nad< Erhöhung der Lehrergehalte und der Errichtung von 

Mittel- oder Klaſſenſ<ulen möge es am Plaße ſein, auszumitteln, 

wel<he Summe zur Ausſtattung einer Kantonsſ<hule übrig bleibe. Eine 

andere Frage ſei dann immer no<h, wie viel das Kloſtervermögen für 

Armenzwede hergeben ſolle. No< deutliher jpraH Burkhard: Der 

Poeſie einer Kantonsſc<ule ſtehe die Not des Lebens gegenüber. Der 

harte Knoten werde früher oder ſpäter --- ſo oder anders --- do<h 
dur<ſhnitten werden müſſen. Kern verſu<te die Antragſteller zu 

beſänftigen: Für die Ausſtattung ſei bereits in dem Maß geſorgt, daß 
die Staatskaſſe nichts werde zu tragen haben. Man werde allen die 
Hand bieten und wolle keineswegs das Volksſchulweſen verkümmern 

laſſen. Er vertraue darauf, daß der Große Rat keinen Schritt zurü> tue. 

Wirklich verblieb der Angriff mit 33 Stimmen in der Minderheit. 

Na< dieſem Mißerfolg ließen die Kantonsſ<hulgegner das Volk 

ſpreHhen: Verſammlungen, Petitionen, Zeitungsartikel warnten den 

Großen Rat davor, das Kloſtervermögen der „Herrenſchule“ zuzuwenden. 

Bald war der ganze Kanton in zwei gegneriſc<e Lager getrennt. Kern 

unterſ<äßte Zahl und Mact der Gegner nicht, ſondern war ſich von 
Anfang an der Ungleichheit, ja Ausfichtsloſigkeit des Kampfes bewußt.?* 

1 Vgl. Leutenegger: Th. Scherr im Thurgau, S. 30 ff. 

? Ein Brief an ſeine Frau vom 4. Februar 1852 zeigt ſeine Stimmung vor den 

Verhandlungen: „Du lieſeſt alſo fleißig die Zeitung und biſt zufrieden mit meinen letten 

Aufſäten. I< hatte gefürchtet, du findeſt ſie zu ſcharf. Auch ich fand den vorausgehenden 

von Kappeler ſo matt, daß ich ihn nicht angreifen könnte. Offenbar hat er und Häberlin 

und andere Furcht vor dieſen Demagogen. Jc< nicht. Lieber heute gar nicht3 mehr mit 

Staats8geſchäften zu tun haben, als ſolchen gemeinen Wühlereien nicht mit aller Kraft 

und allem Mut entgegentreten. Ic< glaube es auch den 64 ſchuldig zu ſein, die mit 

mir ſo geſtimmt haben. Über das Schifal de8 Geſezes mache ich mir keine ZUuſionen. 

Es wird mit großer Mehrheit verworfen. Auch ich kann es bald nicht mehr groß be-



106 

Als daher am 2. März 1852 die Beratung des Schulgeſeßes begann, 

war von Anfang an der Bli> auf die Kantonsſ<hule gerihtet. So wurden 

die von den Eltern zu leiſtenden S<hulgelder für die Primarſchüler 

verringert, obwohl Kern gezeigt hatte, daß damit die Ausführung des 

Geſeßes zur Unmöglic<keit würde. Die Feſtſezung des Staatsbeitrages 

mußte deshalb nohmals an die Kommiſſion zurükgewieſen werden. 

Die Mehrheit, für die Kern, auc<) Häberlin, ſprac<hen, wollte 230, die 

Minderheit 250 Fr. als Höchſtbetrag für die einzelne Sculanſtalt 

geben. Angenommen wurde der höhere Betrag. Die (theoretiſche) Zahl 

der Sekundarſ<ulen wurde dagegen na<H der Anſicht Kerns und der 
Kommiſſionsmehrheit auf 14--18 feſtgeſett ſtatt 18--26, wie die Min- 

derheit wollte. War bisher mit vollen Händen geſpendet worden, ſo 

drehte ſi< der Wind, als die Kantonsſ<ule an die Reihe kam. Reifer, 

der alte und beharrlihe Gegner, nahm den erſten Anlauf und ſtellte 

eine Rehnung auf, nac< der die Gründung unmögli< war. Wieder 

Üübernahm Kern die Verteidigung: Das auf die Kantonsſ<ule ver- 
wendete Kapital werde ſ<höne Zinſen tragen. Bei Nichtgründung 

würden die Koſten für das Land eher größer (Na< dem Vertrag mit 

der Stadt Frauenfeld mußte im Falle der Verwerfung der Staat jener 

die Koſten für das bereits erbaute Gebäude vergüten). Man werde 

Stipendien für Ärmere einführen. Man gedenke, wenigſtens ſpäter, 

wenn tunlic< das Seminar mit der Kantonsſ<ule zu verbinden. Die 

Petenten hätten verſprohen, keine Oppoſition zu machen, wenn der 

Volksſ<Hule ihr Teil gegeben werde, was erfüllt ſei. Die Behauptung, 

daß das Ganze nur zum Vorteil Frauenfelds geſ<ehe, ſei aus der Luft 

gegriffen. Nachdem nod) von beiden Seiten geſpro<en worden war, 

beſchloß der Rat ſ<ließlic gegen einen Verſ<hiebungsantrag Eintreten 

und damit au Vollziehung des Dekrets. Die Eröffnung wurde auf 

den Mai angeſeßt. 

Nun ließen die Volksmänner, an deren Spiße wieder Bion ſtand, 

das Veto ergehen. „Wäcter“ und „Thurgauer Zeitung“ brachten 

dauern. Meine Aufgabe würde es, gegen eine ſolche Partei das Inſtitut ins Leben zu 

führen. . ., und welcher tüchtige Lehrer könnte auf ſov unterwühltes Land ſeinen Samen 

ausſäen, einen guten Geiſt unter ſo viel Gift pflanzen? Mir perſönlich wird aber eine 

große Laſt abgenommen, die ich allerdings mit allem Mut übernommen hatte. Was icl 

wohl denke, fragſt du. Ach, da ließe ſich viel ſagen. Vorläufig ſo viel, daß ver Gedanke, 

nicht mehr zu lang im Thurgau zu bleiben, neue Nahrung gefunden hat, daß ich jeden- 

fall8s keine Beamtungen im Thurgau mehr annehme. Vielleicht nehme ich -- ſofern ich 

mit Zutrauen gewähkt werde -- die Stelle im Großen Rat an, wenn ich wirklich den 

Kanton verlaſſen werde. Wir könnten vielleicht daſelbſt bleiben, dann den Winter mit 

dir und Liſette in Paris zubringen und auf das künftige Frühjahr dann nach Bern gehen.“ 

( Dechslis Notizen.)
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Warnungen gegen dieſen Sturm und wieſen Entſtellungen von Tats- 

ſa<HMen in der gegneriſc<en StimmungsmacHe na<. Es nüßte nichts. 

In vielen Teilen des Kantons gärte eine zu große Erbitterung gegen 

die herrſH<enden Beamten, namentliHh Mißtrauen gegen die Verwaltung 

der Staatsgüter." Dies mag als eine Reaktion der Volksſtimmung er- 

flärt werden, da na<H der Reviſion die erhofften materiellen Erleich- 

terungen do< niht eingetreten waren, und die Überführung der 

Kloſtervermögen in den Staatsbeſiß nur langſam vor ſich ging. Das 

BVeto ſiegte am 2. Mai mit 11 837:1038 Stimmen.* Hand in Hand 

damit ging ein Auskämmen bei den Erneuerungswahlen des Großen 

Rates. Ganze 22 neue Kantonsräte wurden nac< Frauenfeld geſhic>t, 

meiſt Demokraten. Von der Regierung wurden nur no<h drei Männer, 

Kern, v. Streng und Müller, gewählt, Kern als einziger dur< Wahl in 

zwei Bezirken. 

Kerns S<hmerz über dieſe Vorgänge drüct ſich in der Rede aus, 

mit der er am 7. Juni den Großen Rat eröffnete: 

„An ernſtem Stoff zu einer großen Rede würde es mir zwar nicht 

fehlen. I< glaube aber do<Mm, mich ſol<her Betrac<htungen enthalten zu 

ſollen. . . . Möge jener Geiſt des Mißtrauens und der Parteileidenſ<haft, 

wie er in letzter Zeit an man<hen Orten des Kantons in dem Maß zu- 

tage trat, daß abweichende Anſichten nicht einmal gehört, geſhweige 

denn geprüft wurden, nie in den Ratsſfaal eindringen. ... Nicht 

nur mander Bürger des Kantons, au< unſere Miteidgenoſſen bliken 

mit einer gewiſſen Spannung auf die künftige Entwiklung unſeres 

Staatslebens. Es iſt leiht, gewiſſe Begehrlichkeiten zu weden, aber 

ſHwer, ſie in einem Staat mit beſhränkten finanziellen Mitteln zu 

befriedigen und denno< den wahren BVolksintereſſen und den An- 

forderungen der Zeit Genüge zu leiſten.“ 

Zum Zeichen der ſteten Anhänglichkeit wählte ihn der Große Rat 
zu ſeinem Präſidenten. Allerdings erſt im 5. Wahlgang mit 50 Stimmen 

gegen 49 für Ludwig. Die Beſtätigung als Regierungsrat, die ſich daran 

anſ<loß, lehnte Kern aber ab. 

S<hon vor drei Jahren habe er ſiH nur ungern beſtimmen laſſen, 

die Wahl anzunehmen, da er öftere Abweſenheit infolge ſeiner Stellung 

1 Unglfücſicherweiſe war gerade zuvor eine größere Unterſchlagung des Staats3- 

ſchreibers entve&t worden, die dvem Verſprechen, welches Kern al38 Regierungspräſident 

vor zwei Jahren abgegeben hatte, daß von nun an mehr Ordnung auf der Kanzlei herrſchen 

werde, gegenübergeſtellt wurde. 

? Auch Kerns Bruder, Friedenz3richter Chriſtian Kern, ſprach und ſtimmte in Ber- 

lingen für das8 Veto. --- Am gleichen Tag ſchenkte die Stadtgemeinde Frauenfeld Kern 

zum Dank für ſeine Bemühungen ihr Bürgerrecht.
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in den eidgenöſſiſMmen Behörden vorausgeſehen habe. Seine Bedenken 

von damals ſeien begründet geweſen, da er zu oft den kantonalen Ge- 

ſhäften entzogen geweſen ſei.* „Die letzten Vorgänge im Kanton waren 

nun keineswegs geeignet, mich in meinem Entſ<luß wankend zu machen. 

Eine Folge des Beto wird wohl darin beſtehen, daß die geſeßzlic) und 

vertragsmäßig gegründete Kantonsſ<Hule wieder vernichtet werden 

ſoll. Bei den Intereſſen, die ih bisher für die Gründung und Erhaltung 

dieſer Anſtalt an den Tag gelegt habe, iſt es gewiß natürlich, daß ich 

mid) nicht entſ<ließen kann, in eine Behörde wieder einzutreten, wo 

als erſte Tätigkeit vorausſichtlich auf mi<h warten würde, ihre Zer- 

ſtörung anzubahnen. Deshalb fehlt mir die dazu nötige Freude. Dies 

bezieht ſic) au< auf den Erziehungsrat.“ Er trage au< den Wunſc< in 

ſiH, etwas mehr Zeit zu ſeiner eigenen VBerfügung zu erhalten als bis- 

her, was im Falle des Bleibens geradezu eine Unmöglichkeit wäre. 

Auf die Länge könne er ohne geſundheitlihen Nadteil ni<t Zeit und 

Kraft in dem Maß und nad) ſo verſchiedenen Seiten hin verwenden, 

wie in den letzten Jahren. Es werde ihm aber au< in Zukunft eine 

PfliHt und Freude ſein, dem Heimatkanton zu nüßen.? 

Die Unſicherheit der demokratiſMen Gegnerſ<aft zeigte ſich deutlich 

bei der Geſamterneuerung des Regierungsrates. Sie ließ die Alten im 

Amt. Der freigewordene Seſſel wurde Ludwig angeboten; er lehnte ab. 

Daß die Demokraten ihren Willen dur<ſetzen konnten, bewies dagegen 

die Wahl des Erziehungsrates. Auch hier trat Kern zurü>, und die ganze 

ihm ergebene Behörde ſc<loß ſiH an. An die Stelle Kerns trat für kurze 

Zeit Thomas Scerr. Darauf reichte au< Seminardirektor Wehrli ſein 

1 1850 fehlte er an 87 von den 144 Sitzungen des Regierungsrates, 1851 waren es 

57 von 125 und im erſten Halbjahr 1852 40 von 62. Er hatte übrigens am 22. Juni 1850 
als Präſident den Stichentſcheid dafür gegeben, daß bei Abweſenheit von mehr als vier 

Wochen der Abweſende ſeinen Stellvertreter ſelbſt zu entſchädigen habe. 18350 und 1851 

ließ er ſich auch neben den vielen Urlauben für eidgenöſſiſche Geſchäfte noch einen für 

den Beſuch eine3 Kurorts zur Kräftigung ſeiner Gefundheit bewilligen. 

? Anuch eine Wahl ins Obergericht lehnte er ab. Ähnlich drückte er ſich in einem 

Brief an Mittermaier vom 16. Juni 1852 aus: Mit eidgenöfſiſchen und kantonalen 

Geſchäften überlaſtet, habe er ſeine Privatkorreſpondenz vernachläſſigen müſſen. „Nun 

habe ich e8 mir etwas leichter gemacht. . . Abgeſehen von den Geſchäften beſtärkte mich 

der Umſtand in meinem Entſchluß, daß eine ſchöne Hoffnung, die ich für unſern Kanton 

hatte, zu Grabe getragen wurde, nämlich die Kantonsſchule. . . Als es fich aber um die 

Organiſation und wirkliche Ausführung handelte, gelang es einigen Demagogen, dadurd) 

daß ſie dem Volk vorſpiegelten, „höherer Unterricht ſei nur für die Herren', man ſolle das 

Gekd lieber unter die Gemeinden verteilen, um ihnen die Steuern zu erleichtern uſw., 

eine Mehrheit von Stimmen zu erhalten und das Geſetz durch das Veto zu verwerfen. 

Begreiflich hatte ich unter folchen Umſtänden auch keine Luſt, im Sinne des Rücſchritts 

an den ferneren Arbeiten des Erziehungsrate8 Teil zu nehmen. Jc< freue mich ſehr, 

auf folche Weiſe auch einmal Zeit für mich felbſt zu erhalten.“
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Abgangsgeſuch ein, da er durc< die Wahl Scherrs eine Entwiklung des 

Erziehungsweſens kommen ſah, mit welc<her er ſiM nicht befreunden 

konnte. Weitere ShHulmänner folgten.? Damit war das alte Regime 

aus ſeiner lekten Stellung gedrängt. In Wehrli hatte Kern eine Per- 

ſönlichkeit aus Pietät, vielleiHt au< aus mangelnder Einſicht gehalten, 

der die Fachpädagogik der Zeit nicht gewogen war.* Auc<h ſonſt war 

der Erziehungsrat ein wenig verknöchert; zum Beiſpiel hatte exr es 

verpaßt, die mißbräu<lih lange Verwendung von Stellvertretern 

abzuſc<affen und beſſere Shulbücher einzuführen.? 

Der neue Erziehungsrat, beſtehend aus Scherr, Häberlin, Burkhard, 

Regierungsrat Stähele und Pfarrer Steiger, machte ſih mit außer- 

ordentlihem Eifer und Geſchi> hinter ſeine Pflichten. Er arbeitete das 

Sculgeſeß in ſeinem Sinne um, und im folgenden Jahr. (7.--10. März) 

1853 wurde es vom Großen Rat, wieder nach langen Erörterungen, 

genehmigt.* Nunmehr erhielt jede Gemeinde 2500 Fr. Staatsbeitrag, 

obwohl Kern ſic< dagegen wehrte. Trotz dieſem Entgegenkommen war 

die Stimmung für den Vorſchlag des Erziehungsrats und der Kom- 

miſſion, eine höhere Lehranſtalt in beſ<eidenem Maß und für einige 

Jahre einzuführen, immer no< ziemlich kritiſM. Kern ſetzte dazu den 

verzweifelten Eventualvorſ<lag, daß man bei Verwerfung ſofort zur 

Einführung der Kantonsſ<hule im Umfang des Geſees von 1852 

ſchreiten ſolle. Im Laufe der Erörterung brachte er, um die Volks- 

männer zu gewinnen, denen nur Dinge von unmittelbar praktiſchem 

Wert einleuhten wollten, den Gedanken vor, man könnte die Organi- 

ſation noFH mehr zugunſten der tehniſc<en Bildung ändern. Eine Rü- 

weiſung an die Kommiſſion in dieſem Sinn ſiegte ſ<ließlich gegen 

1 Im Juli 1853 folgte der Direktor der landwirtſchaftlichen Schule, Wellauer, der 

wenige Jahre zuvor die verlokendſten Angebote de3 Kantons Freiburg ausgeſchlagen 

hatte. Er wurde „durch die Gewalt der Umſtände“ zum Rüctritt veranlaßt; mehrere 

Inſpektoren und Schulvorſteher ſchloſſen fich an, vgl. Thalmann, S. 12. Anderſeits 

warf eine Einſendung im „Wächter“ dem alten Erziehungsrat unbefriedigende Geſchäfts- 

übergabe und andere Fallſtrike, die er den Nachfolgern geſtellt hätte, vor. 

? Schon früher hatten die jüngeren Lehrer allmählich begonnen, ſich hinter Scherr 

zu ſtellen und die Autorität Wehrlis, einer Säule der Regeneration, zu bezweifeln. Vgl. 

die Notiz Scherrs bei Leutenegger, Th. Scherr im Thurgau, S. 55: „Wehrli war auh 

in der Komnmiſſion. Herr Kern mußte mir ſelbſt fagen, es könne mit Wehrli nicht mehr 

lang gehen, er habe auffallend abgenommen, worauf ich erwiderte, mir ſcheine, der Mann 

ſei noch, wie er ſtet8 geweſen ſei. .. Und Herr Kern biß ſich in die Lippen.“ Scherr hielt 

auch, wie Rueß, Kappeler für den tüchtigſten Thurgauer und nicht Kern. 

3 Vgl. Weinmann, S. 73. Über die Schwierigkeit, die Kinderarbeit auszurorten 

val. E. Hofmann: Geſchichte der Fabrikfgeſezgebung im Kt. Thurgau, Diſſ., und F. 

Rohrer: Die Kinderarbeit im Kt. Thurgau, Diſſ. 
« In der Prüfungskommiſſion vertrat Kern mit v. Streng, Pupikofer und Kappeler 

die Kantonsſchulfreunde.
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einen Antrag auf Fallenlaſſen der Angelegenheit. Am 5. April endlich 

kam das Kantonsſ<hulgeſeß unter Da<. In einer ausführlichen Rede 

beſhwor Kern zum letztenmal den Großen Rat, der Ehre des Kantons 

eingedenk zu ſein. Den Vorwurf, man wolle das Beto in ſeiner Wirkung 

aufheben, widerlegte er dur< einen Bergleic zwiſc<en dem BVeto- 

büchlein und dem neuen Schulgeſeß, das die Forderungen des Büch- 

leins erfüllte. Er verſi<herte, daß die Berehnungen, wonad) der 

Bürger nichts zu bezahlen habe, richtig ſeien. Nur im Falle der Aufgabe 

des Planes müßten 45 000 Fr. dur< direkte Steuern aufgebracht 

werden. Mit großer Mehrheit wurde der Entwurf angenommen, der 

zwei Abteilungen mit fünf Jahreskurſen vorſah. Hingegen unterlag 

Kern mit dem Geſuh, den kantonalen Armenfonds do< no< zu Hilfe 

zu Ziehen, indem dieſer 2000 Fr. für Stipendien abgeben ſollte. Das 

Veto war nun nic<t mehr zu befür<ten. Am 14. September fand die 

feierlihe Eröffnung der Kantonsſ<hule ſtatt. Kern ließ in ſeiner Tiſch- 

rede den Thurgau hohleben, und wies auf die Notwendigkeit hin, 

militäriſc;e Übungen für die Kantonsſ<hüler einzuführen. Auf ſeinen 
Antrag erging dann eine Sammlung zur Unterſtüßung ärmerer Zög= 

linge, die 1300 Fr. erbracte. 

Na dieſem ſ<Hwer errungenen Sieg in der Kantonsſ<ulangelegen- 

bheit, die ihm Herzensfac<he war, trat Kern in keiner neuen Frage mehr 

führend hervor. Zu deutlich hatte er ſpüren müſſen, daß ſeine Glanz- 
zeit im Kanton zu Ende ging. In der gleichen Sitzung, wo die Gründung 

der Kantonsſ<Hule beſhloſſen wurde, teilte er dem Großen Rat mit, 

daß er als Mitglied der Eiſenbahndirektion genötigt ſei, ſeinen Wohn- 

ſit na<ß Zürich zu verlegen. Er beabſichtige aber, weiterhin an den 

Verhandlungen des Großen Rates Anteil zu nehmen, was er für ver- 

faſſungsmäßig zuläſſig era<te. Der Große Rat ſtimmte bei, da ſein 

weiteres Wirken für den Kanton wünſchbar ſei. Im anſc<ließenden 

Schlußwort ſprac Kern, als Präſident, den Wunſ< aus, daß der ver- 

ſöhnliche Geiſt der lezten Situngen weiterbeſtehen und auf das Volk 

übergehen mödhte. 

In dem einen Jahr, in dem er no< die Sitzungen beſuchte, griff er 

nur noFH wenig in die Verhandlungen ein. Beim Flurgeſeß, einem 

längſt erwarteten und notwendigen Geſeßz, glaubte er, daß man den 

Gegenſtand beſſer prüfen und erſt ſpäter auf den Entwurf, jett hö- 

ſtens auf den erſten Teil eintreten ſolle. Trokdem begann man ſofort 

mit der Behandlung, und auc< Kern meldete ſic) etwa zum Wort 

(13. Dezember 1853). 

Am 19. Dezember 1854, nachdem er ganz in den Bundesdienſt
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getreten war, wurde ſein Rüdtritt5sgeſu< verleſen: „Wenn ich auch 

bedaure, nac<dem icH 22 Jahre die Ehre hatte, dem Großen Rate 

anzugehören, künftighin an ſeinen Verhandlungen nicht mehr Teil 

nehmen zu können, beruhigt miH dod) anderſeits die Überzeugung, 

auch in dem neuen Wirkungskreis meinen Mitbürgern nüßlich zu ſein.“ 

Der Große Rat ſtand ni<t an, ſeinem langjährigen Führer, der per- 

ſönlic) immer die allgemeine Ahctung aller genoſſen hatte, nun, da er 

ſich freiwillig zurükzog, volle Anerkennung für ſeine Leiſtungen aus- 

zuſprechen. 

Bald darauf verlangte und erhielt Kern auch die Entlaſſung aus 

dem Juſtizſtab in der Armee, in dem er ſeit der Neuorganiſation 

wieder den Grad eines eidgenöſſiſchen Oberſten innegehabt hatte (Fe= 

bruar 1855). 

Eines der dringenden Bedürfniſſe der Zeit, auf das bei der Ver- 

faſſungsreviſion wieder deutliH der Finger gelegt wurde, war die 

Hebung und Umgeſtaltung des Kreditweſens. Landwirtſc<aft und Klein- 

gewerbe litten ſtändig an Kapitalmangel. Shon früher war in der 

Gemeinnüßigen GeſellſMaft der Gedanke einer Hypothekenbank er- 

örtert worden." Kern hat wahrſ<heinlich au<h no<h von ſeinem Shwieger- 

vater Freyenmuth, der ſich ſtets mit dieſen Fragen beſchäftigte, An- 

regungen erhalten. Nachdem in der Verfaſſung grundſäßlich die ſtaat- 
liHe Unterſtüßung eines ſol<en Unternehmens verſproHen worden 

war, nahm ſi< die Gemeinnüßige GeſellſMaft der Angelegenheit mit 

dem Willen zur Tat an. Am 17. Mai 1850 wurde Kern wieder zum 

Präſidenten der Geſellſ<haft gewählt. Die Annahme der in ſeiner 

Abweſenheit auf ihn gefallenen Wahl fiel ihm um ſeiner übrigen Ge- 

ſchäfte willen ſHwer. Er entſ<loß ſiH nur dazu, damit er nac< Kräften 

zur Gründung der für den Kanton ſo wichtigen Hypothekenbank mit- 

wirken könne.* Unter ſeiner Leitung wurden dann die Saßungen für 

ein ſolHes Inſtitut beraten und genehmigt. Im April des nächſten 
Jahres wurden die von ihm im Namen der Geſellſ<aft unterzeichneten 

Einladungen zur Beteiligung bei der Gründung verſchit. Und am 

19. Mai konnte er der Geſellſ<aft mitteilen, daß von den auf mindeſtens 

600 angeſeßten Privataktien bereits 520, davon 320 im Thurgau, 

gezeichnet ſeien, ſo daß die Entſtehung der Bank als geſi<ert betrachtet 

werden könne. Er nehme au< an, daß die Gemeinnüßige Geſellſ<haft 

die Koſten bis zur Gründung übernehmen werde. 

1 Häberlin-Schaltegger I1, S. 215 ff.; J. Herzog: Das thurgauiſche Sparkaſſen- 

weſen, hiftoriſch-ſtatiſtiſch dargeſtellt. 

? Eröffnungsrede vom 21. Oktober 1850.
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Die Gründungsverſammlung der Aktionäre erfolgte am 17. Juni. 

Kern eröffnete ſie: Mit leeren Klagen über verkehrte ſozialiſtiſche Be- 

ſtrebungen, die au< er keineswegs billige, ſei es in ihrer Zeit nicht 

getan. Eine wohlorganiſierte Kreditgeſeßgebung ſei für die materielle 

Wohlfahrt wichtig; nur damit könnten Wucher, Kapitalmangel und 

andere unerfreuliche Erſ<Heinungen beſeitigt werden. Deshalb ſpreche er 

ſeine Freude und ſeinen Dank aus, daß dieſes Beſtreben au< außer dem 

Kanton Unterſtüzung gefunden habe. NatürliH wurde Kern in den 

Berwaltungsrat gewählt und der Statutenentwurf ohne große Ände- 
rungen angenommen. Bald darauf beſtellte ihn der Verwaltungsrat 

zum Präſidenten des kleinen Verwaltungsrates. 

Bei der nächſten Verſammlung der Gemeinnützigen Geſellſc<haft 

(13. November) ſtellte er die nahe Eröffnung der Bank in Ausſicht, 

berichtete über die fortgeſetzte Tätigkeit der Bankverwaltung und um- 

ſchrieb die zukünftigen Aufgaben: Erleihterung der Shuldenlaſt dur< 

Abzahlungen, Schaffung eines gegliederten Sparkaſſennetzes, Er- 

zielung eines regelmäßigen Kreditverkehrs zu möglichſt billigem Zins- 

fuß, allmählihe Beſeitigung der gemeinderätlihen Pfandſc<Haßungen. 

Daran ſ<<loß ſic<H eine längere Ausſprache über die Abtretung der ſchon 

lange beſtehenden Sparkaſſe der GeſellſHmaft an die Bank an. Kern 

ſeßzte ſiM dafür ein; denn damit ſicherte ſih die Bank von Anfang an 

einen größeren Geſhäftskreis und mehr Vertrauen. Shließlih wurde 

ſein Antrag angenommen, das heißt 6000 fl. vom Reſervekapital für 

die Geſellſ[Maft zurükbehalten, gegenüber dem Antrag Labhardts auf 

ein Drittel des Reſervekapitals, was mehr geweſen wäre. 
Mit dem 1. Januar 1852 öffnete die thurgauiſc<e Hypothekenbank 

ihre Pforten. Kerns weitere Tätigkeit als Verwaltungsratspräſident 

braucht hier nicht verfolgt zu werden -- ſie iſt die übli<e -- es genügt 

uns, ſeine weſentliHe Anteilnahme an der Gründung gezeigt zu haben. 

Eidgenöſſiſche Politik 1851---1854 

Die ſolgenden vier Jahre, in denen Kern noFH dem Nationalrat 

angehörte, erhalten ihr Gepräge dur< die wirtſ<aftli<-kulturellen 

Einrichtungen, in denen die Shweiz den Vorſprung der Nachbarländer 

einholen mußte: Zoll, Eiſenbahn und PolyteHnikum. 

Kern, der von Anfang an die wa<ſende Bedeutung von Handel und 

Induſtrie für die Shweiz erkannt hatte, ſetzte ſeine Politik ihrer Förde- 

rung durh ſtaatlihe Maßnahmen fort. Am 21. Juli 1851 wurde der 

erſte moderne Handelsvertrag der ECidgenoſſenſ<aft mit Sardinien
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abgeſhloſſen. Kern war zuvor gegen den ſ<wülſtigen Kommiſſions- 

bericht, der ſofortige Genehmigung beantragte, aufgetreten. Auf ſein 

Verlangen wurden zuerſt beim Departement und den Abgeordneten, 

wel<Hhe die Verhandlungen geführt hatten, Aufſchlüſſe eingeholt, auc< 

die Akten gedru>t und ausgeteilt und erſt dann der Bertrag genehmigt. 
Kern wirkt alſo hier als das Gewiſſen des Parlamentes gegen Über- 
ſtürzung. 

An den anſchließenden Beratungen des Zollgeſezes nahm er 

tätigen Anteil. Beſonders bemühte er ſiM dabei um die Ergänzung, 

daß der Bundesrat einzelne Zollſätze bei Lebensmittelnot oder aus- 

nahmsweiſen Beläſtigungen dur<& das. Ausland ändern könne. Er 

madte dabei auf die drohenden Erhöhungen des Zollvereins aufmerk= 

ſam. Gegen dieſe, von ihm nie aus den Augen verlorene Gefahr?* 

arbeitete er mit größtem Eifer. Als am 8. Auguſt eine Motion einen 

Bericht des Bundesrates über den deutſc<hen Zollverein und die ſchwei- 

zeriſHen Gegenmaßnahmen wünſchte, konnte er erklären, daß er in- 

folge wiederholter Beſprehungen mit Mitgliedern des Bundesrates 

heute die Berſicherung erhalten habe, daß abwehrende Anträge bereits 

in Beratung lägen. Folgenden Tags ſikerte aber während der Situng 

dur<, daß der Bundesrat die Beſchlußfaſſung über die Gegenmaßs- 

regeln verſchoben habe. Sofort ſtellten auf Veranſtalten Kerns zwölf 

Nationalräte (darunter A. Eſc<er) eine neue gleichlautende Motion. 

Darauf erklärte ſich der Bundesrat freiwillig bereit, Bericht zu er- 

ſtatten (11. Auguſt). Da aber der Zollverein niHt ans Nachgeben 

dachte, liefen bis zum nächſten Jahr verſchiedene Geſuche an die Bundes5- 

verſammlung ein, mit dem Begehren, man ſolle die Unterhandlungen 

abbrehen und mit den Vergeltungsmaßregeln beginnen. Kern fügte 

dem Kommiſſionsantrag, der ſie an den Bundes5rat zur Berichterſtattung 

wies, den Zuſat bei: dieſer ſolle gleichzeitig über den Stand der Ver- 

Hhandlungen berichten. Er begründete, es handle ſic ni<t um die Frage: 

„Sdqhußzoll oder nicht?“* ſondern um den Kampf gegen den Entzug der 

bisherigen Zollbegünſtigungen, den ein großer Teil der Bevölkerung 

wünſc<He. Wohl wurde der Antrag angenommen, allein ohne Friſt- 

ſezung, ſo daß die SahHe auf unabſehbare Zeit verſhoben ſchien. 

Der bundesrätliHe Rechenſ<aft5beriht gab indes bald Gelegenheit, 

darauf zurüFzukommen. Kern widerlegte, im Einverſtändnis mit 

1 Geſchädigt wurde unter anderem der thurgauiſche Moſt- und Weinexport. Baum- 
gartner: Schweizerſpiegel, S. 219. Wahrſcheinlich wurde Kern von den beiden Thurgauer 

Fachleuten Beyyel und Sulzberger beraten. 

2 Die Bundes8verſfammlung war in die zwei Lager des Schußbzolls und des Frei- 

Handels getrennt. 

8
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andern Abgeordneten der Oſtſc<hweiz, die Behauptung, daß die deutſchen 

Zollmaßnahmen keine nachteiligen Einwirkungen hervorgerufen hätten. 

Er gab allerdings zu, daß bisher verſchiedene Gründe ſie weniger emp- 

findlich gema<ht hätten, was aber nicht hindern dürfe, mit allen Mitteln 

eine Abwehr zu verſuchen. Gemeinſam mit dem St. Galler v. Gonzen- 

ba<h erflärte er dann, daß ſie nur darum keinen beſtimmten Antrag 

ſtellten, weil ſie infolge ihrer Bemühungen bei den zuſtändigen Be- 

hörden die Zuſicherung erhalten hätten, der Bundesrat werde wirklich 

in naher Zeit Bericht vorlegen und erklären, daß man die Verhand- 

lungen neu aufnehmen müſſe. Frei-Heroſe beſtätigte dies dem Rat. 

Tatſächlich machte der Bundesrat nun wieder einen Verſuch, durch 

Unterhandlungen die alten Vorrehte für die ſc<hweizeriſMe Ausfuhr 

zurückzuerobern, und ſandte zu dieſem Zwe> den Hauptſprecher der 

betroffenen Kreiſe ſelbſt auf die Fahrt. Kern begann ſfeine Reiſe mit 

Stuttgart, wo er Ende Auguſt 1852 eintraf.* Der württembergiſche 

Finanzminiſter Knapp empfing ihn in einer Audienz und teilte ihm 

auf ſein Anſuchen mit, Württemberg ſei geneigt, die Unterhandlungen 

mit der Shweiz wieder aufzunehmen. Im Augenblik laſſe ſich indes 

nicht viel machen, da es ungewiß ſei, was für neue Unionsverhältniſſe 

aus den gerade ſHwebenden Konferenzverhandlungen in Berlin hervor= 

gehen würden. Kern betonte demgegenüber, daß die Unterhandlungen 

mit der Shweiz nicht allzu lange verzögert werden ſollten; die Shweiz 

dürfe jedenfalls erwarten, daſß die ſüddeutſc<en Regierungen ſich auc< 

bei einer neuen Union vorbehalten würden, eine ihre Verhältniſſe 

beſonders berüſfichtigende Übereinkunft abzuſchließen. Miniſter Knapp 

ſtimmte ihm bei und verſprac<, man werde nic<ht warten, bis der neue 

Unionsvertrag ins Leben getreten ſei (Ende 1853), ſondern ſchon nach 

der Verſtändigung über ihn mit der Schweiz eine neue Konferenz 

abhalten, um wenn möglic einen förmlihen Handelsvertrag für 

längere Zeit abzuſchließen. Dieſer könne dann auc< ſhon vor Ablauf 

des Vertrags der jeßzigen Union in vorläufige Wirkſamkeit geſetzt 

werden. Kern mußte ſic) mit dieſen beruhigenden Erklärungen begnügen 

und reiſte weiter naH Karlsruhe. Die Beſprehungen mit dem dortigen 

badiſchen Finanzminiſter Regenauer verliefen im weſentlichen über= 

einſtimmend mit den vorigen, nur mit einem weniger tröſtlichen Schluß. 

Regenauer glaubte nämlich, daß auc<h eine nur vorläufige Übereinkunft 

die Zuſtimmung der Übrigen Zollvereinsſtaaten brauche, wel&<e no<h 

zu erhalten keine große Ausſicht beſtehe. Auch für eine Verſtändigung 

1 Berichte Kerns im Bundesarchiv. Auf eine Darſtellung des wenig erfolgreichen 
Unternehmens in den Politiſchen Erinnerungen hat er verzichtet.



115 

nad) Behebung der deutſc<hen Zollkriſis machte er wenig Hoffnungen. Es 

werde ſ<wer halten, die aufgehobenen Zollbegünſtigungen wieder ein-= 

zuführen. Kern ließ darauf die Möglichkeit dur<bli>en, daß die deutſchen 

Wünſc<e betreffs Eiſenzoll von ſeiten der Shweiz in dem Maße 

berüdſihtigt würden, wie man den ſc<weizeriſc<en Intereſſen Rechnung 

trüge. 

In Berlin, wo Kern am 14. September eintraſ, wollte er keine 

amtlichen Schritte bei preußiſchen Ämtern tun, da er eine Mißſtimmung 

wegen der Neuenburger Angelegenheit befür<tete. Dur< die VBermitt- 

lung des frühern zürdheriſc<en Regenerationsführers, Profeſſor 
F. L. Keller, erhielt er die Einladung zu einer privaten Unterredung 

mit dem Miniſterpräſidenten v. Manteuffel. Auc<h hier mußte er ſich 

mit Vertröſtungen zufrieden geben: Die Union ſei no< nicht ſicher; 

preußiſ<erſeits werde man ſich gerne na< Beendigung der Zollkriſis 

Üüber eine gleiche Richtung mit der Shweiz verſtändigen. v. Manteuffel 

ſpra<h ſic) anerkennend über den Erfolg von Kerns Miſſion in Genf* 

aus und fragte Verſchiedenes über die Berhältniſſe von Neuenburg. 

Kern antwortete beruhigend, er ſei dort geweſen und ſei überzeugt, daß 

die Regierung den Anordnungen des Bundesrates in Flüchtlingsan- 

gelegenheiten na<fkomme und daß das Land gut verwaltet werde. Dann 

wurde er ebenſo freundlich entlaſſen, wie er empfangen worden war. 

Auf der Rüreiſe traf er in Leipzig no< den badiſc<en Abgeordneten 

Miniſterialrat Ha> und den bayriſchen Miniſterialrat Meixner. Die 

Unterredungen mit den beiden brachten indes nichts Neues mehr zu- 

tage. RNach einem Kuraufenthalt in Cannſtatt kehrte er am 2. Oktober 

nac<4 Frauenfeld zurü>. Müncen ließ er beiſeite, da der dortige zu- 

ſtändige Miniſter, von der Pfordten, krank war. 

Die Ergebniſſe der Miſſion, die Kern dem Bundesrat vorlegen 

konnte, beſtanden in verſcchiedenen Berſprehungen, beſonders in der 

Zuſicherung, daß die früheren Vorbehalte betreffend beſonderer Rü>- 

ſihtnahme auf die Shweiz wieder in den neuen Zollvertrag aufge- 

nommen würden. Wieder, wie in Wien, hatte Kern die undankbare 

Aufgabe, gegen widrige Verhältniſſe zu kämpfen. Natürlich ließ ſich 

die mühſam errungene deutſ<He Zolleinheit nic<t glei< wieder mit 

Sonderabkommen dur<bredchen. 

Seine Erfahrungen konnte er auc< im Nationalrat verwerten, indem 

er nämlich am 4. Juni 1853 als Mitglied der Petitionskommiſſion auf 

eine Eingabe von Weinhändlern der Kantone Zürich, Schaffhauſen, 

St. Gallen und Thurgau antwortete. Mit den Tatſahen vertraut, 

1 In Flüchtling8fachen, ſiehe ſpäter.
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mußte er zur Geduld mahnen und meinte, man dürfe nun do< wieder 

Hoffnung haben. =- An der Fortſezung der langwierigen Angelegenheit 

war Kern nicht mehr ſtark beteiligt, hatte er do< einen zu eindringlichen 

Begrifſf von den Sc<hwierigkeiten erhalten, um den Bundesrat weiter 

mit Forderungen zu beſtürmen. 

Anſchließend ſeien hier no<Mg die beiden diplomatiſc<en Sonder- 

miſſionen dargeſtellt, die Kern in dieſem Zeitraum im Auftrag des 

Bundesrates ausführte. Die erſte iſt die |<Mon erwähnte Sendung in der 

Flüchtlingsfrage na< Genf. 

Seit der Machtübernahme Louis Napoleons in Frankreich Jab es 

in der Shweiz zu der italieniſchen und deutſchen auc< no<h eine fran- 

zöſiſ<Me Flüchtlingsfrage. Franzöſiſce Emigranten hielten ſich unter 

dem Scuß der radikalen Regierung Fazy zahlreich in Genf auf, obwohl 

ihnen dur< den Bundesrat ein Berbleiben an der franzöſiſc<en Grenze 

verboten worden war. Dur dieſe Zuſtände gereizt, ließ die franzöſiſche 

Regierung ihren Botſchafter in einer ſc<harfen Note vom 24. Januar 

1852 übertriebene, die ſhOweizeriſme Selbſtändigkeit mißachtende 

Forderungen ſtellen.* Der Bundesrat wies dieſe zwar ab, beſc<hloß aber 

gleichzeitig, alles ihm Mögliche zu unternehmen, um den franzöſiſchen 

Beſchwerden den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es wurden deshalb 

Kern und der Solothurner Trog als eidgenöſſiſMe Kommiſſäre ein= 

geſeßt, um die ſtrikte Dur<führung der bundesrätlihen Vorſchriften 

in Genf durc<hzuſeßen. Die Wahl mochte auf Kern gefallen ſein, um 

dadur< mehr Ausſicht zu gewinnen, daß Napoleon 111. ſich vom guten 

Willen der Shweiz überzeugen laſſe. Kern konnte hier nun die Nöte 

der Zentralbehörde im Kampf gegen einen widerſpenſtigen Kanton am 

eigenen Leibe ſpüren, unter Umſtänden, die mit denjenigen, als er 

Louis Napoleon gegen eine Ausweiſung verteidigte, eine gewiſſe Ähn- 

lichkeit hatten. 

Fazy war keineswegs gewillt, ſeine Schüßlinge preiszugeben. 

Dies zeigte ſiH von Anfang an. Am 13. Februar, gleicß na<h ihrer An- 

kunft, übergaben die beiden Kommiſſäre dem genferiſc<en Staatsrat 

ihre Forderungen :? Es ſei in möglichſt kurzer Friſt ein genaues Verzeich- 

1 Dierauer-Schneider, S. 284 ff. 

2 Berichte der Kommiſfäre im B.-A, Brief an A. Eſcher vom 6. Februar über den 

Auftrag. Vertraulich berichtet er ihm, daß der Bundesrat die franzöſiſche Note ab- 

lehnend beantworten werde. „Die Jdee Bolliers im Einverſtändnis von Dir und 

Rüttimann, daß Dufour privatim nach Bern reiſe, blieb bei verſchiedenen Bundes- 

räten ohne Anklang.“ Die Miſſion ſei ihm ſehr ungelegen gekommen; er habe ſie aber 

in der jetzigen kritiſchen Lage nicht ablehnen dürfen. (B.-A.) Briefe über dieſe An- 

gelegenheit an Kern, alle in ſehr erbittertem Ton, von Furrer, Trog und Barmann, 

dem ſchweizeriſchen Geſandten in Paris, in Oechslis Notizen.
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nis aller im Kanton weilenden Flüchtlinge aufzuſtellen; ſc<on ausge- 

wieſene oder internierte Leute, die ſich an dieſe Maßregeln nicht hielten, 

ſeien zu verhaften, und Üüber ſie ſeien die Weiſungen der Kommiſſäre 

einzuholen; an der ſardiniſcen und ebenſo an der franzöſiſchen Grenze 

ſei die Fremdenkontrolle zu verſchärfen und alle Verdächtigen ohne 

zureichende Ausweisſchriften zurüzuweiſen. Eine Verſtändigung mit 

den Genfer Behörden Üüber die zu ergreifenden Maßregeln konnte nicht 

erreicht werden. Deshalb ſandten die Kommiſſäre ein zweites Schreiben 

an die Regierung. Dieſe entſhuldigte zuerſt eine Berzögerung wegen 

Abweſenheit von Mitgliedern. Als dann die Antwort eintraf, entſprach 

ſie den Begehren nicht. Der Vorſteher des Polizeidepartements konnte 

nie auf ſeinem Bureau angetroffen werden. Alſo erneutes Schreiben 

an den Staatsrat, der ſich nun bereit erklärte, den Weiſungen zu folgen. 

Tatſächlich hatte es den Anſc<hein, daß die Polizei ekwas größere Tätig- 

keit entfalte, Jo daß Kern für vierzehn Tage nac<h Frauenfeld verreiſte, 

um die Kantonsſ<ule im Großen Rat zu verteidigen. Indes zeigte ſich 

bald, daß die Genfer Polizei die Bundesgewalt weiter hinters Licht 

führte. Bedeutend mehr Flüchtlinge waren anweſend, als auf den amts= 

lichen Berichten erſ<ienen, darunter ſolHe, die vom Bundesrat aus- 

drüdlic) ausgewieſen worden waren. Die Flüchtlinge unternahmen 

ſtändig Kundgebungen und erlaubten ſic<) Anpöbelungen des ver- 

bliebenen Kommiſſärs. Nac Kerns Rükehr wurde am 18. März in 

mündlichen Verhandlungen mit den Vertretern des Staatsrats, Girard 

und Tourte, endlich erreicht, daß den Kommiſſären Einſicht in die Pa- 

piere der Fremden bei der Polizei geſtattet wurde. Auf dieſer Grund- 

lage richteten die Kommiſſäre ein eigenes Polizeibureau ein, wohin 
ſie alle Leute ohne oder mit gefälſc<ten Ausweiſen beſc<hieden, um ſie 

na<h Ermeſſen auszuweiſen oder nicht. Auc<h ſo ereigneten ſic<h no<h 

genügend Fälle, wo die genferiſMe Regierung den Kommiſſären Knüppel 

zwiſc<hen die Beine warf; zum Beiſpiel gab Kern der Polizei Auftrag, 

die Signalemente verſhiedener Flüchtlinge für Päſſe nac< England 

aufzunehmen. Statt deſſen händigte ſie ihnen ihre Papiere aus, worauf 

ſie verſ[Hwanden. Es kommt denn au< in den Briefen Kerns an den 

Bundesrat oft eine wahre Erbitterung gegen Fazy und ſein Regiment 

zum Ausdru>. Als ſich die diplomatiſc<e Lage entſpannte, verließ auch 

Kern, der ſich ſeit dem 27. März allein in Genf beſand, Mitte April den 

ungaſtlichen Poſten. Kann auc bei dieſer Sendung von keinem durc- 

ſ<lagenden Erfolg geſpro<en werden, ſo gelang es den Kommiſſären 

do<, dur< ihre Behandlung der einzelnen Fälle, die unwürdigſten 

Elemente unter den Flüchtlingen aus der Schweiz abzuſchieben.
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Dagegen war das no<h zu erwähnende letzte diplomatiſ<e Gaſtſpiel 

Kerns ni<t mehr dur<h widrige Verhältniſſe beeinträ<htigt. Am 9. und 

10. Mai 1854 hatte er nämlich, zuſammen mit Rüttimann, auf einer 

Konferenz mit badiſc<en Bevollmächtigten in Konſtanz eine Reihe von 

Grenzanſtänden zu bereinigen.* Der von beiden abgeſchloſſene, für 

die Sc<hweiz ſehr günſtige Vertrag enthielt eine Anerkennung der 

„Schaarenwieſe" gegenüber Büſingen als zur Eidgenoſſenſc<aft gehörend, 

eine genaue Regelung der Grenze bei Dießenhofen, ſowie die Ordnung 

der Fiſ<erei und Vogeljagd im Unterſee. 

Im Nationalrat beteiligte ſich Kern natürlich ſtark am Ausbau der 

Bundesſtrafre<htspflege. Er wollte, naM dem Vorbild anderer Geſeß- 

gebungen und im Intereſſe eines gründlicheren und ſolidern Berfahrens, 

der Anklagekammer die Befugnis retten, auf Altenvervollſtändigung 

zu erkennen. Es wurde ihm aber entgegengehalten (Pfyffer, Trog, Dubs, 

Hoffmann und andere), der Antrag widerſpreche dem Weſen des 

Anklageprinzips, welches nur feſtſtellen ſolle, ob Grund zum Einſchreiten 

vorhanden ſei oder ni<t. Die Anregung wurde demn auc<h verworfen. 

Beim Abſc<hnitt über die Zeugeneinvernahme ſetßzte er ſic gegenüber 

dem von Pfyffer, Dubs und anderen empfohlenen engliſc<en Verfahren 

für das franzöſiſMe ein, was angenommen wurde. 

Am 5. Dezember 1851 wurde er wieder zum Präſidenten des Bun- 

desgerihts beſtellt, nac<dem er für das Jahr 1851 dieſen Plaß 

K. Pfyffer überlaſſen hatte. Als ſol<er berichtete er am 22. Juli 1852 

über das vorläufige Zivilgeſeß und ſc<loß ſich der Meinung von Dubs 

an, daß man jenes einſtweilen auf Zuſehen beſtehen laſſen ſolle. Er 

unterſtüßte auc< Dubs, als dieſer einen Bericht des Bundesrates über 

die Vereinheitlihung der Strafrehtspflege verlangte, ohne allerdings 

damit dur<zudringen. 

Im übrigen kann es ſich hier niHt darum handeln, die Dußende 

von kleinen Eingriffen und Meinungsäußerungen Kerns im Laufe 

der Verhandlungen aufzuzählen. Wir ſtellen nur feſt, daß er an den 

meiſten Fragen mit Intereſſe teilnahm. Seine Politik kann vielleicht 

als regierungsfreundlic< bezeichnet werden, das heißt, er, wie übrigens 

die meiſten Oſtſ<Hweizer, verteidigte den Bunde5rat gegen Angriſffe, 

1 Berichte im B.A. Kern und Rüttimann waren ichon 1846 und 1847 zu Unter- 

hänblern für dieje Angelegenheit ernannt worden; da aber die badiſche Regierung keine 

Bevollmächtigte bezeichnete, kam es damals überhaupt nicht zu Verhandlungen (Korr. 

des Vorort3, Abſchiede). Dieſe Grenzanſtände reichten teilweiſe bis zum Jahr 1623 

zurück.
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ohne aber in einzelnen Fällen ſelbſt auf Kritik zu verzichten.* Die 

Zugehörigkeit zur Regierungspartei und zum Beamtenſtab des Bundes 

ſowie das Fehlen einer ſtändigen Gegnerſchaft legten ſolMes Berhalten 

nahe. 

Eiſenbahnfragen 

Bei ſeiner Anteilnahme an der wirtſ<aftlihen Entwiklung der 

S<hweiz mußte ſich Kern natürliH au< für Einführung der Eiſen- 

bahnen intereſſieren, welche einen Aufſhwung von Handel und Indu= 

ſtrie ermöglichten. =- Die erſten Stimmen für den Bau einer Eiſenbahn 

im Thurgau hatten ſiH ſ<on 1837 hören laſſen.* 1845 bildeten ſich 

proviſoriſ[c<e Komitees in Frauenfeld und Winterthur, um die JInitiative 

in der Frage zu ergreifen. Dieſe verſammelten ſich am 24. Dezember 

desſelben Jahres unter Kerns Führung in Frauenfeld. (In die von 

ihnen beſtellte vorläufige Direktionskommiſſion wurde er aber nicht 

gewählt.) Man hielt anſcheinend die Ausführung des Vorhabens für 

nahe bevorſtehend; denn für alle Fälle befaßte ſic< der Große Rat 

bereits am 3. März 1846 mit einem Enteignungsgeſeß für Herſtellung 

von Eiſenbahnen. Kern gehörte dabei zur Kommiſſionsmehrheit, die 

dem Staat nur die Verpflichtung aufladen wollte, abgeriſſene Land- 

ſtüe bis zu 5000 Quadratfuß zu kaufen, während die Minderheit bis 

10 000 gehen wollte. Angenommen wurde das erſte und der Entwurf 

1 Vgl. die Zollangelegenheiten. Am 22. Juni 1853 trat er für die angegriffenen 

Geſchäftsträger ein; am 27. Juli 1852 brachte er deim Bundesrat jeine kräftige Hilfe 

gegen eine Motion des Waadtländers Tourte: der Bundesrat möchte den Kantons- 

regierungen von allen Beſchwerden, deren Gegenſtand ſie ſeien, Mitteilung machen. 

Kern meinte dagegen: Es wäre dies Mißtrauen und würde den Kantonalismus über 

die Bundesakte hinaustreiben. =- Beim Nachlaß der Sonderbundskriegsſchuld ſtimmte 

er mit Eſcher u. a, für Verſchiebung (10. Auguſt 1852). Nachdem dies abgelehnt worden 

war, ging er aber doch über jenen hinaus, indem er außer dem Nachtrag zur Haupt- 

forderung (2 296 468 Fr.) noch eine weitere Million nachlaſſen wollte. =- In folgende 

Kommäiſſionen wurde er gewählt: Prüfungskommiſſion für den Rechenſchaftsbericht 

des Bundesrates am 8. Juli 1851 und 9. Januar 1854, am 6, Dezember 1851 lehnte er ab; 

Petitionskommiſſion am 7. Juli 1851 und 5. JZuli 1852, am 3. Dezember 1851 lehnte er ab; 

Prüfungskommiſſion für die Wahleinſprachen gegen den Nationalrat am 1. Dezember 

1851; Prüfungskommiſſion für das berniſche Preſſegeſeß am 13. Januar 1854; Prüfungs- 

fkommiſſion für die Frage, ob in Sardinien ein Generalkonſulat zu errichten ſei, am 3, Juli 

1854; Kommiſſion für einen Zollſtreit zwiſchen Bern und Biel am 11. Juli 1851. 

2 Häberlin-Schaltegger 1l, S. 318 f. F. Gubler: Die Anfänge der ſchtweizeriſchen 

Eiſenbahnpolitik, S. 206. =- Brief Kern3 an F. Keller, Zürich, vom 22. November 1837: 

„Die günſtige Aufnahme, welche das Unternehmen ver Eiſenbahn Baſel-Zürich gefunden 

Hat, bringt unſerm Kanton die Hoffnung, die Bahn nach Romanshorn weiter zu führen. 

Das Beſtreben des Thurgaus muß natürlich dabin gehen, alles zu tun, damit dieſe natür- 

lichſte und kürzeſte Verbindung wirklich zuſtande kommt."“ Ähnlicher Brief an J. B. Bavier, 

Chur (Dech8lis Notizen). 
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überhaupt ziemli< unverändert gelaſſen. Folgenden Tags gewährte 

der Große Rat gar der thurgauiſc<en Abteilung der „Zürid) - Bodenſee = 

Eiſenbahngeſellſ<aft“, wie ihr Titel lautete, einen Vorſchuß von 3000 fl. 

für die Vorarbeiten. Am 4. April leitete Kern wieder eine Verſammlung 

der zwei größern Komitees dieſer GeſellſMaft in Frauenfeld. Der 

proviſoriſ<en Direktion wurde im Dezember die Konzeſſion zum Bau 

der „Thurtallinie“ übergeben, ſofern die Geſellſ<aft innerhalb dreier 

Jahre mit den Arbeiten beginne. Da dieſe Bedingung unerfüllt blieb, 

verfiel die Konzeſſion.' Ähnlich ging es mit einer Konzeſſion, die dem 

Ingenieur Sulzberger erteilt wurde.? Kern hatte für den Regierungs- 

rat die Verhandlungen mit ihm geführt und ſaß in der prüfenden 

Großratskommiſſion. Shon vor dieſem Zwiſc<henſpiel hatte ſich wieder 

ein „Komitee zur Förderung des Eiſenbahnweſens“ gebildet, in deſſen 

engern und weitern Ausſc<uß Kern gewählt wurde (14. März 1852). 

Als nun das engliſc<e Geld Sulzbergers in nichts zerfloß, bildete ſich 

am 9. Oktober 1852 unter Teilnahme von 3--400 Perſonen eine neue 

„Eiſenbahngründungsgeſellſchaft“, die das alte Komitee übernahm und 

vergrüößerte. Damit war man naF dem anfänglichen Taſten endli 

auf feſten Grund gelangt. 

Als Abgeordnete dieſer Geſellſ<aft begaben ſich Kern und Re- 

gierungsrat Egloff am 19. November 1852 na<H Zürih, um mit dem 

engern Ausſ<uß des zür<heriſchen Komitees in Fühlung zu treten.* 

Gleichen Tags trafen aber auch die St. Galler Hungerbühler und Hoff- 

mann ein, die den Schienenſtrang an den Bodenſee über St. Gallen 

leiten wollten. Dank der politiſMen Freundſc<aft Kerns mit A. Eſcher* 

und den viel günſtigern topographiſ<en Verhältniſſen gelang es aber 

do<h den Thurgauern, einen Bertrag zum Abſchluß zu bringen. Über 

die Erregung und Spannung, in der ſic) Kern während dieſer Verhand- 

lungen befand, erzählt Keſſelring eine ſc<hlagende Anekdote: „Eines 

Abends war er, müde von der Anſtrengung des Tages, ins Theater 

gegangen, um ſic) etwas zu erholen. Aber nac Hauſfe zurücgekehrt, 

wußte er nict anzugeben, was, ja nicht einmal, ob ein Luſt- oder ein 

Trauerſpiel gegeben worden ſei. Er hatte in einer Loge gegenüber 

einen neuangekommenen St. Galler Abgeordneten bemerkt und die 

1 Am 6. Oktober 1846 ſchrieb Kern an Mittermaier, daß der Geldmarkt für die- 

Verwirklichung der Bahn günſtiger ſein follte, als er ſich gegenwärtig herausſtelle. 

? Häberlin-Schaltegger 11, S. 134. Briefe Sulzberger8 an Kern im Staatsarchiv 

Frauenfeld. 
3 Gagliardi A. E., S. 220. 

4 Zeichen dieſer Freundſchaft iſt die Weitergabe von Briefen Furrers8, die an Eſcher 

gerichtet waren, an Kern. A. Jsler: J. Furrer, S. 126 u. 130. 
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ganze Zeit über deſſen vorausſichtlichen Argumente und deren Be- 

kämpfung nachgedact.“ 

Am 5. Dezember erſtattete er dem großen thurgauiſchen Eiſenbahn= 

komitee ausführlichen Bericht. Er wurde darauf in die Abordnung für 

ein ſpäteres zürc<eriſc<-thurgauiſches Komitee und zum Mitglied des 

engeren Komitees gewählt." Folgenden Tags legte er dem Großen Rat 

den Staatsvertrag mit Zürich über den Bau einer Eiſenbahn und das 

Konzeſſionsgeſuch zur Genehmigung vor, worauf der Rat beide am 

8. Dezember in geheimer Sißung annahm.? 

Nachdem der Bau der Linie Winterthur-Romanshorn einmal feſt= 

ſtand, drehte ſich der Streit no< um einen ſeitlichen Anſ<luß oder eine 

Querverbindung. Eine engliſche GeſellſMaft reichte ein Konzeſſions- 

geſuch für eine Linie Wil - Frauenfeld - Shaffhauſen ein und begann 

Komitees zu bilden. Kern lehnte aber eine Wahl dafür ab. 

Die Anſicht, man könne St. Gallen zwingen, ſeine Bahn von 

Wil nac< Frauenfeld zu führen, teilte er als Juriſt und Kenner der 

Bundesverfaſſung nicht. Aber er nahm do<h für den Thurgau das 

Re<ht in Anſpruch, bei einer Linie Wil - Winterthur den Verlauf der 

StreXe zwiſc<en Wil und Aadorf ſelbſt zu beſtimmen (Oberhofen- 

Wittenwil ſtatt Sirnah - Eſchlikon).? Zu den Unterhandlungen mit 

St. Gallen über dieſe Bahn wurden wieder er und Regierungsrat 

Sulzberger von der Regierung abgeordnet. Da man ſic< nicht einigen 

konnte, wurde der Streit ſchließlich vor die eidgenöſſiſc<en Räte ge- 

brac<ht. Inzwiſchen hatte das eidgenöſſiſMe Eiſenbahngeſetß die Lage 

geflärt. So konnte der Nationalrat am 31. Januar 1853 den Antraq 

der Eiſenbahnkommiſſion, der auch Kern angehörte, genehmigen: „Der 

Große Rat Thurgaus wird eingeladen, der geſuchſtellenden Geſell- 

ſ<H<aft eine den veränderten Berhältniſſen angepaßte Konzeſſion zu 

geben. Sollte der Streit innert vier Wohen nicht ausgetragen ſein, 

ſo iſt die Bundesverſammlung einzuberufen, um das Nötige zu ver- 

fügen.“ Gegenüber dieſer Drohung mit der Zwangskonzeſſion blieb 

dem Thurgau nur das Nachgeben übrig. 

Die Generalverſammlung der „Zürich-Bodenſeebahn“, wie ſie jeßt 

hieß, erflärte am 28. Februar 1853 die vorläufige Direktion als end= 

gültig. Eſ<er und Kern, der Vizepräſident wurde, nahmen nur unter 

_Wlofft Regr. Keller, Kappeler, Häberlin, Ludwig. Vgl. Gagliardi, S. 218. 
? Einen Ruf in die Prüfungskommiſſion lehnte er al8 Unterhändler ab. Die Einzel- 

heiten de8 Vertrages ſiehe Häberlin-Schaltegger I1, S. 134, vgl. M. Brugger: Zürche- 

riſche Eiſenbahnpolitik, S. 40. 

38 Artikel vom 15. und 16. Januar 1853 in der „Thurgauer Zeitung“; Brief an Eſcher 

vom 6, Januar im B.A.
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der Bedingung an, jederzeit die Entlaſſung verlangen zu dürfen, wenn 

die Sache es geſtatte und die Verhältniſſe es nötig machten. Am 

Statutenentwurf hatte Kern mitgearbeitet. Als dann der Zuſammen- 

ſ<luß zur „Nordoſtbahn“ eintrat, wurde er in das Direktorium dieſer 

Geſellſ<aft übernommen.* Dadurd) wurde die ſc<on erwähnte Über= 

ſiedelung na<g Zürich bedingt. Mit dem Direktorpoſten übernahm er 

keine kleine Laſt von Geſchäften. Namentlich „das Departement der 

Rechtsfſachen“ gab ihm viel zu tun.* Aud ließ er ſich die Geldbeſc<haffung 

angelegen ſein, was eine Menge perſönliher Beſprechungen, Äuße- 

rungen in der Preſſe und Screibereien mit ſic< brachte.* Am 7. Sep- 
tember 1855 wurde er an Stelle des krankheitshalber zurüFgetretenen 

Ott-Imhof zum Vizepräſidenten ernannt. 

Dur< dieſe Bindung an Eſcher und ſeine GeſellſMaft wurde Kerns5 

Stellung im Nationalrat befonders bei den großen Eiſenbahndebatten 

beſtimmt. Shon am Enteignungs5geſetz für öffentliche Werke vom 

Jahre 1850 hatte er als Berichterſtatter der Kommiſſion weſentlichen 

Anteil genommen. Nun ſaß er 1852 auc< in der Kommiſſion, die das 

Eiſenbahngeſeß vorzuberaten hatte, und zwar gehörte er zur Minder- 

heit, welHe ſich gegen den Staatsbetrieb ausſprac<.' Dieſer hätte 

damals ſicher eine Menge Nacteile mit ſic) gebracht. Kerns Stellung- 

nahme brauht deshalb nicht als Parteilichkeit ausgelegt zu werden. 

Vielmehr hätte ſich aller Wahrſc<heinlichkeit nach ſein Wirklichkeitsſinn 

au<F ohne dieſe Bindung den Überlegungen der Anhänger des Privat- 
baus angeſc<hloſſen. Mit allen Thurgauer Vertretern ſtimmte er am 

8. Juli dem Beſchluß über den Privatbau zu. Die Ausgeſtaltung des 

Geſeßes verfolgte er natürli< ebenſo lebhaft. Ihm verdankt man die 

Beſtimmung, daß der Bundesrat die Spurweite vorſhreibt. Er unter- 

1 Gagliardi A. E., S. 226 u. 232. 

? Brief an Mittermaier vom 18. April 1853. Er erfücht ihn deshalb um Inſtruktionen 

und Formutlare, die ſich auf das Expropriationsverfahren bezögen. 

3 Gagliardi A. E., S. 221. So ſchrieb Kern an Eſcher (13. Februar 1853): „Heute 

haben wir in einer Verſammlung von Eiſenbahnfreunden abgemacht, daß der Thurgau 

auch die 200 Aktien von Frauenfeld und Weinfelden übernehmen ſoll; daneben will ich 

verſuchen, noch mehr bei Privaten unterzubringen.“ Weitere Briefe über ven Fortgang 

der Finanzierung an Eſcher, jowie über Beſprechungen mit den Mitgliedern der aargaui- 

ſchen Regierung wegen der Fuſion im B.-A. 

* Vgl. Dierauer-Schneiver, S. 181. Von der Kommiſſion wurde er auch in einen 

Sonderan3ichuß für Finanzierungsfragen abgeordnet (Gagliardi, S. 196). In dem 

Mehrheitsgutachten wurde die Linie Frauenfeld-Romanshorn nicht empfohlen; ſo 

mußten die Thurgauer natürlich) auf der Seite des Privatbaus ſtehen. -- Näffs Be- 

merkung in einem Brief an Hungerbühler vom 2. März 1852: „Kern iſt, wie mich dünkt, 

im beſten Zug, für die freie Konkurrenz ein Überläufer zu werden. Er ſägt ſich freilich 

damit den Aſt ab, auf dem er ſitzt, ſchadt aber nix“, war eine Fehldiagnoſe; denn die 

Thurtallinie wurde noch vor der ſt. galliſchen gebaut. 
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ſtüßte das Veto des Bundes gegen Konzeſſionen der Kantone, indem 

er es aus der Bundesverfaſſung ableitete und der Meinung Ausdruc 

gab, daß eine Streichung dieſes Artikels zu einer höhſt beunruhigenden 

Willkür führe. Die Weiterführung des Grundſatzes, nämli< die Be- 

vollmächtigung des Bundes, den Bau einer Bahn gegen den Willen 

eines Kantons, deſſen Gebiet ſie dur<fahren ſoll, zu geſtatten, bekämpfte 

er mit der Begründung, daß die Kantonshoheit dadur< zur Seifen- 

blaſe herabgewürdigt werde. Dieſe Durc<brechung ſeines ſonſtigen 

Grundſatzes, dem Bund ein Mindeſtmaß von Mact in dieſen Fragen 

zuzuhalten, wird verſtändlich, wenn man weiß, daß ſic die Beſtimmung 

zuerſt gegen den Thurgau wandte. Zuſammen mit Eſcher unterlag er 

zunächſt mit dem Plan, das Eiſenbahnmaterial zollfrei zu erklären 

oder dem inländiſMmen Fabrikanten den Zoll auf das Rohmaterial 

wieder zu vergüten. Später konnten ſie aber ihren Wunſ< do< no< 

dur<ſetzen. 

Von Eſc<her trennte er ſich, unterlag aber an< bei der Behandlung 

der erſten Konzeſſion, die von den Räten zu genehmigen war. Jener 

wollte dem Bunde die Möglichkeit zum Rückkauf der Betriebe nur 

nac< 30, 45, 60 uſw. Jahren geben, während Kern und Blan<enay 

als Minderheit der Kommiſſion ſie ſHon na< Verlauf von 20 Jahren 

eintreten laſſen wollten. Dabei dürfe aber die Rükaufsj umme in 

feinem ;Fall weniger als die Erſtellungskoſten betragen. 

Später ſeßte ſi<) Kern mit Eſc<er au<F für die Befreiung der 

Eiſenbahnangeſtellten vom Militärdienſt ein (25. Januar 1853). 

Schulratspräſident und Ständerat (1854--57) 

Im Lauf der Verhandlungen ging der Gedanke der eidgenöſſiſchen 

Hochſhulen niht unter. Nachdem eine Sadverſtändigenkommiſſjion 

ihre Vorſ<läge eingebraht hatte, wurden dieſe vorerſt einem national- 

rätlihen Ausſ<uß zur Prüfung vorgelegt. In dieſen kam auc< Kern 
zu ſißen (1. Auguſt 1851).* Er hielt, wie die meiſten Mitglieder der 

Kommiſſion, an dem Gedanken einer Univerſität feſt. Als Bericht- 

erſtatter der Kommiſſion beantragte er am 7. Auguſt 1852 Berſchiebung 

des Geſchäfts, da die vorgerüte Tagung eine gründliche Behandlung 

nicht mehr zulaſſe. So erſchien die Frage erſt wieder am 16. Januar 

1854 vor dem Rat. Der Mehrheitsbericht der Kommiſſion war von 

Kern verfaßt und beſagte im weſentlichen, daß es ſic) um eine Sache 

1 Dechsli: Feſtſchrift des eidgenöſſiſchen Polytechnikums, S. 83 ff.
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des guten Willens handle, da die finanzielle Seite gelöſt ſei. In der 

nun folgenden großen Redeſchla<ht meldete er ſic< erſt am dritten 

Tage zum Wort. 

Er hielt Abrec<hnung mit allen Gegnern und ihren Beweggründen. 

Den Finanzmännern machte er begreiflich, daß ſie fehl gingen, wenn 

ſie bei voller Börſe ſich weigerten, für geiſtige Zwec>e Metall zu ſpenden, 

während ſie für materielle Bedürfniſſe Tauſende opferten. Den Welſchen 

und Föderaliſten ſagte er, die Mannigfaltigkeit des nationalen Lebens 

könne ſo wenig als das Vaterland ſelbſt ausgeglichen werden. Es ſei 

Pflicht des Bundes, die Bildung echter, unabhängiger Shweizer- 

<Iharaktere zu ermöglichen. Souveräne Berachtung des klaſſiſchen Alter- 

tums jei eine Einſeitigkeit; deshalb müßten eine Univerſität und ein 

Polytehnikum geſc<affen werden. Am 19. endlich wurden beide, 

Univerſität und Polytehnikum, angenommen. Einem Fadelzug der 

begeiſterten Berner Studenten dankte Kern als Sprecher der an- 

nehmenden Mehrheit. Er ſprad) dabei die Hoffnung aus, auch der 

Ständerat werde ſiH< dem großzügigen Entſ<hluſſe des Nationalrates 

anſchließen.! 

Dem war aber nicht ſo; der Ständerat verwarf am 1. Februar. 

Shuld war daran teilweiſe die geſährlihe Shwenkung, die Eſcher 

und Kern, die Führer in der ganzen Frage, in der Einzelberatung vor= 

nahmen. Hatte man bis dahin das Polytehnikum Lauſanne und die 

Univerſität Zürich geben wollen, ſs ſollten nun plößlich beide zu einer 

Anſtalt in Zürich vereinigt werden.? 

Die Hochſ<ulfreunde gaben ſi<) aber ni<ht geſ<lagen, ſondern 

brachten ſofort einen neuen Plan ein, der ein erweitertes Polyted)- 

nikum vorſah.*? Nac der Annahme dieſes umgeſtalteten Projekts im 

Ständerat empfahl Kern im Namen der Kommiſſion am 6. Februar 

dem Nationalrat, den unveränderten Entwurf anzunehmen. In der 

Erörterung verteidigte er beſonders die philoſophiſ<en und ſtaats- 

wiſſenſc<aftlihen Lehrfächer. Folgenden Tags wurde der Antrag zum 

Beſc<hluß erhoben. Die eigentliche Organiſation wurde einer Experten- 

kommiſſion übergeben. Kern gehörte dieſer an und ebenſo dem engeren 

Redaktionsausſ<huß, der aus ihr hervorging. Nach ſeinen eigenen An- 

1 Siehe auch über eine Anſprache, die er bei dieſer Gelegenheit an die Zofinger 

richtete: Politiſche Erinnerungen, S. 91 f. 

? Gagliardi: A, Eſcher, S. 244; Dierauer-Schneiver, S. 219. 

3 Kappeler, der Berichterſtatter der ſtänderätlichen Hochſchulkommiſſion, hatte, als 

man die Verwerfung vorausſah, den Entwurf umgearbeitet, dann Eſcher und Kern aus 

dem Nationalrat herausrufen laſſen und ſich ihrer Zuſtimmung verſichert. Damit über= 

rumpelte er feine Kommiſſion.
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gaben beſchäftigte er ſi< beſonders mit Prüfung der Antworten der 

Kantonsregierungen, wel<he dieſe auf die Fragen der Kommiſſion 

eingeſandt hatten. Von Mittermaier erbat er ſich Geſetze, Reglemente, 

Jahresberichte, Re<hnungen, Vorleſungspläne und ſonſtige Auskünfte 

über die polytec<hniſc<e Schule in Karlsruhe.? Das in vielen Sißungen 

ausgearbeitete Reglement war ſo gründlich und vollſtändig, daß der 

Bundesrat es in Bauſc<, und Bogen genehmigte. National- und 

Ständerat folgten ihm. Am 2. Auguſt 1854 beſtellte der Bundesrat 

den ſ<weizeriſ<en Schulrat und als deſſen Präſidenten Kern.? 

Als Präſident des ſ<weizeriſchen Schulrates hatte Kern die größte 

Geſchäftslaſt bei Antritt des Amtes zu bewältigen. Da galt es, das 

Programm und die Einrichtung des auf das Frühjahr zu eröffnenden 

Vorbereitungskurſes zu entwerfen und eine Maſſe Beſprehungen über 

Anſc<haffungen, die vorläufigen Räumlichkeiten und das Bauprogramm 

abzuhalten. „Als wichtigſte Aufgabe aber, von deren glülicher Löſung 

das künftige Gedeihen der Anſtalt in erſter Linie abhing, betrachtete 

Kern die Gewinnung tüchtiger Lehrkräfte.“* Die andern Sc<hulräte 

liehen ihm bei dieſer Arbeit ihre kräftige Hilfe, insbeſondere Eſc<er, 

der ſeinen beſtimmenden Einfluß auh in dieſem Bereich geltend machte.* 

Kern ließ nicht nur die Ausſ<hreibung der Profeſſuren und Hilfslehrer- 

ſtellen in der Preſſe erſheinen, ſfondern ſetzte ſi< au< mit den erſten 

Autoritäten jeden Faches direkt oder indirekt in Verbindung und ließ 

ſich von ihnen geeignete Anwärter nennen. Im September 1854 begab 
er ſiH zum Studium der badiſc<hen polytehniſc<en Shule nad) Karls- 

rube, „da man auf ſolHem Wege zuweilen mandes erfährt, was der 

offizielle Verkehr mit den Behörden nicht bietet.“* 

Nac<hdem die Einri<tung der Anſtalt im Laufe eines Jahres voll- 

endet worden war, fand am 15. Oktober 1855 ihre feierliche Einweihung 

ſtatt. Im Fraumünſter nahm Kern nac<h einer Rede von Bundesrat 

1 Politiſche Erinnerungen, S. 87. 

? Brief an Mittermaier vom 10, Februar 1854. Daß er übrigens die Hoffnung auf 
eine Univerſität nicht aufgab, zeigt der Saz: „Iſt e3 nun auch diesmal noch nicht ge- 

lungen, die erſtere in8 Leben zu rufen, ſo ſiegten wir doch) mit dem Projekt einer auf ſehr 

erweiterter Grundlage baſierten polytechniſchen Schule.“ 

3 Die Wahl als Schulrat und als Präſivdent erfolgte jede8mal im erſten Wahlgang. 

Gagliardi: A. Eſcher, S. 255. 
1 Oehsli, S. 169. 

s Gagliardi A. E., S. 256. 
s Brief an Mittermaier vom 4. Auguſt 1854. Den einläßlichen Ausführungen 

Oechslis über die Arbeit Kern3, auf die hier hingewieſen ſei, kann ich nachtragen, daß 

Kern Mittermaier um Vorſchläge für die Nationalökonomie anging, der ihm dann Reggio 

in Genmua und Frinchera in Turin nannte. Auch gab er ihm Auskunft über ven Archäologen 

Brunn, den Juriſten Kuhlmann und den Nationalökonomen Schnitßler.
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Frey-Heroſe die Stiſtungsurkunde in Empfang und hielt dann ſelbſt 

die eigentli<e Feſtrede :! 

Es ſei ein eidgenöſſiſcher Feſttag, wenn nun die erſte Shöpfung des 

neuen Bundes auf dem Gebiete der Wiſſenſ<aft ins Leben trete. Mit 

ihr werde einem ſchwerwiegenden Bedürfnis abgeholfen. Da nun doch 

die eidgenöſſiſMe Univerſität nicht entſtehen konnte, ſei es ein Vorzug 

dieſer Anſtalt, daß ſie ſowohl rein wiſſenſ<haftlicher als allgemein menſch- 

liher Bildung Raum gewähre. Dann betonte er die Notwendigkeit, in 

der Tehnik mit dem Ausland Scritt zu halten, und wies darauf hin, 

daß auc< die nationale Einigung durc< die neue Sc<ule unterſtüßzt 

werde, da eine gewiſſe VerſHhmelzung der ſprachlichen, konfeſſionellen 

und anderen Beſonderheiten an ihr eintreten werden. Er ſ<loß mit 

einer Bitte an alle, die dazu in der Lage ſeien, für das Gedeihen der 

Scule fördernd mitzuwirken. 

Am abendlichen Bankett eröffnete er die Reihe der Toaſte mit einem 

Ho<h auf ein dauerndes freundſ<aftliches Berhältnis zwiſc<hen den 

beiden Hoc<hſchulen in Zürich. 

Als das erſte Semeſter angefangen hatte, begann für Kern die 

Verwaltungsarbeit. Dazu hatte er mit dem Sculrat weiterhin Ent- 

ſcheide zu treffen, Reguulative zu erlaſſen uſw. Beſonders ſetzte er auch 

mit den Berhandlungen über den Neubau ein; allein hier war nur 

Scritt für Schritt vorwärts zu kommen, und die Grundſteinlegung 

fiel ni<t mehr in ſeine Amtszeit. Auh traten bereits die erſten Perſonal- 

wedſel ein. „36 Profeſſoren und 9 Hilfslehrer hatte Shulratspräſident 

Kern im Lauf ſeiner dreijährigen Amtstätigkeit berufen, beziehungs- 

weiſe ihre Wahl veranlaßt, und er durfte ſich ſagen, daß er weitaus bei 

den meiſten eine glüliche Hand gehabt habe, daß die Schule wohl 

beſtellt und in gutem Gange ſei, als ihn das Baterland von ihr 

abberief.“? 

Als Präſident des Shweizeriſmen Schulrats war Kern Bundes- 

beamter und durfte nun nict mehr dem Bundesgericht und ebenſo 

wenig dem Nationalrat angehören. Dafür wählte ihn der thurgauiſche 

Große Nat bei der nächſten Gelegenheit, am 6. Juni 1855, zum Stände- 

rat, ſo daß er ſic na<h kurzer UnterbreHung wieder in der Bundes- 

verſammlung einfinden konnte. Der alte Parlamentarier wurde im 

Ständerat, wo bei kleinerer Mitgliederzahl naturgemäß mehr Arbeit 

auf den einzelnen fällt, als im Nationalrat, ſofort in eine Menge Kom- 

1 Im Wortlaut gedruckt bei Orell Füßli, Auszug bei Oechsli, S. 233. 

? Dechsli, S. 268.
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miſſionen gezogen.? Auh in der neuen Umgebung blieben die Richt=- 

punkte ſeiner Politik ſein Freund Eſ<er und der Bundesrat, das heißt 

er half mit, die Zentralgewalt zu ſtärken. So ſeßzte er ſicß zum Beiſpiel 

für die Verbindlicherklärung der neuen Maß- und Gewichtsordnung ein. 

Für thurgauiſche Belange mußte er ſich beim ſt. galliſcQ-thurgauiſchen 

Steuerkonflikt ſ<lagen. Die Regierung St. Gallens hatte ſic nämlich 

geweigert, von thurgauiſ<en Bürgern, die in ihrem Gebiet nieder- 

gelaſſen waren, Steuern für deren Heimatkanton einzutreiben. Der 

Thurgau, welHher mit dieſem Nachbarn ſtets auf etwas geſpanntem 

Fuße lebte, legte dagegen bei den eidgenöſſiſMen Räten Berufung 

ein. In der längeren Ausſprache, welche die Frage entfachte, wies Kern 

zuerſt auf die grundſäßliche Bedeutung der Angelegenheit hin. Sie ſei 

nichts Neues, habe do< der Bundesrat ſeit 1850 nicht weniger als vier 

gleihe Fälle entſ<ieden, und zwar in dem Sinn, wie der Thurgau es 

jeßt verlange. Wenn St. Gallen re<ht gegeben würde, ſo hieße das das 

ganze Band zwiſchen dem Heimatkanton und den auswärtigen Bürgern 

zerſ<neiden. Er behaupte aber, daß eine gewiſſe ſtaatsrehItliche Ber- 

bindung fortwalte; der Niedergelaſſene trenne ſic) nicht in allem vom 

bisherigen BVaterlande, es müßte denn das Bürgerreht ſelbſt aufge- 

hoben werden. Dann ſeßte er ſich mit einer von St. Gallen angeregten 

anonymen Broſchüre auseinander und rief den Artikel 49 der Bundes- 

verfaſſung an. =- Beide Räte entſ<hieden jedoH für die vom prak- 

tiſMen Standpunkt aus geſundere Löſung St. Gallens. 

Der Neuenburgerhandel 1856---1857 

Inzwiſ<en war die Frage wieder brennend geworden, deren Bei- 

legung Kerns Leben die entſHeidende Wendung geben ſollte. In der 

Nacht vom 2. auf den 3. September 1856 hatten nämlich die neuen- 

burgiſc<hen Royaliſten, welche die tatſächliche Trennung ihres Kantons 

von Preußen (1848) nicht verſchmerzen konnten, zu den Waffen ge= 

griffen, um die Einmiſ<ung der europäiſchen Mäcte in die no<F immer 

ungeregelten Verhältniſſe zu erzwingen. Die Erhebung wurde nach kurzer 

1 Petitionskommiſſion (3. Juli 1855 und 8. März 1856), Kommiſſion für Ver- 

faſſungsangelegenheiten (4. Juli 1855), Prüfungskommiſſion für die Teſjiner Ver- 
faſſung (17. Juli 1855), Prüfungskommiſſion für den Geſchäftsbericht des Bundesrates, 

Prüfungskommiſſion für den Handels- und Niederlaſſungsvertrag mit England (26, Januar 

1856). =- Er mußte übrigens die peinliche Erfahrung machen, daß er bei feinem Eintritt 

zum Präſidenten und zum Vizepräſidenten vorgeſchlagen wurde, ohne gewählt zu 

werden. In ven Politiſchen Erinnerungen, S. 85 (105 der franzöſiſchen Ausgabe) irrt 

fſich Kern, wenn er ſchreibt, er habe 1854 im Ständvderat geſeſſen.
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Zeit von den neuenburgiſ<en Republikanern niedergeſ<hlagen und 

eine große Zahl Aufſtändiſcher gefangen genommen. Der Preußen- 

könig Friedric) Wilhelm 1V., der dur< halbe Verſprechungen an dem 

Abenteuer ſeiner Anhänger mitſ<uldig war, verlangte nun Freilaſſung 

der Gefangenen und Einſtellung des gegen ſie begonnenen Prozeſſes. 

Der Bundesrat wollte aber mit dieſem Pfand die gänzliche Unabhängig- 

keit Neuenburgs erreichen. Er war deshalb nicht willens, die Gefangenen 

zu befreien, bevor Friedrich Wilhelm auf ſeine Oberhoheit in Neuenburg 

verzichtet habe. General Dufour, der dieſen Standpunkt bei Napo- 

leon IIL. vertrat, als dieſer auf Bitten des preußiſchen Königs die Vermitt- 

lung übernommen hatte, mußte unverrichteter Dinge zurükkehren. Na- 

poleon wollte es nämli<? mit dem König, deſſen Beiſtand er für ſeine 

oſteuropäiſc<e Politik brauhte, nicht verderben. Die Lage ſpitzte ſich 

nun raſc< zuungunſten der Shweiz zu. Preußen brad) die diplomatiſchen 

Beziehungen ab, Napoleon war verſtimmt. Statt ſich einſQühtern zu 

laſſen, bot der Bundesrat zwei Diviſionen zur Bewachung der Rhein- 

linie auf und berief die Bundesverſammlung ein. Ebenſo antwortete 

das Volk auf dieſen ausländiſm<en Dru> mit einer einmütigen, vater- 

ländiſMen Erhebung. Die Studenten des Polytehnikums ſtellten 

an Kern als Schulratspräſidenten das Begehren, ſich in einem militäri- 

ſcHen Korps5 organiſieren zu dürfen, was dieſer ihnen gerne geſtattete. 

Im Ständerat wurde Kern in die vorberatende Kommiſſion gewählt 

(27. Dezember). Ständerat und Nationalrat genehmigten dann am 

30. Dezember einſtimmig die Vorſchläge des Bundesrates.* 

Unterdeſſen lenkte Napoleon aber do< wieder ein; Angſt vor einem 

für alle Mäc<te unerwünſchten europäiſcHen Krieg und die Nachricht 

von einer nachgiebigeren Haltung der eidgenöſſiſm<en Räte beſtimmten 

ihn dazu. Der ſ<weizeriſMe Geſandte Barmann überbrachte von ihm 

den Vorſchlag, der Bundesrat möge eine friedliche Löſung unter ſeiner 

perſönlihen Vermittlung verſuchen. Der Rat griff zu. Am 31. De- 

zember gab er neue Weiſungen für die Verhandlungen und ernannte 

in Anbetraht des Ernſtes der Lage und der in Frage ſtehenden Inter- 

eſſen Kern neben Barmann zum außerordentlic<en, bevollmächtigten 
Geſandten am Hofe des Kaiſers. Über das Vorſpiel dieſer Berufung 

beſtehen drei Angaben: Nac< Keſſelring? hatte Napoleon Dufour, 

ſeinen ehemaligen Lehrer im Kriegsweſen, beim Abſchied gefragt: 

„Was mact denn Herr Kern? BVerfolgt er immerfort ſeine einſichtige 

1 Konſul Hirzel in Leipzig hatte an Kern ein Billet geſchrieben, um ihn im Sinne 

eines ſofortigen Straferlaſſe8 zu beeinfluſſen. A. J3ler, S. 152. 

2 Keſſelring, S. 31.
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und beſonnene Politik?“, was dann den Anſtoß zu der Berufung ge- 

geben habe. Die „Neue Zürcher Zeitung“ ſtellt es ſo dar, daß Barmann, 

als ex nac) Bern kam, Kern erzählt habe, der Kaiſer habe ihn beim letzten 

Beſud  in den Tuilerien gefragt, was Kern Über die Neuenburgerfrage 

denfe; es würde ihn freuen, deſſen Anſichten kennen zu lernen. Kern 

foll fic) darauf anerboten haben, Barmann einen Brief an den Kaiſer 

mitzugeben, womit jener einverſtanden geweſen ſei. Kern ſoll dieſe 

Abmachung dem Bundespräſidenten Stämpfli mitgeteilt und dieſen 

gefragt haben, ob der Bundesrat eine Abſchriſt ſeines Briefes wünſch<e. 

Am folgenden Tag ſei die Frage im Bundesrat zur Sprache gebracht 

und Kerns Entſendung beſchloſſen worden. Demgegenüber berichtet 

Barmann,* daß Napoleon ihn nur gefragt habe, was denn aus Dr Kern 

geworden ſei. Nachdem er Kern dieſe Höflichkeitsfrage ausgerichtet 

habe, ſei dieſer ſofort zu einem Bundesrat gegangen und habe erzählt, 

der Kaiſer wünſc<he ſeine Meinung über die Neuenburgerfrage kennen 

zu lernen. In den ſc<hriftlichen Berichten Dufours und Barmanns zeigt 

ſic< nirgends, daß Napoleon ausdrücli auf Kern hingewieſen hätte. 

Sei dem, wie ihm wolle, es iſt ſicher, daß der Bundesrat mit der Wahl 

Kerns gut beraten war. Natürlich lag es au< nahe, einen Verſuch mit 

dem andern gquten Bekannten Napoleons zu machen. Shon 1852 war 

die Wahl auf Kern und Duſfour gefallen, als dex Bundesrat den da- 

maligen Prinz-Präſidenten bei der Eröffnung der Eiſenbahn in Straßs- 
burg durd) eine Deputation begrüßen ließ.? Auch hatten die frühern 

Auslandsdienſte bereits die Eignung Kerns zum diplomatiſchen 

Vertreter dargetan. 

Nachdem Kern die Aufgabe einmal übernommen hatte, arbeiteten 

Zeit und Umſtände für die Shweiz und damit auc<h für ihn. Es brauchte 

vor allem Geduld und Beharrlichkeit, um die Angelegenheit zum guten 

Ende zu führen, und dieſe ſtanden ihm zur Berfügung. Dazu kam es 

ihm zu ſtatten, daß Napoleon eine gewiſſe theatraliſche Vorliebe für 

1 „Neue Zürcher Zeitung“ 1857, Nr., 59. 

? J. Barmann: Des negociations diplomatiques relatives a Neuchätel, S. 34. 

Er will erſt durch die „Neue Zürcher Zeitung“, „dont les relations intimes avec M. le 
Dr. Kern sont connues“, auf dieſes Manöver aufmerkſam geworden ſein. Seine Bro- 

ſchüre iſt natürlich eine einſeitige Verteivigungsſchrift. Das Protokoll des Bundesrates 

und Kerns Politiſche Erinnerungen ſchweigen über den Vorfall. =- In einem Brief 

vom 6. Januar 1857 an Hungerbühler freut fich Näff, daß Kern Barmann beigegeben 

wurde, „was8 Anfangs einigen Widerſtand fand, in der Meinung, daß vem Kaiſer davurch 

zu viel Devotion bewieſen würde und dieſe Maßnahme als zu friedenzſüchtig angeſehen 

werden fkönnte“, 
3 Protokoll dve3 Bundesrate8 7. Zuli 1852; „Neue Zürcher Zeitung“, Nr. 197. 

Vgl. H. Beßler: La France et 1a Suisse de 1848 a 18532, S. 104, 167 u. 323.
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ſeine Perſon zeigte. Neben ihm mußte Barmann, der das Vertrauen 

des Bundesrates ſ<on nicht mehr genoß, deſſen Stellung am Hof und 

im Kreis der Landsleute nicht die beſte war, und der nun no<h durc<h 

grobe Unhöflichkeiten Kern gegen ſich aufbrachte, in ein immer ſc<le<h- 

teres Licht geraten. Als daher der internationale Vertrag über Neuenburg 

abgeſ<loſſen war, genehmigte der Bundesrat das Rücktrittsgeſuc<h, das 

Barmann ſc<on bei der Berufung Kerns angeboten hatte, und ernannte 

dieſen an ſeiner Stelle. Kerns Wirken als Geſandter in Paris, das in 

ſeinem Weſen und wohl aud im Urteil der Geſhihte durc eine deut- 

li<e Zäſur von der vorhergehenden Tätigkeit Kerns getrennt iſt, ſoll in- 

des nicht mehr Gegenſtand dieſer Arbeit ſein. 

Der diplomatiſ<e Erfolg im Neuenburgerhandel ſtellte Kern no< 

einmal ins Rampenlicht der ſ<weizeriſc<en Dankbarkeit. Während des 

viermonatigen Aufenthalts in der Schweiz bis zur Amtsübernahme 

wurde er überall mit Ovationen überhäuft. So konnte er ſein Vater- 

land als gefeierter Mann verlaſſen, um in einen neuen Arbeitskreis 

einzutreten, in dem er ebenſo herzlich begrüßt wurde. 

Shlußwort 

Suchen wir zum S<hluß die Ergebniſſe der Arbeit zuſammenzufaſſen, 

ſo muß zuerſt darauf hingewieſen werden, daß die zur Berfücgung 

ſtehenden Quellen eine volle Erfaſſung der Perſönlichkeit Kerns nicht 

geſtatten. Die meiſten ſeiner Briefe an politiſQ;e Freunde ſind unaufs= 

1 Auf dem eidgenöſſiſchen Schübenfeſt in Bern bewegte er ſich Arm in Arm mit Dufour, 

überall als Begründer des Friedens begrüßt. Dann reiſte er nach Chaux-de-Fonds8, deſſen 

Ehrenbürger er geworden war, wo er wieder gefeiert wurde. Bankette wurden zu ſeinen 

Ehren abgehalten in Frauenfeld, Berlingen und Züriclh. Brief Kerns an ſeine Frau vom 

20. Juli 1857: „Geſtern Abend bin ich nach) Muri geritten und habe bei Gonzenbachs den 

Tee getrunken. Zufällig kam dann auch ſein Nachbar Pourtal&s-Steiger, ver ven Aufſtand 

in Neuenburg kommandiert hat, und wir ſprachen für eine Stunde mit der größten 

Ruhe über die Vorfälle. Ich ſchöpfte die volle Überzeugung, daß dieſer Mann nun einmal 

die Jdee hatte, er fei e8s (von Berlin dazu ermuntert) ſeinem dem König geſchworenen 

Eid ſchuldig, zu handeln, wie er gehandelt hat. . . Ich freue mich, mitgewirkt zu haben, 

daß dieſe Leute aus der Gefangenſchaft entlaſſen worden ſind. .. So ſficher ich der An- 

erfennung iwar, ſfo iſt ſie nun doch noch weit allgemeiner, als ich erwartete. Auch die 

Waadtländer feierten mich mit Jubel. Der Direktor einer Zigarrenfabrik (Payerne) 

ſchrieb mir, er habe feiner beſten Qualität meinen Namen gegeben und ſende mir als 

Zeichen feiner Freude und Dankbarkeit über meine Mijſſion das erſte halbe Tauſend 

Kern-Zigarren als Geſchenk. . . Ic< erhielt einen Brief Sulzbergers, man wolle mich 

durc) ein Bankett mit Muſik und Jllumination auf dem Nathaus in Frauenfeld fätieren. . . 

Sogar Präſident Kappeler habe unterſchrieben. . . Die Stimmung iſt Herrn Barmann 

nicht günſtig. Id) bin überzeugt, er gäbe gern ſeine Entlaſſung ein, aber ſeine Frau wird 

ihn davon abhalten. Druet) meinte früher einmal: notre ministre, e'est Madame Barmann, 

pas Monsieur Barmann.“ (Dechslis Notizen).
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findbar oder vernichtet." Aus den nod) erhaltenen, die einen zufälligen, 

aber dod) wohl bezeichnenden Ausſchnitt aus ſeinem Scdriftverkehr 

darſtellen, geht hervor, daß er immer mit Leib und Seele bei der Sache 

war, und daß der Alltag ſeinen Jdealiszmus nie ganz zu überde>en 

vermodcte. Eine gewiſſe TroFenheit und konventionelle Formelhaftig- 

keit des Stils wird ſeinen Briefen nicht abgeſprochen werden können. 

Auch taucht in ihnen nicht oft ein neuer Gedanke eigener Erfindung auf. 

Dasſelbe läßt ſich von den „Politiſchen Erinnerungen“ ſagen, die nur 

durd< die erzählten Tatſachen feſſeln.? Es iſt zu bedauern, daß Kern 

ihnen nicht nod) mehr grundſätliche Betrachtungen anfügen konnte, 

was er eigentlic) geplant hatte. Seine Anſ<hauungen, die wir heute 

nur aus ſeinen Reden und Leiſtungen herausleſen können, wären ſo 

wohl eindeutig klargeſtellt worden, wobei allerdings kaum viel Eigen- 

artiges herausgefommen wäre. Es gibt wenige Lebenserinnerungen 

ſc<weizeriſcher Staatsmänner, die ſich mit ihm beſchäftigen. Denn es 

waren ja vor allem die Konſervativen, die ſich einer rükſchauenden 

Betrachtung des politiſmen Lebens widmeten, während die liberalen 

Tatmenſc<en ſelten die Muße dazu fanden und kaum je Urteile oder 

Darſtellungen über Perſönlichkeiten gaben, wie ja au<) Kern ſich in 

Briefen und Erinnerungen nur mit Ereigniſſen befaßt. Höchſtens 

könnte die Tatſac<he, daß ihn man<e Memoirenſ<hreiber, die ihn doh 

kannten, überhaupt nicht erwähnen, dahin ausgelegt werden, daß er 

ihnen nicht als beſonders eindruFsvolle Perſönlichkeit erſchien.? 

Kerns unbeſtrittene Erfolge ſind nicht in erſter Linie als der Dur<h- 

bruc< einer wuctigen, überragenden Perſönlichkeit zu erklären. Als 

Grundlagen ſeines glänzenden Aufſtiegs und ſeiner Macht betrachte 

ich) viel mehr drei Tatſahen: ſeine wiſſenſ<haftliche Bildung, ſeine par- 

lamentariſc<en Fähigkeiten und die Gunſt der Umſtände. 

Der Thurgau war einer der jüngſten Staaten in der Eidgenoſſen- 

ſ<aft. Zu eigenem politiſcen Leben erwachte er erſt allmählich. Staats- 

männiſ<e Überlieferung beſtand ſozuſagen keine; wenn Bornhauſer 

gegen die Ariſtokratie gepoltert hatte, ſo mo<hte das für alle möglichen 

Orte berechtigt ſein, nur niht für den Thurgau. Der Bauer bewirtſc<aftete 

1 So diejenigen an v. Streng, Gräflein, Baumgartner, Druey, K. Pfyſſer, I. R. 

Steiger, Furrer und wohl noch andere. 

? Die thurgauiſchen Geſchehniſſe, in denen er eine mindeſtens jo bedeutende umd 
intereſſante Rolle ſpielte, wie in den eidgenöſſiſchen, hat er leiver darin kaum berührt. 

3 Z. B. Bluntſchli. =- H. Hirzel, für den als Vertreter des Ancien Regims die Zeit 

nach 1831 faum mehr Wert hatt?, ſagt nur, daß der Große Rat allerdings vorzügliche 

Talente in einigen jüngern Männern mit wiſſenſchaftlicher Bildung hatte (S. 153). 

Pupikofer, obſchon ſein langjähriger Mitarbeiter, gibt auch kein Charakterbikd von ihm.
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ſeinen Boden und überließ das Regieren einigen gebildeten Ehren- 

männern. Als dann Bornhauſers Unterfangen, mit den ſ<lichten Land- 

leuten eine moderne Demokratie einzurichten, einen Mißerfolg erlitten 

hatte, lag die Bahn für die neuen Facleute, die Juriſten, frei. 

Gerade das Fehlen von Tradition und Ariſtokratie ermöglichten es dem 

Sohn der mittelgroßen Landgemeinde, innert kürzeſter Friſt an die 

erſte Stelle zu gelangen, und als einer der ihren erhielt er das Vertrauen 

der Dorfvertreter. Aber die Unſicherheit dieſes politiſmen Frühzuſtands, 

in dem das Volk plößlich aus ſeiner Gleichgültigkeit aufbrauſen konnte, 

und der Advokatenhaß als Erbe aus der Landvogtszeit führten auch 

das Ende ſeiner Tätigkeit im Thurgau herbei. 

Gründlihe Rechtskenntnis war nod) ſelten. Kern aber, auf 

der deutſHen Rechtswiſſenſ<aft Savignys und Mittermaiers fußend, 

war in erſter Linie Juriſt und Werwaltungsmann. Zur Rechtswiſſen- 

ſc<haft befähigte ihn die Klarſichtigkeit und bündige Logik ſeines Ber- 

ſtandes, die von verſchiedenen Zeitgenoſſen hervorgehoben wird. Dieſe 

Intelligenz3 ſpiegelt ſic aud in ſeiner breitgelagerten Stirn und in 

den ſ<arfen Zügen ſeiner Handſchrift. Das Reht zu pflegen und zu 

behüten, hielt er immer für ſeine oberſte Aufgabe. Als erſter Doctor juris 

des Kantons war er berufen, dem werdenden Staat die rechtlihen 

Grundmauern zu geben. Daß er als Redaktor die erſte Verfaſſung der 

Eidgenoſſenſ<aft niederſchreiben durfte, und daß er als erſter Präſident 

des Bundesgerichts amtete, gab deshalb dem Sinn und Streben ſeines 

Lebens die lezte Krönung. Nie meinte er aber, daß der Staat nur durch 

Paragraphen eine bindende Ordnung zwiſ<hen den Menſc<en aufſtellen 

ſolle. Immer wollte er in ihm auch wirtſc<haftliche und geiſtige Ziele 

verwirklihen. Im Glauben an die beſſere Erziehung eines künftigen 

Geſ<hleh<ts kämpfte er für die Kantonsſchule bis zu ihrem Siege und 

richtete als erſter Shweizeriſc<er Shulratspräſident das Polytehnikum 

ein. 
Die parlamentariſchen Fähigkeiten ſc<ließlich ebneten ihm den Weg 

in hohem Maße. Liebenswürdige Umgangsformen im perſönlichen 

Verkehr ließen ihn allenorts Eingang finden. Oft konnte er Gegner im 

privaten Geſpräch für ſeine Sache gewinnen. Eine gewiſſe Leichtigkeit 

im Prägen von Gedanken muß ihm eigen geweſen ſein. Deshalb und 

dank ſeinen juriſtiſMen Kenntniſſen wurde ex gerne in die Redaktions- 

ausſ<üſſe gewählt. Dazu kam ein ſicherer Bli für das Mögliche, der 

ihn vor einem Mittelweg nicht zurüsſchre>en ließ. Er war darum auch 

als Sc<hiedsrihter und Berichterſtatter beliebt. Dieſer diplomatiſchen 

Ader hatte er es, neben den ſcHhon genannten Gründen, zu danken, daſß
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er auuf dem Parkett der Tagſaßung und in den eidgenöſſiſc<en Räten 

eine maßgebende Stimme erlangte und endlic) als Vertreter ſeines 

Vaterlandes in der europäiſchen Diplomatie eine gewiſſe Rolle ſpielen 

durfte. 

In dieſer Shmiegſamkeit und der taktiſc<en Geſchi>lichkeit, mit der 

er ji< dur< das parlamentariſc<e Leben ſ<lug, haben die Gegner der 

liberalen Politik etwa Doppelzüngigkeit ſehen wollen.* Kleinere Un- 

wahrheiten mögen ihm wie jedermann unterlaufen ſein; dabei darf 

aber nicht außer acht gelaſſen werden, daß mandes, was dem feind- 

lihen oder ſpätern Beobachter als Widerſpruch erſ<eint, dem Handeln= 

den nicht als fold)er zum Bewußtſein kommt. Wirkliche, hervorſtehende 

Fehler vermögen wir an Kern nic<ht zu erkennen. Ein Mindeſtmaß 

menſc<licher Eitelkeit iſt kaum der Rede wert. Zweifellos hat er ſeine 

Stellung ſehr geſc<äßt, und es beglü>te ihn, daß er berufen war, bei 

den wichtigen geſchichtlic<en Ereigniſſen ſeines Vaterlandes mitzuwirken. 

Kerns5 Ehrgeiz hat man wohl etwa geſ<hmeichelt, um ihn in ſc<wierigen 

Lagen vorzuſchi>en. Wußte man do<h, daß ſeine Redtlichkeit, ſein 

tadelloſer Ruf auch bei den Widerſachern den Eindruck nicht verfehlten. 

Kern ſelbſt hat es ſich nicht nehmen laſſen, in ſeiner ſi) ſonſt auf knappſte 

Tatſachen beſc<ränkenden Autobiographie darauf hinzuweiſen, daß man 

ihm in allen eidgenöſſiſQen Beratungen immer mit großem Vertrauen 

begegnet ſei. Seine Gegner hätten ihm die Geredtigkeit wider- 

fahren laſſen müſſen, daß er nie ſ<hroff und verleizend aufgetreten ſei. 

Seine Bedeutung liegt wohl gerade in der Humanität, in der leiden- 

ſchaftsloſen, liebenswürdigen Art, dur<h die er den Forderungen des 

Liberalismus den Stachel nahm. Er iſt denn aud) als Perſönlichkeit 

nie umſtritten geweſen, wie etwa ſein Nachfolger Häberlin. 

Ein mitreißender Führer, der den Anhängern ſeine Jdeen auf- 

drängte, war er indeſſen ni<t. Die Werke, die er aufbauen half, wie 

die Kantonsſ<ule, die Hypothekenbank, die Bundes5verfaſſung, ent- 

ſprangen meiſt alten Forderungen einer einſichtigen Minderbheit, 
die er dur<) das Gewicht ſeiner Perſönlichkeit und durch zielbewußte 

Arbeit zum Siege führte. Der ſtete Briefwechſel mit Mittermaier, 

AusdruFs eines ſ<önen BVertrauensverhältniſſes mit dem ehemaligen 

Lehrer, zeigt doH auc<h, daß er die Anlehnung an eine Autorität 

ſhHäßte. Aucr daß er ſi< in die Gefolgſr<aft des elf Jahre jüngeren 

1 Val. die frühern Anmerkungen mit Äußerungen von Hutter und Baummgartner; 
von leßterem auch die Bemerkung, daß „entſchieden“ ein Lieblingöausdruck Kerns ge- 

weſen ſei, ſo oft er Zweideutiges, oder vielleicht „entſchieden“ Unwahres über die Lippen 
- 

brachte oder dem Papier überantwortete. (Die Schtweiz uſw. 1V, S. 5.)
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Eſcher einreihte, womit er keineswegs der einzige ſeiner Generation 

war, zeugt für ſeine ſH<miegſame Haltung. 

Als Juriſt und Sohn eines bäuerlihen Landes zeigte er ſtets das 

Geſicht eines nüchternen, aber immerhin weitblikenden Realiſten.! 

Unter dieſer Shale barg ſich warme Anhänglichkeit an Familie und 

Heimat. Seine Kinderloſigkeit hat ihm wahrſc<einlih, gerade als 

boden- und familienverwurzeltem Bürger, wehgetan. Sie mag ihm 

aber auch ein Anſporn geweſen ſein, ſeine Kraft dem Staatswohl zu 

widmen und hier in einem väterlien Regiment ſeine Befriedigung 

zu ſuchen. Er empfand ein wirkliches Bedürfnis, die Armen und 

Benachteiligten des Lebens zu unterſtüßen. Seine Größe liegt in der 

unerhörten Arbeitskraft und der geiſtigen Beweglichkeit, mit der er von 

Aufgabe zu Aufgabe eilte. Dieſe ſowie ſein großes Pflichtbewußtſein 

und Verantwortungsgefühl machen ihn zu einem Staatsmann, der 

die ihm dargebrac<hte Anerkennung verdient. 

Die trefflichſte Schilderung der Perſönlichkeit Kerns iſt wohl die- 

jenige Mörikofers, der als Hiſtoriker au< für ein unbefangenes Urteil 

bürgt. Sie möge deshalb hier folgen: 

„Kerns5 tüchtige Bildung, ſeine praktiſch verſtändige Art, ſein vor- 

treffliher Takt im Umgang mit Menſc<en, ſeine biedere Loyalität und 

ſeine warme Vaterlandsliebe erwarben ihm ſogleich das allgemeine 

BVertrauen. Wenn Keſſelring der tiefere, gedankenreichere Mann war, 

ſo zeigte dagegen Kern ſeine entſ<iedene Überlegenheit in einſichts- 

voller, ſtaatszmänniſ<er Gewandtheit, in der ſhnellen Auffaſſung des 

für Umſtände und Verhältniſſe Paſſenden und Anwendbaren, in der 

geiſtesgegenwärtigen Klugheit bei Ergreifung der rehten Wege und 

Zielpunkte. Bluntſ<li hatte Kern, dem er ſic< ſehr überlegen fühlte, 

gerne etwas an, beſchuldigte ihn der Eitelkeit, der Inkonſequenz, des 

Haſchens nac Popularität. Allerdings war der junge Staatsmann 

anfängli< zu ſehr befliſſen, der herrſMenden Stimmung ſic< anzu- 

bequemen und mit der Mehrheit zu gehen. Allein er lebte ſich im Kanton 

und in der Eidgenoſſenſ<Haft mit ſolHem Ernſt und Geſchi>, mit ſolHem 

Fleiß und ſol<er Treue in ſeine Aufgabe hinein, daß er mit den Jahren 

1 Mörikofer urteilt: „Kern war ein tüchtiger und umſichtiger Arbeiter, aber den Sinn 

für höhere Ideen, für Wiſſenſchaft und Kunſt, hatte er in geringem Grade, a8 ſich 

namentlich in ſeiner ſpäteren Stellung des Schweizeriſchen Schulratspräſidenten fühlbar 

machte.“ --- „KÜhl bis an Herz hinan“, nennt die „Neue Zürcher Zeitung“ 1857, Nr. 64, 

jein Weſen, und Leutenegger redet von einer kühlen Überlegenheit, die eigentlich nur 

wenige vertrugen (Th. Scherr im Thg., S. 29). Bezeichnend für dieſe Nüchternheit des 

Blick3 iſt auch eine Liebling8wendung ſjeiner Reden: „Gebe man ſfich nicht vem Wahne 
hin, daß. ..“
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immer feſter und unabhängiger wurde und ſiH na< Reht und Ver- 

dienen einen geehrten und einflußreihen Namen erwarb. ... JH 

habe es Kern immer ho<h angere<hnet, daß er es vertrug, wenn ic mich 

freimütig über mandhes ausſprac und ſeine Mitwirkung bei radikalen 

Maßregeln bisweilen mißbilligte. Allein es gehörte zu ſeinen wahrhaft 

vortrefflichen Cigenſc<haften, daß er bei kritiſMen Ereigniſſen und großen 

Kriſen, in denen er mitwirkte, ſich ſtets umſichtig und beſc<eiden benahm. 

Man wollte dies zuweilen einem Mangel an Mut beimeſſen; allein ich 

war mehrmals Zeuge des unverkennbar treuen und gewiſſenhaften 

Ernſtes, wel<her ihn bei der Entſ<eidung großer Fragen beſeelte.“



Die Bildung 

des thurgauiſchen Kantonsgebietes 
1798 -- 1800 

Von Dr. Bruno Meyer 

Als ſicß im Frühjahr 1798 auc im Thurgau freiheitliche Regungen 

bemerkbar madten, die dann infolge der ſich raſc<h ändernden politiſ<hen 

Lage zu ſeiner Befreiung führten, da vollzog ſfich die ganze Entwiklung 

ohne alle Shwierigkeiten und ohne irgendwel<&e Ausſhreitungen. 

Das erklärt ſich ſehr leicht damit, daß das Land bereits den Anſatz zu 

einer ſfelbſtändigen Organiſation beſaß, welche einfac< langſam die 

ganze Gewalt ergriff und die eidgenöſſiſMen Orte aus ihrer Herrſchaft 

verdrängte. Die alte Militärorganiſation der Quartiere umfaßte Land- 

leute und Gerichtsherren und vereinigte ſie zu gemeinſamer Aufgabe. 

Sie war im Jahre 1619 zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges geſ<affen 

worden, um das Land zu verteidigen, und teilte das Gebiet in acht 

Quartiere ein, die zu einem Sanmelplatz gehörten und ſelbſtändige 

militäriſc;e Einheiten bildeten. Da dieſe Quartiere die einzigen Ein- 

richtungen waren, die Herren und Untertanen eines geographiſchen 

Gebietes erfaßten, wuchſen ſie immer mehr zu Vertretungen der 

Landesteile heran, ſo daß 1750 den Quartierhauptleuten verboten 

wurde, ohne Bewilligung des Landvogts Quartierverſammlungen 

einzuberufen und Zivilſahen zu behandeln. Jhre jährlichen Ver- 
ſammlungen hielten die Quartierhauptleute zu Weinfelden ab und 

zogen dazu au< Ausſ<hüſſe ihres Gebietes bei." 

Es iſt darum nicht verwunderlic<, daß ſich die ſtille Revolution 

des Frühlings 1798 ſo vollzog, daß Weinfelden der Mittelpunkt der 

neuen Bewegung wurde und der gewählte innere Ausſ<uß fi< nach 

Quartieren gliederte, indem jedes Quartier, nebſt der Stadt Frauenfeld, 

ſeine Vertreter in den Ausſc<huß entſandte. Zu dieſen kamen no<h drei 

um die Bewegung verdiente Männer als Beiſitzer.? Damit entſtand 

1 J. A. Pupikofer, Geſchichte der Landgrafſchaft Thurgau 11, Frauenfeld 1889, 

S. 552 f. H. Haſenfraß, Die Landgrafſchaft Thurgau vor der Revolution von 1798, 

Frauenfeld 1908, S. 106 f. Eidg. Abſchiede 5, 2/11, S. 1548, 
2 Pupikofer-Sulzberger, S. 9f. Staatsarchiv Thurgau, Protokoll des Lande8- 

ausſchuſſes 1'00'0.
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eine neue Behörde, die nac<h der Freierklärung erſte Regierung eines 

freien Kantons Thurgau wurde. Dieſes neue Staat5sweſen gliederte 

ſi< vorläufig in Quartiere und Gemeinden. Sein Gebiet umfaßte 

allerdings den Berei< des dem Landvogt untergebenen Landes nicht 

mehr vollſtändig. Das Kloſter und Städtlein Rheinau, das ſic< einſt 
geſondert dem Schirm der eidgenöſſiſMen Orte unterſtellt hatte, war 

von ihnen immer dem thurgauiſ<en Landvogte zur Entgegennahme 

der Huldigung und Vollſtre&ung des Blutgerichtes unterſtellt worden. 

Rheinau wurde deswegen zum Thurgau gezählt, aber geſtüßt auf die 

Geſ<i<htsforſHungen Hohenbaum van der Meers hatte der Abt im 

Februar 1798 eine Eingabe an die Stände gerichtet mit der Erklärung, 

daß es nic<t zum Thurgau gehöre, und dieſe war von ihnen als richtig 

anerkannt worden.* Au<h Dießenhofen wollte nicht mitmachen,* dafür 

hielten aber die ni<t in die Quartiere eingeteilten Malefizgerichte des 

Abts von St. Gallen und des Biſhofs von Konſtanz treu zum Thurgau. 

Bevor aber dieſes Staat5sweſen endgültige Geſtalt angenommen 

hatte, fam dur< den Dru> der franzöſiſMen Waffen der helvetiſ<he 

Einheitsſtaat. In der Verfaſſung war die Gebietseinteilung erſt ganz 

grob umriſſen. Beim Thurgau iſt nur ſein Name und der Hauptort 

Frauenfeld beſtimmt.* Erſt na<&; den Wahlen in den Senat und den 

Großen Rat ſollten von dieſen Behörden die Gebiete der Kantone und 

deren Unterteilung in Diſtrikte feſtgelegt werden. 

Dieſe Gebietseinteilung begann man am 21. April mit dem Kanton 

Bern,* aber bereits am 17. April war das erſte Mal über thurgauiſches 

Gebiet beſtimmt worden. Dießenhofen wollte ſeine Wahlmänner nicht 

naH Frauenfeld, ſondern naH Zürich ſchien und ſi< dem Kanton 

Züric<h anſhließen. Sie wurden dort niHt angenommen und daraufhin 

reiſten Abgeordnete nac<h Aarau und trugen ihr Begehren dem Großen 

Rate vor. Dieſer beſc<hloß, daß Dießenhofen proviſoriſch für ſi< bleiben 

folle.* Die nächſte thurgauiſc<he Frage, die behandelt wurde, war die 

Beſtimmung des Hauptortes. Die Bemühungen Weinſfeldens wurden 

dank der Initiative der Abgeordneten Frauenfelds am 29. April end- 

1 Das geht einzig aus der Antwort des Abte8 vom 28. März 1798 hervor, bei der 

ſich eine Abſchrift ver Eingabe Rheinaus vom 25. Februar 1798 befindet. Staatsarchiv 

Thurgau 1'01'1. Hohenbaum van der Meer, Gründliche Unterſuchung ob Rheinau in 

der Landvogtey Thurgau liege, 1782. 
? Aufforderung des Landesausſchuſſes, die Wahlmänner zu ſchiken, vom 24. März 

1798, Staatsarchiv Thurgau 1'01'1. 

3 Aktenſammlung aus der Zeit der helvetiſchen Republik (1798---1803), bearbeitet 

von JIoh. Strikler T, Nr. 2, S. 571, 

1 Aktenſammlung Helvetik T, Nr. 30, S. 671 f. 

5 Aktenſammlung Helvetif I, Nr. 21, S. 647 f.
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gültig abgewieſen.* Am 2. Mai behandelte man im Großen Rate den 

Entwurf einer Diſtriktseinteilung des Kantons Zürich, der Dießenhofen 

madhte.? Dod) bei deſſen Beratung wurde es abgetrennt und Scaff- 

hauſen zugeteilt, da Züricch ſ<on zu groß ſei. Von einem energiſchen 

Widerſtand der thurgauiſchen Großräte iſt nichts bekannt, und im Senat 

erhob ſiM nur Widerſpruch gegen die Zuteilung von thurgauiſhen 

Dörfern wie Js5likon, Kefikon, Gac<hnang, Aawangen und Aadorf zu 

Zürich. Eine verbeſſerte Einteilung Züric<s wurde dann am 12. Mai 

angenommen, bei der es immerhin von ehemals thurgauiſc<em Gebiete 

Rheinau und die Malefizgericte Stammheim und Ellikon behielt.* 

Es waren entſ<eidende Tage, und wer zuerſt kam oder energiſch 

aufzutreten wagte, der konnte ſjeine Wünſche zur Erfüllung bringen. 

Die thurgauiſc<en Abgeordneten hatten bereits am 22./23. April vom 

Landesausſ<uß einen Vorſ<lag zur Diſtriktseinteilung verlangt, den 

je zwei Ausſ<hüſſe der Quartiere nebſt Frauenfeld, Arbon und Biſc<ofs- 

zell aufſtellen ſollten, und dieſer hatte darauf am 25. geantwortet, daß 

er den Entwurf am folgenden Tage mit Zuzug der Wahlmänner 

beraten und ſofort einſenden werde. Am 27. jedoc< beſchloß er zu be- 

antragen, daß jedes Quartier ein Diſtrikt werden ſolle. Dieſer Borſchlag 

paßte aber anſc<heinend den Abgeordneten in Aarau nicht, weil die 

Diſtrikte größer ſein ſollten, und ſo blieb akles liegen.* 

Die Not der Zeit ſah au<h der in den oberſten Gericht5shof in Aarau 

gewählte ehemalige Präſident des Landesausſ<huſſes Reinhard, und er 
ſc<hrieb deshalb am 1. Mai an die thurgauiſH<e Verwaltungskammer, 

daß man ſi< mit einem Borſ<lage wie Zürich beeilen ſolle. Dabei 

ſeien au< die Stadt Wil, die Malefizorte und angrenzenden reformierten 

Gebiete fowie das Amt Romanshorn einzuſchließen, weil jetzt der 

Zeitpunkt ſehr günſtig ſei.* Daraufhin beſchloß die etwas zaghafte 

Berwaitungskammer zuerſt eine Deputation von Zollikofer von Bürglen 

und alt Stadtſ<hreiber Rogg von Frauenfeld nac<h Aarau zu ſenden, 

um zu fragen, ob die Malefizorte und das Amt Romanshorn annektiert 

werden dürften.* Dieſe Geſandtſ<aft kam am 5. Mai na< Aarau und 

1 Aktenſammlung Helvetik T, Nr. 68, S. 801 f. Eingabe Weinfelden8, Staat3archiv 

Thurgau 1'43'0; Dankſchreiben Frauenfelds, Bundesarchiv Bern, Helvetik 493, S. 265 f. 

2 Tagebuch der Helvetiſchen Republik 1, Zürich 1798, S. 80. 
38 Aktenſammlung Helvetik 1I, Rr. 97, S. 955 f. und 130, S, 1092 f. 
4 Staatsarchiv Thurgau 1'00'1 und 1'01'2. 

5 Staat3archiv Thurgan 1'43'0. Am 2. Mai kamen auch fchon Abgeordnete von 

Stek>born, damit dieſer Ort Hauptort eines Diſtriktes werde, 1'40'0, S. 11f, 

6 Staatsarchiv Thurgau, Protofoll der Verwaltungskammer 1'40'0, S. 13. Zhre 

Inſtruktion 1'42'0, S. 9 f. Unter anderem ſollte ſie ſchauen, daß Dießenhofen, Para-
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proteſtierte gegen die Abreißung Dießenhofens, erhielt aber die Aus- 

kunft, ſie ſolle im eigenen Intereſſe niHt dagegen auftreten. Von einer 

Anfrage über die Malefizorte wurde ebenfalls abgeraten, da dieſe ja 

vorläufig durhgaus zum Thurgau gehörten. 

Wenn die Geſandtſ<haft ihren eigentlihen Zwe> nicht erreichte, 

ſo brachte ſie dod) wichtige Nahrichten heim. Sie hatte erſahren, daß 

die Diſtrikte ungefähr 11--12 060 Seelen enthalten ſollten, und brachte 

zugleic) au< ſc<on einen Entwurf zu einer Einteilung in 7 Diſtrikte 

mit. Darin war au< Stadt und Amt Wil inbegriffen, da ſie ſich bei 

Präſident Huber erkundigt hatte, ob man dieſe als Entſ<ädigung für 

den Berluſt Dießenhofens haben könnte, und die Antwort günſtig 

gelautet hatte.* 

Die thurgauiſHe Verwaltungskammer beſhloß daraufhin, dieſen 

Entwurf mit den Bevölkerungszahlen zu vervollſtändigen,* und weil 

wahrſc<einlich die Geſamtzahl der Einwohner zu klein war, ging ſie 

auf 6 Diſtrikte über, die dann alle wirklich 10 000--12 000 Seelen 

hatten. Es entſtanden ſo zwei Vorſ<läge,* und die Berwaltungs5- 

fammer beſhHloß am 16. Mai, den einen mit Wil amtlic einzureichen 

und den ohne Wil den Senatoren und Großräten privat zuzuſtellen 

für den Fall, daß der erſte nicht angenommen würde.* Wegen Wil 

hatte man ſid) auch ſonſt noH bemüht. Man hatte am 12. Mai Konrad 
Freyenmuth dorthin abgeordnet, um die Stadt zum Anſ<luß an den 

Thurgau einzuladen.* Wil antwortete aber am 14. Mai, daß es infolge 

der unruhigen umliegenden Landſ<Haft, die dadurF gereizt würde, 

und bei der Unſicherheit der ganzen Kantonsbildung der Eidgenoſſen- 

ſhaft abwarten wolle, was das Geſeß für dieſe Gegend beſtimme.* 

Die Zeit drängte, und inzwiſc<en hatte man in Aarau ſchon zu 

handeln begonnen. Am 18. Mai wurde im Großen Rate eine Kommiſ- 

ſion von Anderwert, Labhart, Mayer, Müller und Haas beſtellt, um 

dies, St. Katharinental und Rheinau zum Kantone kfämen und daß mindeſtens ſo viel 

Diſtrikte wie Quartiere gebildet würven, ſowie bei der Einteilung Spielraum gelaſſen 

werde. 
1 Staatöarchiv Thurgau 1'43'0, Bericht ver Geſandtſchaft vom 9. Mai 1798, 

? Staatsarchiv Thurgau 1'40'0, S. 25 f. 
3 Vorarbeiten und Entwürfe, Staatsarchiv Thurgau 1'43'0, von der Hand Rogas 

mit Verbeſſerungen von Morell. Endgültige Faſſung 1'42'0, S. 15 und 16. Die Ver- 
waltung3kammer verlangte dabei, daß alle Malefizorte, auch Stammheim, zum Kantone 

fämen. 
* Staatsarchiv Thurgau 1'40'0, S. 45. 

s Staats3archiv Thurgau 1'40'0, S. 36 f. 
8 Staatsarchiv Thurgau 1'43'0 und 1'40'0, S. 40. Wil hatte ſich Ende April um 

den Schuß des Thurgaus bemüht, jedoch damals feine beſtimmte Antwort erhalten.
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die thurgauiſHe Gebietseinteilung vorzunehmen.! Dieſe legte am 21. 

Mai einen Entwurf vor, der 7 Diſtrikte aufwies, do< zu glei<er Zeit 

langte auM; der Entwurf der Verwaltungskammer mit 6 Diſtrikten 

in Aarau an, den aber die großrätlihe Kommiſſion ablehnte. Nach 

längerer Diskuſſion beſ<hloß der Große Rat, der Kommiſſion no<h zwei 

nihtthurgauiſ<e Mitglieder beizugeben, und dieſe erklärte am 22. Mai, 

auf ihrem Vorſ<lage beharren zu müſfen. Anderwert wollte dabei 

dem Kanton noF Stammheim und wahrſc<einliH auc< Wil zukommen 

laſſen, aber der Rat nahm den Vorſ<lag ohne Veränderung an.? 

Nac<hdem der Senat am 23. Mai zugeſtimmt hatte,* war das Gebiet 

des Kantons Thurgau und ſeine Diſtriktseinteilung endgültig beſtimmt. 

Der Geſetz gewordene Vorſ<lag der Kommiſſion ſtimmt inhaltlich, 

aber nicht wörtlih mit dem Entwurf überein, den die Geſandtſ<aft 

damals von Aarau brachte. Wil iſt allerdings nicht dabei, und das läßt 

erraten, daß vielleiht damals ſ<on dieſer Entwurf unter Mitwirkung 

der thurgauiſ<en Großräte entſtand, wobei mögli<erweiſe auf Ein- 

wirkung von Reinhard hin Wil durd) die Geſandten hinzugefügt worden 

war. Der Vorſc<lag mit 7 Diſtrikten iſt aber au< wirklic< befſer als 

die Vorſ<läge der Verwaltungskammexr. Er lehnt ſic im allgemeinen 

an die alte Quartiereinteilung an, indem er das Pfyner Quartier 

auflöſt und wegen der Aufnahme der Malefizgebiete am Bodenſee 

dort alle Grenzen etwas verſc<hiebt.“ Der Vorſchlag der Verwaltungs- 

kammer nimmt dagegen auf die alte Einteilung weniger Rücſicht. 

Was die äußere Umgrenzung anbetrifft, bot ſic gerade zu dieſer 

Zeit eine Gelegenheit, die Berluſte wettzumachen. Als am 23. Mai der 

Senat über den Beſchluß beriet, meldeten ſi< drei Abgeſandte der 

Stadt Stein, die bereits dem Kanton Züric< im Diſtrikt Benken ein- 
verleibt worden war, und wünſc<ten, daß ihre Stadt Diſtriktshauptort 

in einem der angrenzenden Kantone werde. Wenn der Beſhluß durc< 
den Großen Rat nicht ſ<on gefaßt geweſen wäre oder ſich wenigſtens 
die thurgauiſ<en Senatoren dafür eingeſeßt hätten, ſo wäre Stein 

damals ſiher an den Thurgau gekommen. Nun gingen die Abgeſandten 

am folgenden Tage zum Großen Rate und erreihten, daß Stein am 

26. Mai zu Scaffhauſen geſc<lagen wurde.* Damit war höcſtens 

1 BundeS3archiv Bern, Helvetik 25, S. 401. 
? Tagebuch der Helvetiſchen Republik 1, S. 104 f. und 112 f. Aktenſammlung 

Helvetik 1, Nr. 154, S. 1161 f. BundeS3archiv Bern, Helvetik 25, S. 420 und 428 f. 

3 BundesSarchiv Bern, Helvetik 53, S, 72 f. Das BunvdeSarchiv ſtellte dem thurgau- 

iſchen Staat3archiv in verdanken3werter Weiſe Photographien dieſer wichtigen Protokoll- 

ſeiten vom Großen Rat und Senat zur Verfügung. 

* Siehe Beſchreibung in Pupikofer-Sulzberger, S. 46 f. 

5 Aktenſammlung Helvetik I, Nr,. 161, S. 1172 f.
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noh die Grenze gegen St.Gallen verſchiebbar, da der Kanton Säntis 

erſt ſpät endgültige Geſtalt annahm. Do<h hier wurde nicht mehr viel 

geändert und da ſic< beſonders Anderwert, der von dieſem beanſpruchten 

Gebiete von Rienba<H und Horn annahm, wurden ſie beim Thurgau 

belaſſen.* 

Der Thurgau hatte ſomit nur Berluſte zu verzeichnen, denen keine 

Gewinne gegenüberſtanden. Der größte war Dießenhofen, der dann 

allerdings im Juni 1800 wieder gutgemac<ht wurde. Es war bereits im 

Oktober 1799 dem Regierungskommiſſar für den Thurgau unterſtellt 

worden, da Schaffhauſen damals no< nicht erobert war, und bei deſſen 

Erſezung dur< die ordentlihen Behörden im Januar 1800 dieſen 

ebenfalls zugeteilt worden. Als auF< Schaffhauſen wieder helvetiſch 

war, erreichte Dießenhofen dur< eine allerdings ni<ht unwiderſpro<ene 

Eingabe, daß es bis zu einer allgemeinen Neueinteilung proviſoriſch 

dem Thurgau angegliedert wurde, bei dem es dann blieb.?* Daß 

Rheinau zu Zürich kam, iſt nur natürlic. Gefährdet waren daneben alle 

Gebiete, in denen die X Landgerichtsorte das MalefizgeriHt be- 

ſeſſen hatten. Zürich ſHlug die ihm angrenzenden Gebiete von Stamm=- 
heim und Ellikon zu ſeinem Hoheitsgebiet, Burg bei Stein am Rhein 

kam mit dieſem an Shaffhauſen und St.Gallen erhielt das Gebiet des 

SHhneggenbundes bei Wil ſowie Blaſenberg. Der größte Teil der 

Malefizgerichte war aber damit doH dem Thurgau erhalten geblieben. 

Allerdings iſt das mehr dem Umſtand zu verdanken, daß dieſe Gebiete 

zum Thurgau wollten, und daß der Kanton Säntis erſt ſpät gebildet 

werden konnte. Von den Vertretern des Thurgaus in den Zentral- 

behörden wieſen einzig Anderwert und Reinhard einigen Weitbli> auf, 

denn bei energiſ<erem Auftreten hätte ſih noF manches erreichen 

laſſen. Die thurgauiſHe Verwaltungskammer wollte dem Diſtrikt 

Tobel in Wil den natürlihen Hauptort verſ<haffen, hat aber dur< eine 

zögernde Haltung den Erfolg verſ<Herzt. Wir dürfen indeſſen in Anbe- 

tracht der kurzen Selbſtändigkeit des Thurgaus dieſen Männern keinerlei 

Vorwürfe machen. 

1 Aktenſammlung Helvetik II, Nr. 88, S. 492. Später wurde noch die genaue Grenze 

bei Kefikon beſtimmt, ebenda Nr. 180, S. 828 f. Die Frage der Erwerbung von Konſtanz 

tauchte erſt in der folgenden Zeit auf. 

2 Aktenſammlung Helvetik V, Nr. 92, S. 208 f.; 407, S. 1072 f.; 458, S. 1155 f.



Das Scloß Frauenfeld 
Von Dr. G, Büeler 

1. Die erſte künſtleriſc<e Zeichnung des S<loſſes 

In dem vortreffliHen, gut illuſtrierten Werke: Stelling-Michaud, 

Unbekannte ShweizerlandſHaften aus dem XVI1. Jahrhundert,* 

findet ſic) ein Kapitel über den Holländer Maler Lambert Doomer, 

der für Frauenfeld von beſonderem Intereſſe iſt. Wir haben von 

Frauenfeld aus dem 16. und 17. Jahrhundert nur drei Darſtellungen, 

nämlich die Skizze des ſüdöſtlichen Teiles in der Stumpfſ<Hen Chronik 

(1548), die Anſicht der Stadt von Nordweſten von Merian (1642) und 

diejenige des Zuger Malers Rölli (1669) auf einem im „Klöſterli“ 

befindlichen Votivbild. Dieſes iſt zwar nur eine Kopie des Merianſc<en 

Stiches, ſo genau, daß nicht einmal die 23 Jahre früher vollendete 

reformierte Kir<e eingezeichnet iſt. Aber in dieſen drei Bildern iſt das 

Sdhloß nur in Umriſſen dargeſtellt, Einzelheiten fehlen gänzlich. Die 

erſte künſtleriſMe Zeichnung des Scloſſes ſtammt von Lambert Doo- 

mer. Nac<h der Darſtellung von Stelling-Mic<haud wurde Doomer im 

Jahre 1622 oder 1633 in Amſterdam geboren, wo ſein Vater Rahmens= 

mader war. Da er au< für Rembrandt arbeitete, wird vermutet, daß 

der junge Doomer zu dieſem Meiſter in die Lehre kam. Von 1645 bis 

1648 reiſte er in Frankreich und England und malte zahlreiH<e Aqua- 

relle, die ihn berühmt machten. Dann kehrte er nac Amſterdam zurü&, 

wo er den größten Teil ſeines Lebens zubrachte. Er ſtarb 1700. 

In einer Zeit, die wir nicht feſtſezen können, unternahm Doomer 

eine Reiſe den Rhein hinauf, malte zahlreihe Landſc<aften und kam 

bis in die S<hweiz. Während wir aber von ſeinem Zeitgenoſſen Jan 
Haaert eine ganze Reihe von ſ<önen Shweizeranſichten haben 

(ſiehe das Werk von Stelling-Michaud) und wiſſen, wo er ſic<h aufge- 

halten hat, fennen wir von Doomer einzig ein Bild des S<loſſes 
Frauenfeld. Wir wiſſen nicht, ob er ſeine Reiſe plößliHh abbrechen 

mußte, oder ob ſeine Zeichnungen verloren gegangen ſind. Von Doomer 

iſt allerdings noFH eine Anſiht von Glarus vorhanden, allein ſie iſt 

Kopie eines Bildes von Ha>aert und beweiſt nicht, daß er dort war. Hin- 

gegen iſt das Bild des S<hloſſes Frauenfeld unbedingt eine Original- 

1 Mit 40 Tafeln, herausgegeben von der Stiftung von Schnyder von Wartenſee 

im Verlag von Max Niehans, Zürich-Leipzig 1937. 



143 

aufnahme; ſie iſt genau; das Shloß und ſeine Umgebung ſind in allen 

Einzelheiten, ohne Zutaten oder Ausſ<mücdungen gezeichnet, und eine 

Borlage zu einer Kopie wäre gar nic<t vorhanden geweſen. Doomer 

muß ſelber nac Frauenfeld gekommen ſein. 

Das S<loß iſt vom linken Murgufer aus gezeichnet, es ſteht auf 

dem hohen Felſen; durc< die Lü>e zwiſc<en Sc<loß und Straßbhof, 

wo früher nur ein niedriges Gebäude ſtand, ſehen wir links Dach und 

Türmhen des Rathauſes, die reformierte Kir<e, re<hts den Straßhof 

und die anſtoßenden Gebände und am Fuße des Felſens die Schloß- 

mühle und die Säge. Der Felſen mag manc<hem zu hod) erſcheinen, 

allein Doomers Zeichnung iſt richtig, denn die Shloßbrüde und die 

Zugangsſträßc<hen längs der Murg lagen damals faſt zwei Meter 

tiefer als heute. 

Die Doomerſ<e Zeichnung des Schloſſes Frauenfeld war bis zum 

Jahr 1931 im Beſitß des Amſterdamer Bankiers Hofſtede de Groot. 

Nac<h deſſen Tod kam ſie mit der ganzen Sammlung nad) Leipzig zur 

Verſteigerung, daim na< Genf und gehört jett Herrn Dr G. Haab, 

Augenarzt in Züric<h. Das Kantonale Muſeum in Frauenfeld beſitzt 

eine noF in Amſterdam gemadhte, im Tone des Originals gehaltene 

Reproduktion und eine kürzlich aufgenommene Photographie. 

2. Die ehemalige Rüſtkammer 

Als die Beſißerin des Sc<loſſes, Frau Dr Bahmann, vor zwei 

Jahren eine Renovation der ehemaligen Rüſtkammer vornehmen ließ, 

zeigte es ſi<M, daß drei Wände des Zimmers übermalt waren. Ein 

ſtarkes Balkenwerk teilte die Wände in rehte>ige, ausgemauerte Flä- 

Hen, die mit farbigen Girlanden, ſtiliſierten, zierlichen Ranken, Blumen 

und Früchten ausgeſc<müct waren. Die Malereien ſollen im 16. Jahr- 

hundert entſtanden ſein, vermutlich in der Zeit um 1536, als das 

Scloß nad) dem Übergang an die VII Orte als Wohnſitß des thurgau= 
iſc<hen Landvogtes eingerichtet wurde. Frau Dr Bachmann ließ das 

geſamte Holzwerk, die Oſtwand mit den kannelierten Leiſten, ausbeſſern 

und die Malereien in den urſprünglihen Farben wieder herſtellen, ſo 

daß jeßt die frühere Rüſtkammer mit der weiten Ausſicht nac& Weſten 

das ſ<önſte Zimmer des Scloſſes iſt. Die alten Zeichnungen wurden 

für das Kantonale Muſeum dur<gepauſt und na<gemalt. 

In einem andern Zimmer des gleihen Sto>kes kamen no< zwei 

Reihen von Wappen der Landvögte aus der zweiten Hälfte des 17. 

Jahrhunderts zum Vorſchein.



Thurgauer Chronik 1937 
Die Zahlen bezeichnen das Monatsdatum 

Allgemeines 

Das Jahr 1937 war gekennzeichnet durc<h eine weitergreifende Erholung der 

Wirtſchaft. Die großen Käufe unmittelbar nac< der Abwertung und die politiſche 

Unruhe in der Weltpolitik führten aber zu einem teilweiſen Rücſchlag, der ſich 

in der Schweiz vor allem in einem geringeren Auftragseingang in den Textil- 

induſtrien bemerkbar machte. Im Thurgau war vor allem der ſtarke Rükgang 

der Urbeitsloſigkeit bemerkenswert. Selbſt die Stiereiinduſtrie konnte ſich 

wieder etwas erholen und der ſehr eingeſhränkte Maſ<inenpark wieder aus- 

genüßt werden. Während die Gerbereien, Schuhinduſtrie, teilweiſe aud) die 

Wollinduſtrie unter Preisſ<wankungen und zu großem Angebot litten, hat ſich 

die Maſc<ineninduſtrie einen befriedigenden Beſtand von Aufträgen ſichern 

können. Die Landwirtſ<aft wies einen größeren Rohertrag auf als letztes Jahr. 

Die Heuernte war ſehr gut und reichlich ausgefallen. Das Getreide war von 

hervorragender Qualität, aber mengenmäßig gering. Die außerordentlich große 

Obſternte konnte dank den Bemühungen der landwirtſchaftlihen Genoſſen= 

ſc<Haften do< nod befriedigend abgeſeßt werden. Die Viehmärkte waren lebhaft 

bei beſſeren Preiſen. Gegen Ende des Jahres beeinträhtigte die Seuc<hengefahr 

die Viehverkäufe. Der Rohertrag der Milhwirtſ<haft ſtieg, aber die Exporte 

für Käſe blieben hinter den Erwartungen zurü. 

Staatsrehnung: Einnahmen Fr. 18 453 986.77, Ausgaben Fr. 18 296 320.31, 

Überſchuß Fr. 157 665.46. 

Kantonalbank: Nettogewinn Fr. 2 462 177.65, Verzinſung des Grundkapitals 

Fr. 1 538 750. 65, Berteilung des Reingewinns: Ablieferung an den Staat 

(Fonds für Hilfszwe>e) Fr. 400 000.--, Reſervefonds Fr. 400 000.--, Vor- 

trag auf neue Rehnung Fr. 123 427.65. 

Frauenfeld-Wil-Bahn: Betriebszeinnahmen Fr. 285 051.35, Betriebsaus- 

gaben Fr. 224 559.21, Überſ<huß Fr. 60 492.14. Gewinn= und Verluſt- 

rehnung: Einnahmen Fr. 870 597.71, Ausgaben Fr. 1 244 410.---, Paſſiv- 

ſaldo Fr. 229 799.36. 

Bodenſee-Toggenburg-Bahn: Betriebseinnahmen Fr. 2 686 240.55, Be- 

triebsausgaben Fr. 1 988 233.92, Überſchuß Fr. 698 006.63. Gewinn- und 

Verluſtrehnung: Einnahmen Fr. 884 070.10, Ausgaben Fr. 9 189 101.33, 

Paſſivſaldo Fr. 8 345 031.33. 

Bodenkreditanſtalt: Reingewinn Fr. 1 454 532.32, Dividende und Tantiemen 

Fr. 909 000.--, Vortrag auf neue Rehnung Fr. 545 632.32.
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Mittelthurgau-Bahn: Betriebseinnahmen Fr. 755 630. 59, Betriebsausgaben 

Fr. 686 023.60, Überſhuß Fr. 69 606.99. Gewinn- und Berluſtrehnung: 

Einnahmen Fr. 165 860.99, Ausgaben Fr. 168 290.83, Paſſivſaldo Franken 

2429.84. 

Januar 

1. Major Adam Gamper, alt Zeughausverwalter und kantonaler Kriegs- 

kommiſſär ſtarb im 81. Altersjahr. Im Monat Januar finden im ganzen Kanton 

aufklärende Borträge über die Aufgaben des Luftſchußzes ſtatt. =- 13. Die thur- 

gauiſc<e Verkehrs5vereinigung beſchließt Wanderwege im Thurgau zu erſtellen. 

Dieſe ſollen durc< Wegweiſer und Rhomben markiert werden. Für die einzelnen 

Gemeinden werden Wegpläne erſtellt. In orientierenden Verſammlungen ſollen 

die zu intereſſierenden Kreiſe dafür gewonnen werden. Unterſtüßung dur< den 

Kanton und die Verkehrsvereinigung wird den Gemeinden in Ausſicht geſtellt. 

-- 15. Ste>born eröffnet ein neues Eisfeld. --- 17. Der Bund evangeliſher Jugend 

der Oſtſc<weiz hält in Amriswil eine Wintertagung ab. =- 19. Ingenieur Hermann 

Sc<hmidhauſer, Adjunkt des Bauinſpektorates, ſtirbt in Frauenfeld. =- 23. Bei 

Heldswil wird ein urgeſchichtlihes Grab, vermutlich aus der älteren Eiſenzeit, 

entdedt. -- 24. Mgr. Franciscus v. Streng, der neue Biſchof von Baſel-Lugano, 

erhält die Biſc<hofsweihe dur< den Nuntius. Der Weihe wohnt die geſamte 

thurgauiſc<e Regierung bei. -- 29. Der erſte Shnee des neuen Jahres fällt. 

Der Monat Januar war überaus mild und ſonnenreich. 

Februar 

3. Ult Lehrer Ernſt Büchi, ein um das thurgauiſc<e Turnweſen verdienter 

Veteran, ſtirbt in Sirnach. -- 6. Das Naturſchußgebiet Grütried bei Wängi wird 

um 48 Ar Riedland vergrößert. -- 10. Der Regierungsrat beſchließt die Einführung 

einer neuen Schulſchrift, der ſogenannten „Sdhweizer Schulſchrift“. -- 13. An- 

läßlich der Umbauten des Schlößli Bottighofen werden bei Erdarbeiten am See 

Überreſte von Pfahlbauten freigelegt. NaH den Scerbenfunden wird dieſer 

Pfahlbau von Herrn Keller-Tarnuzzer der ſogenannten Micelsberger Kultur 

zugeſhrieben. -- 27. Bezirksrichter Otto Böhi-Brunner in Bürglen ſtirbt an einem 

Sc<hlaganfall. 

März 

2. Jakob Herzog in Wetßikon wird 100 Jahre alt. =- 1,.--4. finden die Bäue- 

rinnentage ſtatt in Ste>born, Weinfelden, Frauenfeld und Romanshorn. Alt 

Bundesrat H. Häberlin ſpricht über „Die Erziehungsarbeit der Frau im Bauern- 

haushalt“. --- 11. Das thurgauiſc<e Muſeum erhält Sherben von Triboltingen, 

die als Beſtandteile von großen Lavezſteingefäßen aus der Römerzeit erkannt 

werden. =- 14. Einweihung der neuen Kirc<he in Eſc<likon. Arc<hitekt: Sturzen- 

egger daſelbſt. Kreuzlingen wird das Gas künftig anſtatt von Konſtanz von 

Romanshorn beziehen. -- 16. Frauenfeld beginnt mit den Verdunkelungsübungen. 

Kreuzlingen und die anderen luftſhHußpflihtigen Gemeinden folgen einige Tage 

10
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darauf. =- 20. Maler Karl Röſ< in Dießenhofen erwirbt in einem Wettbewerb 

für Moſaik am Poſtgebäude in Rapperswil den 1. Rang. -- 21. Die neue evan- 

geliſMe KirHe in Münchwilen wird eingeweiht. Architekt: Guterſohn, Münch- 

wilen. =- 27. Die neugeordnete urgeſ<hi<tlihe Sammlung des thurgauiſchen 

Muſeums wird neu eröffnet. 

April 

2. Beginn des Wiederholungskurſes der Artillerieabteilung 23. =- 5. Beginn 

des Wiederholungskurſes des Infanterieregimentes 31 und des leichten Regi- 

mentes 6. -- 10. An der diesjährigen Muſtermeſſe ſind aus dem Thurgau an- 

nähernd 40 Ausſteller beteiligt. Vertreten ſind Laſtwagen und vorwiegend Möbel-, 

Shuh- und Trikotinduſtrie. =- 14. Die Feilen- und Metallſägenfabrik in Aadorf 

feiert ihr 50jähriges Beſtehen. =- 14. Der Berein zur Hebung der Volksgeſundheit 

hält in Weinfelden ſeine ſchweizeriſcge Tagung ab. -- 16. Profeſſor Kradolfer 

und Dr Stauffacher treten als Sekundarſchulinſpektoren zurüF. Durc< Neus- 

aufteilung der Kreiſe werden die bleibenden Inſpektoren mit den Aufgaben der 

Zurüctretenden betraut. =- 18. Die Wahlen der Ortsvorſteher und Bürgerräte 

nehmen im ganzen Kanton einen ruhigen Berlauf. Die Grenzſ<hußkompagnie 

bezieht in Amriswil ihre neue Kaſerne in einer umgebauten ehemaligen Fabrik. 

Alt Regierungsrat Dr. Kreis feiert ſeinen 80. Geburtstag. -- 19. Der Große Rat 

beſchließt in ſeiner leßten Winterſizung die Herabſetzung ſeiner Mitgliederzahl, 

indem nur no<h auf je 350 Stimmberedhtigte ein Kantonsrat gewählt werden 

ſoll. Zugleich wird eine Verlängerung der Amtsdauer der Behörden von 3 auf 4 

Jahre vorgeſc<lagen. -- 24. Die paritätiſce Kirhe Pfyn erhält ein neues Geläute. 

-- 29. Die thurgauiſ<;e Staatsrechnung ſc<ließt mit einem Überſchuß von 

86 966 Fr. ab (1936). 

Mai 

1. Mit Unterſtüßung der thurgauiſ<en Kunſtgeſellſ<Haft wird in Weinfelden 

dur< die Muſeumsgeſellſ<maft eine Ausſtellung von Shweizermalern der Gegen- 

wart eröffnet. =- 2. Die thurgauiſm<en Gemeindewahlen verlaufen in Ruhe und 

bringen meiſt Beſtätigungen und ruhig verlaufende Erſaßwahlen für die zurück- 

tretenden Beamten. Keine große Beränderung in der Stärke der verſchiedenen 

Parteien. =- 6. Die neue evangeliſc<e Kir<e in Sirna<h wird eingeweiht. Archi- 

tekten: Weideli und Eberli in Kreuzlingen. =- 6. Pfarrer Keller in Ste>born 

erhält das Bürgerreht daſelbſt. -- 10. Die Glarner Regierung weilt auf Ein- 

ladung der thurgauiſchen Regierung im Thurgau zu Beſu<g und maht mit ihr 

einen gemeinſamen Ausflug an den Bodenſee und Unterſee. -- 11. Alfred 

Huggenberger erhält für ſeine Dihtungen den Johann Peter Hebel-Preis. -- 

17. Das Frauenfelder Pfingſtrennen wird bei |<Hönſtem Wetter in übliher Groß- 

zügigkeit abgehalten. -- 26. Der Große Rat wählt zu ſeinem Präſidenten Gerichts= 

präſident von Streng und zu ſeinem Vizepräſidenten Dr P. Engeli. Regierungs- 

präſident wird Dr J. Müller, Bizepräſident Dr Stähelin. Ferner genehmigt der 

Große Rat Bericht und Rehnung der Kantonalbank und des Elektrizitätswerkes. 

An der Kir<e in Wagenhauſen kommen bei der Renovation romaniſ<e Rund-
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bogen und die Apſis eines Seitenſchiffes zum Vorſchein. =- 29./30. Verbands- 

jubiläum (25 jähriges) der ſchweizeriſc<;en Straßenfachmänner in Kreuzlingen. -- 

30. Landsgemeinde der thurgauiſ<en Samariter in Arbon. Dr Eduard Hey> in 

Ermatingen wird die Goethe-Medaille für Kunſt und Wiſſenſchaft zugeſprochen. 

Juni 

1. In Weinfelden feiern die thurgauiſchen Detailliſten ihr 25jähriges Ver= 

bandsjubiläum. =- 2. Der Bodenſee und der Unterſee ſteigen infolge ſtarker 

S<hneeſ<Hmelze bedrohli<. =- 8. Heinrih Baumann, Vorſteher des kantonalen 

Arbeitsamtes, erliegt einer kurzen Krankheit. =- 9. Die katholiſche Kirc<he in 

Sirnach erhält neue Glo>en. -- 10. Der Waſſerſtand des Unterſees ſteigt auf 

5 Meter. Der Verkehr auf dem Rhein kann bei Dießenhofen nur noFH dur<h Um- 

leitung aufre<ht erhalten werden. Auch ſonſt verkehren von Dießenhofen bis 

Konſtanz nur nod) die Motorboote. =- 12. Großer Felchenfang im Bodenſee. =- 

14. Großes Hagelwetter mit Kulturſc<haden im Bezirk Dießenhofen. -- 17. Das 

Hochwaſſer am Unterſee ſteigt auf 5 Meter 15. =- 20. Das neue Sekundarſc<ul= 

haus in Ermatingen wurde eingeweiht. Architekt: Scherrer in Kreuzlingen. 

Landsgemeinde des Bundes evangeliſcher Jugend der Oſtſc<weiz in Frauenſeld. 

Gründung des Bundes „Junge Kir<e“. =- 26. Die thurgauiſc<hen Pfadfinder in 

Arbon. =- 28. Die Ernte in der Gegend von Hefenhauſen und Hattenhauſen 

wird durc<h ein Hagelwetter vernichtet. 

Juli 

1. Die Thurbrüe bei Bürglen iſt fertig erſtellt. =- 11./12. Thurgauiſches 

kantonales Sängerfeſt in Frauenfeld, Feſtrevwe „Moſtindien“ von M. R. Kauf- 

mann, Muſik von R. Blum. -- 14. Muſikdirektor Zentner in Weinfelden wird 

an das zür<heriſche Lehrerſeminar berufen. = 17. Zum Vorſteher des kantonalen 

Arbeitsamtes wird Dr M. Bäſchlin gewählt. =- 24. Kreuzlingen erſtellt einen 

eigenen Gaſometer. -- 25. Starkes nächtliches Gewitter verurſacht Kulturſchaden 

in Kreuzlingen. 

Auguſt 

1. Andwil empfängt ein neues Geläute. -- 15. Dr med. H. Wille iſt ſeit 25 

Jahren Direktor der Irrenanſtalt Münſterlingen. = 29. Die Karton- und Papier- 

fabrik Biſchofszell feiert ihr 50jähriges Beſtehen. 

September 

1. Die Frauenfeld - Wil - Bahn wurde vor 50 Jahren in Betrieb genommen. 

-- 13. Die evangeliſc<he Kir<he in Berg erhält ihre neuen Glo>ken. -- 23. Friedrich 

Schaltegger, alt Pfarrer und Staatsar<hivar, ſtirbt im 86. Altersjahr in Litten- 

heid. -- 26. Der Ho<hſc<hulverein von Züric<h weilt in Franuenfeld zur Herbſt- 

verſammlung. -- 28. Prälat Dr Fridolin Suter, Stadtpfarrer von Biſchofszell, 

ſtirbt im Alter von 74 Jahren. -- 30. Heftiger Erdbebenſtoß im mittleren Thurgau 

um 172/, Uhr.
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Oktober 

2. Erneutes Erdbeben im mittleren Thurgau, in Frauenfeld, Pfyn, Märſtetten 

und Weinfelden, nachts 3 Uhr 17. =- 10. Der thurgauiſche Feuerwehrverband 

führt außerordentliche Kreisfeuerwehrtage und Übungen mit Inſtruktionen durd). 

-- 13. Sißung des Großen Rates zur Behandlung des Rechenſ<aftsberichtes 

1936. -- 18. Der Kantonsſc<ülerverein „Thurgovia“ feiert ſein 75jähriges Jubi- 

läum. -- 23./30. Sammlung des thurgauiſchen Aktionskomitees der Schweizer 

Winterhilfe für Arbeitsloſe. = 27. Die örtlichen Luftſ<ußorganiſationen der 

Gemeinden Arbon, Amriswil, Frauenfeld, Kreuzlingen, Romanshorn und Wein- 

felden werden inſpiziert und im allgemeinen befriedigend befunden. --- 30. Die 

Scweizeriſche Vereinigung für Anormale „Pro Infirmis“ hält ihre Jahresver- 

ſammlung in Frauenfeld ab. =- 31. In der Volksabſtimmung wird die Borlage 

über die Verkleinerung des Großen Rates angenommen und diejenige über die 

Verlängerung der Amtsdauer der Behörden verworfen. 

November 

3./4. Allgemeine Landesverdunkelung im Thurgau mit Ausnahme des Be- 

zirkes Dießenhofen, der am 24./25. dieſes Monats verdunkelt. 10. Situng des 

Großen Rates. Die Beratung über den Rechenſchaftsbericht der thurgauiſchen 

Behörden wird beendet, und die Staatsrehnung genehmigt. Ferner behandelt der 

Rat zwei Interpellationen über die Maul- und Klauenseuche, die von der nörd-= 

lihen Grenze einzubrehen droht. -- 10.--21. führt die thurgauiſche Kunſtgeſell- 

ſc<haft eine Schaufenſterausſtellung von Werken thurgauiſcher Künſtler in Amriswil, 

Arbon, Frauenfeld und Kreuzlingen dur<. =- 15. Große Feuersbrunft in der 

Moſterei Biſc<ofszell. Der Neubau der landwirtſchaftlihen Shule in Arenenberg 

wird in Betrieb genommen. Archjitekt: Eberli in Kreuzlingen. Jahresverfammlung 

der Thurgauiſchen Gemeinnüßigen Geſellſchaft in Weinfelden. =- 22. Siung des 

Großen Rates in Frauenfeld. Voranſchlag für 1938 und Bürgerrechtsgeſuche. -- 

21. Die Freimaurerinitiative wird im Thurgau ſtark verworfen. -- 28. Alt Dekan 

Pfarrer Jakob Meier, verdienter Sculpräſident in Frauenfeld, ſtirbt. 

Dezember 

4. Der Kantonstierarzt erläßt wegen Seuchengefahr ein allgemeines Vieh- 

marktverbot. -- 13. In Biſchofszell wird der Bau einer neuen Sitterbrüce, die 

dem modernen Verkehr genügen ſoll, beſchloſſen. =- 23. Oberſt Eduard Häberlin 

alt SektionscHef für Rü>kwärtiges, Mobilmachung und Territorialdienſt im Ge- 

neralſtab, von Mauren, ſonſt wohnhaft in Bern, ſtirbt in Locarno. =- 26. Alfred 

Huggenberger begeht ſeinen 70. Geburtstag. 

Egon Jsler,



Thurgauiſche Literatur 1937 

T Ausderau Heinrich, Die alte und die neue Thurbrüke Bürglen - Jſtighofen, 

j. Thurg. Jahrbuch. 

Baumann Heinri<h, Nahruf, ſ. Thurg. Jahrbuc. 

Beiträge, Thurgauiſ<He, zur vaterländiſ<en Geſchichte, Heft 74: Leuten- 

egger Albert T, Rückbli> in die thurgauiſcHe Regenerationszeit, I11. Teil: Das 

Regenerationswerk, hg. von Karl Tu<hſhmid; Boeſ< Hans, Zwei Keſſelring- 

Mötteli-Sheiben; Keller-Tarnuzzer Karl, Quellen zur Urgeſchichte des Thur- 

gaus, 8; Leiſi Ernſt, Ein Urkundenfund; Der Name Salenſtein; Nachruf auf 

Friedrich Shaltegger; Büeler Guſtav, Thurgauer-Chronik 1936; Jsler Egon, 

Thurgauiſche Literatur 1936. 

Benz Guſtav, Fiſchinger Erinnerungen. Die Garbe, Oktober 1937. 

Binswanger Robert, Von der Roſenegg (in Kreuzlingen) und ihren Be- 

wohnern. Thurg. Volksfreund, Nr. 26--30 und 32--34, 1937. 

Biſ<of Otto, Die Shulen von Wängi. Hinterthurgauer Heimatblätter 1937, 

Nr. 23, 26, 27. 

Böhi Alfred, Geſhichte der thurgauiſc<en Kantonalbank, Filiale Biſ<hofszell. 

Biſchofszeller NacHrichten, Nr. 129. 

Böhi Otto, Bezirksrichter, Nahruf f. Thurg. Jahrbuch. 

Boeſ< Hans, Zwei Keſſelring-Mötteli-Scheiben [. Beiträge. 

Bridler Th., Die Mühlen zu Biſc<hofszell. Biſchofszeller Nachrichten, Nr. 82. 

Brüllmann E., Liebe zum Hergebrachten, ſein Wert, ſeine Pflege. Hinter- 

thurgauer Heimatblätter, Nr. 26, 27. 

Büeler Guſtav, Thurgauiſche Chronik 1937, |. Beiträge. 

(Diethelm W.), W. D. A. Ein thurgauiſcher Fertigungsſtreit. Thurgauer 

Zeitung, Nr. 255. 

Düßli-Freyenmuth H., Die Bienenzucht im Kt. Thurgau in Vergangenheit 

und Gegenwart. 8*, 24 S. 1937. 

Eſ<er-Bürkli Jakob, Wieſen und Matten in der S<hweiz, 8, 24 S. 1937. 

Fiſ<h Hermann, Das thurgauiſc<e Staatsar<hiv, [. Thurg. Jahrbuch. 

Frauenverein, Thurg., 10 Jahre 1926--1936, 8*, 20 S. Frauenfeld 1936. 

Gremminger-Straub H., Von guten thurgauiſchen Riegelbauten. Thur- 

gauer Zeitung, Nr. 89. 

Greuter J., Vetterli J., Die neue evangeliſche Kird<e in Sirnah, 8*, 102S. 

Sirnach 1937. 

Herdi Ernſt, Die Dienſtmannen von Heldswil-Heidelberg und die Marſc<alken 

von Blidegg. Schweiz. Ar<iv f. Heraldik, 1937. 

--- War Vogt Geßler ein Thurgauer? [. Thurg. Jahrbuch. 

Hönn Karl, Wanderung am Unterſee in alter Zeit. Thurgauer Zeitung, Nr.112
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Holderegger H., Nachrichten über ſ<weizeriſc<e Altertümer, Kt. Thurgau: 

Affeltrangen, Kirhe, S. 77. = Altenklingen, Schloß, S. 77, =- Alterswilen, 

Kir<He, S. 158. -- Berg, Kir<he, S. 340. -- Birwinken, Kapelle, S. 77. =- Bi- 

ſchofszell, Bürgerſpital, S. 340. -- Bottighofen, Shlöß<hen, S. 158. =- Frauen- 

feld, Shloß, S. 77. -- Mannenbach, Eugensberg, S. 158. -- Pfyn, Friedhof, 

S. 77. -- Ste&>born, Turmhof, S. 256. -- Tänikon, S. 78. --- Wagenhauſen, 

Kirche, S. 256, 342. -- Zihlſc<hlacht, reformierte Kirche, S. 158. =- Anzeiger für 

ſ<weiz. Altertumskunde 1937. 

Horber H., Geſhichtlihes vom Unterſee, Thurgauer Zeitung, Nr. 285. 

Hürlimann Heinrich, 50 Jahre Frauenfeld - Wil-Bahn. Thurgauer Zeitung, 

Nr. 203, und |. Thurg. Jahrbuch. 

Hugelshofer W., Die Landſc<aften aus dem Thurgau, von Johann Jacob 

Biedermann, ſ. Thurg. Jahrbud). 

Hugentobler J., Arenenberg und die Herren von Streng, Thurgauer Zei- 

tung, Nr. 1. 

-- Eugensberg. Bote vom Unterſee, Nr. 64. 

-- Baugeſ<Hictliches aus Arenenberg. Thurgauer Zeitung, Nr. 268. 

Hummler Fritz, Eine Mutter der Arboner Induſtrie. Thurgauer Zeitung, 

Frauenblatt, Nr. 16. 

Jahrbuch, Thurg., W. K. Franciscus v. Streng, der neue Biſchof von Baſel- 

Lugano; Heinric) Baumann --- Bezirksrichter Otto Böhi -- Dekan A. Lötſcher: 

Nachrufe ; W. Hugelshofer: Die Landſ<haften aus dem Thurgau von I. I. 

Biedermann; Herdi Ernſt, War Vogt Geßler ein Thurgauer?; Kaegi Hans, 

Alfred Huggenberger; Jsler Egon, Thurganiſche Familienwappen; Ausderau 

Heinrich, Die alte und die neue Thurbrüce Bürglen - JIſtighofen; Naegeli Ernſt, 

Die alte Kirche von Berg; Hürlimann Heinrich, 50 Jahre Frauenfeld-Wil-Bahn ; 

K. Ro., Ein halbes Jahrhundert Karton- und Papierfabrik Biſchofszell; Fiſch 

Hermann, Das thurgauiſche Staatsarchiv. 

Isler Ferdinand, Vo üſere Flurnämme. Bote vom Unterſee, Nr. 34. 

JIsler Egon, Thurgauiſc<e Familienwappen, ſ. Thurg. Jahrbuch. 

-- Thurgauiſc<e Literatur 1936, [. Beiträge. 

Kaegi Hans, Alfred Huggenberger, ſ. Thurg. Jahrbuch. 

Kaufmann Max R., Das letzte Lebensjahr der Königin Hortenſe. Thurgauer 

Zeitung, Nr. 232, 233. 

Keller-Tarnuzzer Karl, Ein intereſſantes neuzeitliches Grab im Thurgau. 

Thurgauer Zeitung, Nr. 10. 

-- Vom Sclößli Bottighofen. Thurgauer Zeitung, Nr. 37. 

-- Urgeſchi<tliches Allerlei. Thurgauer Zeitung, Nr. 49. 

-- Die urgeſhichtlihe Sammlung im Thurg. Muſeum. Thurgauer Zeitung 

Nr. 72. 

-- Urgeſchichtliche Gauburg im alten Raetien. Thurgauer Zeitung, Nr. 237. 

-- Quellen zur Urgeſhichte des Thurgaus 8, ſ. Beiträge. 

Knöpfli Albert, Geſchichte des Heiliggeiſtſpitals zu Biſc<ofszell, 82, 152 S. 

Biſchofszell 1937.
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Kugler Hans, Aus der Geſchichte der KirHe zu Wagenhauſen. Thurgauer 

Zeitung, Nr. 123. 

Laager Biktor, 50 Jahre Kartonfabrik Biſchofszell. Biſchofszeller Nachrichten, 

Nr. 104. 

Leiſi Ernſt, Urkundenfund =- Namen Salenſtein =- Nachruf auf Friedrich 

Scaltegger, |. Beiträge. 

- ſ. Urkundenbuc. 

Leutenegger Albert, Rü>bli> in die thurgauiſce Regenerationszeit, I1l. Teil: 

Das Regenerationswerk, |. Beiträge. 

Lötſc<her Aloys, Dekan, Nac<hruf, |. Thurg. Jahrbuch. 

Mäder Julius, Die Mäder von Bußwil und Wuppenau, eine Familien= 

geſchichte, Maſc<inenſc<hrift, 4*, 170 S. und 30 Tafeln. St. Gallen 1937. 

Mil< Werner, Der Gottesſpürhund (Chriſtoph Kaufmann im Thurgau). 

Thurgauer Zeitung, Nr. 225. 

Moſer Friß, Reiſen am Unterſee und Rhein anno dazumal. Thurgauer 

Zeitung, Nr. 237. 

Naegeli Ernſt, Die alte Kir<he von Berg, |. Thurg. Jahrbuch. 

Naegeli Otto, Das Gymnaſium in Frauenfeld vor 50 Jahren. Thurgauer 

Zeitung, Nr. 1. 

Nater Jakob, Ga<hnang. Thurgauer Zeitung, Nr. 267. 

Rehberg Paula, Eliſe Egloff. Die Geſchichte einer Liebe in ihren Briefen, 8*, 

225 S. Zürich 1937. 
S<. J., Jugenderinnerungen eines HandſtiFerbübleins. Hinterthurgauer 

Heimatblätter, Nr. 17. 

S<. E., 100 Jahre Faßer-Seile 1836--1936, 4*, 56 S. Privatdru> 1937. 

Sclatter Arnold, Miniſter Kern und der Neuenburgerhandel. Thurgauer 

Zeitung, Nr. 123. 

-- Die thurgauiſche Verfaſſungsreviſion vor 100 Jahren. Thurgauer Zeitung, 

Nr. 177. 

Schönenberger Karl, Die katholiſchen Kirhen des Kantone Thurgau, 

Baſelſtadt, Baſelland und Schaffhauſen. (Kath. KirHen des Bistums Baſel, 

Bd. 1) 4*, 200 S. Olten 1937. 

Seeger Walter, König Ulrich l. von Weinſelden. Thurgauer Zeitung, Nr. 37. 

-- Ein Gemeindeſaal zieht um. Thurgauer Zeitung, Nr. 106. 

-- Die Wehrkirhe von Berg. Thurgauer Zeitung, Nr. 147. 

Sekundarſ<hule Schönenberg-Kradolf-Sulgen, 25 Jahre. Thurg. 

Tagblatt, Nr. 207. 

Streng Franciscus v., Biſchof von Baſel-Lugano, [. Thurg. Jahrbuch. 

Sütterle Ed., Konſtanzer Erinnerungen an General Dufour. Thurgauer 

Zeitung, Nr. 123. 

Tuchſ<Hmid Karl, St. Margarethen in vergangenen Jahrhunderten. Hinter- 

thurgauer Heimatblätter, Nr. 16. 

-- Gemeinde- und Einzugsbrief für die vordere Gemeinde am Tuttwiler
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Berg 1731. Hinterthurgauer Heimatblätter, Nr. 17. 

=- Ein unterhaltſamer Gemeinderodel, Thurgauer Zeitung, Nr. 43. 

-- Die alte Kirche zu Sirnach. Hinterthurgauer Heimatblätter, Nr. 18. 

- Aus einer Kirc<he werden vier. Thurgauer Zeitung, Nr. 61. 

--- Das Hungerjahr 1817 nach hinterthurgauiſc<en Berichten. Hinterthurgauer 

Heimatblätter, Nr. 20. 

-- Das Müncwiler Brücdenzoll. Thurgauer Zeitung, Nr. 112. 

--- Capitalia der ehrſamen Gmeinde zuov Wieziken 1721. Hinterthurgauer 

Heimatblätter, Nr. 21. 

= Drei Landvögte ſeßen einen Markſtein auf dem Hörnli 1767. -- Das Wett- 

mähen auf dem Egelſee. Hinterthurgauer Heimatblätter, Nr. 24. 

-- Reben- und Holzordnung der Gemeinde Eſchlikon 1710. Hinterthurgauer 

Heimatblätter, Nr. 24. 

-- Salomo am Egelſee. Thurgauer Zeitung, Nr. 231. 

--- Von alten Marden. Thurgauer Zeitung, Nr. 249. 

-- Einzugs5brief der Gemeinde Sirnah. Hinterthurgauer Heimatblätter, Nr.27. 

=. Lehrbrief J. A. Walder von Hurnen, Wundarzt. Hinterthurgauer Heimat- 

blätter, Nr. 27. 

Urkundenbud), Thurgauiſc<es, fünfter Band, 5. Heft (Schlußheft). Nach- 

träge 1314--1359, bearbeitet von E. Leiſi; Perſonen- und Ortsregiſter von 

E. Herdi; Sac<h- und Wortregiſter von E. Leiſi; Siegelregiſter zu den 

Bänden I1---V von E. Herdi. 

Bögeli Alfred, Aus vergangenen Tagen (Beſprehung des thurgauiſchen Ur- 

fundenbuches, Bd. V). Thurgauer Zeitung, Nr. 104. 

Weiſz3 Leo, Studien zur Handels- und Induſtriegeſchichte der Shweiz, Bd. 1, 

82, 301 S. Zürich 1937 (einzelne Artikel über thurg. Induſtrie). 

Egon Jsler,



Tauſc<hverkehr 

Der HiſtoriſMe Verein des Kantons Thurgau ſteht mit folgenden Geſell- 

ſchaften in Schriftenaustauſch : 

Aargau 

Appenzell A.-Rh. 

Baſel 

Bern 

Freiburg 

St. Gallen 

Genf 

Glarus 

Graubünden 

Luzern 

[Wo
s] 

S<weiz 

. Hiſtoriſc<e Geſellſ<aft des Kantons Aargau, Aarau („Ar- 

govia“ und „Taſchenbuch der Hiſtoriſchen Geſellſchaft"“). 

- Gemeinnüßige Geſellſ<aft des Kantons Appenzell A.-Rh., 

Trogen („AppenzelliſMe Jahrbücer“.) 

. Hiſtoriſ<e und antiquariſ<e Geſellſ<aft, Univerſitäts- 

bibliothef Baſel („Baſler Zeitſhrift für Geſchic<te und 

Altertumskunde"). 

Allgemeine Geſhihtsforſ<ende GeſellſMaft der Schweiz, 

Stadtbibliothek Bern („Zeitſchrift für Schweizeriſc<e Ge- 

ſchichte“ und „Quellen zur Shweizer Geſchichte“). 

. Eidgenöſſiſche Bibliothek. 

. Hiſtoriſm<es Muſeum. 

Bibliothek des Hiſtoriſ<en Vereins des Kantons Bern, 

Stadtbibliothek, Keßlergaſſe, Bern („Archiv“). 

Scweizeriſches Bundesariv. 

Scweizeriſche Landesbibliothek („Bibliographiſ<hes Bulle- 

tin“). 

. Deutſ<er Geſhichtsforſ<ender Verein des Kantons Frei- 

burg („Freiburger Geſchihtsblätter“). 

. Societe d'Histoire du canton de Fribourg, Freiburg 

(„Archives“). 

HiſtoriſmMer Verein des Kantons St. Gallen, St. Gallen 

(„Mitteilungen zur vaterländiſ<en Geſchichte"“). 

. HiſtoriſMes Muſeum. 

. Staatsar<iv. 

Societe d*Histoire et d?Archeologie de Gengve, Promenade 

du Pin 5, Genegve („Bulletin“ und „Memoires“). 

. Hiſtoriſm<er Verein des Kantons Glarus, Glarus („Jahr- 

buch“). 
. Hiſtoriſc<-antiquariſc<he Geſellſ<aft von Graubünden, Chur 

(„Jahresbericht“). 

. Archiv des Hiſtoriſmen Vereins der V Orte, Kantons5- 

bibliothek, Luzern („Der Geſchichtsfreund“).
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Neuenburg 

Shhaffhauſen 

Schwyz 

Solothurn 

Teſſin 

Thurgau 

Uri 

Waadt 

Wallis 

Zürich 

Baden 34. 

36. 

37. 

. Societe Neuchäteloise de Geographie, Reuenburg („Bulle- 

tin“). 

. Societe d' Histoire du canton de Neuchätel, Bibliotheque 

de la Ville, Neuenburg. 

. Hiſtoriſ<-antiquariſ<er Verein des Kantons Shaffhauſen, 

Scaffhauſen („Beiträge zur vaterländiſ<en Geſchichte“). 

. Hiſtoriſc<her Berein des Kantons Shwy3, Schwyz („Mit- 

teilungen“). Präſident: Herr Ständerat Oc<hsner in Ein- 

ſiedeln. 

3. Hiſtoriſc<er Verein des Kantons Solothurn („Jahrbuch“). 

Dr S. Pinöſ<, Solothurn. 

. Bollettino Storico della Svizzera Italiana, Bellinzona. 

Direzione: Eligio Pometta, Bellinzona. 

. ShweizeriſMe GeſellſMaft für Urgeſchihte, Frauenfeld 

(„Jahresbericht“). Karl Keller-Tarnuzzer, Frauenfeld. 

. Thurgauiſche Naturforſchende Geſellſchaft („Mitteilungen“). 

Präſident: Dr Philippe, Kantonsc<hemiker, Frauenfeld. 

. Verein für Geſchi<te und Altertümer von Uri, Altorf 

(„Jahrbuch“). 
. Societe d'Histoire de la Suisse Romande, Bibliotheque 

Cantonale, Lausanne („Memoires et Documents“). 

. Societe Vaudoise d'Histoire et d'Archeologie, Lausanne. 

- Geſchihtsforſ<ender Verein von Oberwallis, Brig („Blät- 

ter aus der Walliſer Geſchichte“). Prof. Clauſen, Brig. 

. Antiquariſche GeſellſHaft, Zürich ( „Mitteilungen“). 

. ShweizeriſMs Landesmuſeum Züric<, Verband der 

ſ<weizeriſ<Men Altertumsmuſeen und Geſellſchaft für ſ<wei- 

zeriſHe Kunſtgeſ<ichte („Jahresbericht“ und „Anzeiger 

für Schweizeriſche Altertumskunde“). 

Stadtbibliothek Winterthur („Neujahrsblätter“). 

Ausland 

Verein für Geſ<hichte und Naturgeſc<i<hte der Baar, 

Donaueſc<hingen („Scriften“). Vorſitzer: Dr Bader, Archivar, 

Donaueſchingen. 

. Breisgau-Berein Shau-ins-Land, Freiburg i. Br. („Scau=- 

ins-Land“). Vorſizer: Arc<hivdirektor Dr Hefele, Turmſtr. 1. 

Freiburger GeſellſMaft für Geſchi<tskunde, Univerſitäts- 

bibliothek, Rempartſtraße 15, Freiburg i. Br. („Zeitſchrift“). 

Kir<engeſhichtliher Berein für das Erzbistum Freiburg, 

Johanniterſtraße 4, Freiburg i. Br. („Freiburger Diözeſan- 

archiv“).
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Eſtland 

Heſſen 

Hohenzollern 

Liechtenſtein 

Medlenburg 

Öſterreich 

Preußen 
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. GeſellſHaft der Freunde der Univerſität Heidelberg („Neue 

Heidelberger Jahrbücher“). Tauſchſtelle : Direktor der Uni- 

verſitätsbibliothek Heidelberg. 

. Badiſ<e HiſtoriſMe Kommiſſion, Generallandesarc<iv, 

Karlsruhe („Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins“). 

- „DeutſHce Gaue“, Zeitſchrift für Geſellſchaftswiſſenſchaft 

und Heimatkunde, Kaufbeuren. Dr Frank, Kaufbeuren. 

41. Germaniſ<es Muſeum, Nürnberg („Anzeiger“ und „Mit- 

teilungen“). 

. Bayriſc<e Staatsbibliothek, München. 

. Hiſtoriſm<er Berein Eichſtätt („Sammelblatt“). 

. Hiſtoriſc<er Verein von Shwaben und Neuburg, Stadt- 

bibliothek Augsburg, Schäßlerſtraße 25 („Zeitſchrift"“). 

. Verein für Geſchichte der Stadt Nürnberg, Nürnberg 

(„Jahre5sbericht“ und „Mitteilungen“). 

. Societe des Bollandistes, M. H. Delahaye, S. J., Boulevard 

St-Michel 24, Brüſſel. 

. Öpetatud Eesti Selts, Tartu (Dorpat), Aia T. 16 („An- 
nales litterarum Societatis Esthonicae“). 

. Hiſtoriſcer BVerein für Heſſen, Darmſtadt („Arc<hiv für 

heſſiſc<e Geſ<i<te und Altertumskunde“ und „Quartals- 

blätter“). 

9. Oberheſſiſc<er Geſchichtsverein, Gießen („Mitteilungen“). 

. Berein für Geſchi<hte, Kultur- und Landeskunde Hohen- 

zollerns in Sigmaringen („Hohenzolleriſche Jahreshefte“). 

Tauſc<itelle: Hohenzolleriſche Heimatbücherei, Hechingen. 

. HiſtoriſQger Berein für das Fürſtentum Liechtenſtein, 
ER 

Baduz („Jahrbuch“). 

52. Berein für Me&lenburgiſche Geſc<hichte und Altertumskunde, 

Schwerin, Beaugenoyſtraße („Jahrbuch“). 

.- Muſeumsverein für Vorarlberg, Bregenz („Jahresbericht“ 

und „Archiv für Geſchichte und Landeskunde Vorarlbergs“). 

- Leo-Geſellſ<aft am Bodenſee, Bregenz, Vorarlberger 

Landesbibliothek, Kir<ſtraße 28, Bregenz3 („Alemania“). 

. Muſeum Ferdinandeum in JInnsbruF („Veröffent- 

lihungen“). 

. Hiſtoriſc<er Verein für Steiermark, Graz („Zeitſchrift“). 

. Verein für Geſchichte der Stadt Wien. Dr Joſeph Kall- 

brunner, Judenplaß 11, Wien I („Mitteilungen“). 

Aachener Geſc<hi<tsverein, Stadtbibliothe? Aachen. Ge- 

ſchäftsſtelle: Fiſchmarkt 3 („Zeitſhrift“). 

59. Bergiſ<er Geſchichtzverein, Stadtbücherei, Kaſinogarten- 

ſtraße 8, Elberfeld („Zeitſhrift“). 

. GeſellſHaft für Deutſ<He Philologie, Berlin.
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Sachſen 

S<hweden 

Thüringen 

Württemberg 

75. 

76. 

. GeſellſMaft für Pommerſ<e Geſ<hihte und Altertums- 

kunde, Stettin („Baltiſche Studien“). 

9, Verein für Geſchihte und Altertumskunde, We&>markt 1--3, 

Frankfurt a. M. („Arc<iv für Frankfurts Geſchichte und 

Kunſt“). 

. Deutſc<e Bücherei, Deutſc<her Plaß, Leipzig. 

- Sächſiſcher Alterumsverein. Landesbibliothek, Kaiſer Wil- 

helmplaß, Dresden N. („Neues Archiv für Sächſiſche Ge- 
ſ<hichte und Altertumskunde“). 

. Kungl. Humaniſtiska BVetenſkaps-Samfundet, Univerſitäts- 

bibliothek, Uppſala („Skrifter“). 

. Kungl. Vitterhets Hiſtorie o< Antikvitets Akademien, Sto>- 

holm („Fornvännen“). 

. Nordiska Muſeet, Sto>holm („Fataburen“). 

. Thüringiſc<-Sächſiſcher Verein für Erforſchung des vater- 

ländiſ<en Altertums und Erhaltung ſeiner Denkmale, 

Univerſitätsbibliothek, Halle an der Saale („Neue Mit- 

teilungen“ und „Jahresbericht“). 

- Verein für Thüringiſ<e Geſchihte und Altertumskunde, 

Jena („Zeitſchrift“). 

. Verein für Geſchichte des Bodenſees und ſeiner Umgebung, 

Friedrichshafen („Scriften“ und „Heimatkundliche Mit- 
teilungen“). 

. Hiſtoriſcher Verein für Württembergiſch Franken, Hall a. K. 

(„Zeitſchrift“). 
2, Haus=- und Staatsar<hiv, Stuttgart. 

. Landesbibliothek, Stuttgart („Württembergiſches Ur- 

kundenbuch“). 

. Württembergiſc<he Kommiſſion für Landesgeſchichte, Stutt- 

gart, Staatsar<hiv („Zeitſhrift für württembergiſche Lan- 

desgeſhihte“). 

Tübinger Stadtverwaltung, Univerſitätsbibliothek, Tü- 

bingen („Tübinger Blätter“). 

Bezirksausſ<uß Tuttlingen für Denkmalpflege und Heimat- 

ſc<utz („Tuttlinger Heimatblätter“).



Jahresverſammlung in Frauenfeld 

10. Oktober 1938 

Zahlreiche Mitglieder fanden ſih um 10 Uhr ein in dem ſ<hönen Kirch- 

gemeindeſaal. Rektor Dr Leiſi eröffnete die Verſammlung mit einem ausgezeich- 

neten Rücbli> über die Ereigniſſe des verfloſſenen BVereinsjahres. Er gedachte 

nod) einmal kurz der wundervollen Tagung in Arenenberg und Reichenau. Die 

diesjährige Ausfahrt war im Mai vorgeſehen und ſollte nac) Tänikon und Fi- 

ſhingen führen. Aber der Ausbruch der Maul- und Klauſenſeuche zwang zu einer 

Verſchiebung auf den Spätſommer. Am 21. Auguſt folgten über 50 Teilnehmer 

den Führungen in Tänikon und in Fiſchingen. Dankbar lauſchte man den lehrreichen 

Erklärungen, welche in Tänikon Herr Pfarrer Sprecher, in Fiſchingen die Herren 

Direktor A. Frei und Sekundarlehrer Tuchſhmid boten. Die Veranſtaltung war ein 

großer Erfolg, troß des Gewitterüberfalles beim Imbiß auf dem Platz vor dem 

Kloſter, der zu fluchtartiger Räumung zwang. In üblicher Weiſe wurden die Ar- 

beiten des Bereins, die Herausgabe des Jahresheftes und des Urkundenbuches, ge- 

fördert. Das Heft 74 brachte die zweite Arbeit Albert Leuteneggers über das Re- 

generationswerk, die ſi< nahezu drufertig im Nachlaß vorgefunden hatte. Ein 

Nachruf auf alt Staatzard<ivar Schaltegger, die Quellen zur Urgeſchi<te, Chronik, 

Literatur- und Mitgliederverzeichnis vervollſtändigten das Heft. Das bereits im 

Drud befindliche Heft 75 wird uns am 50. Todestag Miniſter Dr Kerns eine Abhand- 

lung von Dr A. Schlatter über ſeine Tätigkeit als kantonaler und eidgenöſſiſcher 

Politiker darbieten. Das 1. Heft des 6. Bandes des Urkundenbuches iſt erſchienen. 

Für die immerwährende Unterſtüßung dieſes Unternehmens ſei der Regierung 

und dem Großen Rat auch hier der beſte Dank ausgeſprohen. Lobende Be- 

ſprehungen in Fachzeitſhriften und eifrige Benüßung zeigen aufs beſte, daß 

dieſes Werk einem Bedürfnis entſpricht. Herausgeber iſt Rektor Dr Leiſi und als 

Korrektor wirkt Dr Herdi mit. 

Leider hat der Tod wieder reiche Ernte unter den Mitgliedern gehalten. Es 

ſtarben ſeit der leßten Jahresverſammlung: 

Heinric Bachmann-Felder, Rienbach bei Winterthur, 

Oberſt Viktor Fehr, Kartauſe JIttingen, 

Karl Kaſper, Lehrer, Ermatingen, 

A. Keßler, Schulinſpektor, Müllheim, 

Dekan Jakob Meier, Frauenfeld. 

G. Müller-Renner, Kreuzlingen, 

Freiherr Dr Karl von Rüeplin, als Landgerichtsdirektor, Konſtanz. 

Oberſt Viktor Fehr, Dekan J. Meier und Freiherr v. Rüeplin, der Sproß 

einer alten Frauenfelder Familie, waren langjährige, treue Beteranen
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des Vereins. Die Verſammlung gedachte der Toten in geziemender Weiſe. Rektor 

Dr. Leiſi wand auch den no< lebenden vor 1900 eingetretenen Mitgliedern ein 

beſonderes Kränz<en, und die Verſammlung ehrte ſie durc<h Beifall. Es ſind dies 

Dr Guſtav Büeler, alt Bereinspräſident, eingetreten 1882 

Konrad Dünnenberger, Weinfelden - 1882 

Dr Kreis, alt Regierungsrat, Frauenfeld ' - 1882 

Dr. A. v. Streng, alt Nationalrat, Fiſchingen 1882 

Prof. Dr Otto Shultheß, Bern 1888 

alt Gerichtspräſident Beerli, Kreuzlingen = 1890 

alt Ständerat Böhi, Bürglen - 1891 

Domherr J. E. Hagen, Frauenfeld 1891 

Dekan Sclatter, Kreuzlingen - 1893 

P. Andreas Lautenſchlager, Einſiedeln z 1893 

Notar Brüſchweiler, S<hoderswil - 1899 

Dr Rudolf Wegeli, Direktor des Hiſt. Muſeums Bern =- 1899 

Da die Kaſſe einen großen Fehlbetrag zeigte, durh Anwachſen der Druckkoſten 

bei gleichbleibendem Mitgliederbeitrag ſeit 1861, und das Defizit -bedrohliche 

Formen anzunehmen drohte, wurde unter den Mitgliedern eine freiwillige 

Sammlung durchgeführt. Dieſe ergab den ſchönen Betrag von 4314 Fr. Nicht 

nur die Schulden konnten abgezahlt, ſondern aun< no<h für künftige Aufgaben 

einiges zurückgeſtellt werden. Allen Vereinsmitgliedern, die hiezu getreuli) bei- 

getragen haben, ſei auch an dieſer Stelle der wärmſte Dank ausgeſprochen. 

Die Reſtauration des Schloſſes Hagenwil, an der ſich der hiſtoriſMe Verein 

ebenfalls mit einem Koſtenbeitrag troß der ſc<hwierigen Finanzlage beteiligt hatte, 

konnte erfolgreich zu Ende geführt werden. Die zahlreichen hiſtoriſMen Arbeiten 

in Beilagen zu thurgauiſ<hen Zeitungen weden und fördern das Heimatgefühl 

(Thurgauer Zeitung, Volksblatt vom Hörnli, Biſchofszeller Zeitung u. a.). 

Die Jahresrechnung fand ſtillſhweigende Genehmigung. 

Da die Statuten veraltet waren, legte der Vorſtand gemäß Beſchluß der 

Jahrezverfammlung von 1937 den neubereinigten Entwurf der Saßungen vor. 

Die Sammlung und Betreuung von Muſeumsgegenſtänden liegt nunmehr der 

Muſeumsgeſellſc<aft ob. Einige weitere Änderungen, die ſich dem jetzigen Brauch 

anpaſſen, unter anderm auch die Feſtlegung des Jahresbeitrages dur< die Ver- 

ſammlung, fanden Genehmigung. Ein Antrag wollte dem HiſtoriſQen Verein 

die Auffi<t und Ordnung der Gemeindear<ive überbinden. Da aber der Staats- 

ar<hivar erflärte, daß dies ſchon von Staates wegen, als im Pflichtenkreis des 

Arhivs gelegen, feſtgelegt und in Angriff genommen worden ſei, wurde davon 

Umgang genommen. Die Jahresverſammlung ſetßte noFh den Beitrag auf 6 Fran- 

ken feſt. 

An Stelle des leider dur< Krankheit verhinderten Tagesreferenten Karl 

Tuchſhmid, der über die Geſchichte des Tannegger Amtes ſprechen ſollte, ſprang 

Dr E. Js5ler mit einem Vortrag über „Herrſ<aft und Freiheit in Frauenfeld“ ein. 

Er entwickelte die Gründung der Stadt als ein gemeinſames Werk von Reihenau
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und Kyburg. Gegen die Herrſchaft ſuchte ſiH die Bürgerſc<haft allmählich dur- 

zuſeßen. Sie wußte ſich durch Uuges Ausnüßen der Umſtände, durch Treue gegen 

den Landes- und Vogtherrn manhe Vorrechte zu ſihern. Der Stadt blieb aller- 

dings volle Freiheit verſagt. Unter dem eidgenöſſiſchen Regiment waren Herrſchaft 

und Freiheit in einem beſtimmten Gleichgewiht von durcaus eigenartiger Form. 

Dieſer Zuſtand dauerte im weſentlichen bis zum Untergange der alten Eidge- 

noſſenſchaft und war von vornherein beſtimmt dur< die Bedeutung, die Frauen- 

feld als Verwaltungsſitz der Herrſchaft beſaß. 

Am nachfolgenden Mittageſſen hielten Rektor Dr Leiſi und Profeſſor E. 

S<hmid, St. Gallen, launige, mit Beifall aufgenommene Tiſhreden, wobei Pro= 

feſſor Shmid als Präſident des Bodenſeegeſhichtsvereins die freundlihſten 

Grüße der befreundeten Vereinigung entbot. Dr Ri>enmann wurde Gelegenheit 

gegeben, Art und Weiſe, Ziel und Wert des in Arbeit befindlihen thurgauiſchen 

Wappenbuches zu erläutern und im Kreiſe der Mitglieder dafür zu werben. 

Am frühen Nah<mittag wurde unter der Führung von Dr Bruno Meyer und 

Dr E. Jsler die Ausſtellung des thurgauiſ<en Staatsar<hivs und das neuerbaute 

Archiv ſelbſt beſichtigt. Der Längsſ<nitt dur< die thurgauiſche Staatsgeſchichte 

mit den verſhiedenen Verfaſſungen ſowie einzelne ſ<öne alte Urkunden und 

Siegel wie auc die alten Pläne boten viel Anregung und Überraſchung. 

Als wundervoller Ausklang iſt der Ausflug mit dem Beſud) der Kartauſe 

Ittingen zu werten. An dem prächtigen Herbſttag hinüberzufahren zu den Reben 

des Karthäuſer Weins und unter dem Vorbau des alten Kloſters der trefflichen 

Einführung von Dr Leiſi zuzuhören, war der feine, erwartungsvolle Auftakt, der 

würdig auf die Beſichtigung der Schätze überführte. Das prächtige Chorgeſtühl 

it ſeinen abgewogenen, zarten Linien und FläcHenaufteilungen hat gar manchen 

freudig überraſ<t. Der Gegenſatßz des warmen Holzes zum marmornen Baro>- 

altar und der eigentli< ſehr weltlich freudigen Rocaille-Stukkatur bot ganz eigene 

Stimmungen. Ferner wurden aud der Kapitelſaal und die Abtswohnung und 

zum Scluß eines der kleinen MönchshäusHen beſucht. Alle dieſe Eindrüce 

brachten den Teilnehmern die Welt der Kartäuſer Mön<e zum Leben, wenn 

auch die früher herrſchende Strenge der Lebensweiſe und das ganz auf Gebet 

und Gottesdienſt eingeſtellte, rein nach innen ſtrebende Mühen der Kartäuſer 

nur in einem no<h lebenden Kloſter, wie der Valſainte, wirklich erfaßt werden kann. 

Frau Oberſt Fehr-Gſell ſei für die Erlaubnis, dieſe Stätte alter Mönchskultur zu 

beſuchen, im Namen des Vereins herzlich gedankt. Mit Dankbarkeit ſtellte man feſt, 

daß dieſen Kunſtſchäßen die nötige verſtändnisvolle Pflege zuteil wird, was keine 

tleine Belaſtung darſtellt. Leider war das im Thurgau nicht überall der Fall, 

man denke nur an Feldbac. 

Egon Jsler.



Auszug aus der Jahresrehnung 1937 

A. Laufende Rehnung 

1. Urkundenbuch 

a. Einnahmen Fr. Fr. 

Übernahme letzter Rehnuing . . .- iii 384.32 
Staatsbeitrag. . . iieiie eee 2610.-- 

Drucſachenverätif ..c 199.40 3193.72 

Druckoſten . . ...e 1884.40 

Siegelregiſtr . . .-e i i 115.-- 

Redaktin . . ... iii NESSSSSSSSSSSSSEGEN 500.-- 

Urkundenporti. . ---ee iieii iie ie 58.02 2557.42 

Überſchuß 636.30 

2. Vereinskaſſe 

a. Einnahmen 

Überſchuß lezter Rehnung. . . .osisisisieieiini- 316.97 

Beiträge . . . -oioieisioioieisieiieie iieiie 2388 .90 

Drucſachenverkauf . ...ce iee - 63.75 

Zinſen. . .ece ei 234.90 

Geſamteinnahmen 3004 .52 

b. Ausgaben 

Beiträge . . . . i-ioioieioieioieieieie iie re r n 70.-- 

Drukkoſten, Teilzahlmg . . . --- - - . - - - 1600.-- 

Leſezzrkel . iieiie i 50 .-- 

Burgenfahrkt . . .se ieieieib i i 145.70 

Jahresverſammlung . . . .s iieiie iii n 53.45 

Beitrag an Hagenwil . . .sc i - 500 .-- 

Kranz F. ShalteggeeX . ---ee iieiie 30.50 

Verſchiedenes. . . .-ce iieii in 184.40 

Geſamtausgaben 2634 .05 

Überſhuß 370.47
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B. Vermögenszrehnung 

1. Aktiven Fr. 

Legat Julius Widmer . . .-ce - - 5000.-- 

Überſ<uß 1937 Vereinskaſſe .. -ec n 370 .47 

Überſhuß 1937 Urkundenbuc. . ---ee n - 636.30 

6006 . 77 

IT. Paſſiven 

Darlehen Kreditanſtalt . . .. .-ce ii ir n 500.-- 

Reſtſc<uld Huber&C0. . . .-e iieiie e 4037 .75 

SalW. . eeee eeee 1469.02 

6006 . 77 

Der Quäſtor: Egon Jsler.



Neue Mitglieder 

Frl. Bahmann Marie, Stettfurt. Mai 1938. 

9. Bodmer A., Ingenieur, Wattwil. September 1938. 

Dr. Bühler J., Gemeindeammann, Bichelſee. Januar 1938. 

. Dr. Di&enmann E., Privatdozent, Weiningen bei Frauenfeld. Januar 1938. 

. EFendörfer Bernhard, Lehrer, Ottoberg. Oktober 1938. 

Fehr Edmund, Oberſtleutnant, Kartauſe Ittingen. Auguſt 1938. 

Fehr Ferdinand, Kaufmann, Frauenfeld. Oktober 1938. 

Fehr-Knapp Hans, Direktor, Schönenberg. Oktober 1938. 

9. Dr. FiſcH Hermann, Staatsſ<reiber, Frauenfeld. Oktober 1938. 

. Gegauf Fritz, Fabrikant, Ste>born. Oktober 1938. 

. Graf Karl, Pfarrer, Pfyn. Oktober 1938. 

. Haag Joh., Dekan und biſhöflicher Kommiſſar, Frauenfeld. Oktober 1938. 

. Heß-Weiß H., Fabrikant, Amriswil. Oktober 1938. 

. Hug Auguſt, Geſchäftsführer, Frauenfeld. Oktober 1938. 

. J5ler Ferdinand, Profeſſor, Frauenfeld. Dezember 1937. 

. Frl. Keller Anni, Betenwil bei Roggwil. Mai 1938. 

. Dr. Liebert H., Kuranſtalt SeeſHau, Kreuzlingen. Oktober 1938. 

. Dr Luß Hans, Zahnarzt, Frauenfeld. Oktober 1938. 

. Reithinger H., Gärtner, Eſchlikon. Mai 1938. 

20. 

. Dr. Rietmann Jakob, Arzt, Frauenfeld. Oktober 1938. 

- Ruf Karl, Vikar, Frauenfeld. Oktober 1938. 

. Sand Viktor, Prokuriſt, Frauenfeld. Oktober 1938. 

- Sclatter W., Pfarrer, Frauenfeld. Oktober 1938. 

. Shudel W., Pfarrer, Ste&born. September 1938. 

. Frau Straub-Kappeler Cecile, Amriswil. Oktober 1938. 

- Zingg Arnold, Berwalter, St. Katharinental. Oktober 1938. 

Dr. Rikenmann Julius, Frauenfeld. Oktober 1938.


